
A b s e n d e r :

CDU-Fraktion im Stadtbezirksrat 310 21-16670
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Broitzemer Straße;
Hochbordabsenkung an der Zufahrt zur DRK Kindertagesstätte
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
12.08.2021

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet 
(Entscheidung)

08.09.2021 Ö

Beschlussvorschlag:
Beschlussvorschlag:

Die Hochborde an der Zufahrt zur DRK Kindertagesstätte werden barrierefrei abgesenkt.
 

Sachverhalt:

Im Zuge des 1. BA zur Umgestaltung des Einmündungsbereiches Juliusstraße / Broitzemer 
Straße wurden Maßnahmen zur barrierefreien Querung der Straßen umgesetzt. Im Rahmen 
des 2. BA werden weitere Maßnahmen folgen. Im weiteren Verlauf des östlichen Gehweges 
Richtung Süden, endet die Barrierefreiheit aber an der Zufahrt zur DRK Kindertagesstätte. 
Es ist folgerichtig, auch dort Barrierefreiheit herzustellen.

gez.

Henning Glaser 

Anlagen: 
Drei Fotos des Einmündungsbereiches
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A b s e n d e r :

Interfraktionell im Stadtbezirksrat 310 21-16747
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Verkehrssicherheit auf der Goslarschen Straße
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
25.08.2021

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet 
(Entscheidung)

08.09.2021 Ö

Beschlussvorschlag:
Beschluss:

Der Bezirksrat möge beschließen:

Die Stadtverwaltung wird aufgefordert im Rahmen der Verkehrssicherheit an den 
Einmündungen der Höfenstraße und der Görgestraße in die Goslarsche Straße 
Schraffierungen auf der Fahrbahn anzubringen, die es den Haltern von Kraftfahrzeugen 
kenntlich macht, dass die Einmündungen nicht für parkenden Kraftfahrzeuge vorgesehen 
sind.

Sollte dies nicht möglich sein, so wird die Stadtverwaltung aufgefordert, dem Bezirksrat 
alternative Maßnahmen vorzustellen, die die Verkehrssicherheit, besonders für 
Fahrradfahrer, erhöht.

Sachverhalt:

Begründung erfolgt mündlich.

Gez. Michael Mueller für die Antragsteller

Anlage/n:
keine
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A b s e n d e r :

Interfraktionell im Stadtbezirksrat 310 21-16758
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Aufstellung von Fahrradständern auf der Celler Straße
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
25.08.2021

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet 
(Entscheidung)

08.09.2021 Ö

Beschlussvorschlag:
Beschluss:

Der Bezirksrat möge beschließen:

Die Stadtverwaltung wird gebeten zu prüfen, ob an den vom Bezirksrat vorgeschlagenen 
Punkten an der Celler Straße Fahrradständer errichtet werden können.

Hierzu haben wir drei Fotos von den angedachten Standorten.

1. Rennelbergstr. / Celler Str. 

2. Einmündung Eulenstr. / Celler Str.

3. Petristr. / Celler Str.

Sollte eine Errichtung an den vorgesehenen Punkten nicht möglich sein, so wird die 
Stadtverwaltung aufgefordert alternative Stellflächen zu benennen.

Sachverhalt:

Begründung erfolgt ggf. mündlich.

Gez. Michael Mueller für die Antragsteller

Anlage/n:
3 Fotos
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A b s e n d e r :

Fraktion B90/Die Grünen im 
Stadtbezirksrat 310

20-12829
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Fahrradstellplätze Celler Straße
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
19.02.2020

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet 
(Entscheidung)

03.03.2020 Ö

Beschlussvorschlag:

Der Stadtbezirksrat Westliches Ringgebiet schlägt vor, Fahrradstellplätze entlang der Celler 
Straße auf ausgewählten PKW-Parkplätzen zu schaffen.

Sachverhalt:

Entlang der Celler Straße ist der Radweg an den meisten Stellen sehr schmal. Mit 
zunehmendem Radverkehr werden vermehrt Fahrräder an Lampenmasten sowie 
Baumscheiben abgestellt. Leider ragen diese dann in den sowieso schon schmalen Radweg 
und behindern somit die Radfahrer.

Gez. Peter Rau
Fraktionsvorsitzender

Anlagen:
keine
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A b s e n d e r :

Fraktion B90/Grüne im Stadtbezirksrat 
310

21-16772
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Wiederherstellung der getrennten Wegeführung für Fußgänger und 
Radfahrer am Ringgleis -  Blumenstraße bis Hugo-Luther-Straße.
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
26.08.2021

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet 
(Entscheidung)

08.09.2021 Ö

Beschlussvorschlag:
Beschlussvorschlag:

Hiermit bitten wir die Verwaltung, die getrennte Wegeführung für Fußgänger*innen und 
Radfahrer*innen am Ringgleis Abschnitt Blumenstraße bis Hugo- Luther-Straße 
wiederherzustellen.

Sachverhalt: 

Seit der Errichtung des Ringgleises waren zwischen Hugo- Luther-Straße und der 
Blumenstraße jeweils ein Radweg und Fußweg getrennt begeh- und befahrbar.

Mit der Asphaltierung der Strecke wurden einige Änderungen vorgenommen. Die beiden 
durchaus schmalen Wegestrecken sind aktuell nur noch für Radverkehr in jeweils eine 
Richtung ausgeschildert. 

Fußgänger sowie mobilitätseingeschränkte Personen z. B. mit Rollatoren, dürfen aktuell laut 
Ausschilderung nur noch den Weg über die wassergebundene Wegedecke entlang des 
Bewegungsparcours benutzen. Dieser Weg befindet sich in einem schlechten Zustand, vor 
allem bei Regen und mutet den Benutzer*innen außerdem einen Umweg zu. Noch 
komplizierter wir es für Fußgänger*innen in Begleitung von Vierbeinern. Hunde sind 
tatsächlich auf dem Weg entlang der Fitnessgeräte verboten. 

Unseres Erachtens ist das Ringgleis als ein gleichberechtigter Weg für alle konzipiert 
worden. Diesen Zustand bitten wir wieder herzustellen.
 
gez. Peter Rau

Anlagen:
keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

21-16642
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift "An der Schölke-Neu", 
HO 54 
Stadtgebiet zwischen Wiedebeinstraße, Kreuzstraße und Schölke 
(Geltungsbereich A)
Gemarkung Watenbüttel, Flur 3, Flst. 288/93, Stadtgebiet zwischen 
Wiesental, Deponiebahnstrecke und Celler Heerstraße 
(Geltungsbereich B)
Gemarkung Hondelage, Flur 5, Flst. 168/3, Stadtgebiet nördlich 
Hondelage, zwischen dem Waldbereich Im Klei und der Hondelager 
Straße (Geltungsbereich C)
Auslegungsbeschluss
Organisationseinheit:
Dezernat III 
61 Fachbereich Stadtplanung und Geoinformation

Datum:
27.08.2021

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (Anhörung) 08.09.2021 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 113 Hondelage (Anhörung) 14.09.2021 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Veltenhof-Rühme (Anhörung) 14.09.2021 Ö
Planungs- und Umweltausschuss (Vorberatung) 22.09.2021 Ö
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 28.09.2021 N

Beschluss:

Dem Entwurf des Bebauungsplanes mit örtlicher Bauvorschrift "An der Schölke-Neu", HO 54, 
sowie der Begründung mit Umweltbericht wird zugestimmt. Die Entwürfe sind gemäß § 3 (2) 
Baugesetzbuch (BauGB) öffentlich auszulegen.

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz

Die Beschlusskompetenz des Verwaltungsausschusses ergibt sich aus § 76 (2) S. 1 
NKomVG. Im Sinne dieser Zuständigkeitsnorm handelt es sich bei der Entscheidung über 
die Auslegung von Bauleitplänen um eine Angelegenheit, über die weder der Rat oder die 
Stadtbezirksräte zu beschließen haben noch der Hauptverwaltungsbeamte zuständig ist. 
Daher besteht eine Beschlusszuständigkeit des Verwaltungsausschusses. Diese wurde 
auch nicht auf einen Ausschuss gemäß § 6 Hauptsatzung übertragen. Daher bleibt es bei 
der Zuständigkeit des Verwaltungsausschusses.

Das Anhörungsrecht des Stadtbezirksrates 322 Veltenhof-Rühme entsprechend § 94 
NKomVG bezieht sich auf die naturschutzrechtliche Ausgleichsfläche im Geltungsbereich B 
des Bebauungsplanes (Anlage 3d).
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Das Anhörungsrecht des Stadtbezirksrates 113 Hondelage entsprechend § 94 NKomVG 
bezieht sich auf die naturschutzrechtliche Ausgleichsfläche im Geltungsbereich C des 
Bebauungsplanes (Anlage 3c).

Aufstellungsbeschluss und Planungsziel

Für das Stadtgebiet zwischen Wiedebeinstraße, Kreuzstraße und Schölke (Geltungsbereich 
A) und für das Flurstück Gemarkung Watenbüttel, Flur 3, Flurstück 288/93 (Geltungsbereich 
B) trat der Bebauungsplan "An der Schölke", HO 41, als Bebauungsplan der 
Innenentwicklung gemäß § 3 a BauGB am 09.11.2016 in Kraft. Im Rahmen eines 
Normenkontroll-Eilverfahrens hat das OVG Lüneburg die Anwendung des § 13 a BauGB, d. 
h. die Aufstellung im so genannten beschleunigten Verfahren, beanstandet und ihn bis zum 
rechtskräftigen Abschluss des Normenkontrollverfahrens außer Vollzug gesetzt. 

Der den fehlerhaften Bebauungsplan "An der Schölke", HO 41, ersetzende neue 
Bebauungsplan "An der Schölke-Neu", HO 54, wurde am 17.04.2020 rechtskräftig. 
Aufgrund eines Verfahrensmangels bei der Bekanntmachung zur öffentliche Auslegung 
gemäß § 3 Abs.  2 BauGB wurde auch dieser Bebauungsplan vom OVG Lüneburg am 
10.12.2020 für unwirksam erklärt.

Zur Heilung des Mangels muss demnach der entsprechende Verfahrensschritt der 
öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wiederholt werden. In der der Verwaltung 
erst seit Mai 2021 vorliegenden Urteilsbegründung des OVG wurden keine weitergehende 
Sachverhalte zu Rügen der Antragsteller:innen u. a. zum Hochwasserschutz, zur 
verkehrlichen Belastung, zu Waldbelangen, zu vermeintlichen Verstößen gegen das 
Entwicklungskonzept „Soziale Stadt“ und den naturschutzfachlichen Ausgleich aufgegriffen. 
Diese hätten jedoch lt. OVG „voraussichtlich nicht durchgegriffen“.

Der Flächennutzungsplan wurde in diesem Bereich bereits 2020 geändert.

Das Planungsziel ist unverändert die Schaffung des Planungsrechtes zur Errichtung eines 
verdichteten Wohnbaugebietes unter Berücksichtigung verschiedener Wohnbauformen. 
Dazu wurde die vorhergehende Planung weitgehend unverändert übernommen.

Veränderungen gegenüber dem Stand des Bebauungsplans "An der Schölke-Neu", 
HO 54, vom 17.04.2020:

Inhaltlich wurde der Stand der ersten öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans HO 54 
im Jahr 2019 beibehalten. Es wurden keinerlei Änderungen an den textlichen und 
zeichnerischen Festsetzungen vorgenommen. Lediglich die textlichen Hinweise, Teil C, 
Punkt 6 wurden nachrichtlich verändert.

Im Weiteren wurden die der Planung zugrundeliegenden Untersuchungen und Gutachten 
auf ihre Aktualität geprüft:

 Erneute gutachterliche Begehungen der drei Geltungsbereiche haben keine 
naturschutzfachlichen Veränderungen der Geltungsbereiche und damit keine neuen 
Sachverhalte ergeben.

 Die Prognosezahlen des Verkehrsgutachtens zum Baugebiet „Feldstraße“ vom März 
2019 sind unverändert aktuell.

 Das Schallgutachten wurde im Rahmen des Normenkontrollverfahrens um einen 
weiteren Immissionsort ergänzt. Die möglichen Schallauswirkungen des nördlich 
angrenzenden neuen Wohngebietes Bebauungsplanes "Feldstraße-Süd, 1. 
Bauabschnitt", AP 23, durch die geplante verkehrliche Erschließung wurde durch die 
Festsetzung von Lärmpegelbereichen und passiven Schallschutzmaßnahmen 
berücksichtigt. Abschließende Aussagen oder Annahmen zu Auswirkungen des 2. 
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Bauabschnitts können erst im Zuge des dort notwendigen Bebauungsplanverfahrens 
erfolgen.

Die Begründung zum Bebauungsplan "An der Schölke-Neu", HO 54, wurde in einzelnen 
Teilen überarbeitet und aktualisiert. Die Änderungen, die über rein redaktionelle 
Anpassungen hinausgehen, sind markiert.

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) 
BauGB

Diese Beteiligung wurde in der Zeit vom 15.05.2018 bis zum 18.06.2018 durchgeführt.

Im Wesentlichen gingen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange Hinweise auf technische Anlagen und die Bitte der 
Berücksichtigung landwirtschaftlicher Belange ein.

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) 
BauGB

Diese Beteiligung wurde in der Zeit vom 13.12.2018 bis 17.01.2019 durchgeführt.

Im Wesentlichen gingen im Rahmen dieser Beteiligung erneut Hinweise auf technische 
Anlagen und die Bitte der Berücksichtigung landwirtschaftlicher Belange ein. Zusätzlich gab 
es Anregungen zur Präzisierung der Ausgleichsmaßnahmen.

Die Stellungnahmen werden der Vorlage zum Satzungsbeschluss beigefügt und dabei mit 
einer Stellungnahme der Verwaltung sowie einem Beschlussvorschlag versehen.

Erneute Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß
§ 4 a (3) BauGB und sonstiger Stellen

Diese Beteiligung wurde in der Zeit vom 01.02.2019 bis 18.02.2019 durchgeführt.

Nach der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) 
BauGB und sonstiger Stellen wurden die textlichen Festsetzungen zu den 
Ausgleichsmaßnahmen im Pkt. A VII ergänzt und konkretisiert. Grundzüge der Planung 
waren nicht berührt. Die erneute Beteiligung wurde daher bei angemessen verkürzter Frist 
auf die Zahl der Beteiligten auf die Betroffenen und die geänderten Teile des 
Bebauungsplanentwurfs eingeschränkt.

Die Stellungnahmen werden der Vorlage zum Satzungsbeschluss beigefügt und dabei mit 
einer Stellungnahme der Verwaltung sowie einem Beschlussvorschlag versehen.

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB

In der Zeit vom 05.06.2018 bis zum 06.07.2018 standen die Unterlagen zur Planung in 
Form eines Aushangs sowie im Internet der Öffentlichkeit zur Verfügung.

Die drei eingegangenen Stellungnahmen beschäftigen sich im Wesentlichen mit der 
Problematik der notwendigen CEF- bzw. FCS-Maßnahmen zum Ausgleich von Eingriffen in 
den Artenschutz, der Notwendigkeit einer größer dimensionierten Planstraße 4, eines 
ausreichenden Hochwasserschutzes und Grundstücksentwässerung sowie der Möglichkeit, 
benachbarte Grundstücke außerhalb des Geltungsbereiches zusätzlich anzuschließen.

Unwirksame Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB, 2019

Im Rahmen der vom OVG bemängelten und damit unwirksamen ersten öffentlichen 
Auslegung im April 2019 gingen Stellungnahmen der Bürgerinnen und Bürger ein. Im 
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Wesentlichen wurden dort der Hochwasserschutz unter Berücksichtigung eines kleinen 
Überschwemmungsgebietes, die Erforderlichkeit des Bebauungsplanes allgemein, die 
möglichen Auswirkungen des Verkehrsaufkommens im Hinblick auf Schallschutz und 
Parkraum sowie die Belastung der Böden angesprochen.

Empfehlung

Die Verwaltung empfiehlt die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes mit örtlicher 
Bauvorschrift „An der Schölke – Neu“, HO 54.

Leuer

Anlage/n:

Anlage 1a: Übersichtskarte über die Geltungsbereiche A und B
Anlage 1b: Übersichtskarte über den Geltungsbereich C
Anlage 2: Nutzungsbeispiel 
Anlage 3 a: Zeichnerische Festsetzungen, Geltungsbereich A 
Anlage 3 b Planzeichenerklärung
Anlage 3 c: Zeichnerische Festsetzungen, Geltungsbereich B
Anlage 3 d: Zeichnerische Festsetzungen, Geltungsbereich C
Anlage 4: Textliche Festsetzungen und Hinweise
Anlage 5: Begründung mit Umweltbericht
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Anlage 1 a

Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift

Übersichtskarte, Geltungsbereiche A und B

Maßstab 1: 30000

 HO 54

An der Schölke-Neu

Geltungsbereich B

Geltungsbereich A
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Anlage 1 b

Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift

Übersichtskarte, Geltungsbereich C

Maßstab 1: 20000

 HO 54

An der Schölke-Neu

Geltungsbereich C
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Anlage 3 b

Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift
An der Schölke-Neu

HO 54

Planzeichenerklärung, Stand: 6. August 2021, § 3 (2) BauGB
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 Anlage 4 
  
 
  
  
 

Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift 
„An der Schölke-Neu“ HO 54 
Textliche Festsetzungen und Hinweise 
 
 
 
A Städtebau 
gemäß § 1 a und § 9 BauGB 
 
 
I Art der baulichen Nutzung 
 
Allgemeines Wohngebiet WA 1 bis WA 5 
 
1. In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis 

WA 5 sind die Nutzungen nach § 4 Abs. 2 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) zulässig. 
 

2. In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis 
WA 5 sind die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 
BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungspla-
nes. 

 
 
II Maß der baulichen Nutzung, Höhe baulicher 

Anlagen 
 
1. In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis 

WA 5 sind Überschreitungen der zulässigen 
Grundflächen gem. § 19 Abs. 4 Satz 3 BauN-
VO durch die Grundfläche von 
- Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, 
- Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO 
bis maximal 35 % zulässig. 

 
2.1 In den Allgemeinen Wohngebieten WA 2 und 

WA 3 muss die Traufhöhe mind. 6,5 m über 
dem Bezugspunkt betragen. 

 
2.2 Die Traufhöhe im Sinne dieser Festsetzung ist 

die Schnittlinie der Außenflächen der Außen-
wand mit der äußeren Dachhaut. 

 
2.3 In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis 

WA 5 darf die Höhe der baulichen Anlage ma-
ximal 11,0 m über dem Bezugspunkt betragen. 

 
2.4 Bezugspunkt für die Höhenangaben ist die Hö-

henlage der nächst gelegenen öffentlichen  
oder privaten Verkehrsfläche an dem Punkt der 
Straßenbegrenzungslinie, die der Mitte der 
straßenzugewandten Gebäudeseite am nächs-
ten liegt. 
 
Steigt oder fällt das Gelände vom Bezugspunkt 
zur Mitte der straßenseitigen Gebäudeseite, so 
ist die Normalhöhe um das Maß der natürlichen 
Steigung oder des Gefälles zu verändern. 

 
 
III Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 
 
1. In den Allgemeinen Wohngebieten WA 2 und 

WA 3 mit abweichender Bauweise sind aus-
schließlich Hausgruppen zulässig. Diese dürfen 
länger als 50 m sein.  

 
2. Im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 sind Ge-

bäudelängen bis jeweils max. 20 m zulässig. 
 
3. Im Allgemeinen Wohngebiet WA 3 im südlichen 

Baufeld ist eine Überschreitung der Baugren-
zen durch Terrassen und überdachte Terrassen 
um bis zu 1,5 m zulässig. 

 
 
IV Garagen und Nebenanlagen 
 
1. Garagen, offene Garagen („Carports“) und 

Stellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig. 

 
1.1 Abweichend sind in den Allgemeinen Wohnge-

bieten WA 2 und WA 3 Stellplätze und offene 
Garagen („Carports“) auf der straßenzuge-
wandten Seite auch außerhalb der überbauba-
ren Grundstücksfläche zulässig. 

 
1.2 In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1,  

WA 4 und WA 5 müssen Garagen einen Min-
destabstand von 5,0 m zur öffentlichen Ver-
kehrsfläche aufweisen. 
 

1.3 Pro Grundstück ist nur eine Zufahrt in einer 
Breite von maximal 4,0 m zulässig. 

 
 
V Grünordnung, Wasserwirtschaft  
 
1. Erhaltung von Bäumen 

 
1.1 Innerhalb der öffentlichen Grünfläche  1  sind 

die vorhandenen Bäume mit einem Stammum-
fang von mindestens 80 cm durch geeignete 
Maßnahmen entsprechend RAS-LP 4 und 
DIN 18920 zu schützen, zu pflegen und auf 
Dauer zu erhalten. Abgänge sind gleichwertig 
spätestens in der folgenden Pflanzperiode am 
ungefähr gleichen Ort nachzupflanzen. 
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1.2 Innerhalb der festgesetzten Fläche für die 
Wasserwirtschaft sind die in der Planzeichnung 
festgesetzten zu erhaltenden Bäume sowie 
vorhandene Bäume mit einem Stammumfang 
von mindestens 80 cm durch geeignete Maß-
nahmen entsprechend RAS-LP 4 und 
DIN 18920 zu schützen, zu pflegen und dauer-
haft zu erhalten. Abgänge sind gleichwertig 
spätestens in der folgenden Pflanzperiode am 
ungefähr gleichen Ort nachzupflanzen. Zuläs-
sig ist die Entnahme von Bäumen für die Her-
stellung des Regenwasserrückhaltebeckens, 
ausgenommen der in der Planzeichnung fest-
gesetzten zu erhaltenden Bäume. 

 
2. Öffentliche Flächen 
 
2.1 In der Planstraße 4 sowie innerhalb der in der 

öffentliche Grünfläche  2  befindlichen Fläche 
zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen mindestens 17 mit-
telkronige Laubbäume zu pflanzen. Zusätzlich 
sind innerhalb der Planstraßen 1 bis 3 mindes-
tens 13 mittelkronige Laubbäume zu pflanzen. 
 

2.2 Für die anzupflanzenden Bäume auf öffentli-
chen Verkehrsflächen ist je Baum eine offene 
Vegetationsfläche von mindestens netto 2,0 m 
Breite und in der Regel 9 m² Fläche vorzuse-
hen. Die Flächen sind dauerhaft zu begrünen 
und nachhaltig gegen Überfahren zu schützen. 
Im Gehwegbereich an der Planstraße 4 sind 
die Baumscheiben zusätzlich durch einen ge-
eigneten Wurzelschutz gegen Trittbelastungen 
zu schützen.  

 
2.3 Die öffentliche Grünfläche  1  ist unter Einbe-

ziehung bestehender Vegetationsstrukturen mit 
Wiesen- und Rasenflächen anzulegen und mit 
Einzelbäumen und einzelnen dichten Gehölz-
gruppen zu gestalten. Die Mahd der Wiesen- 
und Rasenflächen erfolgt max. zweimal pro 
Jahr mit Abfuhr des Mahdgutes. Für dichte Ge-
hölzanpflanzungen sind ausschließlich stand-
ortheimische Laubgehölze, für Einzelbäume 
überwiegend standortheimische Laubbäume 
oder Obstbäume zu verwenden. In der mit 
Spielplatz gekennzeichneten Fläche sind Kin-
derspielflächen von mindestens 200 m² zu rea-
lisieren. 

 
2.4 Auf der festgesetzten Fläche für die Wasser-

wirtschaft ist ein Regenwasserrückhaltebecken 
mit einem Fassungsvermögen von mindestens 
630 m³ anzulegen. Das Regenwasserrückhal-
tebecken ist als Mulde mit wechselnden Bö-
schungsneigungen zwischen 1:2 bis 1:4 herzu-
stellen. Die Randbereiche des Beckens sind 
gruppenweise mit standortheimischen Gehöl-
zen im Wechsel mit Wiesenbereichen zu be-
grünen. Die Wiesenbereiche sind mit einer ar-
tenreichen und standortgerechten Kräuter-/ 
Gräsermischung einzusäen und mit mindes-
tens 5 hochstämmigen Laubbäumen zu be-
pflanzen. Zufahrtsbereiche sind mit Schotterra-
sen zu befestigen. 

 
2.5 Die öffentliche Grünfläche  2  ist durch die un-

ter A V 2.1 festgesetzten Baumpflanzungen 
und durch gegliederte Gehölzstrukturen sowie 

die Anlage von Wiesen- oder Rasenflächen zu 
begrünen. 

 
2.6 In der öffentliche Grünfläche  3  ist durch Ab-

grabungen ein durch unterschiedliche Tiefen 
und Böschungen mit unterschiedlichen Nei-
gungen naturnah gestalteter Retentionsraum 
von mind. 910 m³ zu schaffen. Die Fläche ist 
durch gegliederte Gehölzstrukturen sowie die 
Anlage von Wiesen- oder Rasenflächen zu be-
grünen.  

 
3. Private Flächen 
 
3.1 In den Flächen für Anpflanzungen in den All-

gemeinen Wohngebieten WA 1, WA 4 und 
WA 5 ist eine einreihige Hecke aus standortge-
rechten Laubgehölzen im Pflanzabstand von 
0,5 - 1,0 m und mit einer Mindesthöhe von 
1,0 m zu pflanzen, die als geschnittene oder 
freiwachsende Hecke angelegt werden kann. 

 
3.2 Übergänge von einer durchgeführten Gelände-

aufschüttung auf das Ursprungsniveau von öf-
fentlichen Grünflächen sind auf dem jeweiligen 
Privatgrundstück abzuwickeln. Dabei u.U. zur 
Anwendung kommende Winkelstützelemente 
sind zur Öffentlichen Grünfläche hin mit Klet-
terpflanzen zu beranken oder mit einer Hecke 
einzugrünen. 

 
3.3 Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes 

WA 1, sind auf den Grundstücken je angefan-
gene 750 m² Grundstücksfläche mindestens 
ein mittelkroniger Laubbaum wie Eberesche, 
Hainbuche oder Feldahorn oder als Hoch-
stamm zu pflanzen. Zusätzlich sind je angefan-
gene 750 m² Grundstücksfläche zwei Groß-
sträucher zu pflanzen.  

 
3.4 Stellplatzanlagen für jeweils mindestens vier 

Pkw sind mit Ausnahme der Zufahrten mit einer 
mindestens 0,8 m hohen Hecke aus Laubge-
hölzen einzugrünen. 

 
3.5 Auf privaten Grundstücksflächen mit mindes-

tens sechs Stellplätzen ist je angefangene 
sechs Stellplätze ein mindestens mittelkroniger 
Laubbaum zu pflanzen und als gliederndes 
Element in die Stellplatzanlage zu integrieren. 
 

4. Allgemeine Festsetzungen zur Begrünung 
 
4.1 Für die zu pflanzenden Gehölze gelten folgen-

de Mindestpflanzqualitäten: 
- Laubbäume: Hochstämme mit Mindeststamm-

umfang 16 bis 18 cm in 1,0 m Höhe; 
- Obstbäume: Hochstamm, 10 bis 12 cm 

Stammumfang in 1,0 m Höhe; 
- Heister: 150 bis 200 cm, 2 x verpflanzt; 
- Sträucher: verpflanzt, 60 bis 100 cm Höhe. 

 
4.2 Die festgesetzten Anpflanzungen sind fachge-

recht auszuführen, dauerhaft zu erhalten und 
bei Abgang spätestens in der folgenden Pflanz-
periode gleichwertig zu ersetzen. Die Kronen 
bestehender und als Hochstamm neu zu pflan-
zender Bäume sind in ihrem natürlichen Habi-
tus zu erhalten. Ein Rückschnitt ist allenfalls 
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zum Erhalt der Verkehrssicherheit und der ent-
sprechenden Pflege zulässig. 

 
4.3 Es sind folgende Fertigstellungstermine der 

gemäß A V "Grünordnung" festgesetzten An-
pflanzungen einzuhalten: 
- für Pkt. A V 2. Herstellung spätestens ein 

Jahr nach Fertigstellung der Verkehrsflächen; 
- für Pkt. A V 3. Herstellung spätestens ein 

Jahr nach Bezugsfertigkeit des Hauptgebäu-
des. 

 
4.4 Für alle öffentlichen Pflanz- und Rasenflächen 

ist im Anschluss an die Fertigstellungspflege 
eine dreijährige Entwicklungspflege durchzu-
führen. 

 
4.5 Zugänge von privaten Grundstücken auf öffent-

liche Grünflächen sind nicht zulässig. 
 
 
VI Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
 
1. Geltungsbereich A 
 
1.1 In verbleibenden Altbäumen im Geltungsbe-

reich A sind mindestens fünf Nisthilfen für Ni-
schen- und Höhlenbrüter anzubringen. 
 

1.2 In den Allgemeinen Wohngebieten WA 3 und 
WA 5 ist pro Grundstück jeweils eine Nisthilfe 
für Nischen- und Höhlenbrüter am Gebäude 
anzubringen. 

 
1.3 In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1, 

WA 2 und WA 4 ist pro Grundstück jeweils eine 
Nisthilfe für Fledermäuse am Gebäude anzu-
bringen. 

 
1.4. Die Auswahl und die Positionierung der unter 

den Pkt. A VI 1.1 bis A VI 1.3 festgesetzten 
Nisthilfen für Vögel und Fledermäuse sind mit 
der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 

 
1.5 Es sind folgende Fertigstellungstermine der 

gemäß A VI 1. festgesetzten Maßnahmen ein-
zuhalten: 
- für A VI 1.1 Abschluss der Herstellung spä-

testens bis Beginn der Erschließungsarbei-
ten; 

- für A VI 1.2 und A VI 1.3 Abschluss der Her-
stellung spätestens ein Jahr nach Bezugsfer-
tigkeit des Hauptgebäudes. 

 
2. Geltungsbereich B 
 
2.1 Die im Geltungsbereich B gelegene Fläche, 

Gemarkung Watenbüttel, Flur 3, Flurstück 
288/93, für Maßnahmen zum Schutz, zur Pfle-
ge und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft ist in einem Umfang von 6.840 m² 
zu mesophilem Grünland feuchter Standorte zu 
entwickeln. Hier ist max. zweimal pro Jahr eine 
Mahd vorzunehmen mit Abfuhr des Mahdgutes.  

 
2.2 Der nördliche Grundstücksteil ist in einem Um-

fang von 6.000 m² zu einem Hartholzauenwald 
zu entwickeln. Auf dieser Fläche ist alle 5-7 m 
die Grasnarbe abzuziehen und seitlich einzu-

bauen. Die Abplaggungsflächen sollen max. 4-
7 m² groß sein. Die abgeplaggten Einzelflächen 
werden mit 15 – 20 Gehölzen (Pflanzqualität: 
Forstware) dicht bepflanzt. Der Waldbestand 
bleibt der freien Entwicklung überlassen. 

 
2.3 Am südlichen Rand der in 2.2 genannten Wald-

neugründungsfläche sind durch Abgrabungen 
Flutmulden auf einer 2.500 m² großen Fläche 
in Ost-West-Richtung durch Erweiterungen der 
bestehenden Mulden herzustellen. Mit dem 
Aushubboden ist eine Geländekuppe an der 
Südgrenze zu gestalten. Auf dieser Gelände-
kuppe ist durch Sandauftrag ein Huderplatz für 
Rebhühner zu schaffen und dauerhaft zu erhal-
ten. 

 
2.4 Der Quellbereich/-graben an der Südgrenze ist 

als Amphibiengewässser zu entwickeln. Der 
Bereich ist auf entsprechendem Niveau einzu-
stauen, bedarfsweise zu vertiefen bzw. aufzu-
weiten.  

 
2.5 Für eine Beweidung des Grünlandes ist ein 

viehkehrender Elektrozaun zu errichten. 
 
2.6 Die Maßnahmen innerhalb des Geltungsberei-

ches B müssen spätestens innerhalb eines 
Jahres nach Beginn der Erschließungsarbeiten 
fertiggestellt sein. Die Anpflanzungen sind 
fachgerecht auszuführen und dauerhaft zu er-
halten.  

 
3. Geltungsbereich C 
 
3.1 Die im Geltungsbereich C gelegene Fläche, 

Gemarkung Hondelage, Flur 5, Flurstück 168/3, 
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Natur und Landschaft ist 
als Grünland zu bewirtschaften. Dabei ist die 
Fläche zwischen Juni und Dezember mit bis zu 
drei Großvieheinheiten zu beweiden. 

 
3.2 Innerhalb der Fläche sind zusätzlich drei Sand-

kuppen als Huderstellen für Rebhühner zu 
schaffen und dauerhaft zu erhalten.  

 
3.3 Auf der gesamten Westseite des Grundstücks 

ist eine spezielle Einfriedung zu errichten, die 
für Weidevieh nicht passierbar sein darf, für 
Wildtiere jedoch durchlässig ist. 

 
3.4 In die Fläche sind 5 Baumstubben einzubrin-

gen. Zusätzlich ist eine Stieleiche (Quercus 
rubor) mit einem Mindeststammumfang von 16 
– 18 cm, gemessen in 1,0 m Höhe zu pflanzen 
und dauerhaft gegen Verbiss durch Weidevieh 
oder Wildtiere zu schützen. 

 
3.5 Entlang der nördlichen Grundstücksgrenze sind 

in einem fünf Meter breiter Streifen außerhalb 
des Weidezauns je angefangene 100 m² je 2 
Obstbäume und 2 Sträucher entsprechend der 
in V 4. aufgeführten Pflanzqualität zu pflanzen. 
Dabei sind die Arten Essbare Eberesche (Sor-
bus aucuparia), Hauszwetschge (Prunus do-
mestica Hauszwetsche), Vogelkirsche (Prunus 
avium), Kornelkirsche (Cornus mas), Hasel 
(Corylus) und Kirschpflaume (Prunus cerasife-
ra) zu pflanzen. 
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3.6 Die Maßnahmen innerhalb des Geltungsberei-

ches C müssen spätestens innerhalb eines 
Jahres nach Beginn der Erschließungsarbeiten 
fertiggestellt sein. Die Anpflanzungen sind 
fachgerecht auszuführen, dauerhaft zu erhalten 
und bei Abgang spätestens in der folgenden 
Pflanzperiode gleichwertig zu ersetzen. Für alle 
Anpflanzungen ist im Anschluss an die Fertig-
stellungspflege eine dreijährige Entwicklungs-
pflege durchzuführen.  

 
4. Die gemäß den textlichen Festsetzungen VI Nr. 

2 bis 3 festgesetzten Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Na-
tur und Landschaft dienen i.S. von §§ 18, 19 
und 21 Bundesnaturschutzgesetz i.V. mit § 1a 
BauGB dem Ausgleich der durch den Bebau-
ungsplan HO 54 zu erwartenden Eingriffe in 
Boden, Natur und Landschaft. 
 
Sie werden den nachfolgend genannten Flä-
chen im Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes im Sinne von § 9 Abs. 1a BauGB und 
§ 135 a BauGB wie folgt zugeordnet: 
 
Allgemeine Wohngebiete: 66% 
Öffentliche Flächen: 34% 
darin enthalten Planstraße 4: 16,2% 

 
 
VII Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen im Sinne des Bun-
desimmissionsschutzgesetzes 

 
1 In den Allgemeinen Wohngebieten sind bei Er-

richtung und Änderung von Gebäuden an den 
Fassaden von schutzbedürftigen Aufenthalts-
räumen (i. S. von DIN 4109 und VDI 2719) 
passive Schallschutzmaßnahmen nach den 
Bestimmungen für die im Bebauungsplan fest-
gesetzten Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109 
„Schallschutz im Hochbau“ und gemäß VDI-
Richtlinie 2719 „Schalldämmung von Fenstern 
und deren Zusatzeinrichtungen“ durchzuführen. 
 

2 In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1, 
WA 2, WA 3 und WA 5 sind im Lärmpegelbe-
reich III schutzwürdige Außenwohnbereiche der 
einzelnen Wohneinheiten, wie z. B. Terrassen, 
offene Loggien und Balkone auf der der Plan-
straße 4 zugewandten Gebäudeseite unzuläs-
sig, sofern kein zusätzlicher Außenwohnbe-
reich auf der von der Lärmquelle abgewandten 
Gebäudeseite - im direkten Schallschatten des 
zugehörigen Gebäudes - errichtet ist. 
 

3. Von den Festsetzungen A VII 1 und A VII 2 
kann ganz oder teilweise abgewichen werden, 
wenn nachgewiesen wird, dass der erforderli-
che Schallschutz auf andere Weise gewährleis-
tet ist. 
 

 
VIII Sonstige Festsetzungen 
 
 Geh-,Fahr- und Leitungsrechte 

 
    1 Gehrecht zugunsten der Anlieger, Geh- und 

Leitungsrecht zugunsten der Ver- und Entsor-
gungsträger. 

 
    2 Geh- und Fahrrecht zugunsten der Anlieger, 

Geh- und Leitungsrecht zugunsten der Ver- 
und Entsorgungsträger. 

 
 
 
B Örtliche Bauvorschrift 
Gemäß § 84 Abs. 3 Nr. 1 NBauO (zu Ziff. II) und 
§ 84 Abs. 3 Nr. 3 NBauO (zu Ziff. III) in Verbindung mit 
§ 9 Abs. 4 BauGB, § 80 NBauO 
 
 
I Geltungsbereich 
 
 Die Örtliche Bauvorschrift gilt für alle Allgemei-

nen Wohngebiete im Geltungsbereich dieses 
Bebauungsplanes. 

 
 
II Dächer 
 
Dachneigung 
 
1. Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete  

WA 1, WA 2 und WA 3 dürfen nur Flachdächer 
oder einseitige Pultdächer ausgeführt werden. 

 
2. Ein Flachdach im Sinne dieser Festsetzung ist 

eine Dachfläche, die eine Dachneigung von 
max. 6° aufweist.  

 
3. Ein einseitiges Pultdach im Sinne dieser Fest-

setzung ist eine einseitige geneigte Dachfläche 
mit einem First und einer Traufe und mit einer 
Dachneigung von max. 10°. 
 

 
III Einfriedungen 
 
1. In den Allgemeinen Wohngebieten dürfen bau-

liche Einfriedungen entlang der öffentlichen 
Verkehrsflächen und entlang der öffentlichen 
Grünfläche die Höhe von 1,2 m über dem Be-
zugspunkt nicht überschreiten. 

 
2. Einfriedungen, die an die öffentlichen Grünflä-

chen grenzen, sind nur als Hecken aus Laub-
gehölzen oder als Hecken in Verbindung mit 
einem integrierten Zaun zulässig. Entlang der 
öffentlichen Verkehrsflächen sind Einfriedun-
gen nur als bauliche Anlage oder als Hecke 
aus Laubgehölzen zulässig.  
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C Hinweise 
1. Im Geltungsbereich A ist mit Kampfmitteln zu 

rechnen. Aus Sicherheitsgründen ist vor dem 
Beginn von Baumaßnahmen eine Flächenson-
dierung und Bergung möglicher Kampfmittel 
durchzuführen. Eine Kampfmittelbeseitigungs-
bescheinigung des Kampfmittelbeseitigungs-
dienstes Hannover ist der Stadt Braunschweig, 
Abt. Umweltschutz, vor dem Beginn von Bau-
arbeiten vorzulegen. 
 

2. Für die gemäß A V "Grünordnung" und A VI 
"Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft" festge-
setzten Anpflanzungen sind geeignete Gehölz-
arten der Artenliste im Anhang der Begründung 
zum Bebauungsplan zu entnehmen. 

 
3. Im Plangebiet liegen bereichsweise oberflä-

chennahe Bodenverunreinigungen vor. Die Bo-
denverunreinigungen sind zeichnerisch als Flä-
chen gekennzeichnet, deren Böden erheblich 
mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind. 
Die vorgesehene bauliche Nutzung ist nicht ge-
fährdet. Bei Baumaßnahmen ist im Rahmen 
des Baugenehmigungsverfahrens mit besonde-
ren Anforderungen / Nebenbestimmungen zu 
rechnen.    
  
In den gekennzeichneten Bereichen müssen im 
Bereich offener Beete und Grünflächen ober-
flächennah (bis zu einer Tiefe von mindestens 
0,30 m) die maßgebenden Prüfwerte der Bun-
desbodenschutzverordnung sowie der Ben-
zo(a)Pyren-Prüfwert von 1 mg/kg unterschritten 
werden. Dies kann durch Bodenaustausch oder 
Bodenauftrag erfolgen. Ein gutachterlicher 
Nachweis ist erforderlich. 

 
4. Eine Nutzung des Grundwassers ist aufgrund 

der Schadstoffbelastung durch leichtflüchtige 
halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW) nicht 
zulässig. Bei Grundwasserhaltungsmaßnah-
men ist mit Auflagen sowie ggf. mit Maßnah-
men zur Abreinigung des geförderten Grund-
wassers zu rechnen. 

 
5. Die Bestimmungen des Artenschutzes gemäß 

§ 44 BNatSchG sind zu beachten. 
Die Verbote des § 44 BNatSchG sind insbe-
sondere bei der Entfernung von Gehölzen so-
wie Abrissmaßnahmen von Gebäuden zu be-
achten, die dem Artenschutz unterliegende Vo-
gel- und Fledermausarten betreffen könnten. 
 

6. Lärmschutz 
 
6.1 Das Plangebiet ist durch den Straßenverkehr 

der A 391 und der Planstraße 4 lärmvorbelas-
tet. 

 
6.2 Nachweise zum Lärmschutz sind im Einzelfall 

folgendermaßen durchzuführen: 
 
Die Reflexionen sind bis zur dritten Ordnung zu 
berücksichtigen. Für die Gebäudefassaden ist 
ein Reflexionsverlust von 1 dB(A) zu Grunde zu 
legen. 

 
Ein rechnerischer Nachweis zur Einhaltung der 
Orientierungswerte in Bezug auf den Straßen-
verkehrslärm ist auf Grundlage der schalltech-
nischen Rechenvorschrift RLS 90 „Richtlinie für 
den Lärmschutz an Straßen“ in ihrer jeweils ak-
tuellen Fassung - unter Berücksichtigung der 
vorgesehenen Lärmminderungsmaßnahmen - 
vorzunehmen. 
 

6.3 Zur Umsetzung der textlichen Festsetzungen 
A VII „Festsetzungen zum Schutz gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes“ sind fol-
gende Grundlagen maßgeblich: 
 
• DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, 

Herausgeber Deutsches Institut für Nor-
mung, Berlin, 2018. 
 

• VDI-Richtlinie 2719 „Schalldämmung von 
Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen“, 
Herausgeber Deutsches Institut für Nor-
mung, Berlin,1987. 

 
Zur Umsetzung der textlichen Festsetzungen 
A V „Grünordnung/Wasserwirtschaft“ sind fol-
gende Grundlagen maßgeblich: 
 
• DIN 18920 „Vegetationstechnik im Land-

schaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflan-
zenbeständen und Vegetationsflächen bei 
Baumaßnahmen“, Herausgeber Deut-
sches Institut für Normung, Berlin, 2014. 

 
• RAS-LP 4 „Richtlinien für die Anlage von 

Straßen, Teil: Landschaftspflege, Ab-
schnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetati-
onsbeständen und Tieren bei Baumaß-
nahmen“, Herausgeben FGSV, 1999 

 
Diese Unterlagen können in der „Beratungsstel-
le Planen - Bauen - Umwelt“ der Stadt Braun-
schweig eingesehen werden. 
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1 Rechtsgrundlagen - Stand: 18.05.2021 - 

1.1 Baugesetzbuch (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. I S. 3634),  
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728) 
 

1.2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) 
 

1.3 Planzeichenverordnung (PlanZV) 
in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 58), geändert durch  
Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) 
 

1.4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. S. 1274), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 9. Dezember 2020 (BGBl I 
S. 2873) 
 

1.5 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch  
Artikel 5 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl I S. 306) 
 

1.6 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl I S. 306), neugefasst 
durch Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I. S. 540) 
 

1.7 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz  
(NAGBNatSchG) 
in der Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 104), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 11. November 2020 (Nds. GVBl. S. 451) 
 

1.8 Niedersächsische Bauordnung (NBauO) 
in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. S. 46), zuletzt geändert durch  
Artikel 1 des Gesetzes vom 10. November 2020 (Nds. GVBl. S. 384) 
 

1.9 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 
in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 28. April 2021 (Nds. GVBI S. 240) 
 

1.10 Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfah-
ren während der COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz – PlanSIG) 
in der Fassung vom 20. Mai 2020 (BGBl. I S. 1041), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 353) 
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2 Bisherige Rechtsverhältnisse        

2.1 Regional- und Landesplanung 
 
Im Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen von 2017 und im Regionalen 
Raumordnungsprogramm (RROP) 2008 für den Großraum Braunschweig ist Braun-
schweig im oberzentralen Verbund mit Wolfsburg und Salzgitter als Oberzentrum 
verbindlich festgelegt. Dem oberzentralen Verbund sind die Schwerpunktaufgaben 
„Sicherung und Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten“ zugewiesen. 
 
Nach dem RROP sollen Siedlungsentwicklungen schwerpunktmäßig in Oberzentren 
stattfinden. Im Großraum Braunschweig sollen diese vorrangig auf zentralörtlichen 
Standorten, die über Zugangsstellen des schienengebundenen ÖPNV bzw. von Re-
giobuslinien verfügen, konzentriert werden. Im Einzugsbereich der Haltepunkte soll 
durch verdichtete Bau- und Wohnformen eine höhere Siedlungsdichte erreicht wer-
den. 
 
Der Geltungsbereich A ist im RROP 2008 als Siedlungsbereich dargestellt.  
Das RROP stellt weiterhin an der nördlichen Grenze des Bebauungsplanes ein 
„Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz“ dar. Zur Vorbeugung des Hochwasserschut-
zes soll in den Einzugsbereichen der Fließgewässer ein natürlicher Rückhalt und 
schadloser Abfluss des Wassers gewährleistet werden (s. RROP, Kapitel 2.5.4). 
Diesem Ziel gemäß wurden entsprechende Maßnahmen zur Entwässerung vorge-
sehen. 
 
Der Geltungsbereich B wird im RROP als „Vorranggebiete Natura 2000“ und als 
„Vorranggebiete für den Hochwasserschutz“ dargestellt. Die Geltungsbereiche B 
und C werden als „Vorranggebiete für die Natur und Landschaft“ sowie als „Vorbe-
haltsgebiete Erholung“ dargestellt. Der Geltungsbereich C befindet sich zusätzlich in 
einem „Vorranggebiet für die Trinkwassergewinnung“. Die dort vorgesehenen Aus-
gleichsmaßnahmen für den Artenschutz sowie für Eingriffe in Natur und Landschaft 
unterstützen die weitere Ausprägung der raumordnerischen Ziele durch entspre-
chende Maßnahmen im Sinne des Hochwasser- sowie des Natur- und Landschafts-
schutzes. Die Trinkwassergewinnung wird nicht negativ beeinflusst. 
 
Damit ist der Bebauungsplan im Sinne von § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) an 
die Ziele der Landes- und Raumordnung angepasst. 
 

2.2 Flächennutzungsplan 
 
Es gelten die Darstellungen des wirksamen Flächennutzungsplanes der Stadt 
Braunschweig in der Neufassung vom 06.10.2005 in seiner derzeit aktuellen Fas-
sung. 
 
Im Flächennutzungsplan ist der Geltungsbereich A des Bebauungsplanes „HO 54“ 
südlich des Grabens als „Wohnbaufläche“, westlich angrenzend gewerbliche Bauflä-
chen und nördlich als Wohnbaufläche bzw. als Grünfläche dargestellt. Der Flächen-
nutzungsplan stellt für den Geltungsbereich B Flächen für Landwirtschaft und Wald 
sowie überlagernd das Naturschutzgebiet im Bereich der Okerniederung dar. Der 
Geltungsbereich C befindet sich im Landschaftsschutzgebiet östlich des Forsts Im 
Klei in Hondelage und ist im Flächennutzungsplan als Fläche für die Landwirtschaft 
dargestellt. 
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Die beabsichtigten Festsetzungen lassen sich somit aus dieser Darstellung entwi-
ckeln. Der Bebauungsplan wird gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennut-
zungsplan entwickelt. 
 

2.3 Bebauungspläne 
 
Sowohl der für den Geltungsbereich 2016 rechtsverbindlich gewordene Bebauungs-
plan "An der Schölke", HO 41 als auch die unter dem Namen Bebauungsplan "An 
der Schölke-Neu", HO 54, erfolgte Überarbeitung wurden vom OVG Lüneburg im 
Rahmen eines Normenkontrollantrages für unwirksam erklärt. Zur Heilung des der 
Unwirksamkeit zugrundeliegenden Verfahrensmangels wird der Bebauungsplan "An 
der Schölke-Neu", HO 54, erneut in die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB gebracht.  
 
Im Folgenden wird daher inhaltlich und sprachlich davon ausgegangen, dass 
für das Plangebiet kein Bebauungsplan besteht.  
 
Für die Grundstücke im Geltungsbereich besteht weitgehend kein Bebauungsplan. 
Die im Nordosten des Geltungsbereichs A für den Hochwasserschutz festgesetzten 
öffentlichen Grünflächen befinden sich im rechtsverbindlichen Bebauungsplan 
HO 13 und sind dort als öffentliche Grünfläche, Zweckbestimmung Regenrückhalte-
becken, festgesetzt. Der südliche Teil des Grundstücks Kreuzstraße 75 befindet 
sich in einem im Zusammenhang bebauten Ortsteil gem. § 34 BauGB. Der Rest des 
Geltungsbereichs befindet sich im unbeplanten Außenbereich gemäß § 35 BauGB. 
 
Da gem. § 35 BauGB hier keine Bebauung möglich ist, besteht das Erfordernis, ei-
nen Bebauungsplan aufzustellen. 
 

2.4 Sanierungsgebiet 
 
Der Geltungsbereich A des Bebauungsplanes befindet sich im Bereich des förmlich 
festgelegten Sanierungsgebietes „Westliches Ringgebiet / Soziale Stadt“. Die be-
troffenen Grundstücke innerhalb des Geltungsbereiches sind nach Sanierungsrecht 
bereits vorzeitig abgelöst und aus der Sanierung entlassen worden. 
 
Die Entwicklung des Gebietes ist nicht als sanierungsbedingt einzustufen, unter an-
derem da mit einer Machbarkeitsuntersuchung vom Oktober 2000 Maßnahmen zur 
Wohngebietsentwicklung bereits vor der förmlichen Festlegung als Sanierungsge-
biet eingeleitet wurden. Gleichwohl sind innerhalb des Plangebietes auch die Sanie-
rungsziele relevant, insbesondere wird die Schaffung von innenstadtnahem Wohn-
raum für verschiedene Wohnbedürfnisse angestrebt. 
 
 

3 Anlass und Ziel des Bebauungsplanes       

Bereits seit Ende der 90er gibt es planerische Bestrebungen, das Areal zwischen 
der Kreuzstraße und der ehemaligen Bezirkssportanlage „Kälberwiese“ mit einer 
Wohnnutzung zu entwickeln. Im Jahr 2008 wurde die Aufstellung des Bebauungs-
plans "An der Schölke", HO 41, beschlossen. Dieser wurde im Jahr 2016 als Bebau-
ungsplan der Innenentwicklung gem. § 13 a BauGB in Kraft gesetzt. Im Rahmen ei-
nes Normenkontrollverfahrens zum nachfolgenden Bebauungsplan "An der 
Schölke-Neu", HO 54, hat das Nds. Oberverwaltungsgericht einen formalen Mangel 
beanstandet und den Bebauungsplan für unwirksam erklärt. Der Bebauungsplan 
"An der Schölke-Neu", HO 54, wird daher mit dem Ziel der Heilung des Verfahrens-
mangels erneut ins Aufstellungsverfahren gebracht. 
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Ziel der Aufstellung des Bebauungsplans "An der Schölke-Neu", HO 54, ist die 
Schaffung des Planungsrechtes für die Errichtung eines Allgemeinen Wohngebietes 
im Geltungsbereich. Hier soll der umgebenden Bebauung angemessene und gleich-
zeitig verdichtete Wohnbebauung mit einer Mischung aus Einfamilienhäusern, Rei-
henhäusern und verträglichem Mehrgeschosswohnungsbau entstehen, die der Ver-
sorgung der Braunschweiger Bevölkerung mit Wohnraum dienen. Ergänzende und 
mit der Wohnnutzung verträgliche Nutzungen, beispielsweise nicht störende Hand-
werksbetriebe sollen dabei grundsätzlich möglich sein; auch um etwa eine Wohn-
nutzung mit einem Arbeitsplatz verknüpfen zu können. 
 
Mit der angestrebten Vielfalt an Baustrukturen (Mehrfamilienhäuser, Reihenhäuser 
und Einfamilienhäuser) im Geltungsbereich wird eine stärkere Mischung der Sozial-
gruppen innerhalb des Baugebietes beabsichtigt. 
 
Für die nördlich angrenzende ehemalige Bezirkssportanlage „Kälberwiese“ bestand 
bereits für einen längeren Zeitraum kein Bedarf mehr, sodass die Stadt Braun-
schweig eine Entwicklung dieses Areal zu Wohnbauland anstrebt. Zu diesem Zweck 
wurde der Bebauungsplan "Feldstraße-Süd, 1. Bauabschnitt", AP 23, aufgestellt. 
Die hieraus entstehenden planerischen Überlegungen werden in dem Bebauungs-
plan "An der Schölke-Neu", HO 54, berücksichtigt. So ist z. B. für das geplante Bau-
land an der Feldstraße eine Anbindung von der Kreuzstraße nach Norden durch das 
Plangebiet „An der Schölke-Neu“ zu berücksichtigen.  
 
Der überwiegende Teil des Plangebietes ist als Fläche des unbeplanten Außenbe-
reiches gem. § 35 BauGB einzustufen, die im Geltungsbereich A einer erstmaligen 
Bebauung zugeführt werden soll. Im Geltungsbereich A ist abweichend straßenbe-
gleitend zur Kreuzstraße ein Teilbereich nach § 34 BauGB als im Zusammenhang 
bebauter Ortsteil zu bewerten.  
 
Für die beabsichtigte Entwicklung ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erfor-
derlich. Der wirksame Flächennutzungsplan stellt für den Geltungsbereich Wohn-
bauflächen dar, somit ist die Entwicklung des Bebauungsplanes gemäß § 8 BauGB 
aus dem Flächennutzungsplan möglich. 
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4 Umweltbericht          

 
4.1 Beschreibung der Planung 

 
Der Geltungsbereich A liegt westlich innerhalb des Autobahnringes zwischen der 
Kreuzstraße im Süden, der Wiedebeinstraße im Osten und der ehemaligen Bezirks-
sportanlage „Kälberwiese“ im Norden und ist Teil des Stadtbezirks „Westliches 
Ringgebiet“.  
 
Das südliche Umfeld ist mit der Vielzahl an gründerzeitlichen Wohnhäusern über-
wiegend städtisch geprägt. Im östlichen und nördlichen Umfeld definieren Familien-
wohnhäuser aus den 1930er bis 1980er Jahren einen klassischen Siedlungscharak-
ter am Rande der Innenstadt. Im Norden grenzt die ehemalige Bezirkssportanlage 
„Kälberwiese“ mit dem neuen Baugebiet „Feldstraße“ an, dessen Fläche als Wohn-
bauland entwickelt werden soll. 
 
Das Westliche Ringgebiet ist ein Stadtteil mit besonderem Handlungsbedarf. Durch 
städtebauliche, wohnungswirtschaftliche und sozialpolitische Handlungskonzepte 
insbesondere durch das Programm „Soziale Stadt“ soll dem entsprochen und die 
Potenziale gestärkt werden. Einem Teil dieses Handlungskonzeptes entspricht die 
Ausweisung des Baugebietes „An der Schölke-Neu“.  
 
Die Planung sieht eine Geschoss-, Reihen- und Einzelhausbebauung vor, die sich 
der Baustruktur des Umfeldes anpasst. Entlang der Geltungsbereichsgrenzen zu 
den bereits bebauten Nachbargrundstücken sind weitgehend Begrünungsmaßnah-
men vorgesehen. 
 
Für das künftige Wohngebiet ist eine hohe Ausnutzung geplant, um dem städtebau-
lichen Ziel nach flächensparendem und daher meist günstigerem Wohnungsbau 
auch für junge Familien zu entsprechen. Darüber hinaus werden mit der im Plange-
biet vorgesehenen Bebauung Strukturen geschaffen, die sich sowohl in die umge-
bende Bebauung integrieren als auch städtische Strukturen aufnehmen, die das zu-
künftige Baugebiet „Feldstraße“ anstrebt. 
 
Wie im Norden, so ist auch im Kern des Quartiers eine Zeilenbebauung bzw. Rei-
henhäuser geplant. In den östlichen und südlichen Randzonen sind Einfamilienhäu-
ser geplant, die sich in die bestehende Einfamilienhausbebauung im rückwärtigen 
Bereich der Kreuzstraße bzw. Wiedebeinstraße einordnen und größere individuelle 
Gestaltungsfreiheiten gegenüber der Zeilenbebauung zulassen. Nordwestlich zur 
Planstraße 4 sind bis zu dreigeschossige Baukörper mit einer einheitlichen Architek-
tursprache zulässig.  
 
Aufgrund der relativ hohen baulichen Dichte kommt der Gestaltung der Grün- und 
Freiräume eine höhere Bedeutung zu. Dazu tragen, neben einer Grünfläche mit 
Baumreihe im Kreuzungsbereich der Kreuzstraße zur Planstraße 4, weitere Baum-
pflanzungen in den übrigen Planstraßen und eine öffentliche Grünfläche im nordöst-
lichen Plangebiet bei. Im Nordosten wird ein ca. 200 m² großer öffentlicher Spiel-
platz als Erweiterung des bestehenden Spielplatzes in die öffentliche Grünfläche in-
tegriert. Entlang des Grabens ist die Festsetzung eines drei Meter breiten Grünstrei-
fens als öffentliche Grünfläche u. a. zur Bewirtschaftung des Grabens geplant.  
 
Die verkehrliche Erschließung soll von der Kreuzstraße erfolgen, zusätzlich ist eine 
Notzufahrt für Rettungsfahrzeuge von der Wiedebeinstraße vorgesehen, die sonst 
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nur für Fuß- und Radverkehr genutzt werden soll. Ein Teil des nördlich des Bebau-
ungsplan "An der Schölke-Neu", HO 54, geplanten Baugebietes "Feldstraße" soll 
über die Planstraße 4 erschlossen werden. Ausgehend davon, dass das Baugebiet 
Feldstraße tatsächlich realisiert werden kann, wird in Bebauungsplan "An der 
Schölke-Neu", HO 54, über eine entsprechend festgesetzte Breite der Verkehrsflä-
che eine zukünftige Anbindung bereits berücksichtigt. 
 
Ca. 10 % des Niederschlagswassers können über das vorhandene städtische Netz 
abgeführt werden. Für die Rückhaltung von anfallendem Oberflächenwasser aus 
dem Plangebiet wird ein mindestens ca. 630 m³ fassendes Rückhaltebecken unter 
Berücksichtigung vorhandener und insbesondere erhaltenswerter Bäume im Mün-
dungsbereich zweier Gräben nördlich des Baugebietes angelegt. Auf der Südseite 
des nördlich an die Bebauung angrenzende Entwässerungsgrabens der Autobahn 
391 (hier im Weiteren Schölkegraben genannt) ist ein Pflegeweg geplant. 
 
Zum volumen- und wirkungsgleichen Ausgleich der für die Bebauung notwendigen 
Geländeaufhöhung werden durch Abgrabung entlang der Schölke zusätzliche Über-
schwemmungsflächen geschaffen, auf denen ein zusätzliches Retentionsvolumen 
von rd. 910 m³ realisiert wird.  
 
Zur Vermeidung von Verstößen gegen den Artenschutz nach § 44 BNatSchG sowie 
zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft sind zwei Ausgleichsflächen 
von zusammen ca. 2,3 ha vorgesehen. Da im Geltungsbereich A selbst bzw. in der 
unmittelbaren Nähe ein Ausgleich ohne Einbußen größerer Bauflächen nicht mög-
lich ist, wurde im Stadtgebiet dafür als Maßnahmenflächen das Flurstück 288/93, 
Flur 3, Gemarkung Watenbüttel, (Geltungsbereich B) sowie das Flurstück 168/3, 
Flur 5, Gemarkung Hondelage, (Geltungsbereich C) ausgewählt. Im Geltungsbe-
reich B sind auf der Fläche zur naturnäheren Gestaltung von vorhandenen Entwäs-
serungsgräben und Bildung von Flutmulden in Teilbereichen Bodenabträge vorge-
sehen. Außerdem sind verschiedene Anpflanzungen u. a. für die Entstehung eines 
kleinen Hartholzauwalds und die Entwicklung extensiven Grünlandes vorgesehen. 
Im Geltungsbereich C sind neben Extensivierungsmaßnahmen Maßnahmen zur Er-
höhung der Strukturvielfalt u. a. durch Gehölzpflanzungen geplant. 
 
Bei einem Teil der nördlich festgesetzten öffentlichen Grünfläche für den Hochwas-
serschutz handelt es sich um einen Bestandteil eines Waldes nach Niedersächsi-
schem Gesetz über den Wald und die Landesordnung (NWaldLG). Die damit ein-
hergehende Waldumwandlung wird ersetzt durch die festgesetzten Waldentwick-
lungsmaßnahmen im Geltungsbereich B.  
 

4.2 Planerische Vorgaben und deren Berücksichtigung, Quellen 
 
Die konkreten Auswirkungen der im folgenden genannten Grundlagen auf die Pla-
nung und deren Berücksichtigung im Rahmen der Planung werden, soweit erforder-
lich, bei der Beschreibung und Bewertung der Umweltsituation in Kap. 4.4 wiederge-
geben. 
 
Übergeordnete Vorgaben 
Im Rahmen der Aufstellung eines Bebauungsplans sind die grundsätzlichen Anfor-
derungen an die Berücksichtigung der Ziele des Umweltschutzes in der Bauleitpla-
nung, die sich aus dem Baugesetzbuch und den einschlägigen Fachgesetzen und 
Fachplänen ergeben, zu beachten. In diesen Fachgesetzen und Fachplänen schla-
gen sich die auf Ebene der Europäischen Union und auf Bundes- Landes- oder 
kommunaler Ebene festgelegten Umweltschutzzielen nieder. Dabei sind die konkret 
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für den Planungsraum formulierten Vorgaben und Entwicklungsziele der genannten 
Grundlagen auszuwerten und bei der Planaufstellung zu berücksichtigen. 
 
Stadtweite Fachplanungen und Gutachten: 
Für das Stadtgebiet von Braunschweig liegen Fachplanungen und Gutachten vor, 
die umweltbezogene Informationen und Ziele enthalten und sich in unterschiedlicher 
Tiefe mit dem Plangebiet auseinandersetzen. Es handelt sich um folgende Unterla-
gen: 

• Regionales Raumordnungsprogramm (RROP), 2008 
• Landschaftsrahmenplan, 1999, Aktualisierung 2014 
• Integriertes Klimaschutzkonzept für die Stadt Braunschweig 2010, GEO-NET 

Umweltconsulting GmbH 
• Stadtklimaanalyse Braunschweig 2017/18, GEO-NET Umweltconsulting GmbH 
• Lärmminderungsplan Braunschweig, 2018 
 
Darüber hinaus wurden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens weitergehende, 
auf die konkrete Planung bzw. konkrete Situation bezogene Fachgutachten erstellt. 
Die Ergebnisse werden, soweit erforderlich, bei der Beschreibung und Bewertung 
der Umweltsituation unter Kap. 4.4 wiedergegeben. 
 
Plangebietsbezogene Fachplanungen und Gutachten: 

• Bodengutachten zum Neubaugebiet „An der Schölke“, Gesellschaft für Grundbau 
und Umwelttechnik mbH, 30.06.2011 

• Grünordnerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan HO 41 „An der Schölke“, 
Stadt Braunschweig, Büro für Freiraumplanung Gero Hille Jürgen Müller, 
10. März 2016 

• Biologische Untersuchungen für den B-Plan „An der Schölke“, HO 41 der Stadt 
Braunschweig, Biodata GbR, November 2014 

• Kartierungsbericht für den Bebauungsplan "An der Schölke-Neu", HO 54, Biodata 
GbR, September 2021 

• Untersuchungen zum Vorkommen der Haselmaus (Muscardinus avellanarius) für 
die Erstellung der B-Pläne „Feldstraße“ (AP 23) und „An der Schölke“ (HO 41) in 
Braunschweig, Biodata GbR, November 2015 

• Entwässerungs- und Regenwasserrückhaltekonzept für das Einzugsgebiet der 
Kleinen Mittelriede in Braunschweig“, Fugro Germany Land GmbH, Feb. 2018 

• Ergänzungsgutachten „Hochwasserschutz Kleine Mittelriede“, HGN Beratungs-
gesellschaft mbH, Dezember 2018, zum Gutachten „Entwässerungs- und Regen-
wasserrückhaltekonzept für das Einzugsgebiet der Kleinen Mittelriede in Braun-
schweig“, Fugro Germany Land GmbH, Feb. 2018 

• Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan HO 54 „An der Schölke-Neu“ 
der Stadt Braunschweig, Ingenieurgemeinschaft Bonk-Maire-Hoppmann Part-
GmbB, 12. Juli 2018 mit Ergänzung vom 26.07.2021 

• Verkehrsuntersuchung „Anbindung geplanter Nutzungen im Bereich Feldstraße 
(Baugebiet „Feldstraße“ AP 23) in der Stadt Braunschweig“, Zacharias Verkehrs-
planungen, März 2019 
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4.3 Beschreibung der Methodik der Umweltprüfung und Beurteilung der Informations-
grundlagen 
 
Die Umweltprüfung bezog sich im Wesentlichen auf das Plangebiet mit dem Gel-
tungsteilbereich A im Bereich zwischen der Kreuzstraße, Wiedebeinstraße und der 
ehemaligen Sportanlage Kälberwiese sowie den Geltungsbereich B in der Okernie-
derung südwestlich Wiesental und den Geltungsbereich C nördlich Hondelage. Ge-
genstand der Umweltprüfung sind nach Maßgabe des Baugesetzbuches die für den 
Betrachtungsraum und das Planvorhaben planungs- und abwägungserheblichen 
Umweltbelange. 
 
Die Umweltprüfung wurde nach folgender Methodik vorgenommen: 

• Auswertung der unter 4.2 genannten Fachplanungen und Gutachten, 

• Ortsbegehungen, 

• Auswertung der unter dem Verfahrensschritt der Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB ermittelten Informa-
tionen, 

• Für die Beurteilung der Planung im Sinne der Eingriffsregelung erfolgte ein Ver-
gleich der aktuellen Wertigkeiten von Natur und Landschaft im Plangebiet mit 
dem Planzustand, der nach Umsetzung dieses Bebauungsplans zu erwarten ist 
auf Grundlage des sogenannten Osnabrücker Modells. Soweit aus bereits be-
stehenden Bebauungsplänen Eingriffsrechte bestehen, werden sie in der Bilan-
zierung berücksichtigt. Das Osnabrücker Modell ist ein anerkanntes und in der 
Stadt Braunschweig regelmäßig zur Anwendung kommendes Verfahren zur 
rechnerischen Unterstützung der gutachterlichen Bemessung von Eingriffsfolgen 
und Ausgleichsmaßnahmen. 

• Für die Beurteilung der Planung im Sinne der Eingriffsregelung wird der kartierte 
Naturzustand im Geltungsbereich A vor der Rechtskraft des vorhergehenden 
Bebauungsplans "An der Schölke", HO 41, angenommen (s. a. 4.4.1).  

Die Untersuchungstiefe der Umweltprüfung orientiert sich gemäß § 2 Abs. 4 Satz 3 
BauGB an den Festsetzungen des Bebauungsplans "An der Schölke-Neu", HO 54. 
Geprüft wird, welche erheblichen Auswirkungen durch die Umsetzung des Bebau-
ungsplans auf die Umweltbelange entstehen können und welche Einwirkungen auf 
die geplanten Nutzungen im Geltungsbereich aus der Umgebung erheblich einwir-
ken können. Hierzu werden vernünftigerweise regelmäßig anzunehmende Einwir-
kungen geprüft, nicht jedoch außergewöhnliche und nicht vorhersehbare Ereignisse.  
 
Auf erkennbare Auswirkungen auf die Umweltgüter wird unter Nr. 4.4 eingegangen. 
 
Kenntnislücken sowie Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen 
Informationen bestanden nicht. 
 

4.4 Beschreibung und Bewertung der Umwelt und Prognosen 
 

4.4.1 Tiere, Pflanzen 
 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
 
Bei der Bestandsaufnahme wird der Umweltzustand zum Zeitpunkt der Erstellung 
des faunistischen/floristischen Gutachtens (Biodata 2014) zugrunde gelegt.  
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Nach der Rechtskraft des ursprünglichen Bebauungsplans "An der Schölke", HO 41, 
wurden vor Eingang des Antrags auf Normenkontrolle im Rahmen der Baufeldfrei-
machung die bis dahin bestehenden Gärten abgetragen und der Baumbestand wei-
testgehend entfernt. Da eine Bewertung des aktuellen Naturzustandes auf der frei-
gemachten Fläche damit wesentlich geringer ausfallen würde, wird im Sinne des 
Naturschutzes der in der Biologischen Untersuchung von 2014 ermittelte, alte Natur-
zustand zugrunde gelegt.  
 
Durch eine erneute Kartierung 2021 mit vier Begehungen im Geltungsbereich A 
wurde sichergestellt, dass sich nicht neue, das Aufstellungsverfahren verändernde 
Naturgrundlagen ergeben haben.  
Anmerkung: 
Zur besseren Verständlichkeit wird nachfolgend sprachlich der ursprüngliche Natur-
schutzzustand fiktiv noch als gegeben unterstellt. 
 
Der Geltungsbereich B befindet sich in der Okerniederung südlich Veltenhof und 
weist als Biotioptyp ein sonstiges feuchtes Intensivgrünland auf. Der nördlich Hon-
delages gelegene Geltungsbereich C weist den gleichen Biotoptyp auf. Beide Flä-
chen werden bewirtschaftet. Aktuelle Begehungen im Juli 2021 haben keinen verän-
derten Zustand ergeben. 
 
Schutzgebiete und -objekte 
Auf den Flächen im Geltungsbereich A bestehen keine gesetzlich geschützten Na-
tur-/Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale, geschützter Landschaftsbestand-
teile, Europäische Vogelschutzgebiete oder FFH-Gebiete. Der Geltungsbereich B 
liegt im Naturschutzgebiet Braunschweiger Okeraue, der Geltungsbereich C im 
Landschaftsschutzgebiet BS 9 „Querumer Holz und angrenzende Landschaftsbe-
standteile“. 
 
Nördlich des Grabens zur Schölke befindet sich ein kleiner Wald nach NWaldLG. Es 
handelt sich um einen jüngeren bis mittelalten Waldbestand von ca. 0,5 ha Größe 
mit einem Baumbestand u. a. mit Ahorn, Pappel, Weide, Eiche, Esche, Birke usw., 
teilweise mit ausgeprägten Strauchpartien. 
 
Tiere  
Im Rahmen des faunistischen/floristischen Gutachtens (BIODATA 2014) wurden im 
Geltungsbereich A die Artengruppen Brutvögel, Fledermäuse, Reptilien, Heuschre-
cken und Tagfaltern kartiert. Aufgrund von Hinweisen auf mögliche Vorkommen der 
streng geschützten Haselmaus wurde im Jahr 2015 durch BIODATA eine ergän-
zende Untersuchung durchgeführt. 
 
Im Rahmen der Kartierungen wurden im Untersuchungsgebiet 21 Vogelarten nach-
gewiesen, die zum großen Teil zu den weit verbreiteten und weniger anspruchsvol-
len Arten der Gehölze und des Siedlungsbereichs gehören. Der Bereich hat somit 
eine geringe bis mittlere Bedeutung für die Artengruppe. 
 
Im Untersuchungsgebiet wurden mit der Zwergfledermaus, dem Großen Abendseg-
ler und der Breitflügelfledermaus drei typische Fledermausarten der Siedlungsberei-
che festgestellt. Die Zwergfledermaus nutzt den Bereich als Jagdgebiet, die Breitflü-
gelfledermaus und der Große Abendsegler konnten auf Transferflügen bzw. durch 
Einzelkontakte nachgewiesen werden. Sommerquartiere im Bereich der ehemaligen 
Gartenhütten wurden nicht nachgewiesen, konnten aber nicht vollkommen ausge-
schlossen werden. Geeignete Winterquartiere sind nicht vorhanden. Für die Arten-
gruppe hat das Gebiet eine geringe mit mittlere Bedeutung.   
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Das B-Plangebiet hat für die Artengruppen Tagfalter, Heuschrecken und Reptilien 
aufgrund des Fehlens von geschützten oder gefährdeten Arten eine geringe Bedeu-
tung. Die Haselmaus konnte im Rahmen der Kartierung nicht nachgewiesen wer-
den. 
 
Artenschutz 
 
Durch das Vorhaben kommt es zum Verlust dauerhaft genutzter und damit gesetz-
lich geschützter Fortpflanzung- und Ruhestätten von Vögeln. Grundsätzlich zählen 
alle wildlebenden europäischen Vogelarten gemäß Vogelschutz-Richtlinie in Verbin-
dung mit dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu den besonders geschütz-
ten Arten und unterliegen damit in jedem Falle den Artenschutzverboten des § 44 
BNatSchG. 
 
Alle heimischen Fledermausarten sind nach BNatSchG in Verbindung mit der FFH-
Richtlinie streng geschützt. Ihre Brut-, Wohn- und Zufluchtsstätten sind nach 
§ 44 BNatSchG gegen Störungen, Entnahme, Beschädigung und Zerstörung gesi-
chert. 
 
Pflanzen 
 
Den größten Teil des Geltungsbereiches A nahmen eine seit einigen Jahren nicht 
mehr genutzte ehemalige Kleingartenanlage sowie rückwärtige Hausgärten ein. Das 
Gebiet wurde daher bestimmt von Grün- und Ruderalflächen und teils dichten und 
umfangreichen Gehölzbeständen von geringem bis mittlerem Biotopwert. 
 
Es wurden keine nach § 30 BNatSchG bzw. § 22 NAGBNatSchG geschützten Bio-
tope auf der Fläche festgestellt. Pflanzenarten der Roten Liste konnten ebenfalls 
nicht nachgewiesen werden. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
 
Im Geltungsbereich A war für mit den Bereichen der rückwärtigen Hausgärten als 
Großteil der Fläche anzunehmen, dass diese weiterhin dauerhaft eine entspre-
chende Nutzung mit den dort typischen Tier- und Pflanzenvorkommen aufweisen 
würden. Bezogen auf den derzeitigen Zustand wird es (fiktiv) zu keiner Änderung 
der Artengemeinschaften kommen. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
 
Geltungsbereich A: 
Die Umsetzung des B-Plans führt zum Verlust von dauerhaft genutzter Fortpflan-
zung- und Ruhestätten sowie Jagd-/Nahrungsgebieten von Vögeln und Fledermäu-
sen. 
 
Durch den Abriss der Gartenlauben gehen potentielle Brutplätze für Gebäudebrüter 
und Quartiere für Fledermäuse verloren. Aus diesem Grund sind an den neu errich-
teten Gebäuden in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde für gebäude-
brütende Vogelarten und Fledermausarten Nist- und Lebensstätten durch geeignete 
Bauweise in die Konstruktion zu integrieren oder als künstliche Nisthilfen anzubrin-
gen.  
 
Durch die Entfernung des Baumbestandes kommt es zum Verlust an Nistplätzen 
von Höhlen- und Nischenbrüter. Als Ausgleich sind fünf Nisthilfen für Höhlen- und 
Nischenbrüter an den verbleibenden Altbäumen anzubringen. 
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Die Realisierung der Planung ist mit dem Verlust von Lebensräumen für Tiere und 
Pflanzen verbunden. Durch Versiegelung und Überbauung werden größtenteils Ra-
sen- und Ruderalflächen sowie Gehölzstrukturen in Anspruch genommen. Insge-
samt gehen durch das geplante Baugebiet überwiegend siedlungsbestimmte, ge-
nutzte und ungenutzte Flächen von geringerem bis mittlerem Biotopwert verloren.  
 
Die geplanten Ausgleichsmaßnahmen (s. a. 4.5.2) erfolgen im Bereich der Okernie-
derung (Geltungsbereich B) und in der Gemarkung Hondelage (Geltungsbereich C). 
Dabei wird der ökologische Mehrwert für Fauna und Flora gegenüber der ursprüngli-
chen Nutzung ermittelt und als Ausgleichsmaßnahme festgesetzt. Diese Flächen 
sind dauerhaft dem Ausgleich im Sinne des Natur- und Landschaftsschutzes vorbe-
halten. 
 
Wald: 
Der nördlich des Grabens gelegene Waldbestand, der sich im Laufe der Jahre nach 
Aufgabe der Kleingärten sukzessiv entwickelt hat, wird im Bereich entlang der 
Schölke auf einer Fläche von ca. 0,1 ha überplant mit einer öffentlichen Grünfläche, 
Zweckbestimmung Hochwasserschutz, in der Abgrabungen zur Schaffung von Re-
tentionsraum vorgesehen sind. Mit dieser Festsetzung findet eine Änderung der 
Nutzungsart statt, die als Waldumwandlung waldrechtlich zu betrachten und zu 
kompensieren ist. Dies gilt unabhängig von der im bestehenden Bebauungsplan 
HO 13 bereits rechtsverbindlichen Festsetzung als öffentliche Grünfläche, Regen-
rückhaltebecken. Durch die faktische Entwicklung zu einem Wald hat hier das 
NWaldLG Vorrang vor dem Bauplanungsrecht. 
 
Die Kompensation des von der Planung betroffenen Waldteiles erfolgt aufgrund der 
Ausstattung des Bestandes als Sukzessionswald im gleichen Umfang (1:1) von ca. 
0,1 ha Wald im Rahmen der festgesetzten Aufforstungsmaßnahmen im Geltungsbe-
reich B. 
 
Nach den Ausführungen des Regionalen Raumordnungsprogrammes (RROP) sol-
len Waldränder und ihre Übergangszonen aufgrund ihrer ökologischen Funktion 
grundsätzlich von Bebauung und sonstigen störenden Nutzungen freigehalten wer-
den. Demzufolge soll zu Waldrändern ein Mindestabstand von 100 m eingehalten 
werden. Sofern, wie in diesem Fall, aufgrund der örtlichen Situation (Wald im Sied-
lungsbereich) bei vorhandener Bebauung der vorsorgliche Abstand nicht gewahrt 
werden kann, ist ein Sicherheitsabstand zur Gefahrenabwehr einzuhalten. Nach Ab-
stimmung mit der Niedersächsischen Landesforsten, Wolfenbüttel ist der Mindestab-
stand in der Planung gewährleistet.  
 
Geltungsbereich B: 
Der Geltungsbereich B befindet sich in einem Naturschutzgebiet. Die vorgesehenen 
Ausgleichsmaßnahmen wurden in Abstimmung mit der zuständigen Unteren Natur-
schutzbehörde festgelegt. Damit ist sichergestellt, dass bei einer späteren Realisie-
rung nicht gesetzliche und fachliche Anforderungen dem Vorhaben entgegenstehen. 
 
Die Anpflanzmaßnahmen insbesondere für einen Auwald entspricht den Anforde-
rungen der Verordnung über das Naturschutzgebiet „Braunschweiger Okeraue“ in 
der Stadt Braunschweig vom 24.11.2004. Dort wird die Erhaltung und Entwicklung 
von Auwäldern ausdrücklich als Ziel der Verordnung aufgeführt. Positive Auswirkun-
gen im Sinne der Verordnung sind zu erwarten. 
 
Geltungsbereich C: 
Der Geltungsbereich C befindet sich in der Schutzzone III des eines durch die Ver-
ordnung über das Landschaftsschutzgebiet ,,Querumer Holz und angrenzende 
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Landschaftsteile“ - (LSG BS 9), geschützten Landschaftsteils im Nordwesten Hon-
delages. Die vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen wurden in Abstimmung mit der 
zuständigen Unteren Naturschutzbehörde festgelegt. Damit ist sichergestellt, dass 
bei einer späteren Realisierung nicht gesetzliche und fachliche Anforderungen dem 
Vorhaben entgegenstehen. 
 
Die Entwicklung eines Waldsaums und die Extensivierung der ehemals landwirt-
schaftlich genutzten Flächen entsprechen dem in der Verordnung aufgeführten 
Schutzzweck zur Schutzzone III. Positive Auswirkungen im Sinne der Verordnung 
sind zu erwarten.  
 

4.4.2 Landschaft, Orts- und Landschaftsbild, Erholung 
 
Anmerkung: 
Zur besseren Verständlichkeit wird nachfolgend sprachlich der ursprüngliche Natur-
schutzzustand fiktiv noch unterstellt. 
 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
 
Das Gebiet umfasst die Gartenareale hinter der Wohnbebauung an der Kreuzstraße 
75-79 sowie den südöstlichen Bereich der ehemaligen Sportanlage und wird durch 
ein lockeres Mosaik aus älteren Einzelbäumen, Hecken sowie genutzten und unge-
nutzten Gartenparzellen bestimmt. 
 
Während der mittlere Bereich des Plangebietes mit großflächigen Scherrasenflä-
chen, Gras- und Staudenfluren und nur wenigen Gehölzen ein relativ offenes Er-
scheinungsbild zeigt, dominieren östlich und westlich dieses Bereiches zumeist 
dichte Gehölzgruppen aus Bäumen und Sträuchern. Teils sind dies Reste der ehe-
maligen Kleingartennutzung und teils sich nach der Nutzungsaufgabe entwickelnder 
Sukzessionsaufwuchs. 
 
Im nördlichen Bereich des Plangebietes ergibt sich durch die hier entlang des Gra-
bens vorhandenen Gehölzstrukturen in Verbindung mit den vorgelagerten Ru-
deralflächen und den weiter nördlich angrenzenden, relativ ungestörten Gehölzbe-
ständen ein natürlicheres, strukturreicheres Bild.  
 
Der Erholungswert der Gärten besteht nur für die befugten Grundstücksnutzer, die 
Öffentlichkeit hat hier keinen Zugang. 
 
Bei den Geltungsbereichen B und C handelt es sich um landwirtschaftlich geprägte 
Landschaftsräume mit von einzelnen Gehölzen unterbrochenen offenen Flächen mit 
einem mittleren Wert für das Landschaftsbild und den Erholungswert. Der Geltungs-
bereich B ist dabei durch die Lage in der Okerniederung geprägt, während der Gel-
tungsbereich C durch den westlich angrenzenden Wald dominiert wird. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
 
Dem derzeitigen Kenntnisstand entsprechend ist nicht von einer Änderung der aktu-
ellen Nutzung auszugehen. Daher wird sich weder das Landschaftsbild noch der Er-
holungswert ändern. 
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Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
 
Beeinträchtigungen des Schutzgutes entstehen im Geltungsbereich A in Folge der 
geplanten Überbauung und Versiegelung, die zu einer Veränderung des Ortsbildes 
führen. Die derzeit prägenden Grünflächen werden einem Wohngebiet mit einer re-
lativ hohen baulichen Dichte weichen. Die Aufnahme und Weiterführung der umlie-
genden städtischen Strukturen und der Erhalt der natürlicheren und strukturreiche-
ren Bereiche des Plangebietes wirken sich jedoch mindernd auf die Auswirkungen 
auf das Schutzgut aus. 
 
Funktionen der Erholung übernehmen künftig die öffentlichen Grünflächen im Nor-
den mit integriertem Spielplatz und im Süden an der Planstraße 4. Die Hausgärten 
besitzen privaten Erholungswert. Darüber hinaus ergeben sich durch das neue 
Wohngebiet Möglichkeiten für eine Einbindung in das Freizeitwegenetz. 
 
Die Entwicklung eines Auenwaldes und der Flutmulden im Geltungsbereich B sowie 
der weiteren Baum- und Gehölzstrukturen beeinflussen das Landschaftsbild in bei-
den Fällen positiv und entsprechend den Zielen des Naturschutzgebietes. Positive 
Auswirkungen sind zu erwarten. 
 
Im Geltungsbereich C dienen die festgesetzten Baum- und Strauchstrukturen der 
Entwicklung einer strukturreicheren Landschaft und beeinflussen das Landschafts-
bild positiv. Die geplanten Ausgleichsmaßnahmen entsprechen den Anforderungen 
des Landschaftsschutzgebietes. Positive Auswirkungen sind zu erwarten. 
 

4.4.3 Boden, Fläche 
 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
 
Als natürlicher Bodentyp stehen im Geltungsbereich A Gley-Braunerden an, die auf-
grund der historischen und aktuellen Nutzungen anthropogen überprägt sind. Nach 
der geologischen Karte stehen unterhalb des Oberbodens weichselzeitliche Ablage-
rungen der Niederterrasse an, die von weichselzeitlichem Sandlöss überlagert wer-
den. Unterhalb der eiszeitlichen Sedimente folgt die Verwitterungsoberfläche der 
Oberkreide, die sich hier als schluffiger, bereichsweise schwach sandiger Ton dar-
stellt. Innerhalb der weichselzeitlichen Sedimente ist ein oberflächennaher Poren-
grundwasserleiter ausgebildet, der zur Tiefe von den kreidezeitlichen Tonen be-
grenzt wird. Das auf der Bezirkssportanlage geplante Regenrückhaltebecken liegt 
im Bereich einer Altlablagerung. Hier ist mit bis zu 2 m mächtigen Auffüllungen zu 
rechnen.  
 
Im Geltungsbereich B ist als natürliche gewachsener Boden Gley-Vega verbreitet, 
dessen Profilentwicklung typisch für die Braunschweiger Okeraue und durch die pe-
riodischen Überflutungen sowie hohe Grundwasserstände beeinflusst ist. Der Gel-
tungsbereich B befindet sich im Bereich der Verordnung des „Bodenplanungsgebie-
tes Okeraue im Stadtgebiet Braunschweig“ - (BPG-VO) vom 14. Dezember 2015. 
Es liegen Bodenbelastungen mit Cadmium und Blei vor oder sind zu erwarten. 
 
Der Geltungsbereich C ist durch Pseudogley gekennzeichnet und zeigt das Auftre-
ten von Staunässe an. 
 
Im Geltungsbereich A sind mehrere Altstandorte sowie der östlichste Teil der Altab-
lagerung L8/1 vorhanden. 
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Für den Geltungsbereich A liegen Altlastengutachten vor. In dem für die Wohnnut-
zung vorgesehenen Teil sind bereichsweise Bodenbelastungen durch polyzyklische 
aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) bekannt. Für den Parameter Benzo(a)pyren 
kommt es teilweise zu einer Überschreitung des Prüfwertes (1 mg/kg) für die Nut-
zung als Wohngebiet. 
 
Weiterhin ist bekannt, dass das Grundwasser durch leichtflüchtige halogenierte 
Kohlenwasserstoffe (LHKW) belastet ist. Die Quelle der Verunreinigung ist nicht be-
kannt.  
 
Im Bereich des geplanten Regenrückhaltebeckens (ehemalige Bezirkssportanlage) 
liegen Bodenverunreinigungen durch PAK, Schwermetalle und Sulfat vor.  
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
 
Bezogen auf den aktuellen Zustand sind keine Änderungen zu erwarten. Gegenüber 
der Planung bleiben die natürlichen Bodenfunktionen erhalten. Die im östlichsten 
Teil der Altablagerung L8/1 vorhandenen, schadstoffbelasteten Auffüllungen würden 
verbleiben. Ein akuter Handlungsbedarf zur Sanierung besteht derzeit nicht, da Bo-
denveränderungen oder schutzwürdige Nutzungen nicht absehbar sind.  
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
 
Bei Durchführung der Planung gehen im Geltungsbereich A die natürlichen Boden-
funktionen in großen Teilen durch Überschütten und Überbauung/Versiegelung ver-
loren.  
 
Aufgrund der Überschreitung des Prüfwertes für Benzo(a)Pyren (1 mg/kg) für die 
Nutzung als Wohngebiet sind hier Maßnahmen zur Unterbrechung des Wirkungs-
pfades Boden-Mensch erforderlich. Die Bodenverunreinigungen sind zeichnerisch 
als Flächen gekennzeichnet, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stof-
fen belastet sind. 
 
Die vorgesehene bauliche Nutzung ist grundsätzlich nicht gefährdet. Eine Nutzung 
des Grundwassers ist aufgrund der Schadstoffbelastung auszuschließen. Die Wie-
dernutzung belasteter Flächen stellt gegenüber der Inanspruchnahme bisher unbe-
lasteter Flächen „auf der grünen Wiese“ einen besonders bodenschonenden Um-
gang mit den Flächen im Stadtgebiet dar. 
 
Positiv ist darüber hinaus der Umstand zu bewerten, dass im Geltungsbereich A die 
im östlichsten Teil der Altablagerung L8/1 noch vorhandenen, schadstoffbelasteten 
Auffüllungen zur Anlage des geplanten Regenrückhaltebeckens zu großen Teilen 
beseitigt werden, so dass sich hier eine nachhaltige Verbesserung des Umweltzu-
standes nach der Umsetzung der Planung ableiten lässt. Das im Bereich der Altab-
lagerung L8/1 hier anfallende Aushubmaterial ist voraussichtlich einer geordneten 
Entsorgung als gefährlicher Abfall zuzuführen. 
 
Die geplanten Ausgleichsmaßnahmen führen in den Geltungsbereichen B und C zu 
keinen negativen Veränderungen im Bezug den Boden. Dies gilt insbesondere für 
den Geltungsbereich B, der sich in dem „Bodenplanungsgebiet Okeraue“ befindet. 
In Abstimmung mit der Unteren Bodenschutzbehörde wurden die geplanten Maß-
nahmen festgesetzt. Sollten im Zuge der Maßnahmenumsetzung Überschreitungen 
der Verwertungsobergrenzen erkannt werden, ist eine fachgerechte Entsorgung vor-
zunehmen. 
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4.4.4 Wasser 

 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
 
Oberflächenwasser 
Im nördlichen Teil des Geltungsbereiches verläuft der Entwässerungsgraben der 
Autobahn 391 (hier im Weiteren „Schölkegraben“ genannt) bis zur östlich gelegenen 
Schölke. Weitere Oberflächengewässer sind im Geltungsbereich nicht vorhanden. 
Die östlich an das Plangebiet angrenzende Schölke ist bis zum Zusammenfluss mit 
dem Schölkegraben verrohrt und fließt in nördlicher Richtung zur Straße Kälber-
wiese. Weiter nördlich mündet ein weiterer Graben, die Kleine Mittelriede, in die 
Schölke ein.  
 
Überschwemmungsgebiete 
Der Geltungsbereich A des Bebauungsplanes befindet sich nicht im Bereich eines 
gesetzlich festgesetzten Überschwemmungsgebiets im Sinne des § 76 Wasser-
haushaltsgesetz (WHG).  
 
Die im Ergänzungsgutachten „Hochwasserschutz Kleine Mittelriede/18-023“, HGN 
Beratungsgesellschaft mbH, Dezember 2018 dargestellte Fläche mit einem Volu-
men von ca. 910 m³ wird bei einem hundertjährlichen Niederschlagsereignis über-
schwemmt. Es handelt sich im Wesentlichen um die Flächen der Allgemeinen 
Wohngebiete WA 2, WA 3 und Teile von WA 4 (siehe im Einzelnen unten). Gemäß 
§§ 77 Abs. 1 Satz 1, 76 Abs. 1 Satz 1 WHG sind auch natürliche bzw. faktische 
Überschwemmungsgebiete, also Gebiete, die nicht vorläufig gesicherte oder festge-
setzte Überschwemmungsgebiete sind, in ihrer Funktion als Rückhalteflächen zu er-
halten.  
 
Der Geltungsbereich B befindet sich im festgesetzten Überschwemmungsgebiet der 
Oker. 
 
Wasserschutzgebiete 
Der Geltungsbereich C befindet sich im Bereich eines Wasserschutzgebietes Zone 
III b.  
 
Grundwasser  
Der Grundwasserspiegel steht im Geltungsbereich A vergleichsweise hoch an, eine 
Versickerung von Niederschlagswasser ist daher nur teilweise gegeben. Weiterhin 
ist bekannt, dass das Grundwasser durch leichtflüchtige halogenierte Kohlenwas-
serstoffe (LHKW) belastet ist. Die Quelle der Verunreinigung ist nicht bekannt. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
 
Veränderungen des Abflussverhaltens der Oberflächengewässer in allen Geltungs-
bereichen sind ohne Durchführung der Planung nicht zu erwarten. Die Oberflächen-
gewässer können sich aufgrund ihres geringen Gefälles nicht eigendynamisch ver-
ändern und bedürfen der regelmäßigen Unterhaltung. Die Wasserstände bei Hoch-
wasser führen bereichsweise zu Ausuferungen, die für den Geltungsbereich A im 
Ergänzungsgutachten „Hochwasserschutz Kleine Mittelriede/18-023“, HGN Bera-
tungsgesellschaft mbH, Dezember 2018 detailliert dargestellt sind.  
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Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
 
Geltungsbereich A: 
 
Ziel und Aufgabe einer Entwässerungsplanung ist es, eine Verschlechterung der 
bisherigen Entwässerungsverhältnisse auszuschließen. 
 
Bei Realisierung der Planung werden im Geltungsbereich A zusätzliche Flächen 
versiegelt. Dies führt zu einer Erhöhung des Oberflächenabflusses und zu einer Ver-
ringerung der Grundwasserneubildungsrate. Eine Qualitätsverschlechterung des 
Schölkegrabens und der Schölke, deren Funktion in der Ableitung des von versie-
gelten Straßenflächen incl. der A 391 und von versiegelten Wohn- und Gewerbeflä-
chen besteht, ist nicht zu besorgen.  
 
Zur Untersuchung der wasserwirtschaftlichen Auswirkungen und zur Identifikation 
ggf. erforderlicher Maßnahmen in Bezug auf die Rückhaltung von Niederschlags-
wasser und zum Hochwasserschutz wurden zwei Gutachten erstellt: 
 
• Entwässerungs- und Regenwasserrückhaltekonzept für das Einzugsgebiet der 

Kleinen Mittelriede in Braunschweig“, Fugro Germany Land GmbH, Feb. 2018 
• Ergänzungsgutachten „Hochwasserschutz Kleine Mittelriede“, HGN Beratungs-

gesellschaft mbH, Dezember 2018, zum Gutachten „Entwässerungs- und Regen-
wasserrückhaltekonzept für das Einzugsgebiet der Kleinen Mittelriede in Braun-
schweig“, Fugro Germany Land GmbH, Dez. 2018 

Danach ergibt sich Folgendes: 
 
Überschwemmungsgebiet 
 
Das Ergänzungsgutachten legte seinen Betrachtungen ein 100-jährliches Hochwas-
serereignis zugrunde. Die Berechnung der Abflussmengen erfolgte mit einem soge-
nannten Niederschlags-Abflussmodell, wie auch schon bei dem Entwässerungsgut-
achten zum vorhergehenden Bebauungsplan "An der Schölke", HO 41. Seinerzeit 
basierte die Berechnung auf der Annahme, die für ein HQ100 zugrunde gelegte Nie-
derschlagsmenge von 109 l/m² falle während einer Zeit von 48 Stunden an. Dieser 
Annahme lag die Auswertung des größten beobachteten Hochwassers im Jahre 
2002 zugrunde, das durch einen 48 Stunden Regen verursacht wurde.  
 
Durch Vergleichsrechnungen wurde nunmehr ein Regenereignis mit gleicher Ein-
trittswahrscheinlichkeit aber einer Dauer von nur 2 Stunden als theoretisch noch un-
günstiger identifiziert und für die Berechnungen und Schlussfolgerungen herangezo-
gen. Mit diesem Ereignis, das durch eine Niederschlagsmenge von 58,9 l/m² in 2 
Stunden gekennzeichnet ist, ergeben sich in den Simulationsrechnungen die größ-
ten Abflussmengen und die höchsten Wasserstände. Es handelt sich um ein Worst-
Case-Szenario.  
 
Mit diesem neuen denkbar ungünstigsten Rechenansatz kam das Gutachten zum 
Ergebnis, dass das geplante Baugebiet im Norden in Teilbereichen mit einem Volu-
men von ca. 910 m³ überschwemmt werden würde. Die betroffene Fläche erstreckt 
sich vom Schölkegraben ca. 80 m in südlicher Richtung und umfasst eine Fläche 
von ca. 5.000 m². Auf der Fläche ergibt sich ein mittlerer Wasserstand von weniger 
als 20 cm. Diese Teilfläche des geplanten Baugebiets liegt damit in einem fakti-
schen Überschwemmungsgebiet gem. § 76 WHG. Dieser Umstand war durch die 
Berechnungen im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan HO 41 nicht zu erken-
nen. 
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Gemäß § 77 Abs. 1 Satz 1 WHG sind faktische Überschwemmungsgebiete (§ 76 
Abs. 1 Satz 1 WHG), also Gebiete, die nicht vorläufig gesicherte oder festgesetzte 
Überschwemmungsgebiete sind, in ihrer Funktion als Rückhalteflächen zu erhalten. 
Dieser Erhaltungsgrundsatz ist auch für die Überschwemmungsflächen des Bebau-
ungsplanes "An der Schölke-Neu", HO 54, für die weitere Planung zu berücksichti-
gen. Anders als beim § 78 WHG für festgesetzte Überschwemmungsgebiete kann 
jedoch im Einzelfall im Rahmen eines Abwägungsspielraumes dieser Erhaltungs-
grundsatz zurückstehen. Das OVG Lüneburg (1 KN 136/12 v. 02.06.2014) führt 
dazu aus: 
„Gemäß § 77 Satz 2 WHG ist das Erhaltungsgebot allerdings nicht unter allen Um-
ständen strikt zu beachten. Sprechen überwiegende Gründe des Wohls der Allge-
meinheit für die Realisierung eines Vorhabens, ergibt mithin die Abwägung, dass 
Belange von höherem Gewicht dem Erhalt eines natürlichen Überschwemmungsge-
biets als Rückhaltefläche entgegenstehen, ist ein Eingriff in das Gebiet zulässig.“  
 
Die Planbehörde hat eine solche Abwägung vorgenommen und kommt zu dem Er-
gebnis, dass überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit es rechtfertigen, 
das Baugebiet trotz des Eingriffs in das Überschwemmungsgebiet zu realisieren 
(siehe Kap. 6) 
 
Auswirkungen des Baugebiets auf das Überschwemmungsgebiet 
 
Bei Realisierung der Bebauung erfolgt eine Aufschüttung der Bauflächen um bis zu 
ca. 0,60 m. Der als öffentliche Grünfläche 1 festgesetzte Teil des Überschwem-
mungsgebiets wird hingegen nicht aufgeschüttet, so dass hier ca. 900 m² der Fläche 
unverändert überschwemmt werden können. 4.100 m² können durch die Aufschüt-
tung hingegen nicht mehr überschwemmt werden.   
 
Die Auswirkungen wurden im Ergänzungsgutachtens dargestellt (vgl. HGN-Gutach-
ten, S. 8): Bei einem HQ100/2h erfolgt eine nur minimale Erhöhung des Wasserstands 
gegenüber dem Wasserstand ohne die Aufschüttung, nämlich um max. 0,03 m, was 
im Bereich von Messungenauigkeiten liegt. Eine räumliche Ausdehnung der über-
schwemmten Fläche ist nicht erkennbar und allenfalls gering. Dies ergibt sich dar-
aus, dass sich im Hochwasserfall das Wasser in dem Gewässersystem der 
Schölke/Kleinen Mittelriede gleichmäßig verteilen würde. Es ist also davon auszuge-
hen, dass sich auch bei einer teilweisen Aufschüttung des Überschwemmungsge-
biets keine erkennbare Verschlechterung der Hochwassersituation im Falle eines 
HQ100/2h ergeben würde.  
 
Negative Auswirkungen auf bestehende oder geplante Wohngrundstücke westlich 
oder östlich des Geltungsbereich A sind nicht zu erwarten, da diese dort regelmäßig 
höher liegen.  
 
Ausgleich für wegfallenden Retentionstraum 
 
Aus den in Kap. 6 (Gesamtabwägung) dargestellten Gründen ergibt sich ein über-
wiegendes öffentliches Interesse im Sinne des Wohls der Allgemeinheit an einer 
Durchführung des Vorhabens, dem gegenüber der Erhaltungsgrundsatz gemäß 
WHG zur Überschwemmungsfläche zurücksteht. Als weitere Voraussetzung gemäß 
§ 77 Abs. 1 S. 2 WHG für den Eingriff in das Überschwemmungsgebiet sind Kom-
pensationsmaßnahmen zu entwickeln, die einen volumen- und wirkungsgleichen 
Ausgleich der durch die Bebauung induzierten Auswirkungen auf den Hochwasser-
abfluss bewirken. 
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In der Grünfläche 3 wird parallel zum Gewässerbett der Schölke und damit in direk-
tem räumlichen Zusammenhang eine ca. 10 m breite und 130 m lange Flächenver-
tiefung angelegt (Berme), in der sich Wasser sammeln kann. Die Berme kann ein 
Volumen von mindestens 910 m³ Wasser aufnehmen. Die Maßnahme kann auf den 
bereits im Eigentum der Stadt Braunschweig stehenden Flächen umgesetzt werden. 
Dies ist auch erreichbar, wenn der derzeit noch in privatem Eigentum befindliche 
Grundstücksteil Gemarkung Altpetritor, Flur 2, Flst. 4 vorerst mangels Grunderwerb 
nicht in Anspruch genommen werden kann.  
 
Die Berme befindet sich z. T. in Bereichen eines faktischen Überschwemmungsge-
biets. Ein Konflikt mit dem Gebot zum Erhalt von Überschwemmungsgebieten ist 
dabei nicht zu erkennen, da das bisherige Retentionsgebiet und damit verbundene 
Stauvolumen erhalten bleibt. Es sind lediglich Abgrabungen vorgesehen, so dass 
das Stauvolumen vergrößert wird. Die Fläche der geplanten Berme überlagert in 
diesem Bereich die im rechtsverbindlichen Bebauungsplan HO 13 bereits als öffent-
liche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Regenrückhaltebecken festgesetzte Flä-
che. Die Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche wird in diesem Bebauungsplan 
HO 54 planungsrechtlich beibehalten, ihre Zweckbestimmung aber in Richtung 
Hochwasserschutz verändert. Dies ist möglich, da das hier ursprünglich im Bebau-
ungsplan HO 13 vorgesehene Regenrückhaltebecken für die seinerzeit zugeordnete 
Wohnbebauung nicht in Anspruch genommen werden musste und insofern für den 
Bestand entbehrlich ist. 
 
Mit der Anlage der Berme wird den gesetzlichen Verpflichtungen des 
§ 77 Abs. 1 S. 2 WHG genüge getan und werden die notwendigen Ausgleichsmaß-
nahmen sichergestellt. Dabei wird sogar rechnerisch eine Überkompensation 
dadurch erreicht, indem das komplette Volumen auf der 5.000 m² großen faktischen 
Überschwemmungsfläche, nämlich 910 m³, als Verlust angesetzt und zusätzlich neu 
geschaffen werden, obwohl ca. 900 m² Fläche (entsprechend ca. 180 m³) in der 
Grünfläche 1 weiterhin überschwemmt werden können. 
 
Die genannten Ausgleichsmaßnahmen stehen ausschließlich als Ersatz für die teil-
weise Inanspruchnahme des Überschwemmungsgebiets zur Verfügung.  
 
Verbesserung der Hochwassersituation 
 
Die Auswirkungen der Berme (als Ausgleichsmaßnahme für das verlorengehende 
faktische Überschwemmungsgebiet), der Flächenversiegelung durch das Baugebiet 
und des Rückhaltebeckens wurden in einer Simulationsrechnung im Ergänzungs-
gutachten unter dem zugrunde gelegten denkbar ungünstigsten Rechenansatz er-
mittelt: Im Falle eines HQ100 treten demnach in den unmittelbar im Planbereich gele-
genen Gewässerbereichen geringere Wasserspiegelhöhen als vor der Planung auf. 
Im Schölkegraben sind die Wasserstände bis zu 10 cm, in der Schölke bis zu 6 cm 
niedriger. Dieser positive Effekt ist lokal begrenzt (vgl. HGN, S. 10, Abb. 5-4). 
 
Die Anlage der Berme ist als Ausgleich für das entfallende Retentionsgebiet im po-
sitiven Sinne geeignet, um die Hochwassersituation weiter zu verbessern, da sie 
auch bei geringeren Niederschlagsereignissen bereits Rückhaltevolumen bereit-
stellt. Die im Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen haben damit in der Summe 
eine gegenüber dem Ist-Zustand zumindest geringe positive Auswirkung im Sinne 
der Ziele des Hochwasserschutzes. 
 
Oberflächenwasser: 
 
10 % des anfallenden Niederschlagswassers aus dem neuen Baugebiet können in 
die Kanalisation des städtischen Netzes in der Kreuzstraße abgeleitet werden. Das 
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übrige im Baugebiet anfallende Oberflächenwasser wird über das geplante Entwäs-
serungssystem in der Planstraße 4 zusammengeführt und gesammelt dem Rückhal-
tebecken am Schölkegraben zugeleitet. Das Rückhaltebecken ist nach dem Arbeits-
blatt DWA-A 117 „Bemessung von Regenrückhalteräumen“ für ein hundertjährliches 
Regenereignis so bemessen, dass der Abfluss aus dem Becken dem natürlichen 
Gebietsabfluss entspricht und keine Verschärfung der Abflusssituation eintritt. Für 
das vorgegebene ungünstigste hundertjährliche Regenereignis HQ100/2h wird da-
bei ein Rückhaltevolumen von ca. 670 m³ errechnet und eine entsprechende Fläche 
dafür im Bebauungsplan festgesetzt. Negative Auswirkungen für Dritte lassen sich 
nicht feststellen. 
 
Im Zuge der Realisierung der Baumaßnahmen und der Aufschüttung ist durch ge-
eignete bauliche Maßnahmen oder durch entsprechende Geländemodulation sicher-
zustellen, dass zum einen das anfallende Regenwasser nicht in die benachbarten 
Grundstücke abfließen kann und der zu erhaltende Baumbestand entlang des Gra-
bens nicht beeinträchtigt wird. 
 
Grundwasser: 
 
Bei Grundwasserhaltungsmaßnahmen ist mit Auflagen sowie ggf. mit Maßnahmen 
zur Abreinigung des geförderten Grundwassers zu rechnen. 
Wesentliche Veränderungen des Grundwasserspiegels im Geltungsbereich A sind 
aufgrund der geplanten Bebauung nicht zu erwarten. Die Verringerung der GW-
Neubildungsrate ist sehr gering, da das Baugebiet sehr klein im Vergleich zu dem 
Gebiet ist, in dem sich das Grundwasser bildet. In der Umgebung des Plangebiets 
kann es zu höheren Grundwasserständen kommen, die bei nicht entsprechend ge-
schützter Bebauung problematisch sein können.  
 
Eine Beeinträchtigung der Aufnahmefähigkeit des geplanten Regenrückhaltebe-
ckens durch Grundwasserstände ist nicht zu befürchten. Die festgesetzte Fläche für 
das Regenrückhaltebecken ist mit ca. 2.170 m² so groß dimensioniert, dass entspre-
chende Rückhaltevolumen auch bei höheren Grundwasserständen realisierbar sind. 
Eine abschließende Ausgestaltung erfolgt im nachfolgenden wasserrechtlichen Ge-
nehmigungsverfahren. 
 
Negative Auswirkungen durch die Planung sind indes nicht zu erwarten. 
 
Geltungsbereich B: 
Mit den geplanten naturnahen Abgrabungen und Aufschüttungen sowie der Anlage 
eines Auwaldes am Rande des Überschwemmungsgebietes ist keine Verschlechte-
rung des Ist-Zustandes verbunden, da vorhandenes Bodenmaterial nur umgelagert 
wird. Die festgesetzten Maßnahmen (Auwald, naturnahe Ausgestaltung usw.) erfol-
gen auch im Sinne des Hochwasserschutzes in Abstimmung mit der Unteren Was-
serschutzbehörde. Damit ist die Vereinbarkeit mit den Zielen der Verordnung über 
die Festsetzung des Überschwemmungsgebiets der Oker von 2013 und den Vor-
schriften des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des Nds. Wassergesetzes 
(NWG) gewährleistet. 
 
Negative Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 
 
Geltungsbereich C: 
Die geplanten Ausgleichsmaßnahmen stellen keine Verschlechterung des Ur-
sprungszustandes dar und sind mit den Anforderungen an ein Wasserschutzgebiet 
vereinbar. 
 
Negative Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 
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4.4.5 Klima, Luft 

 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
 
Der Geltungsbereich A wird westlich, südlich und östlich von Ein- und Mehrfamilien-
hausbebauung umschlossen. Nördlich angrenzend befinden sich Grün- und Freiflä-
chen, die westlich der A 391 Anschluss an großflächige klimatische Ausgleichs-
räume besitzen. Diese nördlich angrenzenden Flächen besitzen eine sehr hohe bi-
oklimatische Bedeutung für die östlich angrenzenden Wohngebiete des westlichen 
Ringgebietes. 
 
Die unversiegelten Freiflächen des Geltungsbereichs A übernehmen nachts auf-
grund der negativen Strahlungsbilanz Funktionen bei der Kaltluftentstehung und 
weisen demzufolge eine gewisse Regenerationsleistung durch Temperaturausgleich 
und Lufterneuerung auf.  
 
Der Geltungsbereich B befindet sich in einem Bereich einer regionalen Luftleitbahn 
entlang der Oker und weist wie der Geltungsbereich C ein Freilandklima auf. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
 
Die fiktiv unterstellte (s. Kap. 4.4.1) Erhaltung der gärtnerischen Nutzung des Gel-
tungsbereiches bewahrt die lokalen Funktionen bei der Kaltluftentstehung, das 
Kleinklima bleibt unverändert. 
 
Anmerkung: 
Die reale gegenwärtige Brachfläche südlich des Schölkegrabens dient der Kaltluf-
tentstehung, wobei das Kleinklima mangels Bäumen aufgrund fehlenden Schattens 
als bereits geringfügig verändert einzuschätzen ist.  
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
 
Die hinzukommende Überbauung und Versiegelung von Offenbodenbereichen führt 
zu negativen kleinklimatischen Effekten wie z. B. einer verstärkten Überwärmung 
und Verringerung der Luftfeuchtigkeit durch den Verlust von Verdunstungsflächen. 
Somit geht im Gebiet ein Großteil der Funktion der Kaltluftentstehung verloren. Der 
Luftaustausch sowie die Wirksamkeit von Flurwinden werden durch neue Baukörper 
eingeschränkt. 
 
Die Festsetzung bei den Hausgruppen bzw. Reihenhäuser erfolgt in West-Ost-Rich-
tung, das Baufeld im WA 1 wird unterbrochen. Damit kann wird die Beeinträchtigung 
der Durchlüftung gerade bei den vorherrschenden Westwinden verringert.  
 
Insgesamt bleiben die Auswirkungen lokal begrenzt und sind somit auf das Schutz-
gut als nicht erheblich zu bewerten. Eine Verschlechterung der stadtklimatischen 
und lufthygienischen Situation ist nicht zu erwarten. 
 
Die Energieversorgung des Vorhabens kann über den Anschluss an das städtische 
Gas- und Stromnetz sichergestellt werden. Aus Sicht des Klimaschutzes ist bei der 
Verwendung fossiler Brennstoffe von einer Verschlechterung des Zustandes infolge 
zusätzlicher Treibhausemissionen auszugehen. Aufgrund der geringen Wohneinhei-
tenzahl wird im Plangebiet kein erheblicher Effekt ausgelöst. Der Bebauungsplan 
berücksichtigt die Ziele des Klimaschutzes durch mehrere Maßnahmen: 

TOP 6

50 von 151 in Zusammenstellung



- 24 - 

Bebauungsplan "An der Schölke-Neu", HO 54     Begründung, Stand: 06.08.2021 
        Verfahrensstand: § 3(2) BauGB 

• Die festgesetzte maximale Höhe der baulichen Anlagen erlaubt regelmäßig die 
Errichtung von Solarkollektoren auf den Dachflächen.  

• Die Südausrichtung der Baufelder WA2 und WA3. 
• Kompakte und damit energiesparende Bauweise ist möglich. 
• Individuelle Errichtung energieeffizienter Gebäude (KfW-Standards) ist möglich. 

 
Der Erhalt vorhandener Baumstrukturen vermindert den Eingriff und die vorgesehe-
nen Anpflanzungsmaßnahmen im Geltungsbereich A tragen dazu bei, mögliche ne-
gative Auswirkungen auszugleichen. 
 
In den Geltungsbereichen B und C werden teilweise Neupflanzungen vorgenom-
men, negative Auswirkungen auf Luftleitbahnen sind nicht zu erwarten. Es ist davon 
auszugehen, dass die Anpflanzungen das Kleinklima positiv beeinflussen. 

 
4.4.6 Lärm, sonstige Emissionen/Immissionen 

 
4.4.6.1 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 

 
Lärm 
Auf das künftig als Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzte Plangebiet (hier Gel-
tungsbereich A) wirken bereits heute unterschiedliche Lärmquellen ein. Dabei han-
delt es sich im Einzelnen um den Verkehr der BAB 391 im Westen sowie um die an 
der Kreuzstraße gelegenen einzelnen Gewerbebetriebe südlich des Geltungsbe-
reichs A. Diese sind planungsrechtlich gemäß § 34 BauGB als Mischgebiet im Sinne 
des § 6 BauNVO einzustufen. In der Wiedebeinstraße, nordöstlich zum Geltungsbe-
reich A, befindet sich ein Kinderspielplatz. 
 
Bei den Gewerbebetrieben handelt es sich um mischgebietsverträgliche Nutzungen 
mit geringen Lärmemissionen.  
 
Die einzelnen Erschließungen erfolgen über die Kreuzstraße. Mögliche Lärmemissi-
onen der Freiflächennutzungen (z. B. Fahrverkehr, Ladebetrieb) werden durch die 
Anordnung der Betriebsgebäude zum nördlich angrenzenden Plangebiet abge-
schirmt. Entsprechend beschränken sich die Schallausbreitungen auf die Quellnähe 
und wirken sich somit nicht auf den Geltungsbereich A aus. 
 
Der Kinderspielplatz ist gemäß § 22 Abs. 1a BImSchG (Bundes-Immissionsschutz-
gesetz) immissionsschutzrechtlich als sozialadäquat zu beurteilen; entsprechend ist 
Kinderlärm im Allgemeinen hinzunehmen. Besondere Gründe, die dieses Toleranz-
gebot in Frage stellen könnten, liegen nicht vor. 
 
Somit wirkt sich lediglich der Straßenverkehrslärm relevant auf den Geltungsbe-
reich A aus und wurde entsprechend schalltechnisch weiter untersucht.  
 
Unter Berücksichtigung der im Rahmen der Fertigung des 2020 fortgeschriebenen 
Lärmaktionsplans vom Verkehrsgutachter (WVI) erhobenen Verkehrszahlen aus 
2016 ergeben sich im Geltungsbereich A bei freier Schallausbreitung unter Betrach-
tung der für Straßenverkehrslärm i. d. R. kritischen Immissionshöhe von 5,3 m (etwa 
1. OG) zur Tagzeit Beurteilungspegel von bis zu 51 dB(A) und in der Nachtzeit von 
bis zu 45 dB(A). Maßgeblich sind hier die Orientierungswerte der DIN 18005 
(‚Schallschutz im Städtebau‘) für ein Allgemeines Wohngebiet (WA) von 55 dB(A) 
tags und 45 dB(A) nachts. Diese Orientierungswerte werden im Geltungsbereich A 
tags um mindestens 4 dB(A) unterschritten und nachts eingehalten bzw. großflächig 
deutlich unterschritten. Die höchsten Werte werden von der pegelbestimmenden 

TOP 6

51 von 151 in Zusammenstellung



- 25 - 

Bebauungsplan "An der Schölke-Neu", HO 54     Begründung, Stand: 06.08.2021 
        Verfahrensstand: § 3(2) BauGB 

A 391 verursacht, entsprechend beschränken sie sich auf die äußerste nordwestli-
che Ecke des Geltungsbereichs A. Die umliegenden Straßen hingegen haben kei-
nen maßgeblichen Beitrag an den Verkehrslärmimmissionen im Geltungsbereich A. 
 
Im Bestand handelt es sich im Geltungsbereich A um Brachland einer ehemaligen 
Kleingartenanlage. Vom Geltungsbereich selbst gehen somit keine Lärmemissionen 
aus, die in der Umgebung zu einer Beeinträchtigung führen könnten. 
 
Sonstige Emissionen/Immissionen 
Andere Emissionen wie Licht, Staub, elektromagnetische Strahlung, Gerüche oder 
Erschütterungen, die den Geltungsbereich A - oder aus ihm heraus die umliegenden 
Nutzungen - negativ beeinflussen könnten, liegen nicht vor. 
 
In den beiden Geltungsbereichen B und C sind Lärmbeeinträchtigungen durch den 
umliegenden Straßenverkehr zu erwarten. Im Rahmen der ordnungsgemäßen Be-
wirtschaftung benachbarter landwirtschaftlicher Flächen kann es darüber hinaus sai-
sonal zu Lärm-, Staub- und Geruchsimmissionen kommen. Landwirtschaftliche Nut-
zung gilt im Außenbereich als privilegiert, entsprechend sind die Immissionen im All-
gemeinen hinzunehmen. 
 

4.4.6.2 Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
 
Lärm 
Unter Berücksichtigung der im Rahmen des 2018 fortgeschriebenen Lärmaktions-
plans prognostizierten Verkehrszahlen für den Prognosehorizont 2030 ergeben sich 
im Geltungsbereich A bei freier Schallausbreitung für die kritische Immissionshöhe 
von 5,3 m (etwa 1. OG) gegenüber der Bestandssituation keine anderen Ergeb-
nisse. 
 
Für die Umsetzung des seit 2020 rechtsverbindlichen Bebauungsplanverfahrens 
"Feldstraße", AP 23, ist ein Teil der verkehrlichen und technischen Erschließung 
nach Süden über die Planstraße A im Geltungsbereich A vorgesehen. Eine pla-
nungsrechtliche Sicherung dafür liegt bislang nicht vor und soll durch entsprechende 
Festsetzungen im HO 54 gesichert werden. Ohne Durchführung der Planung ist da-
von auszugehen, dass die Stadt Braunschweig über ein Planfeststellungsverfahren 
oder alternativ ein das Planfeststellungsverfahren ersetzenden Bebauungsplan die 
Schaffung dieses für die Erschließung des Baugebietes „Feldstraße“ wichtigen Pla-
nungsrechts anstreben wird. Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum Bebau-
ungsplan "Feldstraße-Süd, 1. Bauabschnitt", AP 23, wurde der verkehrliche Einfluss 
schalltechnisch beurteilt und die Auswirkungen auf bestehende Wohnbebauung als 
auch auf die geplante Wohnbebauung im Geltungsbereich A berücksichtigt. 
 
Ohne die Durchführung der Planung ist davon auszugehen, dass durch die Garten- 
und Grünbereiche des Geltungsbereichs A auch weiterhin keine nennenswerten 
Schallimmissionen ausgehen. 
 
Sonstige Emissionen/Immissionen 
Die vorliegenden Verhältnisse innerhalb des Geltungsbereichs A bleiben unverän-
dert. 
 
Veränderungen der Immissionssituation in den Geltungsbereichen B und C bei nicht 
erfolgter Planung sind nicht zu erwarten.  
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4.4.6.3 Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 

 
Lärm 
Mit Blick auf die Sicherung gesunder Wohnverhältnisse innerhalb des künftig als All-
gemeines Wohngebiet (WA) festgesetzten Geltungsbereichs A und für bestehende 
Nutzungen im Umfeld, wurde das Vorhaben einer schalltechnischen Untersuchung 
unterzogen (Ingenieurgemeinschaft Bonk-Maire-Hoppmann PartGmbB, 99224III; 
12.07.2018). Zusätzlich wurde im Nachgang 2020 eine Ergänzung für das im Gut-
achten nicht berücksichtigte Grundstück Kreuzstraße 71 A erstellt. 
 
Die Beurteilung der Geräuschimmissionen erfolgte auf Grundlage der DIN 18005 
(‚Schallschutz im Städtebau‘).  
 
Im Hinblick auf den Straßenneubau der Erschließungsstraße (Planstraße 4) wurden 
darüber hinaus die Regelungen der 16. BImSchV (‚Verkehrslärmschutzverordnung‘) 
zugrunde gelegt. Ergänzend wurden bzgl. einer Einschätzung der Zusatzbelastung 
im öffentlichen Straßennetz, die Bestimmungen der VLärmSchR 97 (‚Richtlinie für 
den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes‘) sowie 
im Rahmen einer Prüfung nach § 45 Abs. 1 Satz 1 und 2 Nr. 3 StVO (‚Straßenver-
kehrsordnung‘) als Orientierungshilfe ebenfalls die 16. BImSchV herangezogen. 
 
Gewerbelärm 
Bezüglich des Gewerbelärms ist die Situation gegenüber dem Basisszenario unver-
ändert. Die Gewerbebetriebe werden daher im Weiteren nicht berücksichtigt (vgl. a. 
Nr. 5.8.2). 
 
Kinderlärm 
Ergänzend zum im Nordosten zum Geltungsbereich A liegenden Kinderspielplatz ist 
innerhalb des Geltungsbereichs A eine Erweiterungsfläche von ca. 200 m² vorgese-
hen. Spielplätze sind gemäß § 22 Abs. 1a BImSchG unter dem Aspekt der „Sozial-
adäquanz“ eingestuft, entsprechend sind Lärmäußerungen durch Kinder im Allge-
meinen hinzunehmen. Besondere Gründe, die dieses Toleranzgebot in Frage stel-
len könnten, liegen nicht vor. Die beiden Spielplätze werden daher im Weiteren 
ebenfalls nicht berücksichtigt (vgl. a. Nr. 5.8.3). 
 
Straßenverkehrslärm 
Mit dem vorliegenden schalltechnischen Gutachten (BMH, 99224III v. 12.07.2018) 
wurden die auf den Geltungsbereich A einwirkenden Straßenverkehrslärmimmissio-
nen der BAB 391 sowie der umliegenden Straßen ermittelt und beurteilt. 
 
Des Weiteren wurde der Einfluss der Erschließungsstraße (Planstraße 4) des Gel-
tungsbereichs A sowohl auf den Geltungsbereich A selbst als auch auf die Be-
standsbebauung untersucht. Bei der Erschließungsstraße handelt es sich um einen 
Straßenneubau, der im Süden des Geltungsbereichs A an die Kreuzstraße ange-
bunden werden soll. 
 
Zum Zeitpunkt der Erstellung des Schallgutachtens wurde nördlich des Geltungsbe-
reichs A das Aufstellungsverfahren zum Bebauungsplan "Feldstraße-Süd", AP 23, 
durchgeführt, dass die Errichtung von ca. 500 Wohneinheiten insgesamt vorsah. Die 
noch ungeklärte Verkehrserschließung führte dazu, dass im Schallgutachten zur Be-
rücksichtigung der möglichen Auswirkungen benachbarter Flächenplanungen zwei 
Szenarien gesondert gerechnet und dargestellt wurden. 
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Um denkbare Schallsituationen abzuprüfen, wurden im Schallgutachten drei Er-
schließungsszenarien mit jeweils unterschiedlichen Verkehrsmengen und ihre Aus-
wirkungen auf die Plan- als auch Bestandsbebauung untersucht:  
• Als Prognosefall wurde die weitere Entwicklung bei einer Realisierung des 

Baugebiets An der Schölke-Neu ohne die benachbarte Planung an der Feld-
straße berechnet. 

• Das Szenarium 1 geht im Sinne eines Worst-Case-Falls davon aus, dass 
100 % der verkehrlichen Erschließung für die geplanten 500 Wohneinheiten des 
Gesamtbaugebietes Feldstraße über die Planstraße 4 im Geltungsbereich A er-
folgt.  

• Das Szenarium 2 geht von dem Fall einer Halbierung der Verkehrszahlen aus 
und berücksichtigt eine Verteilung der Fahrten aus dem Gesamtbaugebiet Feld-
straße durch eine zweite Verkehrsanbindung. 

 
Mittlerweile ist der Bebauungsplan "Feldstraße-Süd, 1. Bauabschnitt", AP 23, seit 
Herbst 2020 rechtsverbindlich. Dieser schafft Planungsrecht für einen Teil der Ge-
samtplanung in einem 1. Bauabschnitt, entsprechend ca. 320 Wohneinheiten. Durch 
die Reduzierung der Zahl der Wohneinheiten und die planungsrechtliche Sicherung 
einer zweiten Verkehrsanbindung an die Kälberwiese ist gemäß der Verkehrsunter-
suchung zum Bebauungsplan AP 23 von einer Teilung der zu erwartenden Ver-
kehrsströme und insgesamt einer Reduzierung der Verkehrszahlen im Geltungsbe-
reich A auszugehen. Aufgrund der somit gegenüber dem Zeitpunkt der Erstellung 
des Schallgutachtens veränderten Rahmenbedingungen wurde eine Überprüfung 
der Plausibilität der dem Schallgutachten zugrundeliegenden Verkehrsmengen vor-
genommen. Hierbei zeigte sich, dass eine Überarbeitung der schalltechnischen Un-
tersuchung nicht erforderlich ist.  

• Der Prognosefall kann aufgrund der unveränderten Planung im Geltungsbe-
reich A weiterhin zugrunde gelegt werden. 

• Das Szenarium 1 des Schallgutachtens nimmt eine DTV (durchschnittliche täg-
liche Verkehrsstärke) von 2.300 Kfz/Tag an, die in etwa der erwarteten DTV der 
entsprechenden Erschließungsvariante 2a des Verkehrsgutachtens (Zacharias 
2019, S. 20) mit einer ausschließlichen Erschließung über das Baugebiet „An 
der Schölke-Neu“ entspricht. Nachdem im Bebauungsplan "Feldstraße-Süd, 1. 
Bauabschnitt", AP 23, eine zweite Verkehrsanbindung eingeplant und pla-
nungsrechtlich festgesetzt wurde, ist das Eintreten dieser Variante als sehr un-
wahrscheinlich anzusehen, wird aber dennoch als Worst-Case-Szenario be-
trachtet.  

• Für das Szenarium 2 wird im Schallgutachten eine DTV von 1.150 Kfz/Tag an-
genommen. Die Prognose der Verkehrsuntersuchung mit der Erschließungsva-
riante 1b für den realisierten Bebauungsplan AP 23 (Zacharias 2019, S. 16) 
liegt bei ca. 1.070 Kfz/Tag. Die verwendeten Zahlen des Schallgutachtens lie-
gen damit etwa 10 % über den zu erwartenden Kfz-Zahlen und können als kon-
servativer Ansatz insofern unverändert für die Beurteilung der weiteren Auswir-
kungen der Errichtung der Planstraße 4 herangezogen werden. 

• Bei der Bewertung der Auswirkungen des Bebauungsplans "An der Schölke-
Neu", HO 54, sind auch die möglichen zukünftigen Einflüsse der mittelfristig ab-
sehbaren Entwicklung eines 2. Bauabschnittes im Baugebiet Feldstraße vo-
rausschauend zu betrachten. Lt. Verkehrsuntersuchung sind aufgrund der 
Durchbindung zur Kälberwiese bei einer Realisierung des 2. Bauabschnitts ins-
gesamt ca. 1.220 Kfz/Tag auf der Planstraße 4 im Geltungsbereich A zu erwar-
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ten (Erschließungsvariante, Zacharias 2019, S. 22). Hinweise auf die zu erwar-
tende Belastung kann auch hier das Szenarium 2 ergeben, dass mit 1.150 
Kfz/Tag zwar ca. 5 % weniger Verkehr zugrunde legt, das aber nur einem etwa 
0,3 dB(A) niedrigeren Beurteilungspegel entspricht. Nachdem die aufgeführten 
Schallwerte ohnehin alle aufgerundet genannt werden, ergibt sich regelmäßig 
kein Unterschied. 
Das Szenarium 1 geht als Worst-Case-Szenario von deutlich höheren Ver-
kehrszahlen (2.300 Kfz/Tag) aus, somit ist eine diesbezügliche Aktualisierung 
des Schallgutachtens nicht erforderlich und wird im Weiteren unverändert zu-
grunde gelegt. 
Die konkreten schallbezogenen Auswirkungen des 2. Bauabschnitts sind im 
Rahmen eines weiteren Bebauungsplanverfahrens zu ermitteln, zu bewerten 
und abschließend planerisch zu bewältigen. 

 
Dabei erfolgte die Beurteilung zum einen nach den für städtebauliche Planungen 
bestehenden Zielvorstellungen der DIN 18005, die Orientierungswerte enthält, zum 
anderen nach der 16. BImSchV i. V. mit der VLärmSchR 97, die verbindliche Immis-
sionsgrenzwerte bzw. Sanierungsauslösewerte vorgeben.  
 
Die Berechnung der Straßenverkehrslärmemissionen erfolgt nach Vorgabe der 
RLS 90 (‚Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen‘) unter Berücksichtigung der 
Verkehrsmengen für den Prognosehorizont 2030. Die mittlerweile geltende 
RLS 2019 erlaubt aufgrund von Übergangsvorschriften, dass bei älteren Bebau-
ungsplanverfahren unverändert die RLS 90 Anwendung finden kann. 
 
a) Straßenverkehr, der sich auf den Geltungsbereich A auswirkt 

 
Die Geräuschsituation im Geltungsbereich A wurde bei freier Schallausbreitung 
für die Freiflächen des Erdgeschosses zur maßgeblichen Tagzeit (6 – 22 Uhr) so-
wie für das 1. Obergeschoss (OG) zur Tag- und Nachtzeit (22 - 6 Uhr) berechnet 
und an den maßgeblichen Orientierungswerten der DIN 18005 bemessen und 
beurteilt.  
 
Neben einer Beurteilung nach DIN 18005, ist im Rahmen des Neubaus der Plan-
straße 4 bezüglich der Auswirkungen durch die Erschließungsverkehre auf den 
Geltungsbereich A, ergänzend eine Beurteilung nach 16. BImSchV vorzuneh-
men. 
 
Maßgebliche Orientierungswerte nach DIN 18005 und Immissionsgrenzwerte ge-
mäß 16. BImSchV zur Beurteilung von Verkehrslärm in Allgemeinen Wohngebie-
ten (WA): 
 

Vorschrift 
Beurteilungszeitraum 
tags nachts 
6 – 22 Uhr 22 – 6 Uhr 

DIN 18005 55 dB(A) 45 dB(A) 
16. BIm-
SchV 59 dB(A) 49 dB(A) 
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aa) Berücksichtigung alleinige Erschließung Geltungsbereich A 

 
Beurteilung gemäß DIN 18005 (‚Schallschutz im Städtebau‘): 
 
Bei der Berücksichtigung der Erschließung allein für den Geltungsbereich A 
im Bebauungsplan „An der Schölke-Neu“, HO 54, setzen sich die Straßen-
verkehrslärmimmissionen zur Beurteilung nach DIN 18005, die künftig auf 
das als WA festgesetzte Baugebiet (Geltungsbereich A) einwirken, aus dem 
Straßenverkehrslärm der A 391, dem der umliegenden Straßen und dem der 
eigenen Erschließung zusammen. Der Erschließungsverkehr des Baugebiets 
„An der Schölke-Neu“ weist eine DTV (durchschnittliche tägliche Verkehrs-
stärke) von ca. 225 Kfz/24h auf. 
 
Gemäß den Ergebnissen der grafischen Darstellungen in Anlage 2, Blatt 1-3 
im Schallgutachten zeigt sich, dass am Tag der für Allgemeine Wohngebiete 
maßgebliche Orientierungswert gemäß DIN 18005 von 55 dB(A) im gesam-
ten Geltungsbereich A eingehalten bzw. unterschritten wird. 
In der Nachtzeit wird der maßgebliche Orientierungswert von 45 dB(A) in den 
straßennahen Teilflächen der Planstraße 4 mit bis zu 46 dB(A), um bis zu 
1 dB(A) überschritten; im größten Teil des Geltungsbereichs A kann die Un-
terschreitung des Nacht-Orientierungswertes jedoch vorausgesetzt werden. 
 
Dabei sind innerhalb des Geltungsbereichs A die Straßenverkehrslärmim-
missionen der A 391 großflächig pegelbestimmend; lediglich im Nahbereich 
der Planstraße 4 dominiert der Erschließungsverkehr. Demgegenüber wirken 
sich die umliegenden Straßen aufgrund der Abstände und/ oder im Vergleich 
niedrigen Verkehrsmengen nicht wesentlich auf den Geltungsbereich A aus. 
 
Beurteilung gemäß 16. BImSchV (‚Verkehrslärmschutzverordnung‘): 
 
Die gegenüber den Orientierungswerten (OW) der DIN 18005 um jeweils 
4 dB(A) höheren Immissionsgrenzwerte (IGW) der 16. BImSchV, werden 
durch den Erschließungsverkehr des Baugebiets „An der Schölke-Neu“ in-
nerhalb des Geltungsbereichs A zur Tag-und Nachtzeit deutlich unterschrit-
ten (vgl. Schallgutachten BMH, Anlage 2, Blatt 1-3). 
 

ab) Berücksichtigung Erschließung Geltungsbereich A (Bebauungsplan HO 54) 
zzgl. Erschließung Baugebiet „Feldstraße“ 
 
Mit Berücksichtigung des Baugebiets „Feldstraße“ fließt zur Beurteilung der 
Lärmimmissionen ergänzend zu den unter aa) genannten Verkehrsstärken 
zusätzlich auch die der Erschließung zum Gesamtbaugebiet „Feldstraße“ in 
die Berechnung mit ein. Dabei ist grundsätzlich zwischen den konkreteren 
Auswirkungen des bereits rechtsverbindlichen Bebauungsplans "Feldstraße-
Süd, 1. Bauabschnitt", AP 23 und den theoretischen Auswirkungen mit dem 
zusätzlichen 2. Bauabschnitt, zu unterscheiden.  
 
Beurteilung gemäß DIN 18005 (‚Schallschutz im Städtebau‘): 
 
Unter Ansatz von Szenario 1 zeigt sich gemäß den Ergebnissen der grafi-
schen Darstellung in Anlage 2, Blatt 4-6 des Schallgutachtens, dass im Gel-
tungsbereich A der WA-Orientierungswert in den straßennahen Teilflächen 
der Planstraße 4 im Bereich der Freiflächen des Erdgeschosses mit bis zu 
60 dB(A) um bis zu 5 dB(A) und im Bereich des 1. OG mit bis zu 59 dB(A) 
um bis zu 4 dB(A) überschritten wird.  
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In der Nachtzeit ergeben sich im Bereich des 1. OG mit bis zu 52 dB(A), 
Überschreitungen von bis zu 7 dB(A).  
Überschreitungen des Orientierungswertes liegen somit in großen Teilen des 
Geltungsbereichs A vor. 
 
Unter Ansatz von Szenario 2 zeigt sich gemäß den Ergebnissen der grafi-
schen Darstellung in Anlage 2, Blatt 7-9 des Schallgutachtens, dass im Gel-
tungsbereich A der WA-Orientierungswert in den straßennahen Teilflächen 
der Planstraße 4 im Bereich der Freiflächen des Erdgeschosses als auch im 
Bereich des 1. OG mit bis zu 57 dB(A), um bis zu 2 dB(A) überschritten wird. 
In der Nachtzeit ergeben sich im Bereich des 1. OG mit bis zu 49 dB(A), 
Überschreitungen von bis zu 4 dB(A).  
Überschreitungen des Orientierungswertes liegen somit in Teilbereichen des 
Geltungsbereichs A vor. 
 
Beurteilung gemäß 16. BImSchV (‚Verkehrslärmschutzverordnung‘): 
 
Unter Ansatz von Szenario 1 werden die WA-Immissionsgrenzwerte (IGW) 
von 59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts innerhalb des Geltungsbereichs A, 
im unmittelbaren straßennahen Bereich der Planstraße 4 zur Tagzeit im Be-
reich der Freiflächen des Erdgeschosses um 1 dB(A) und im Bereich des 
1. OG zur Nachtzeit um 2 dB(A) überschritten. Tags wird der IGW im 1. OG 
eingehalten. (vgl. BMH, Anlage 2, Blatt 4-6) 
 
Unter Ansatz von Szenario 2 werden die WA-Immissionsgrenzwerte im Gel-
tungsbereich A im Bereich der Freiflächen des Erdgeschosses als auch des 
1. OG zur Tag- und Nachtzeit eingehalten bzw. unterschritten. (vgl. BMH, 
Anlage 2, Blatt 7-9) 
 

b) Straßenverkehr, der sich aus dem Geltungsbereich A auf die Umgebung 
auswirkt 
 
Neben einer Beurteilung nach DIN 18005, ist im Rahmen des Neubaus der Plan-
straße 4 bezüglich der Auswirkungen durch den Erschließungsverkehr auf die 
Bestandsbebauung, ergänzend eine Beurteilung nach 16. BImSchV vorzuneh-
men. 
 
Dabei ist im vorliegenden Fall zwischen der unmittelbar und mittelbar betroffenen 
Bestandsbebauung zu unterscheiden. Da alle anderen unmittelbar bzw. mittelbar 
betroffenen Gebäude zum Teil deutlich geringer Werte aufweisen, wird exempla-
risch der jeweils kritischste Immissionsort weiterbehandelt. 
 
Bei einer unmittelbar betroffenen Bebauung (Aufpunkte S1a, S1b, S3a, S3b) 
handelt es sich um die Gebäude die entlang des betreffenden Bauabschnitts 
(hier: Planstraße 4) liegen und somit direkt von den baulichen Auswirkungen des 
Straßenneubaus und dessen Verkehrsmenge betroffen sind. Dabei wird auch die 
Verkehrsmenge des sich anschließenden, nicht baulich veränderten Bereichs, 
mit in Ansatz gebracht. Für diese Bestandsbebauung erfolgt die Beurteilung ein-
schlägig nach 16. BImSchV; die Einschätzung der Belastung bemisst sich an den 
maßgeblichen Immissionsgrenzwerten. 
Im vorliegenden Fall ist für diese Bebauungen/ Grundstücke vom Schutzan-
spruch eines Mischgebiets auszugehen. 
 
Für die nahe Bestandsbebauung außerhalb des Bauabschnitts, die sogenannte 
mittelbar betroffene Bebauung (Aufpunkte S2, S4a, S4b, S5, Kreuzstraße 71 A), 
ist hingegen nur die Verkehrsmenge der geplanten Straße (Neubau) maßgeblich. 
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Die Verkehrsmenge des sich anschließenden, baulich nicht geänderten Bereichs 
der vorhandenen Straße, ist gemäß VLärmSchR 97 (‚Richtlinie für den Verkehrs-
lärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes‘) außer Acht zu las-
sen. Eine Beurteilung erfolgt nach 16. BImSchV unter Heranziehung der maß-
geblichen Immissionsgrenzwerte. 
Im vorliegenden Fall ist für diese Bebauungen/ Grundstücke vom Schutzan-
spruch eines Mischgebiets (nördlich der Kreuzstraße) bzw. eines Allgemeinen 
Wohngebiets (südlich der Kreuzstraße) auszugehen. 
 
Ergänzend kann für diese mittelbar betroffene Bebauung der durch die Neuer-
schließung entstehende Zusatzverkehr auf den Bestandsverkehrswegen - hier 
Kreuzungsbereich Kreuzstraße/ Kleine Kreuzstraße – spürbar sein. Gemäß den 
Regelungen der 16. BImSchV lässt sich jedoch selbst dann kein Lärmschutzan-
spruch ableiten, wenn durch verkehrslenkende oder planerische Maßnahmen 
eine Pegelsteigerung der absoluten Verkehrslärmbelastung um 3 dB(A) oder 
mehr eintritt und Immissionsgrenzwerte überschritten werden. Für eine Einschät-
zung der Lärmsituation an einer durch den Zusatzverkehr einer Planung mittelbar 
betroffenen Bebauungen an bestehenden Straßen können - mangels konkreterer 
Vorschriften – jedoch die Bestimmungen der VLärmSchR 97 (‚Richtlinie für den 
Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes‘) herange-
zogen werden. Die dann hier für den kritischen Immissionsort (Kreuzstraße 38, 
Aufpunkt 4Sa) zugrunde zu legenden Vergleichswerte, die sogenannten Sanie-
rungsauslösewerte, betragen für Allgemeine Wohngebiete 67 dB(A) tags und 
57 dB(A) nachts. Gleichwohl sind darüber hinaus zur Beurteilung der Lärmsitua-
tion an Bestandsstraßen nach der einschlägigen Rechtsprechung die im Verhält-
nis niedrigeren Immissionsgrenzwerte (IGW) der 16. BImSchV als Orientierungs-
werte im Sinne einer Orientierungshilfe in Analogie zu einer Prüfung nach 
§ 45 Abs. 1 S. 1 und 2 Nr. 3 StVO (Straßenverkehrsordnung) heranzuziehen.  
 
Gemäß den Ergebnissen in Tabelle 6, Kap. 5.2 des Schallgutachtens liegt im vor-
liegenden Fall die Straßenverkehrslärmbelastung im Prognosenullfall (Progno-
sehorizont 2030 ohne Umsetzung der Planung(en)) an der relevanten mittelbar 
betroffenen Bestandsbebauung (kritischster Immissionsort Kreuzstraße 38, Auf-
punkt S4a) tags bei maximal 57 dB(A) und nachts bei maximal 49 dB(A).  
 
Damit werden die WA-Orientierungswerte für Allgemeine Wohngebiete gemäß 
Beiblatt 1 zu DIN 18005 bereits im Prognosenullfall am Tag um bis zu 2 dB(A) 
bzw. in der Nachtzeit um zu 4 dB(A) überschritten (Kreuzstr. 38). Die Sanierungs-
auslösewerte der VLärmSchR 97 werden hingegen deutlich unterschritten. Die im 
Fall einer vom Zusatzverkehr betroffenen Bestandsbebauung heranzuziehenden 
und als „Orientierungswerte“ zu verstehenden Immissionsgrenzwerte der 
16. BImSchV werden am Tag um mindestens 2 dB(A) unterschritten und in der 
Nachtzeit eingehalten. 
 
Für die Prognoseplanfälle wurde im Schallgutachten die vom Verkehrsgutachter 
(Zacharias Verkehrsplanungen, Hannover, 2018) in Ansatz gebrachte Verkehrs-
mengenverteilung zugrunde gelegt. 
 
 
ba) Berücksichtigung alleinige Erschließung Geltungsbereich A 

 
Straßenneubau, unmittelbar betroffene Bebauung: 
Durch die i. V. mit dem Straßenneubau verursachten Geräuschimmissionen 
allein aus dem Geltungsbereich A, d. h. ohne Berücksichtigung der Erschlie-
ßungsverkehre des Baugebietes „Feldstraße“, ergeben sich für die vorhan-
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denen, schutzwürdigen Nutzungen an der Planstraße 4 (unmittelbar be-
troffene Bebauung) Beurteilungspegel von bis zu 50 dB(A) am Tage und 
42 dB(A) in der Nachtzeit (vgl. BMH, Kap. 5.2, Tabelle 5, Aufpunkt S1a) 
Entsprechend werden die maßgeblichen Orientierungswerte der DIN 18005 
für MI-Gebiete von 60 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts bei dieser Erschlie-
ßungsvariante („An der Schölke-Neu“, HO 54) an der unmittelbar betroffenen 
Bebauung deutlich unterschritten. 
 
Des Weiteren kann eine Überschreitung der für diese Bauflächen gemäß 
16. BImSchV maßgeblichen Immissionsgrenzwerte für MI-Gebiete von 
64 dB(A) tags und 54 dB(A) nachts sicher ausgeschlossen werden.  
 
Straßenneubau, mittelbar betroffene Bebauung: 
Im Fall der mittelbaren Betroffenheit ergeben sich im Rahmen des Stra-
ßenneubaus aufgrund der nur zu berücksichtigenden geringen Verkehrs-
menge von 225 Kfz/ 24 h (Erschließung Baugebiet „An der Schölke-Neu“, 
HO 54) auf der Planstraße 4 und aufgrund des Abstands zur Planstraße 4, 
Beurteilungspegel von maximal 41 dB(A) am Tag und maximal 33 dB(A) in 
der Nachtzeit (vgl. BMH, Kap. 5.2, Tabelle 5, Aufpunkt S4a).  
Entsprechend werden die maßgeblichen Orientierungswerte der DIN 18005 
für WA-Gebiete von 55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts bei dieser Erschlie-
ßungsvariante auch an der mittelbar betroffenen Bebauung deutlich unter-
schritten. 
 
Ebenso kann eine Überschreitung der für diese Bauflächen gemäß 16. BIm-
SchV maßgeblichen Immissionsgrenzwerte für WA-Gebiete von 59 dB(A) 
tags und 49 dB(A) nachts sicher ausgeschlossen werden.  
 
Zusatzverkehr auf den Bestandsstraßen: 
Weiterhin ist anhand der Ergebnisse im Schallgutachten festzustellen, dass 
im Prognosefall durch den zu erwartenden Zusatzverkehr allein aus dem 
Geltungsbereich A, an den relevanten Immissionsorten (Kreuzstraße/ Kleine 
Kreuzstraße) nur geringfügige Zunahmen der Straßenverkehrslärmimmissio-
nen von bis zu 0,6 dB(A) in der Tag- und Nachtzeit ergeben. Dies führt an 
der am stärksten betroffenen Wohnbebauung (Kreuzstraße 38) zu Beurtei-
lungspegeln von 57 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts (vgl. BMH, Kap. 5.2, Ta-
belle 6, Aufpunkt S4a).  
Entsprechend werden die Orientierungswerte der DIN 18005 für WA-Gebiete 
tags um bis zu 2 dB(A) und nachts um bis zu 5 dB(A) überschritten. Die Sa-
nierungsauslösewerte der VLärmSchR 97 (67 dB(A) tags/ 57 dB(A) nachts) 
werden weiterhin deutlich unterschritten. Die als „Orientierungswerte“ heran-
zuziehenden Vorsorgeimmissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden am 
Tag weiterhin um 2 dB(A) unterschritten, in der Nachtzeit jedoch um 1 dB(A) 
überschritten.  
 

bb) Berücksichtigung Erschließung Geltungsbereich A zzgl. Bebauungsplan 
"Feldstraße-Süd, 1. Bauabschnitt", AP 23 (Szenario 2), und zzgl. 2. Bauab-
schnitt (Szenario 1) 
 
Straßenneubau, unmittelbar betroffene Bebauung: 
Durch die i. V. mit dem Straßenneubau verursachten Geräuschimmissionen 
ergeben sich für die vorhandenen, schutzwürdigen Nutzungen an der Plan-
straße 4 (unmittelbar betroffene Bebauung) in der schalltechnisch ungüns-
tigsten Situation (Szenario 1) Beurteilungspegel von bis zu 60 dB(A) am 
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Tage und 52 dB(A) in der Nachtzeit. Für Szenario 2 ergeben sich Beurtei-
lungspegel von bis zu 57 dB(A) am Tag und 49 dB(A) in der Nachtzeit (vgl. 
BMH, Kap. 5.2, Tabelle 5, Aufpunkt S1a).  
 
Entsprechend werden die maßgeblichen Orientierungswerte der DIN 18005 
für MI-Gebiete von 60 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts unter Ansatz von S-
zenario 1 an der unmittelbar betroffenen Bebauung am Tag eingehalten und 
in der Nacht um bis zu 2 dB(A) überschritten. Unter Ansatz von Szenario 2 
werden hingegen die Orientierungswerte zur Tag- und Nachtzeit unterschrit-
ten. 
 
Eine Überschreitung der gemäß 16. BImSchV maßgeblichen Immissions-
grenzwerte für Mischgebiete von 64 dB(A) tags und 54 dB(A) nachts kann 
somit für beide Erschließungsvarianten (Szenarien) sicher ausgeschlossen 
werden. 
 
Straßenneubau, mittelbar betroffene Bebauung: 
Im Fall der mittelbaren Betroffenheit ergeben sich im Rahmen des Stra-
ßenneubaus aufgrund der nur zu berücksichtigenden Verkehrsmenge des 
jeweiligen Erschließungsszenarios (2.300 Kfz/ 24 h, Szenario 1 bzw. 
1.150 Kfz/ 24 h, Szenario 2) auf der Planstraße 4 und aufgrund des Ab-
stands zur Planstraße 4, Beurteilungspegel von maximal 51 dB(A) bzw. 
48 dB(A) am Tag und maximal 43 dB(A) bzw. 40 dB(A) in der Nachtzeit (vgl. 
BMH, Kap. 5.2, Tab. 5, Aufpunkt S4a).  
 
Entsprechend werden die maßgeblichen Orientierungswerte der DIN 18005 
für WA-Gebiete von 55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts bei beiden Erschlie-
ßungsvarianten an der mittelbar betroffenen Bebauung deutlich unterschrit-
ten. 
 
Ebenso kann für diese Bebauung eine Überschreitung der WA-Immissions-
grenzwerte gemäß 16. BImSchV von 59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts si-
cher ausgeschlossen werden. 
 
Zusatzverkehr auf den Bestandsstraßen: 
Des Weiteren ist anhand der Ergebnisse im Schallgutachten festzustellen, 
dass sich gegenüber dem Prognosenullfall, durch den zu erwartenden Zu-
satzverkehr gemäß der Szenarien 1 und 2, an den relevanten Immissionsor-
ten (Kreuzstraße/ Kleine Kreuzstraße) Zunahmen der Straßenverkehrslärm-
immissionen von bis zu 3,8 dB(A) (Szenario 1) bzw. 2,3 dB(A) (Szenario 2) 
in der Tag- und Nachtzeit ergeben. Dies führt an der am stärksten betroffe-
nen Wohnbebauung (Kreuzstraße 38) zu Beurteilungspegeln von 61 dB(A) 
(Szenario 1) bzw. 59 dB(A) (Szenario 2) tags und 53 dB(A) (Szenario 1) bzw. 
51 dB(A) (Szenario 2) nachts (vgl. BMH, Tab. 6, Aufpunkt S4a).  
 
Entsprechend werden die Orientierungswerte für WA-Gebiete tags um bis 
6 dB(A) (Szenario 1) bzw. um bis zu 4 dB(A) (Szenario 2) und nachts um bis 
zu 8 dB(A) (Szenario 1) bzw. um bis zu 6 dB(A) (Szenario 2) überschritten. 
Die maßgeblichen Sanierungsauslösewerte der VLärmSchR 97 (67 dB(A) 
tags/ 57 dB(A) nachts) werden jedoch weiterhin deutlich unterschritten. Die 
als „Orientierungswerte“ heranzuziehenden Immissionsgrenzwerte der 
16. BImSchV werden am Tag weiterhin um bis zu 2 dB(A) (Szenario 1) über-
schritten bzw. eingehalten (Szenario 2), in der Nachtzeit um bis zu 4 dB(A) 
(Szenario1) bzw. um bis zu 2 dB(A) (Szenario 2) überschritten. 
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c) Straßenverkehr, Beurteilung des Summenpegels der relevanten öffentli-
chen Straßen 
 
In verschiedenen verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen werden Beurteilungs-
pegel, sogenannte Gesundheitswerte, von 70 dB(A) am Tage bzw. 60 dB(A) in 
der Nachtzeit als „absolute Zumutbarkeitsgrenze“ und deren Überschreitung als 
mögliche Gesundheitsgefährdung angesehen. Des Weiteren werden sie gemein-
hin als Indiz für einen städtebaulichen Missstand gesehen, vor dem Hintergrund, 
dass die Wohnqualität stark eingeschränkt ist und bei Dauerbelastung eine ge-
sundheitliche Beeinträchtigung nicht ausgeschlossen werden kann. 
 
Dies vorangestellt, kann nach den Ergebnissen der durchgeführten Berechnun-
gen eine deutliche Unterschreitung der in verschiedenen verwaltungsgerichtli-
chen Entscheidungen für die „Möglichkeit einer gesundheitlichen Beeinträchti-
gung“ genannten Schwellenwerte für Wohngebiete von 70 dB(A) tags bzw. 
60 dB(A) nachts vorausgesetzt werden. 
 

Lärmpegelbereiche (LPB) 
 
Um die Geräuschimmissionsbelastung im Geltungsbereich A kenntlich zu machen 
und den Schutzanforderungen der im Geltungsbereich A liegenden schutzwürdigen 
Nutzungen Rechnung zu tragen, wurden im Schallgutachten allgemeingültige Anfor-
derungen an den baulichen Schallschutz in Form von Lärmpegelbereichen (LPB) 
gemäß DIN 4109 (‚Schallschutz im Hochbau‘) ermittelt. Dazu wurden für den Gel-
tungsbereich A bei freier Schallausbreitung die resultierenden Außenlärmpegel für 
die kritische Immissionshöhe (1. OG) berechnet. 
 
Die Außenlärmbelastung wurde entsprechend und im Sinne der zum Zeitpunkt die-
ser Untersuchung in Niedersachsen bauordnungsrechtlich eingeführten Techni-
schen Baubestimmung DIN 4109 (Ausgabe: November 1989), Ziffer 5.5 ermittelt 
und entsprechend dieser Norm zu Lärmpegelbereichen (LPB) klassiert.  
 
Es gibt mittlerweile eine neue überarbeitete Fassung dieser Norm: die 2020 bauord-
nungsrechtlich eingeführte DIN 4109:2018-01. Mit der Neufassung der Norm ändert 
sich im vorliegenden Fall die Ermittlung der Außenlärmbelastung nicht grundsätz-
lich. Auch das definierte Niveau des Schallschutzes gegen Außenlärm bleibt bei der 
gegebenen Situation unverändert. Damit behalten die hier ermittelten und darge-
stellten Ergebnisse auch bei der ggf. zu einem späteren Zeitpunkt erforderlichen An-
wendung der aktuellen Fassung der DIN 4109 ihre Gültigkeit und Anwendbarkeit. 
 
Gemäß DIN 4109 ergibt sich der maßgebliche Außenlärmpegel aus den Beurtei-
lungspegeln der einzelnen Lärmarten am Tag zzgl. 3 dB(A). Dabei wird bzgl. des 
Verkehrslärms zwischen Tag- und Nachtpegel eine Differenz von 10 dB und bezüg-
lich des Gewerbelärms von 15 dB(A) unterstellt. Im Plangebiet wird der maßgebli-
che Außenlärmpegel ausschließlich durch den Straßenverkehrslärm bestimmt. Da 
im Geltungsbereich A aufgrund der Straßenverkehrsgeräusche diese Differenz we-
niger 10 dB beträgt, werden die jeweiligen maßgeblichen Außenlärmpegel auf 
Grundlage der um 10 dB erhöhten Beurteilungspegel zur Nachtzeit ermittelt. D. h., 
im vorliegenden Fall ergeben sich die maßgeblichen Außenlärmpegel aus den be-
rechneten Beurteilungspegeln des Straßenverkehrslärms in der Nachtzeit zzgl. 
13 dB(A). 
 
Entsprechend ergeben sich in Abhängigkeit von den untersuchten Erschließungs-
szenarien für die geplanten schutzbedürftigen überbaubaren Flächen im Geltungs-
bereich A nachfolgende maßgebliche Außenlärmpegel und die daraus resultieren-
den Lärmpegelbereiche (LPB): 
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a) Berücksichtigung alleinige Erschließung Geltungsbereich A 
 
Unter alleiniger Berücksichtigung der Lärmbelastung aufgrund der Umsetzung des 
Bebauungsplanes „An der Schölke-Neu“, HO 54, d. h. ohne Berücksichtigung der 
Erschließungsverkehre des Baugebiets „Feldstraße“ ergeben sich maßgebliche Au-
ßenlärmpegel von 57 dB(A) bis 59 dB(A) (s. o. ‚Straßenverkehrslärm‘, aa), Beurtei-
lung nach DIN 18005) und daraus resultierend flächendeckend Lärmpegelbereich 
(LPB) II ‚(vgl. BMH, Anlage 3, Blatt 1). 
 
b) Berücksichtigung Erschließung Geltungsbereich A zzgl. Erschließung Bebau-

ungsplan "Feldstraße-Süd, 1. Bauabschnitt", AP 23 
 
Unter Ansatz von Szenario 2 bzgl. der Erschließung zum Baugebiet „Feldstraße“, 
also unter Berücksichtigung der Lärmbelastung aufgrund der Umsetzung des Be-
bauungsplanes „An der Schölke-Neu“, HO 54 zzgl. einer 50% Erschließung des Be-
bauungsplanes "Feldstraße-Süd, 1. Bauabschnitt", AP 23, über die Planstraße 4, 
ergeben sich maßgebliche Außenlärmpegel von 57 dB(A) bis 62 dB(A) (s. o. ‚Stra-
ßenverkehrslärm‘, ab), Beurteilung nach DIN 18005) und daraus resultierend Lärm-
pegelbereich (LPB) II und III. Wobei sich LPB III bis zu einem Abstand von ca. 10 m 
beidseitig entlang der Planstraße 4 erstreckt (vgl. BMH, Anlage 3, Blatt 3). 
 
c) Berücksichtigung Erschließung Geltungsbereich A zzgl. Erschließung Baugebiet 

„Feldstraße, 1. und 2. Bauabschnitt“ 
 
Unter Ansatz von Szenario 1 bzgl. der Erschließung zum Baugebiet „Feldstraße, 2. 
Bauabschnitt“, also unter Berücksichtigung der Lärmbelastung aufgrund der Umset-
zung des Bebauungsplanes „An der Schölke-Neu“, HO 54 zzgl. einer 100% Er-
schließung des Baugebiets „Feldstraße“ über die Planstraße 4, ergeben sich maß-
gebliche Außenlärmpegel von 57 dB(A) bis 64 dB(A) (s. o. ‚Straßenverkehrslärm‘, 
ab), Beurteilung nach DIN 18005) und daraus resultierend Lärmpegelbereich 
(LPB) II und III. Wobei sich LPB III bis zu einem Abstand von ca. 25 m beidseitig 
entlang der Planstraße 4 erstreckt (vgl. BMH, Anlage 3, Blatt 2). 
 
d) Berücksichtigung in den Festsetzungen zum Bebauungsplan "An der Schölke-

Neu", HO 54,  
 
Im Bebauungsplan "An der Schölke-Neu", HO 54, wird - unabhängig davon, dass 
mit dem Bebauungsplan "Feldstraße-Süd, 1. Bauabschnitt", AP 23, bereits eine 
zweite Erschließungsstraße festgesetzt wurde - im Sinne eines vorsorglichen Immis-
sionsschutzes unterstellt, dass 100% des Verkehrs aus dem Baugebiet „Feldstraße“ 
(Szenario 1) über die Planstraße 4 auf die Kreuzstraße abgeleitet wird. Dementspre-
chend werden die Festsetzungen so für Schallschutzmaßnahmen dimensioniert (s. 
a. Kap. 5.8).  
 
Bauphase 
 
Gemäß § 22 BImSchG besteht die Pflicht des Betreibers einer Baustelle, diese so 
zu betreiben, dass schädliche Umwelteinwirkungen (Lärm-, Staub-, Licht- und Er-
schütterungsemissionen) verhindert werden, die nach dem Stand der Technik ver-
meidbar sind und dass nach dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche Um-
welteinwirkungen auf ein Mindestmaß beschränkt werden.  
 
Beim Betrieb der Baustelle, mit ihren technischen Einrichtungen und inkl. des Bau-
stellenverkehrs, sind bzgl. Lärm die Immissionsrichtwerte der AVV-Baulärm ‚Allge-
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meine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm‘ zu beachten. Ein Regel-
betrieb der Baustelle ist gemäß AVV-Baulärm nur werktags (Mo-Sa) im Zeitraum 
zwischen 7 und 20 Uhr (Tagzeit) zulässig. Sollten aus technologischen Gründen 
Nachtarbeiten im Zeitraum zwischen 20 und 7 Uhr notwendig werden – z. B. typi-
scherweise Betonagen -, so sind diese rechtzeitig bei der Unteren Immissions-
schutzbehörde der Stadt Braunschweig zu beantragen. 
 
Sonstige Emissionen/ Immissionen 
 
Wohnnutzung 
 
Wie schon in der Bestandsbetrachtung, liegen auch bei der Durchführung der Pla-
nung, keine anderen Emissionen (außer Lärm) wie Licht, Staub, elektromagnetische 
Strahlung, Gerüche oder Erschütterungen vor, die im Plangebiet zu negativen Be-
einträchtigungen führen könnten. 
 
Aufgrund der festgesetzten Wohnnutzung im Geltungsbereich A ist nicht davon aus-
zugehen, dass andere Emissionen (Licht, Staub, elektromagnetische Strahlung, Ge-
rüche oder Erschütterungen) aus dem Geltungsbereich heraus an den umliegenden 
Nutzungen (Bestandsbebauung) zu nachteiligen Beeinträchtigungen führen. 
 
Bauphase 
 
Gemäß § 22 BImSchG besteht die Pflicht des Betreibers einer Baustelle diese so zu 
betreiben, dass schädliche Umwelteinwirkungen (Lärm-, Staub-, Licht- und Erschüt-
terungsemissionen) verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar 
sind und nach dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkun-
gen auf ein Mindestmaß beschränkt werden. 
 
Im Rahmen von Großbaustellen kann es grundsätzlich zu Erschütterungen kom-
men. Nach dem jetzigen Kenntnisstand sind jedoch keine Spundwände oder Pfahl-
gründungen in der Bauphase notwendig, so dass außer Baustellenverkehr keine 
nennenswerten Erschütterungen zu erwarten sind. Ist im Rahmen der Bauphase wi-
dererwarten mit Erschütterungen zu rechnen, sind die entstehenden Erschütterun-
gen durch die Baumaschinen und/ oder den Bauverkehr insbesondere an den um-
liegenden Wohnhäusern im Vorfeld zu ermitteln und zu beurteilen. Die Vorgaben 
der DIN 4150 (‚Erschütterungen im Bauwesen‘) sind hierbei zu beachten. Ein Nach-
weis des Nichtentstehens von Gebäudeschäden durch Beweissicherung ist empfeh-
lenswert. 
 
Je nach Bauphase und Wetterlage kann es auf der Großbaustelle zu erheblichen 
Staubemissionen kommen. Damit diese nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen in 
der Nachbarschaft führen, ist ein Staubaufkommen nach dem Stand der Technik zu 
verhindern. Unvermeidbar auftretende Staubemissionen sind durch die Verwendung 
der nach dem Stand der Technik entsprechenden Technologien und Geräte auf ein 
Mindestmaß zu beschränken. Einfache Mittel sind dabei je nach Entstehungsort, 
das Befeuchten von Staubquellen oder ein Abplanen/ Einhausen von staubintensi-
ven Baustellenbereichen. 
 
Je nach Jahreszeit und Wetterlage kann es auf der Großbaustelle zu erheblichen 
Blendwirkungen durch Baustrahler und Baufahrzeugscheinwerfern kommen. Damit 
diese nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen in der Nachbarschaft führen sind Be-
leuchtungseinrichtungen (Strahler) so anzubringen oder so abzudecken, dass eine 
direkte Einsicht in die Leuchtmittel von der unmittelbar angrenzenden Bebauung 
nicht möglich ist. 
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4.4.7 Kulturgüter und sonstige Sachgüter 
 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
 
Innerhalb des gesamten Geltungsbereichs des Bebauungsplanes befinden sich 
keine im Verzeichnis der Kulturdenkmale aufgeführte Denkmale. Nordwestlich au-
ßerhalb des Geltungsbereiches A wird in historischen Karten eine Redoute darge-
stellt, über die sonst keine Kenntnisse vorhanden sind. Archäologische Belange sind 
ebenfalls nicht erkennbar berührt. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
 
Da ohne Durchführung der Planung keine Änderungen der Ist-Situation zu erwarten 
ist, ergeben sich auch keine Anhaltspunkte für positive oder negative Auswirkungen. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
 
Bei anstehenden Bodenarbeiten in der näheren Umgebung der möglichen Redoute 
ist das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege vorab zu informieren. 
 

4.4.8 Mensch und menschliche Gesundheit 
 
Die in den Kapiteln 4.4.1 bis 4.4.7 beschriebenen Auswirkungen der Planung haben 
neben den Auswirkungen auf die Schutzgüter mindestens auch indirekt Auswirkun-
gen auf den Menschen bzw. auf die menschliche Gesundheit. Soweit entspre-
chende negative Auswirkungen auf den Menschen erkennbar sind (z. B. Lärm), wer-
den sie dort aufgeführt. 
 
Einzelne, sich allein auf den Menschen auswirkende Umstände sind aus der Pla-
nung nicht zu erwarten. 
 
Störfallbetriebe  
Die Geltungsbereiche A und C liegen außerhalb der 2.000 m-Zone eines Störfallbe-
triebs. Besondere Beeinträchtigungen sind daher weder mit noch ohne Planung zu 
erwarten und daher keine Vorsorge zu berücksichtigen. 
 
Der Geltungsbereich B liegt innerhalb der 2.000 m-Zone eines Störfallbetriebes im 
Bereich des Braunschweiger Hafens. Da die Ausgleichsfläche nicht zum dauernden 
Aufenthalt von Menschen vorgesehen ist, sind weder mit noch ohne Planung beson-
dere Vorsorgemaßnahmen zu berücksichtigen. 
 

4.4.9 Wechselwirkung zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes 
 
Durch das komplexe Beziehungsgeflecht bestehen regelmäßig Wechselwirkungen 
zwischen verschiedenen Schutzgütern und Umweltmedien. Im Grundsatz ergeben 
sich aus einer Bebauung Wechselwirkungen der verschiedenen Schutzgüter Boden 
und Wasser sowie Boden – Tiere und Pflanzen. Die nachweisbaren und/oder mess-
baren Veränderungen von Aus- und Einwirkungen sind zu den einzelnen Schutzgü-
tern beschrieben.  
 
Die genaue Bilanzierung von Wechselwirkungen und Wirkungsgefügen der Schutz-
güter untereinander erfordert eine wissenschaftliche Herangehensweise, die auf der 
Ebene der Bauleitplanung nicht leistbar ist. 
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4.4.10 Zusammenwirken mit benachbarten Plangebieten 
 
In der relevanten Nachbarschaft zum Geltungsbereich dieses Bebauungsplans er-
folgt derzeit die Aufstellung des Bebauungsplanes "Feldstraße", AP 23, als Planung 
für die Errichtung eines Wohnbaugebietes. Aus der Planung ist zu erwarten, dass 
sie aufgrund der durch das Plangebiet laufenden Teilerschließung ebenfalls Auswir-
kungen auf die Lärmimmissionen (s. a. Kap. 4.4.6 Lärm) hat. Der Bebauungsplan 
"Feldstraße-Süd, 1. Bauabschnitt", AP 23, ist bereits rechtsverbindlich und sieht 
eine Teilerschließung über den Geltungsbereich A des Bebauungsplans "An der 
Schölke-Neu", HO 54 vor. Wie im Kap. 4.4.6 Lärm bereits aufgeführt, wurden die 
Auswirkungen bereits im Vorfeld untersucht und bei der Planung berücksichtigt bzw. 
negative Auswirkungen des 2. Bauabschnitts müssen im Rahmen eines gesonder-
ten Bebauungsplanes ermittelt, bewertet und planerisch berücksichtigt werden. 
 
Je nachdem, wie der zeitliche Erschließungsablauf ist, kann es zu Beeinträchtigun-
gen durch die Bauphase kommen. 
 
Wie beschrieben, wird im Bebauungsplan die Planstraße 4 so dimensioniert und der 
Schallschutz vor Verkehrslärm so berücksichtigt, dass ein späterer Anschluss an 
das Baugebiet Feldstraße möglich ist. Der Bebauungsplan "An der Schölke-Neu", 
HO 54, ist aber im Hinblick auf die Verkehrserschließung und Entwässerung unab-
hängig vom benachbarten Plangebiet „Feldstraße“, und eigenständig realisierbar. 
 

4.5 Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und zum Ausgleich der 
nachteiligen Auswirkungen 
 

4.5.1 Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung und Verringerung 
 
Bei den Vermeidungs-, Verhinderungs- und Minimierungsmaßnahmen handelt es 
sich um allgemeine umweltschützende Maßnahmen, welche die örtliche Situation, 
die geplante Nutzung und die in der Bestandsanalyse festgestellten Wertigkeiten 
von Natur und Landschaft berücksichtigen. 
 
Folgende Maßnahmen dienen zur Vermeidung, Verhinderung und Verringerung 
nachteiliger Auswirkungen: 
 
• Erhalt von Bäumen im nördlichen Bereich des Geltungsbereiches A entlang der 

vorhandenen Entwässerungsgräben zur Minimierung von Verlusten floristisch 
und faunistisch bedeutsamer Grünstrukturen; 

 
• Erhaltung eines möglichst geringen Versiegelungsgrades durch Konzentration 

der Bebauung und Reduzierung der Überschreitungsmöglichkeiten der festge-
setzten Grundflächenzahl; 
 

• Pflanzung von Bäumen und Sträuchern sowie Anlage von Grünflächen zur Ein- 
bzw. Durchgrünung des Plangebietes sowie zur Minimierung kleinklimatischer 
Belastungen und Beeinträchtigungen des Ortsbildes; 

 
• Eingrünung von Stellplatzanlagen zur Minimierung der Beeinträchtigung des 

Ortsbildes und der kleinklimatischen Belastung durch versiegelte Flächen; 
 
• Verwendung von überwiegend einheimischen und standorttypischen Pflanzen für 

die geplanten Anpflanzungen; 
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• Verminderung von Beeinträchtigungen des Bodenwasserhaushaltes, wie erhöh-
ter Oberflächenabfluss und verringerte Grundwasserneubildung, durch die Rück-
haltung von anfallendem Niederschlagswasser im nördlichen Geltungsbereich A; 

 
• Erhöhung des öffentlichen Erholungswertes des Plangebietes durch dessen Ein-

bindung in das Freizeitwegenetz im Zusammenhang mit dem neuen Baugebiet 
"Feldstraße"; 

 
• Verhinderung des Wegfalls und Verringerung der Inanspruchnahme von Retenti-

onsraum durch frühzeitige Bereitstellung von ortsnahen Ersatzvolumen und Er-
halt von Flächen ohne Bodenaufschüttung; 

 
• Naturnahe Gestaltung der Rückhalteflächen und des Retentionsraumes durch 

Eingrünungsmaßnahmen, flache Böschungen und Erhaltungsfestsetzungen be-
stehender Bäume. 

 
Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwäs-
sern (§ 1 Abs. 6 Nr. 7e BauGB). 
Zur Vermeidung von Emissionen sind bei Bauarbeiten lärm- und erschütterungsarme 
Baugeräte zu verwenden, insbesondere da sich im Umfeld Wohnbebauung befindet. 
In Trockenzeiten ist zudem der Untergrund feucht zu halten, um die Staubentwicklung 
einzudämmen. 
 
Ein besonderer Umgang mit Abwässern ist nicht relevant, da es sich um ein Wohn-
gebiet handelt und der Anschluss an das Abwassersystem neu hergerichtet wird. 
 
Bei Erdbauarbeiten anfallender verunreinigter Boden unterliegt nach dem Aushub aus 
dem Untergrund der abfallrechtlichen Gesetzgebung. Hinsichtlich der Verwertung die-
ser ausgehobenen Materialien wird auf die besonderen Vorschriften der Mitteilung 20 
der LAGA-Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen 
hingewiesen. 
 
Gegebenenfalls anfallende Abfälle sind unter Beachtung der abfallrechtlichen Ge-
setzgebung, insbesondere unter Beachtung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und 
des Nds. Abfallgesetzes sowie der aufgrund dieser Gesetze erlassenen Verordnun-
gen zu entsorgen. Falls bei der Durchführung von Abriss- und Umbaumaßnahmen im 
Plangebiet asbesthaltige Abfälle oder künstliche Mineralfasern mit einem hohen ge-
sundheitlichen Gefährdungspotenzial anfallen, sind diese getrennt voneinander als 
gefährliche Abfälle zu entsorgen. 
 

4.5.2 Aufarbeitung der Eingriffsregelung gemäß § 1a Abs. 3 BauGB 
 
Anwendung der Eingriffsregelung 
Das geplante Vorhaben stellt gemäß § 14 BNatSchG einen Eingriff in den Natur-
haushalt und das Landschaftsbild dar. Nach § 15 BNatSchG ist der Verursacher ei-
nes Eingriffs verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 
zu unterlassen. Unvermeidbare Beeinträchtigungen sind nach § 15 BNatSchG durch 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen – Aus-
gleichsmaßnahmen – oder zu ersetzen – Ersatzmaßnahmen. Als kompensiert gilt 
eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Natur-
haushalts in gleichartiger bzw. gleichwertiger Weise hergestellt sind. Das Land-
schaftsbild kann durch eine landschaftsgerechte Neugestaltung ausgeglichen wer-
den. 
 

TOP 6

66 von 151 in Zusammenstellung



- 40 - 

Bebauungsplan "An der Schölke-Neu", HO 54     Begründung, Stand: 06.08.2021 
        Verfahrensstand: § 3(2) BauGB 

Gemäß § 18 Abs. 1 BNatSchG ist bei der Aufstellung von Bebauungsplänen über 
die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Bauge-
setzbuches zu entscheiden. 
 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
Bei den Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen handelt es sich um allge-
meine umweltschützende Maßnahmen, die unter Würdigung der örtlichen Situation, 
der geplanten Nutzungen und der in der Bestandsanalyse festgestellten Wertigkei-
ten von Natur und Landschaft im Rahmen der Abwägung im Bebauungsplan festge-
setzt wurden. 
 
Folgende Maßnahmen dienen u.a. der Vermeidung und Verminderung von Beein-
trächtigungen: 
• Durchgrünung des Baugebietes, insbesondere durch Baumpflanzungen und 

sonstige Begrünung in öffentlichen Grünflächen, Erschließungsstraßen sowie in 
privaten Hausgärten und privaten Stellplatzanlagen. 
→ Verringerung der Eingriffsfolgen von Versiegelung/Bebauung für alle Schutz-
güter des Naturhaushaltes. 

• Anlage eines offenen, naturnah gestalteten Entwässerungsbecken  
→ Minimierung der Eingriffsfolgen in den Naturhaushalt. 

• Erhalt eines Teils des Baumbestandes entlang des Schölkegrabens, Pflanz- und 
weitere Gestaltungsmaßnahmen in den Geltungsbereichen B und C 
→ Minimierung der Eingriffsfolgen für das Landschaftsbild und Verbesserung der 
Voraussetzungen für die landschaftsbezogene Erholung im  
Wohnumfeld. 

• Außerhalb der Festsetzungen des Bebauungsplanes sind Fällungsarbeiten im 
Zeitraum außerhalb vom 1. März bis zum 30. September zu unterlassen 
→ Vermeidung von Verstößen gegen den Artenschutz nach §§ 39 und 
44 BNatSchG. 

• Schaffung von Nistgelegenheiten bzw. -hilfen für Fledermäuse und Vögel an den 
geplanten Mehrfamilienhäusern und Gebäuden des Gemeinbedarfs. 
→ Sicherung einer vielfältigen Fauna in besiedelten Bereichen. 

 
Alle genannten Maßnahmen wirken sich durch ihren Beitrag zum Erhalt einer ge-
sunden Umwelt und durch die Schaffung eines attraktiven und gesunden Wohn- und 
Arbeitsumfeldes positiv auch auf den Menschen aus. 
 
Kompensations- und Ausgleichsmaßnamen 
Für den Bebauungsplan HO 54 wurde eine Bilanzierung von Eingriffen in den Natur-
haushalt, die durch den Bebauungsplan "An der Schölke-Neu", HO 54, ermöglicht 
werden, und deren Ausgleich unter Anwendung des so genannten „Osnabrücker 
Models“. Durch die regelmäßige Anwendung desselben Modells wird eine Ver-
gleichbarkeit für die Bauleitplanverfahren innerhalb der Stadt Braunschweig herge-
stellt. 
 
Die Bewertung des Bestandes 2014 hat einen Eingriffsflächenwert von 24.250 Wert-
einheiten ergeben. Dem gegenüber steht ein Kompensationswert durch die Pla-
nung, z. B. durch Begrünungsmaßnahmen, in einer Größenordnung von ca. 8.070 
Werteinheiten. Dabei wurde die Grünfläche 3 nicht bilanziert, da diese Fläche be-
reits im Bebauungsplan HO 13 als Regenrückhaltefläche festgesetzt wurde, der Ein-
griff insofern bereits als erfolgt gilt. 
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Bilanz:  
 

Kompensationswert (Planung)   ca. 7.500     Werteinheiten                                                                                                                                 

Eingriffsflächenwert (Bestand) ca. - 24.950     Werteinheiten 

Kompensationsdefizit ca. - 17.450     Werteinheiten                                                                                                                                                                            

 
 
Die mit Umsetzung der Planung zu erwartenden Beeinträchtigungen der Leistungs-
fähigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes können durch die oben 
beschriebenen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen im Geltungsbereich A 
zwar gemindert werden, dennoch verbleiben erhebliche Eingriffsfolgen mit einem 
entsprechenden Kompensationserfordernis. Nach planungsrechtlicher Abwägung 
setzt der Bebauungsplan deshalb zum Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe im 
Geltungsbereich A folgende Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft fest. 
 
Geltungsbereich B 
Auf der Fläche des Geltungsbereiches B (Gemarkung Watenbüttel, Flur 3, Flst. 
288/93) mit einer Größe von ca. 1,53 ha wird das derzeitige Intensivgrünland teil-
weise zu extensivem und mesophilem Grünland feuchter Standorte entwickelt. 
Durch die Schaffung von Flutmulden, Vernässungsmaßnahmen an den Gräben, An-
pflanzungen unter anderem eines ca. 0,6 ha großem Hartholzauwaldes und weitere 
naturschutzfachliche Maßnahmen werden zusätzlich verschiedene Feuchtstandorte 
für Fauna und Flora geschaffen. 
 
Geltungsbereich C 
Als Ausgleichsmaßnahmen ist im Geltungsbereich C (Gemarkung Hondelage, Flur 
5, Flst. 168/3) auf ca. 0,79 ha insbesondere die Extensivierung der Grünlandfläche 
vorgesehen. Durch die Anpflanzungs- und weitere Maßnahmen wird das Ziel einer 
extensiv genutzten und strukturreichen Grünlandfläche erreicht. Der gewählte Zaun 
ermöglicht die Wanderung von Wildtieren bei gleichzeitiger Eingrenzung des Weide-
viehs.  
 
Die fachliche Bewertung der jeweiligen Geltungsbereiche stellt sich wie folgt dar: 
 
Geltungsbereich A: (2,07 ha) Bewertung Planung: 7.500 WE 
 Bewertung Bestand: 24.950 WE 
 Defizit: - 17.450 WE 
   
Geltungsbereich B: (1,53 ha) Bewertung Planung: 33.600 WE 
 Bewertung Bestand: 19.900 WE 
 Kompensationsüberschuss: + 13.700 WE 
   
Geltungsbereich B: (0,79 ha) Bewertung Planung: 15.800 WE 
 Bewertung Bestand: 11.900 WE 
 Kompensationsüberschuss: + 3.900 WE 
   
Gesamtbilanz: Defizit A - 17.450 WE 
 Kompensationsüberschuss B: + 13.700 WE 
 Kompensationsüberschuss C: + 3.900 WE 
   
 Verbleibender Überschuss: ca. 150 WE 
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Im Gesamtergebnis wird in der fachlichen Gesamteinschätzung werden Eingriff und 
Ausgleich inklusive der Belange des Artenschutzes im Sinne der Eingriffsregelung 
als ausgeglichen bewertet werden 
 
Der verbleibende Kompensationsüberschuss liegt im Bereich der Schwankungs-
breite der Ungenauigkeit bei der Wertermittlung und Flächengrößenzuordnung und 
wird fachlich als nicht bedeutsam eingestuft. 
 
Beurteilung der Planung im Sinne der Eingriffsregelung 
Unter Berücksichtigung der genannten Vermeidungs-, Minimierungs- und Aus-
gleichsmaßnahmen in den Geltungsbereichen A, B und C sind die mit Umsetzung 
des Bebauungsplanes zu erwartenden Auswirkungen auf die Schutzgüter des Na-
turhaushaltes und das Landschaftsbild abschließend wie folgt zu bewerten: 

• Den Beeinträchtigungen des Schutzgutes Tiere und Pflanzen durch den mit der 
Realisierung des Baugebietes insgesamt und durch Versiegelung/Bebauung ins-
besondere einhergehenden Lebensraumverlust stehen Begrünungs- und Exten-
sivierungsmaßnahmen auf öffentlichen und privaten Grünflächen im Geltungsbe-
reich A und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft in den Geltungsbereichen B und C gegenüber. 
Mit diesen Maßnahmen werden in dem vom Eingriff betroffenen Raum die Le-
bensraumfunktionen durch die Neuanlage und Entwicklung von Biotopstrukturen 
aufgewertet. Die Lebensraumansprüche der Arten des Offenlandes, beispiels-
weise von Feldlerche und Rebhuhn, sind darin in besonderer Weise berücksich-
tigt. Mit den festgesetzten Maßnahmen können der Verlust bzw. die Beeinträchti-
gung von Lebensraumfunktionen in geeigneter Weise ausgeglichen werden. 

• Das Schutzgut Boden ist nicht vermehrbar, Bodenverluste durch Versiegelung 
und Bebauung sind insofern außer durch Entsiegelung nicht ausgleichbar. Dem 
Verlust der Bodenfunktionen unter den bebauten/versiegelten Flächen steht die 
Verbesserung der natürlichen Bodenfunktionen auf Grün- und Ausgleichsflächen 
in den Geltungsbereichen B und C gegenüber, die dort durch Begrünung und 
Aufgabe/Extensivierung bestehender Nutzungen zu erwarten ist. Insgesamt kön-
nen die Eingriffsfolgen für das Schutzgut Boden damit auf ein unerhebliches Maß 
reduziert werden. 

• Eingriffe in das Schutzgut Wasser resultieren insbesondere aus der Versiege-
lung/Bebauung offener Bodenflächen mit Auswirkungen auf den lokalen Wasser-
haushalt (Verlust von Flächen für die Grundwasserneubildung, erhöhter Oberflä-
chenabfluss). Durch die Aufgabe bzw. Extensivierung bestehender Nutzungen 
auf Grün- und Ausgleichsflächen in den Geltungsbereichen A und B sowie insbe-
sondere der im Wasserschutzgebiet liegende Geltungsbereich C kann dort das 
Grundwasserneubildungspotenzial quantitativ erhalten und unter qualitativen As-
pekten (Ausschluss bzw. Verringerung stofflicher Belastungen) verbessert wer-
den. Es ist daher zu erwarten, dass mit den vorgesehenen Maßnahmen auch die 
Eingriffsfolgen für das Schutzgut Wasser auf ein insgesamt nicht erhebliches 
Maß reduziert werden können. 

• Beeinträchtigungen für das Schutzgut Klima/Luft können durch den Erhalt und 
die Entwicklung klimatisch und lufthygienisch wirksamer Freiflächen und Gehölz-
strukturen im Baugebiet auf ein unerhebliches Maß reduziert werden. Gleichzeitig 
wird die Bebauung so geplant, dass eine weitgehend ungehinderte Durchlüftung 
möglich ist. 

• Die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes können im Sinne der Eingriffsre-
gelung durch die festgesetzte Grüneinbindung des Baugebietes nach Westen, 
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Süden und Osten sowie durch gestaltete Grünflächen im Geltungsbereich A ge-
mindert werden. Gleiches gilt für die Voraussetzungen für landschaftsbezogene 
Erholung, die durch das vorgesehene zusätzliche Wegeangebot in den öffentli-
chen Grünflächen verbessert wird.  
 

Mit Umsetzung der zeichnerisch und textlich festgesetzten Maßnahmen zur Grün-
ordnung im Geltungsbereich A sowie der Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft in den Geltungsbereichen B und 
C sind die durch den Bebauungsplan zulässigen Vorhaben im Sinne der Eingriffsre-
gelung als ausgeglichen einzustufen. 
 

4.5.3 Sonstiges 
 
Die Art und Menge der erzeugten Abfälle entspricht erwartungsgemäß dem Stan-
dard eines Einfamilienhausgebietes. Weitere abfallrechtliche Belange sind von der 
Planung nicht in besonderer Weise betroffen. Die allgemein gültigen Regelungen 
der abfallrechtlichen Gesetzgebung sind zu beachten. 
 
Ein Anschluss an das Fernwärmenetz der Stadt Braunschweig wird geprüft, da sich 
möglicherweise weitere Anschlussmöglichkeiten im Bereich des Baugebietes Feld-
straße ergeben könnten und so ein Anschluss wirtschaftlich begründbar würde. 

 
4.6 Erhebliche nachteilige Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der ermöglichten 

Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind 
 
Erhebliche nachteilige Auswirkungen sind in dem durch die Wohnfestsetzung für 
den dauerhaften Aufenthalt vorgesehenen Geltungsbereich A des Bebauungsplanes 
nicht zu erwarten. Das Plangebiet liegt außerhalb der 2000-m-Zone von Störfallbe-
trieben, sodass keine negativen Auswirkungen im Störfall zu befürchten sind.  
 
Mit schweren Schäden durch Hochwasser durch Starkniederschlagsereignisse ist 
nicht zu rechnen. Die Entwässerung wurde auf ein hundertjährliches Ereignis aus-
gelegt. Die technisch bedingte Erhöhung eines Teilgebiets des Geltungsbereich A 
lässt Überschwemmungen im Plangebiet und in benachbarten Grundstücken nicht 
erwarten (s. a. Kap. 4.4.4).  

 
4.7 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen  

(Monitoring) 
 
Gemäß § 4 c BauGB überwachen die Gemeinden die erheblichen Umweltauswir-
kungen, die aufgrund der Durchführung von Bauleitplänen eintreten, um insbeson-
dere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der 
Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Dabei sind alle Be-
hörden verpflichtet, die Gemeinde über erhebliche, insbesondere unvorhergesehene 
nachteilige, Auswirkungen auf die Umwelt zu informieren. Diese Daten, wie auch 
weitere relevante umweltbezogene Daten werden seitens der Fachbehörden mit 
Hilfe des stadtinternen Umweltinformationssystems vorgehalten und ständig aktuali-
siert. 
 
Mit den genannten Instrumentarien lassen sich die umweltbezogenen Handlungser-
fordernisse für das Plangebiet aufzeigen. 
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Überwachungsmaßnahmen, die über die gesetzliche Zuständigkeit der Fachbehör-
den hinausgehen, sind bezüglich des Erreichens der Entwicklungsziele der arten-
schutzrechtlichen Maßnahmen notwendig. Zur Erfolgskontrolle und Überprüfung der 
artenschutzrechtlichen Maßnahmen ist ein Monitoring durchzuführen. Das Monito-
ring umfasst eine Überprüfung des Entwicklungsstandes der Maßnahmen im 1., 3. 
und 5. Jahr nach Fertigstellung der Ausgleichsflächen sowie die Festlegung gegebe-
nenfalls erforderlicher Maßnahmen zur Korrektur und / oder Ergänzung. Die Gutach-
ter treffen zudem Aussagen darüber, ob und in welchem Umfang in den Folgejahren 
das Monitoring fortzusetzen ist. 
 

4.8 Ergebnis der Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten 
 
Unter Berücksichtigung aller abwägungsrelevanten Belange drängt sich keine an-
dere als die gewählte Planung auf.  
 
Der rückwärtige Bereich der Bebauung nördlich der Kreuzstraße wurde schon Ende 
der 90er Jahre im Hinblick auf die Möglichkeit der Realisierung als Fläche für Wohn-
bebauung untersucht. Aufgrund der Eigentumssituation und der Problematik mit der 
damals angrenzenden Sportanlage Kälberwiese konnte die Planung nicht weiterver-
folgt werden.  
 
Die Prüfung einer gewerblichen Nutzung auf der Basis des rechtwirksamen Flä-
chennutzungsplans für den Bereich nördlich der Kreuzstraße ergab, dass durch die 
bereits vorhandene Durchmischung mit den straßenbegleitenden Wohngebäuden 
und weiteren rückwärtigen Einzelgebäuden die Nutzbarkeit durch das gegenseitige 
Gebot der Rücksichtnahme hinsichtlich der Emissionsmöglichkeiten stark einge-
schränkt war. Zudem ist für die innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils 
liegenden Grundstücke gemäß § 34 Abs. 2 BauGB aktuell von einem Mischgebiet 
auszugehen, das nicht den Zieldarstellungen des wirksamen Flächennutzungspla-
nes entspricht. Eine Entwicklung zu einem Gewerbegebiet entspricht auch nicht den 
Zielen des förmlich festgesetzten Sanierungsgebietes „Westliches Ringgebiet / Sozi-
ale Stadt“. Der Flächennutzungsplan wird derzeit für eine Neufassung überarbeitet. 
 
Eine ursprünglich vorgesehene Durchfahrbarkeit des Gebietes mit einer allgemei-
nen zweiten Verkehrserschließung zur Wiedebeinstraße wurde nicht weiterverfolgt, 
da die Erschließung allein über die Planstraße 4 ausreichend und für die Anlieger 
hinnehmbar ist und bei einer Anbindung an die Wiedebeinstraße deren Anlieger un-
nötig zusätzlich belastet würden.  
 
Im Hinblick auf den Flächenbedarf für die Kompensation der Eingriffe bestünde 
grundsätzlich die Möglichkeit, unmittelbar am Eingriffsort den Ausgleich vorzuneh-
men. Dafür sind jedoch umfangreiche Flächen zur Verfügung zu stellen. Damit wäre 
eine deutliche Reduzierung der potenziellen Baufläche verbunden. Zur Deckung des 
Wohnflächenbedarfs könnte dies zu einer zusätzlichen Inanspruchnahme von Flä-
chen außerhalb des bestehenden Siedlungsbereiches führen. Im Sinne des sparsa-
men Umgangs mit Grund und Boden und dem Vorrang der Innenentwicklung vor 
Außenentwicklung gemäß § 1a Abs. 2 BauGB wird hier der vorliegenden Planung 
der Vorzug gegeben. Die Ausgleichsflächen in den Geltungsbereichen B und C wa-
ren schon länger der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung entzogen worden, so 
dass hier kein wesentlicher Verlust an Landwirtschaftsflächen erfolgt ist.  
 

4.9 Zusammenfassung 
 
Bei dem Bebauungsplanbereich „An der Schölke-Neu“, HO 54, handelte es sich um 
ehemals gärtnerisch genutzte Hinterliegerflächen auf der nördlichen Seite der 
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Kreuzstraße. Ziel der Planung ist es, neue Wohnbauflächen für Einfamilien- und 
Reihenhäuser und einige Mehrfamilienhäuser zu entwickeln. Im Gebiet An der 
Schölke-Neu sollen ca. 50 Wohneinheiten auf einer Baufläche von ca. 1,3 ha entste-
hen. 
 
Als voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen im Sinne des 
§ 2 Abs. 4 BauGB, die mit diesem Bebauungsplan vorbereitet werden, sind insbe-
sondere der Verlust und die Veränderung von Lebensräumen für Tiere und Pflan-
zen, der Verlust von Boden und Bodenfunktionen durch Versiegelung zu nennen. 
Gleichzeitig ist mit positiven Auswirkungen zu rechnen, da im Zuge der Nutzung der 
Brachflächen belastete Bodenbereiche saniert bzw. wiedernutzbar gemacht werden 
und ein Inanspruchnahme anderer unbelasteter Flächen vermieden wird. Der Ver-
lust von potenziellem Retentionsraum wird mehr als ausgeglichen. 
 
Natur und Landschaft 
Die Eingriffe in Natur und Landschaft werden unter Berücksichtigung von anerkann-
ten Beurteilungsmaßstäben bewertet. Als Maßnahmen zur Vermeidung und Verrin-
gerung von Beeinträchtigungen sind für das Baugebiet vorgesehen: 
• Durchgrünung des Baugebietes, 

• Grüneinbindung des Baugebietes, 

• Schaffung öffentlicher Grünflächen mit Erholungswegen, 

• Wiedernutzbarmachung und Sanierung belasteter Bodenbereiche. 

Zur Kompensation der verbleibenden erheblichen Eingriffsfolgen sind wie folgt Aus-
gleichsmaßnahmen im Geltungsbereich B geplant: 
• Auf ca. 0,7 ha soll artenreiches extensives Grünland entwickelt werden. 

• Auf ca. 0,6 ha soll ein Hartholzauwald entwickelt werden. 

• Auf ca. 0,25 ha sollen Flutmulden und Feuchtbereiche entwickelt werden. 
 
Zur Kompensation der verbleibenden erheblichen Eingriffsfolgen sind wie folgt Aus-
gleichsmaßnahmen im Geltungsbereich C geplant: 
• Auf ca. 0,7 ha soll artenreiches extensives Grünland entwickelt werden. 

• Auf ca. 0,1 ha sollen eine Obstwiese entwickelt werden. 
 
Zur Erfolgskontrolle und Überprüfung der artenschutzrechtlichen Maßnahmen wird 
im 1., 3. und 5. Jahr nach Fertigstellung der Ausgleichsflächen ein Monitoring durch-
geführt. 
 
Lärm 
Ferner werden im Hinblick auf den Aspekt Gesundheit und dem Schutz der wohnen-
den und arbeitenden Bevölkerung gegenüber den Lärmimmissionen der Planstraße 
4 (Straßenneubau) als auch der angrenzenden Verkehrsstraßen Festsetzungen im 
Geltungsbereich A des Bebauungsplanes "An der Schölke-Neu", HO 54, zum bauli-
chen und passiven Schallschutz getroffen.  
Bei alleiniger Umsetzung des Bebauungsplanes "An der Schölke-Neu", HO 54, wird 
der maßgebliche Orientierungswert der DIN 18005 für Allgemeine Wohngebiete 
durch die Verkehrslärmbelastung innerhalb des Geltungsbereichs A lediglich zur 
Nachtzeit und auch nur um maximal 1 dB(A) überschritten. Diese geringfügige und 
nur in unmittelbarer Nähe zur Planstraße 4 auftretende - i. d. R. nicht wahrnehmbare 
- Überschreitung ist jedoch hinnehmbar. Die im Rahmen des Straßenneubaus zu 
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berücksichtigenden Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden bei alleiniger 
Erschließung des Geltungsbereichs A deutlich unterschritten. 
 
Der Straßenneubau (Planstraße 4) führt selbst unter Berücksichtigung der Worst-
Case-Situation (Szenario1) an den Bestandsbebauungen außerhalb des Geltungs-
bereichs A zu keinen Überschreitungen der maßgeblichen Immissionsgrenzwerte 
der 16. BImSchV. Umso deutlicher werden unter Berücksichtigung der alleinigen Er-
schließung von Geltungsbereich A die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV un-
terschritten. 
 
Mit der vorgesehenen Möglichkeit der Teilerschließung des nördlich angrenzenden 
Baugebiets „Feldstraße“ über den Geltungsbereich A des Bebauungsplans "An der 
Schölke-Neu", HO 54, sind weitere Lärmbelastungen zu erwarten. Diese wurden zu-
sätzlich gutachterlich untersucht, um zukünftige Belastungen auf den Geltungsbe-
reich A bereits jetzt planerisch zu berücksichtigen. Den Festsetzungen zugrunde ge-
legt wurde dabei das Worst-Case-Szenario einer alleinigen Erschließung des 1. und 
2. Bauabschnitts des Baugebiets „Feldstraße“, AP 23, über die Planstraße 4. Dieses 
Vorgehen führt aufgrund des Straßenverkehrslärms im Geltungsbereich A zur Tag- 
und Nachtzeit zu Überschreitungen der für die Planung maßgeblichen Orientie-
rungswerte der DIN 18005 (‚Schallschutz im Städtebau‘).  
Darüber hinaus werden im Geltungsbereich A im Rahmen des Straßenneubaus die 
maßbeglichen Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (‚Verkehrslärmschutzverord-
nung‘) überschritten. Entsprechend sind zur Sicherstellung von gesunden Wohn- 
und Arbeitsverhältnissen im Geltungsbereich A die Festsetzung von Lärmpegelbe-
reichen und Regelungen zum baulichen und passiven Schallschutz unerlässlich. 
Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass eine abschließende Ermittlung und Beur-
teilung der Auswirkungen für den 2. Bauabschnitt des Baugebietes „Feldstraße“ erst 
im Rahmen des dazugehörigen Bebauungsplanverfahrens erfolgen kann. 
 
Durch den von der Worst-Case-Situation hervorgerufenen Zusatzverkehr auf den 
angrenzenden Straßen (Kreuzstraße/ Kleine Kreuzstraße) wird die Straßenver-
kehrslärmbelastung an den Bestandsgebäuden (mittelbare Betroffenheit) zwar er-
höht, liegt jedoch weiterhin deutlich unter den Sanierungsauslösewerten der VLärm-
SchR 97. Gemäß diesem Sachverhalt lässt sich kein Lärmschutzanspruch ableiten. 
Unter Berücksichtigung der alleinigen Erschließung von Geltungsbereich A werden 
durch den Zusatzverkehr an den Bestandsbebauungen (Kreuzstraße/ Kleine Kreuz-
straße) die als „Orientierungswerte“ zu verstehenden Immissionsgrenzwerte der 
16. BImSchV lediglich in der Nachtzeit um 1 dB(A) überschritten. Diese geringfügige 
- i. d. R. nicht wahrnehmbare - Überschreitung ist jedoch hinzunehmen. 
 
Hochwasserschutz 
Zum Thema Entwässerung und Regenwasserrückhaltung wurde ein hydraulisches 
Gutachten Feb. 2018 mit Ergänzung Dez. 2018 erstellt. Hier wird anhand der Worst-
Case-Betrachtung ermittelt, welche Auswirkungen das planungsrelevante hundert-
jährliche Hochwasserereignis und die geplante Auffüllung des Geländes haben wer-
den. Im Ergebnis zeigt das Gutachten, dass bei einem HQ100 der nördliche Teil des 
Geltungsbereichs A überschwemmt wird und damit im Sinne des § 76 WHG ein fak-
tisches Überschwemmungsgebiet darstellt. Daraus ergibt sich ein rechtliches Erhal-
tungsgebot, von dem abgewichen werden kann, wenn dem Erhaltungsgebot das 
Wohl der Allgemeinheit entgegensteht. Angesichts des öffentlichen Interesses an 
einer Wiedernutzbarmachung brachgefallener Flächen auch im Sinne der Innen- vor 
Außenentwicklung, der Möglichkeit belastete Böden unbelasteten Flächen durch 
Sanierung vorzuziehen, des dringenden Bedarfs an Wohnflächenbereitstellung in 
Verbindung mit der in der Verhältnismäßigkeit geringen Größe des beanspruchten 
Rückhaltevolumens, und positiver Auswirkungen auf den Belang Hochwasserschutz 
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stehen überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit dem Erhaltungsgebot 
der Überschwemmungsfläche entgegen (siehe im Einzelnen Kap. 6). 
 
Die Auswirkungen des geplanten Baugebiets einschließlich der Ausgleichsmaß-
nahme für das verlorengehende faktische Überschwemmungsgebiet und Rückhalte-
becken wurden in einer Simulationsrechnung ermittelt: Im Falle eines HQ100 treten 
demnach mit den geplanten Maßnahmen in den unmittelbar im Planbereich gelege-
nen Gewässerbereichen geringere Wasserspiegelhöhen als vor der Planung auf. 
Negative Auswirkungen für Dritte lassen sich nicht feststellen. 
 
Weitere erhebliche nachteilige Auswirkungen der Planung sind bezogen auf die pla-
nungsrelevanten Umweltaspekte nicht zu erwarten. 
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5 Begründung der Festsetzungen        

 
5.1 Art der baulichen Nutzung 

Die Art der baulichen Nutzung wird als „Allgemeines Wohngebiet“ gem. § 4 Baunut-
zungsverordnung (BauNVO) festgesetzt. 
 
Sie entspricht den o.g. Zielvorstellungen für die zukünftige Nutzung. Die Art der Nut-
zung „Allgemeines Wohnen“ berücksichtigt das Sanierungsziel einer Bereitstellung 
von Wohnbauland mit verdichteter Bauweise. Die Art der baulichen Nutzung „Woh-
nen“ soll im Baugebiet „An der Schölke-Neu“ festgesetzt werden, um so die Wohn-
nutzung im Westlichen Ringgebiet als attraktives Wohngebiet zu stärken. Gleichzei-
tig wird die Möglichkeit eröffnet, ergänzend auch nicht störende Handwerksbetriebe 
zuzulassen. Dies erfolgt vor allem vor dem Hintergrund der städtebaulichen Zielset-
zung einer nachhaltigen „Stadt der kurzen Wege“ und ermöglicht beispielsweise die 
Funktionen Wohnen und Arbeiten unmittelbar zu verknüpfen. 
 
Um das Störpotenzial von Nichtwohnnutzungen zu begrenzen, werden die meist flä-
chenintensiveren Nutzungen der Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Anlagen 
für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen ausgeschlossen.  
 
Die Lage des Baugebietes zum Naherholungsgebiet „Westpark“ und die Nähe zur 
Kernstadt sind gute Voraussetzungen für ein attraktives Wohnen, das u.a. auch eine 
Alternative zum „Wohnen im Grünen“ darstellt. Der Geltungsbereich des vorliegen-
den Bebauungsplanes umfasst ein Baugebiet, das in sich abgeschlossen ist. 
 

5.2 Maß der baulichen Nutzung 
Für die unterschiedlichen Bereiche des Baugebietes werden entsprechend des 
städtebaulichen Entwurfs unterschiedliche Zahlen für das Maß der baulichen Nut-
zung festgesetzt. Das Gebiet ist gegliedert in WA 1 bis WA 5. Aufgrund des beson-
deren städtebaulichen Entwurfs wird teilweise von den Obergrenzen des Maßes der 
baulichen Nutzung gemäß § 17 BauNVO abgewichen.  
 

5.2.1 Grundflächenzahl 
Für die Allgemeinen Wohngebiete WA 1, WA 2, und WA 3 wird eine Grundflächen-
zahl von 0,5 festgesetzt. Damit wird die Obergrenze gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO für 
die Grundflächenzahl für Allgemeine Wohngebiete überschritten. Um den städte-
baulichen Entwurf und die damit verbundene hohe bauliche Grundstücksausnutzung 
inkl. Stellplatzflächen umsetzen zu können, ist diese Überschreitung gemäß 
§ 17 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO erforderlich.  
 
In den Allgemeinen Wohngebieten WA 4 und WA 5 wird eine Grundflächenzahl von 
0,4 festgesetzt. Diese Festsetzung entspricht dem Charakter eines herkömmlichen 
Einfamilienhausgebietes und der Obergrenze gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO. 
 
Die unterschiedlichen Festsetzungen der Grundflächenzahlen entsprechen neben 
der städtebaulichen Zielsetzung auch dem sozialplanerischen Ziel, ein Wohngebiet 
zu schaffen, in dem auch mittleren und unteren Einkommensschichten und jungen 
Familien eine Eigentumsbildung ermöglicht wird. Dazu wird im „Leitfaden zur Ausge-
staltung der Gemeinschaftsinitiative „Soziale Stadt“ aufgeführt: „Die Bildung von 
Wohneigentum soll durch Erwerb von Wohnungen (…) durch Neubau unterstützt 
werden, um sozial stabile Bewohnerstrukturen zu schaffen.“ Deshalb wird in den Be-
reichen, in denen eine verdichtete Bebauung mit Reihenhäusern und Hausgruppen 
auf kleinen Grundstücken vorgesehen ist, die höhere GRZ von 0,5 festgesetzt. Ent-
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sprechend wurde auch im WA 1 die GRZ erhöht, um hier kompakte Mehrfamilien-
häuser errichten zu können. Bei der Erhöhung der GRZ wird gleichzeitig durch die 
Festsetzung der zulässigen Überschreitungen gemäß § 19 BauNVO auf max. 35 % 
der Versiegelungsgrad im verträglichen Rahmen gehalten. In den Allgemeinen 
Wohngebieten WA 4 und WA 5, in denen planerisch Einfamilienhäuser vorgesehen 
sind, reicht die GRZ von 0,4 aus. 
 
Trotz der höheren Dichte sind gute und gesunde Wohnverhältnisse zu erwarten. Da-
bei sind insbesondere die großen Grünflächen nördlich des Schölkegrabens zu be-
rücksichtigen, die heute bereits vorhanden sind. (Wege, Jugendplatz) und die im 
Rahmen der Entwicklung des Wohngebietes „Feldstraße“ weiter ergänzt werden 
können. 
 

5.2.2 Zahl der Vollgeschosse 
Im Sinne der städtebaulichen Planung werden unterschiedliche Geschosszahlen 
festgesetzt.  
 
Im nordwestlichen Baugebiet WA 1 wird die Zahl der Vollgeschosse im Vergleich 
zum restlichen Baugebiet auf eine maximale Dreigeschossigkeit erhöht, um hier die 
gewünschte Mehrfamilienhausbebauung zu ermöglichen. Die Bebauung im Baufeld 
WA 2 wird zwingend mit einer Zweigeschossigkeit festgesetzt. Beide Festsetzungen 
tragen dazu bei, einerseits einen eigenen städtebaulichen Abschluss nach Norden 
zu sichern und gleichzeitig einen Übergang an das nördlich in der Planung befindli-
che Wohnbaugebiet „Feldstraße“ zu ermöglichen, sollte dies realisiert werden. In al-
len übrigen Baugebieten sind maximal zwei Vollgeschosse zulässig. Insgesamt ist 
zu erwarten, dass mit diesen Festsetzungen und im Zusammenhang mit der ver-
dichteten Bauweise ein einheitliches Stadtbild erreicht wird.  
 

5.2.3 Höhen baulicher Anlagen 
Um das angestrebte städtebauliche Erscheinungsbild zu konkretisieren, werden in 
allen Baugebieten die maximalen Höhen der baulichen Anlagen mit 11,0 m festge-
setzt. Damit beschränkt die Festsetzung insbesondere die Höhenentwicklung im 
Baugebiet WA 1 auf ein verträgliches Maß. So ist hier bewusst ein zusätzliches 
Staffelgeschoss im bauordnungsrechtlichen Sinn, das eine nicht gewünschte opti-
sche Viergeschossigkeit entstehen lassen könnte, nicht möglich. Das festgesetzte 
Höhenmaß erlaubt regelmäßig die Errichtung von Solaranlagen im Sinne einer Re-
duzierung des Energiebedarfs durch fossile Energieträger. Eine weitere Maßnahme 
zur Schaffung eines einheitlichen Stadtbildes ist die Festsetzung von Traufhöhen 
von mindestens 6,5 m in den Baufeldern WA 2 und WA 3. Mit diesen Festsetzungen 
bleibt dem Vorhabenträger bzw. den Grundstückseigentümern ein ausreichender 
Spielraum zur Realisierung eigener Bauvorstellungen. Eine ausreichende Belich-
tung und Besonnung der Bebauung wird durch diese Festsetzung gewährleistet. 
 

5.3 Überbaubare Grundstücksflächen 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen definiert. Im All-
gemeinen liegen die Abstände zu den öffentlichen Verkehrsflächen bei 3,0 m und 
entsprechen damit den Mindestabstandregelungen der Niedersächsischen Bauord-
nung (NBauO). Im Baufeld WA 3 sollen südlich gelegene Freiflächen vor den jeweili-
gen Gebäudezeilen planungsrechtlich gesichert werden. Deshalb werden im WA 3 
zwei Baufelder festgesetzt, die zueinander mindestens 8,5 m und das südlich gele-
gene 6,0 m Abstand zur Planstraße 3 halten. Im WA 1 sichert die festgesetzte Bau-
grenze, dass zukünftige Baukörper zur Planstraße 4 orientiert werden und zu den 
Nachbargrundstücken nach Westen ein Freiraum verbleibt, ohne den Bebauungs-
spielraum über Gebühr einzuschränken. 
 

TOP 6

76 von 151 in Zusammenstellung



- 50 - 

Bebauungsplan "An der Schölke-Neu", HO 54     Begründung, Stand: 06.08.2021 
        Verfahrensstand: § 3(2) BauGB 

5.4 Bauweise 
In den Baugebieten WA 2 und WA 3 sollen aufgrund des städtebaulichen Konzeptes 
Grenzbebauung oder verdichtete Bauformen wie z.B. Zeilenbebauung, Reihenhäu-
ser oder Hausgruppen ermöglicht werden, die über fünfzig Meter hinausgehen. Da-
her ist in diesen Bereichen eine abweichende Bauweise festgesetzt. 
 
In den Baugebieten WA 1, WA 4 und WA 5 gilt die offene Bauweise. So kann in die-
sen Wohngebieten eine stärkere Begrünung als in den übrigen Wohngebieten des 
Plangebiets erfolgen und so eine Durchgrünung mit den vorhandenen Gärten im 
Westen herstellen. 
 
Im WA 1 werden die Gebäudelängen auf jeweils maximal zwanzig Meter begrenzt, 
damit gegenüber der bislang unbebauten Westseite hier zwar Mehrfamilienhäuser 
errichtet werden können, diese aber keine Riegelwirkung entfalten können, die bei 
der offenen Bauweise mit Gebäudelängen bis fünfzig Meter entstehen kann. 
 

5.5 Erschließung, Öffentliche Verkehrsflächen 
 

5.5.1 Öffentlicher Personennahverkehr, ÖPNV 
Das Plangebiet ist an den Öffentlichen Personennahverkehr angebunden. Am Ma-
damenweg befindet sich in einem Abstand von ca. 300 m Entfernung zum Plange-
biet die Haltestelle Weinbergstraße der Buslinie 418, die werktäglich im 30-Minuten-
Takt fährt. Die Buslinie führt zum Rathaus und weiter ins östliche Ringgebiet bzw. 
über Raffteich nach Lamme. 
 

5.5.2 Motorisierter Individualverkehr, MIV 
Über das bestehende Straßennetz wird das Plangebiet mit einer Zufahrt über die 
Planstraße 4 an die Kreuzstraße angeschlossen. Eine untergeordnete Anbindung 
besteht für Rettungsfahrzeuge von der Wiedebeinstraße (Planstraße 1). 
 
Die Planstraßen 1, 2 und 3 dienen der Erschließung der privaten Grundstücke. Es 
ist vorgesehen, die öffentlichen Verkehrsflächen der Planstraßen 1, 2 und 3 als ver-
kehrsberuhigten Bereich auszubauen. Sie erhalten eine Breite von 6,50 m. Weder 
für die Feuerwehr noch für Ver- und Entsorgungsfahrzeuge ist eine Wendemöglich-
keit erforderlich. 
 
Über ein Geh- und Fahrrecht zugunsten der Anlieger wird die Erschließung der pri-
vaten Gärten des mittleren Wohngebiet WA 3, sowie im südöstlichen Plangebietes 
(WA 4 und WA 5) die Erschließung der Grundstücke sichergestellt. Zugunsten der 
Ver- und Entsorgungsträger wird auf diesen Flächen auch ein Leitungsrecht festge-
setzt.  
 
Eine Anbindung des geplanten Baugebietes „Feldstraße“ kann ebenfalls über die 
Planstraße 4 erfolgen. Aufgrund dieser Zuordnung erhält sie ein konventionelles 
Straßenprofil mit einer Fahrbahn und beidseitigen Gehwegen. Sie wird als Tempo 
30-Zone mit einer Fahrbahnbreite von mindestens 6,50 m und beidseitigen Gehwe-
gen von jeweils 2,50 m Breite ausgebaut. Die genannten Fahrbahnbreiten eröffnen 
die Möglichkeit einer Erschließung des Wohngebietes „Feldstraße“ auch für den 
Busverkehr. Sollte das anschließende Baugebiet absehbar nicht oder verzögert ent-
wickelt werden, würde der Ausbau zunächst voraussichtlich bis auf Höhe der Plan-
straße 1 beschränkt. 

  

TOP 6

77 von 151 in Zusammenstellung



- 51 - 

Bebauungsplan "An der Schölke-Neu", HO 54     Begründung, Stand: 06.08.2021 
        Verfahrensstand: § 3(2) BauGB 

 
5.5.3 Fuß- und Radverkehr 

Die Straßen zwischen Madamenweg und Sackring liegen in einer Tempo-30-Zone. 
Die Kreuzstraße ist zwischen Altstadtring und Ringgleisweg eine Fahrradstraße. Se-
parate Radwege entlang der Kreuzstraße und der Wiedebeinstraße sind daher nicht 
vorhanden. Innerhalb des Plangebietes sind die Planstraßen 1, 2, und 3 als ver-
kehrsberuhigte Bereiche vorgesehen. Die Planstraße 4 erhält beidseitig separate 
Gehwege. Damit ist der Geltungsbereich A gut für Radfahrer und Fußgänger er-
schlossen. Im Bereich der öffentliche Grünfläche 1 können Fußwege zur Anbindung 
an den nördlichen Wald geschaffen werden. 
 
Als Querverbindung zwischen der Planstraße 1 und Wiedebeinstraße wird eine für 
Fuß- und Radverkehr durchlässige Notfallverbindung für Rettungsfahrzeuge einge-
plant. 
 
Zur Erschließung der privaten Grünflächen in dem Allgemeinen Wohngebiet WA 3 
ist ein Wirtschaftsweg von maximal 1,5 m Breite geplant. Über die Festsetzung ei-
nes Gehrechtes wird die Benutzung durch und für die Anlieger sichergestellt. 
 

5.5.4 Stellplätze und Garagen 
Die erforderlichen Stellplätze für die ca. 50 Wohneinheiten des Baugebietes sind auf 
den privaten Grundstücken innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen und mit 
mindestens einem Stellplatz / Wohneinheit vorgesehen. Um den verdichteten 
Baucharakter erreichen zu können, können in den Baugebieten WA 2 und WA 3 ab-
weichend offene Garagen, so genannte Carports und Stellplätze auch unmittelbar 
an die Straßenverkehrsfläche heranrücken oder auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen liegen, soweit sie für max. ein Kraftfahrzeug ausgelegt sind. Mit 
dieser Einschränkung werden ausreichende Sichtdreiecke in den Straßenraum ge-
währleistet. 
 
Mit einem Nachweis von 0,33 Parkplätze/Wohneinheit sind im Plangebiet im Bereich 
der öffentlichen Straßenverkehrsflächen ausreichend öffentliche Besucherpark-
plätze realisierbar. Der konkrete Nachweis der erforderlichen Parkplätze wird nach 
Belegung der Bauplätze durch Kennzeichnung der Parkplätze im öffentlichen Stra-
ßenraum erfolgen. 
 

5.6 Grünordnung 
 

Zur Minderung von Beeinträchtigungen durch die Umsetzung des Bauvorhabens 
werden grünordnerische Festsetzungen getroffen. Die Regelungen haben ökologi-
sche, funktionale und gestalterische Zielsetzungen und betreffen folgende Maßnah-
men: 
 
• Eingrünung und Durchgrünung des Baugebietes zur Eingriffsminimierung, insbe-

sondere zur Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen der Schutz-
güter Pflanzen- und Tierwelt, Klima und Luft, Orts- und Landschaftsbild sowie 
Mensch und Gesundheit: 

 
- Festsetzung von öffentlichen Grünflächen mit Baum- und Gehölzanpflanzun-

gen im nördlichen Bereich des Plangebietes; sowie im südwestlichen Bereich 
der Planstraße 4; 

- Festsetzung von Baumpflanzungen innerhalb der Planstraßen; 
- Festsetzung von Anpflanzungsflächen entlang der Grundstücksgrenze in den 

Allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 4 und WA 5; 
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- Gliederung und Überstellung von Stellplatzanlagen im Allgemeinen Wohnge-
biet WA 1 mit Bäumen sowie deren Eingrünung durch Heckenpflanzungen. 

 
• Verwendung größtenteils standortheimischer Gehölze, wobei eine Artenliste nicht 

festgesetzt, aber als Vorschlag für die Umsetzung im Anhang zur Begründung für 
die geplanten Anpflanzungen zur Erhaltung der heimischen Tier- und Pflanzenwelt 
beigefügt wird. 

 
• Vermeidung von Beeinträchtigungen der Pflanzen- und Tierwelt sowie Minimie-

rung des Eingriffs in das Orts- und Landschaftsbild durch den Erhalt der vorhan-
denen Bäume innerhalb der öffentlichen Grünfläche  1  und des Regenrückhalte-
beckens  R . 

 
• Die Anlage eines Regenwasserrückhaltebeckens dient der Rückhaltung des Nie-

derschlagswassers im Neubaugebiet bei Starkniederschlägen mit hohen Abfluss-
spitzen. 

 
• Die entlang öffentlicher Grün- und Verkehrsflächen als Einfriedungen zulässigen 

Hecken unterstützen die gewünschten Durchgrünung des Gebietes.  
 
Ein ca. 200 m² großer Spielplatz wird im nordöstlichen Plangebiet, angrenzend zum 
Spielplatz Wiedebeinstraße in die öffentliche Grünfläche integriert und ergänzt den 
angrenzenden, vorhandenen Spielplatz. Damit wird der durch das Baugebiet zusätz-
lich entstandene Bedarf abdeckt. Im Zusammenhang mit einer geplanten Umgestal-
tung dieses Spielplatzes soll der für das Plangebiet erforderliche Spielplatz als Ein-
heit gestaltet werden.  
 
Wege innerhalb der nördlichen Grünflächen sind nicht nur zur Anbindung an an-
grenzende Wald- und Grünflächen möglich und vorgesehen, sondern auch zur Un-
terhaltung und Pflege des Grabens, des Uferbereiches und des Regenrückhaltebe-
ckens erforderlich. Sie können gleichzeitig der Erholung dienen.  
 
Ausgehend von ca. 50 neuen Wohneinheiten entsteht durch das neue Baugebiet ein 
zusätzlicher rechnerischer Bedarf an Jugendspielfläche in Größe von 150 m². Die-
ser Bedarf kann nicht innerhalb des Geltungsbereiches gedeckt werden. In dem 
zum Bebauungsplan gehörenden städtebaulichen Vertrag wird geregelt, die Er-
schließungsträgerin anteilig Herstellungskosten einer Erweiterung des nördlich au-
ßerhalb des Geltungsbereiches bestehenden Jugendplatzes zu beteiligen. 
 

5.7 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
Artenschutz: 
Da die Umsetzung des B-Planes zum Verlust dauerhaft genutzter und damit gesetz-
lich geschützter Fortpflanzungs- oder Ruhestätten mehrerer Vogel- und Fleder-
mausarten führt, werden zur Vermeidung von Verstößen gegen den Artenschutz ge-
mäß § 44 BNatSchG Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft festgesetzt. 
 
Bei den Artenschutzmaßnahmen handelt ist auch um sogenannte FCS-Maßnahmen, 
die eine frühzeitige oder zumindest sehr zeitnahe Umsetzung zum Vorhabenbeginn 
erfordern. Sie dienen zum einen der dauerhaften Sicherung der ökologischen Funk-
tion sowie der Sicherung des Erhaltungszustands der Populationen der betroffenen 
Arten. 
 
Im Geltungsbereich werden die im Kap. 4.5 beschriebenen Maßnahmen entspre-
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chend textlich festgesetzt. Die Festsetzungen haben das Ziel das Landschaftsbild po-
sitiv zu beeinflussen und durch die Extensivierung der Nutzung die Fläche wieder 
verstärkt für Flora und Fauna bereitzustellen. Damit kann der artenschutzrechtliche 
Eingriff im Geltungsbereich A entsprechend ausgeglichen werden. 
 
Ausgleichsmaßnahmen 
In den Geltungsbereichen B und C werden die im Kap. 4.5 beschriebenen Maßnah-
men entsprechend textlich festgesetzt. Die Festsetzungen haben das Ziel das Land-
schaftsbild positiv zu beeinflussen und durch die Extensivierung der Nutzung die Flä-
che wieder verstärkt für Flora und Fauna bereitzustellen. Die Maßnahmen tragen so 
auch zur Entwicklung des jeweiligen Naturschutz- bzw. Landschaftsschutzgebietes 
bei. Damit kann im Sinne des BNatschG der Eingriff im Geltungsbereich A entspre-
chend ausgeglichen werden, soweit dieser nicht vermieden werden kann. 
 
Waldersatz: 
Die Kompensation des von der Planung betroffenen Waldteiles sollte in der ur-
sprünglichen Planung aufgrund der Ausstattung des Bestandes als Sukzessions-
wald im gleichen Umfang (1:1), also 0,1 ha erfolgen. Durch zeitbedingt fortschrei-
tende weitere Entwicklung der Fläche ist nunmehr aufgrund der höheren Wertigkeit 
eine Kompensation im Umfang 2:1 erforderlich. Die Festsetzungen ändern sich 
dadurch nicht, da der Eingriff mit der festgesetzten Aufforstungsmaßnahme von 
mind. 0,6 ha Hartholzauenwald im Geltungsbereich B unverändert mehr als hinrei-
chend kompensiert wird.  
 
 

5.8 Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bun-
desimmissionsschutzgesetzes 
 

5.8.1 Grundlagen 
 
Mit Blick auf die Sicherung gesunder Wohnverhältnisse innerhalb des künftig als All-
gemeines Wohngebiet (WA) festgesetzten Geltungsbereichs A und für bestehende 
Nutzungen im Umfeld, wurde das Vorhaben einer schalltechnischen Untersuchung 
unterzogen (Ingenieurgemeinschaft Bonk-Maire-Hoppmann PartGmbB, 99224III; 
12.07.2018 mit Ergänzung vom 26.07.2021). 
 
Die Beurteilung der Geräuschimmissionen erfolgte auf Grundlage der DIN 18005 
(‚Schallschutz im Städtebau‘). Im Hinblick auf den Straßenneubau der Erschlie-
ßungsstraße (Planstraße 4) wurden darüber hinaus die Regelungen der 16. BIm-
SchV (‚Verkehrslärmschutzverordnung‘) zugrunde gelegt. Ergänzend wurden bzgl. 
einer Einschätzung der Zusatzbelastung im öffentlichen Straßennetz, die Bestim-
mungen der VLärmSchR 97 (‚Richtlinie für den Verkehrslärmschutz an Bundesfern-
straßen in der Baulast des Bundes‘) sowie in Analogie zur Prüfung nach § 45 Abs. 1 
S. 1 und 2 Nr. 3 StVO als Orientierungshilfe ebenfalls die 16. BImSchV herangezo-
gen.  
 
Aufgrund der unterschiedlichen Lärmquellen wird im Folgenden eine differenzierte 
Betrachtung der einzelnen Lärmarten vorgenommen. 
 

5.8.2 Gewerbelärm: 
Bei den vorhandenen Gewerbebetrieben an der Kreuzstraße handelt es sich um 
mischgebietsverträgliche Nutzungen mit geringen Lärmemissionen, deren Ausbrei-
tung sich auf die Quellnähe beschränkt. Die jeweilige verkehrliche Erschließung zu 
den einzelnen gewerblichen Flächen erfolgt von der Kreuzstraße. Mögliche schall-
technisch relevante Freiflächennutzungen (Fahrverkehr, Ladebetrieb, etc.) werden 
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durch die Anordnung der Betriebsgebäude zum nördlich angrenzenden Geltungsbe-
reich A abgeschirmt. Mögliche Gewerbelärmimmissionen durch diese vorhandenen 
„kleinen“ Gewerbebetriebe an der Kreuzstraße sind als nicht relevant einzustufen 
und wirken sich nicht nachteilig auf die geplante schutzbedürftige Wohnnutzung 
aus. 
Schutzmaßnahmen sind entsprechend nicht vorzunehmen, Festsetzungen nicht zu 
treffen. 
 

5.8.3 Kinderlärm: 
Sowohl der im Nordosten an den Geltungsbereich A grenzende bestehende Kinder-
spielplatz in der Wiedebeinstraße als auch die im Rahmen der Planung vorgese-
hene Erweiterung im Nordosten des Geltungsbereichs A sind im Sinne des 
§ 22 Abs. 1a BImSchG unter dem Aspekt der „Sozialadäquanz“ zu bewerten. Dem-
gemäß sind Geräuscheinwirkungen, die u. a. von Kinderspielplätzen hervorgerufen 
werden, im Regelfall keine schädlichen Umwelteinwirkungen und somit im Allgemei-
nen hinzunehmen. Besondere Gründe, die dieses Toleranzgebot in Frage stellen 
könnten, liegen nicht vor. 
Schutzmaßnahmen sind entsprechend nicht vorzunehmen, Festsetzungen nicht zu 
treffen. 
 

5.8.4 Straßenverkehrslärm: 
 
Mit dem vorliegenden schalltechnischen Gutachten (BMH, 99224III v. 12.07.2018) 
wurden die auf das Plangebiet einwirkenden Straßenverkehrslärmimmissionen der 
BAB 391 sowie der umliegenden Straßen ermittelt und beurteilt. Die Berechnung 
der Straßenverkehrslärmemissionen erfolgte nach Vorgabe der RLS 90 (‚Richtlinien 
für den Lärmschutz an Straßen‘)  
 
Dort wurde als Prognosefall der Einfluss der Erschließungsstraße (Planstraße 4) 
des Geltungsbereichs A sowohl auf den Geltungsbereich A selbst, als auch auf die 
Bestandsbebauung untersucht. Bei der Planstraße 4 handelt es sich um einen Stra-
ßenneubau, der im Süden des Geltungsbereichs A an die Kreuzstraße angebunden 
werden soll. 
 
Nördlich angrenzend soll das Baugebiet „Feldstraße“ entstehen, dessen 1. Bauab-
schnitt bereits Planungsrecht besitzt. Entsprechend ist der zu erwartende Einfluss 
auf die Bebauung im Geltungsbereich A und auf die Bestandsbebauung zu berück-
sichtigen. Hierzu wird das vergleichbare Szenario 2 des Gutachtens herangezogen. 
 
Um eine theoretische Schallsituationen des Worst-Case abprüfen zu können, wur-
den in der schalltechnischen Untersuchung im Szenario 1 exemplarisch von einer 
100%igen Erschließung des geplanten Baugebiets „Feldstraße“ über die Planstraße 
4 ausgegangen (s. a. Kap. 4.4.6). Eine abschließende verkehrliche und daraus re-
sultierende schalltechnische Beurteilung und Entscheidung über mögliche Zusatz-
belastungen aus dem geplanten 2. Bauabschnitt sowie ggf. erforderliche Schall-
schutzmaßnahmen können erst im Rahmen eines gesonderten Bebauungsplanver-
fahrens erfolgen. 
 
Die Beurteilung erfolgte dabei zum Einen nach den für städtebauliche Planungen 
bestehenden Zielvorstellungen der DIN 18005, die Orientierungswerte enthält, zum 
anderen nach der 16. BImSchV i. V. mit der VLärmSchR 97, die verbindliche Immis-
sionsgrenzwerte bzw. Sanierungsauslösewerte vorgeben. 
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Auswirkungen im Geltungsbereich A: 
 
Gemäß den Ausführungen in Kap. 4.4.6 ist bzgl. der Beurteilung nach DIN 18005 
festzustellen, dass der Straßenverkehrslärm unter Berücksichtigung der alleinigen 
Erschließung im Geltungsbereich A lediglich in der Nachtzeit und nur in unmittelba-
rer Nähe zur Planstraße 4 im Geltungsbereich A selbst zu einer geringfügigen Über-
schreitung (max. 1 dB(A)) des WA-Orientierungswertes von 55 dB(A) tags/ 45 dB(A) 
nachts führt.  
 
Bei den betrachteten Erschließungsbeispielen (Planstraße 4) unter Berücksichti-
gung des halben (Szenario 2) sowie des gesamten (Szenario 1) Erschließungsver-
kehrs des Baugebiets „Feldstraße“ ergeben sich für den Geltungsbereich A insbe-
sondere zur Nachtzeit Überschreitungen (max. 7 dB(A)) der WA-Orientierungswerte. 
 
Dadurch wird die Lärmsituation im Geltungsbereich A hinsichtlich „Straßenverkehrs-
lärm“ im Hinblick auf die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse gemäß 
§ 1 Abs. 5 Nr. 1 BauGB abwägungsbeachtlich (s. Kap. 5.8.5 „Ausweisung von Lärm-
pegelbereichen/ Festsetzung der Lärmschutzmaßnahmen“). 
 
Unabhängig von der Beurteilung nach DIN 18005 ist im Rahmen des Neubaus der 
Planstraße 4, eine Beurteilung nach 16. BImSchV (‚Verkehrslärmschutzverordnung‘) 
vorzunehmen. Im Ergebnis zeigt sich, dass im Geltungsbereich A die maßgeblichen 
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für WA-Gebiete von 59 dB(A) tags und 
49 dB(A) nachts, nur im Fall einer kompletten Erschließung des Baugebiets „Feld-
straße“ über die Planstraße 4 (100% Erschließung/ Worst-Case-Situation), über-
schritten werden. Dabei handelt es sich um geringfügige Überschreitungen von 
max. 2 dB(A) im unmittelbar straßennahen Bereich (s. a. Kap. 4.4.6). Bei der Be-
rücksichtigung nur des 1. Bauabschnitts Feldstraße gilt dies nicht. 
 
Somit kann im Fall einer 100 %- Erschließung des Baugebiets „Feldstraße“ über die 
Planstraße 4 in deren Nahbereich ein Anspruch auf Lärmschutz ausgelöst werden. 
Entsprechend werden im Bebauungsplan HO 54 Festsetzungen getroffen, um auch 
für die Worst-Case-Situation „100% Erschließung des Plangebiets „Feldstraße“ über 
die Planstraße 4“ (Szenario 1), gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewährleis-
ten zu können (s. Kap. 5.8.5 „Ausweisung von Lärmpegelbereichen/ Festsetzung 
der Lärmschutzmaßnahmen“). Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass 
keine Neubauten errichtet werden sollen, an denen möglicherweise in absehbarer 
Zeit zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen nachträglich umgesetzt werden müssten. 
 
 
Auswirkungen an der Bestandsbebauung: 
 
Bestandsbebauung entlang der Planstraße 4 (unmittelbare Betroffenheit): 
 
Gemäß den Ausführungen in Kap. 4.4.6 werden außerhalb des Geltungsbereichs A 
an der nördlich der Kreuzstraße unmittelbar betroffenen Bestandsbebauung entlang 
der Planstraße 4 die Orientierungswerte der DIN 18005 für Mischgebiete von 
60 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts, lediglich unter Berücksichtigung der 100%-Er-
schließung beider Baugebiete (Szenario 1/Worst-Case-Situation) und nur zur Nacht-
zeit überschritten. Dabei handelt es sich um relativ geringfügige Überschreitungen 
von max. 2 dB(A). 
 
Dabei kann davon ausgegangen werden, dass eine Orientierungswertüberschrei-
tung von kleiner 3 dB(A) in der Regel als ‚nicht wesentlich‘ und damit als hinnehm-
bar einzustufen ist. Dies ist an den Sachverhalt geknüpft, dass die Großzahl der Be-
troffenen eine Pegeländerung erst ab 3 dB(A) subjektiv wahrnimmt.  
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Des Weiteren sind im vorliegenden Fall - Überschreitungen des Orientierungswertes 
an einer Bestandsbebauung im Rahmen eines Straßenneubaus – nicht die Orientie-
rungswerte der DIN 18005 der maßgebliche Zielwert für eine Beurteilung, sondern 
vielmehr die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (s. u.).  
 
Eine Überschreitung der gemäß 16. BImSchV für den Neubau einer Straße maß-
geblichen Immissionsgrenzwerte für das nördlich der Kreuzstraße gelegene fakti-
sche Mischgebiet von 64 dB(A) tags und 54 dB(A) nachts kann für alle Erschlie-
ßungsbeispiele sicher ausgeschlossen werden. 
 
Nach den Regelungen der 16. BImSchV besteht somit für diese schutzwürdige un-
mittelbar betroffene Bebauung auch unter Berücksichtigung einer 100%-Erschlie-
ßung beider Baugebiete über die Planstraße 4 dem Grunde nach kein Anspruch auf 
Lärmschutz. Für den 2. Bauabschnitt ist dieser Sachverhalt im Rahmen des nachfol-
genden Bebauungsplanes zu prüfen und dort zu bewältigen. 
 
Bestandsbebauung Kreuzstraße/ Kleine Kreuzstraße (mittelbare Betroffenheit): 
 
Straßenneubau: 
 
Gemäß den Ausführungen in Kap. 4.4.6 werden, unter ausschließlicher Berücksich-
tigung des Erschließungsverkehrs im Sinne des Straßenneubaus, im Fall der mittel-
bar betroffenen Bestandsbebauung (Kreuzstraße/ Kleine Kreuzstraße) die WA-Ori-
entierungswerte der DIN 18005 von 55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts für alle Er-
schließungsbeispiele zur Tag- und Nachtzeit deutlich unterschritten (vgl. BMH, Tab. 
5, Aufpunkt S4a).  
Ein Handlungsbedarf lässt sich somit nicht ableiten. 
 
Entsprechend ist für diese Bebauung eine Überschreitung der WA-Immissions-
grenzwerte gemäß 16. BImSchV von 59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts ebenfalls 
sicher auszuschließen. 
 
Nach den Regelungen der 16. BImSchV besteht somit für diese schutzwürdige mit-
telbar betroffene Bebauung unter Berücksichtigung der Kriterien eines Straßenneu-
baus durch das Vorhaben dem Grunde nach kein Anspruch auf Lärmschutz. 
 
Zusatzbelastung „öffentliches Straßennetz“: 
 
Unter Berücksichtigung des zu erwartenden Zusatzverkehrs allein aus dem Gel-
tungsbereich A, werden die Orientierungswerte gemäß DIN 18005 für WA-Gebiete 
südlich der Kreuzstraße tags um bis zu 2 dB(A) und nachts um bis zu 5 dB(A) über-
schritten. Unter Berücksichtigung des Zusatzverkehrs aus dem 1. Bauabschnitt 
„Feldstraße“ über die Planstraße 4 (Szenario 2), werden die Orientierungswerte der 
DIN 18005 für WA-Gebiete tags um bis zu 4 dB(A) und nachts um bis zu 6 dB(A) 
überschritten; bei einer 100%-Erschließung (Szenario 1) um bis zu 6 dB(A) am Tag 
und bis zu 8 dB(A) in der Nacht (vgl. BMH, Tab. 6, Aufpunkt S4a).  
 
Entsprechend werden auch die um 4 dB(A) höher liegenden Immissionsgrenzwerte 
der 16. BImSchV überschritten. Hierzu ist jedoch anzumerken, dass, soweit in be-
stehende Verkehrswege nicht „erheblich baulich eingegriffen“ wird, nach den Best-
immungen der 16. BImSchV in aller Regel kein Anspruch auf Lärmschutzmaßnah-
men abzuleiten ist. Dies gilt selbst dann nicht, wenn durch verkehrslenkende oder 
planerische Maßnahmen eine Lärmsteigerung von 3 dB(A) oder mehr als 3 dB(A) 
eintritt und Immissionsgrenzwerte überschritten werden. Für eine Einschätzung der 
Lärmsituation an mittelbar betroffenen Bebauungen an bestehenden Straßen kön-
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nen - mangels konkreterer Vorschriften – jedoch die Bestimmungen der VLärm-
SchR 97 (‚Richtlinie für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Bau-
last des Bundes‘) herangezogen werden. Die dann hier für den kritischsten Immissi-
onsort (Kreuzstraße 38) zugrunde zu legenden maßgeblichen Vergleichswerte, die 
sogenannten Sanierungsauslösewerte, betragen für Allgemeine Wohngebiete 
67 dB(A) tags und 57 dB(A) nachts. 
 
Die maßgeblichen WA-Sanierungsauslösewerte der VLärmSchR 97 werden bei al-
len betrachteten Erschließungsmöglichkeiten zur Tag- und Nachtzeit deutlich unter-
schritten.  
 
Insofern ist trotz der Überschreitungen von Orientierungswerten nach DIN 18005 
und von Immissionsgrenzwerten nach 16. BImSchV, nach den Regelungen der 
VLärmSchR 97 für diese mittelbar betroffene Wohnbebauung an der Kreuzstraße 
bzw. Kleinen Kreuzstraße unter Berücksichtigung der Zusatzbelastung auf den Be-
standsverkehrswegen (Prognosenullfall zzgl. Mehrverkehr aus den Planungen) ein 
Anspruch auf Lärmschutz nicht abzuleiten. Dieser Sachverhalt ist im Rahmen eines 
nachfolgenden Bebauungsplanes "Feldstraße, 2. Bauabschnitt", zu prüfen und zu 
bewältigen. 
 
Dies vorangestellt, sind darüber hinaus zur Beurteilung der Verkehrslärmsituation an 
Bestandsstraßen nach der einschlägigen Rechtsprechung die im Verhältnis zur 
VLärmSchR 97 niedrigeren Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV als „Orientie-
rungswerte“ im Sinne einer Orientierungshilfe für eine Prüfung nach § 45 Abs. 1 
Satz 1 und 2 Nr. 3 StVO heranzuziehen. 
 
Entsprechend werden unter Berücksichtigung des zu erwartenden Zusatzverkehrs 
allein aus dem Geltungsbereich A, die als „Orientierungswerte“ anzusehenden Im-
missionsgrenzwerte der 16. BImSchV für WA-Gebiete tags unterschritten, nachts 
jedoch um bis zu 1 dB(A) überschritten. 
Obwohl die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV dem Grunde nach nur für den 
Neubau oder die wesentliche Änderung eines Verkehrsweges gelten, sind sie ge-
mäß gefestigter Rechtsprechung im Sinne einer Orientierungshilfe dennoch ein 
Maß, von welcher Schwelle an eine Beeinträchtigung einer Gebietsfunktion vorlie-
gen könnte. Eine Überschreitung von lediglich 1 dB(A) ist jedoch als geringfügig an-
zusehen. In der Regel sind Pegelabweichungen von bis zu 1 dB(A) messtechnisch 
nicht erfassbar und können Toleranzen von Mess-, Berechnungs- und Ausbrei-
tungsprogrammen nicht absolut abbilden. Ein Handlungsbedarf lässt sich somit 
nicht ableiten, umso mehr nicht, da die sog. „Gesundheitswerte“ um bis zu 10 dB(A) 
unterschritten werden (s. u.). 
 
Unter Berücksichtigung des Zusatzverkehrs einer Umsetzung des Bebauungsplans 
"Feldstraße-Süd, 1. Bauabschnitt", AP 23 ist zu erwarten, dass die als „Orientie-
rungswerte“ anzusehenden Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für WA-Gebiete 
tags eingehalten bzw. unterschritten und nachts um bis zu 2 dB(A) überschritten 
werden. Diese Überschreitungen liegen unterhalb der allgemeinen Wahrnehmbar-
keitsschwelle (3 dB(A)) und können als noch hinnehmbar angesehen werden. 
 
Bei einer 100% Erschließung werden sie um bis zu 2 dB(A) am Tag und bis zu 4 
dB(A) in der Nacht überschritten. Diese Überschreitung ist im Grundsatz abwä-
gungsbeachtlich aber eine abschließende Beurteilung der Auswirkungen durch den 
2. Bauabschnitt kann erst im Rahmen des dazugehörigen Bebauungsplanverfah-
rens erfolgen.  
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Des Weiteren kann nach den Ergebnissen der durchgeführten Berechnungen bzgl. 
der Gesamtimmissionssituation eine Unterschreitung der in verschiedenen verwal-
tungsgerichtlichen Entscheidungen hinsichtlich einer möglichen Gesundheitsgefähr-
dung nach Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG genannten Schwellenwerte (sog. „Gesundheits-
werte“) für Wohngebiete von 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts innerhalb und au-
ßerhalb des Geltungsbereichs A, einschließlich aller Betrachtungen an Erschlie-
ßungsmöglichkeiten, vorausgesetzt werden.  
Insofern ist diesbezüglich für die mittelbar betroffene Wohnbebauung im Untersu-
chungsgebiet ein Anspruch auf Lärmschutz nicht abzuleiten. 
 

5.8.5 Ausweisung von Lärmpegelbereichen (LPB)/ Festsetzung der Lärmschutzmaßnah-
men 
Gemäß den Berechnungsergebnissen zeigte sich, dass im Plangebiet selbst sowohl 
die Orientierungs- als auch die Immissionsgrenzwerte je nach Erschließungsszena-
rio mehr oder weniger deutlich überschritten werden, so dass Maßnahmen zum 
Schallschutz für die betroffenen Allgemeinen Wohngebiete festgelegt werden müs-
sen. 
 
Grundsätzlich ist aktiven Schallschutzmaßnahmen Vorrang vor den baulichen/passi-
ven Schallschutzmaßnahmen zu gewähren. Im Ergebnis der Prüfung für die Umset-
zung aktiver Schallschutzmaßnahmen werden diese nicht vorgesehen. Ausschlag-
gebend dabei ist, dass zum Schutz der maßgeblichen Obergeschosse Lärmschutz-
wände notwendige Höhen erreichen müssten, die zu einer schluchtartigen Straßen-
raumsituation führen würden. Der öffentliche Raum würde optisch unverhältnismä-
ßig belastet und ganz wesentlich die soziale Kontrolle einschränkt. Die damit ggf. 
verbundene Erzeugung von Angsträumen soll unbedingt vermieden werden. 
 
Um den Schutzanforderungen der geplanten schutzwürdigen Nutzungen dennoch 
ausreichend Rechnung zu tragen und dafür die vorhandene Geräuschimmissions-
belastung im Geltungsbereich A kenntlich zu machen, wurden Lärmpegelbereiche 
gemäß DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau‘) ermittelt (s. a. Kap. 4.4.6). Entspre-
chend ergeben sich in Abhängigkeit von den untersuchten Erschließungsszenarien, 
für die geplanten schutzbedürftigen überbaubaren Flächen im Geltungsbereich A, 
maßgebliche Außenlärmpegel von 57 dB(A) bis 64 dB(A) und die daraus resultie-
renden LPB II bis III. (vgl. Kap. 4.4.6, ‚Lärmpegelbereiche‘).  
 
Im Sinne einer Berücksichtigung der Situation auf der „sicheren Seite/ Worst-Case-
Szenario“ werden die ermittelten Lärmpegelbereiche bei Berücksichtigung einer 
100%-Erschließung beider Bauabschnitte „Feldstraße“ über die Planstraße 4 im 
Geltungsbereich A zeichnerisch festgesetzt. Sie ergeben sich entsprechend aus den 
maßgeblichen Außenlärmpegeln von 57 dB(A) bis 64 dB(A) zu Lärmpegelbereich 
(LPB) II und III. Dabei erstreckt sich LPB III bis zu einem Abstand von ca. 25 m 
beidseitig entlang der Planstraße 4, während im weitaus größeren Bereich des Gel-
tungsbereichs A LPB II vorliegt (vgl. Kap. 4.4.6, ‚Lärmpegelbereiche‘). 
 
Aus den Lärmpegelbereichen resultieren die erforderlichen Bauschalldämmmaße 
(R’w,res) zur Sicherstellung gesunder Wohnverhältnisse innerhalb von Gebäuden. 
Durch die Kenntlichmachung der Lärmpegelbereiche im Bebauungsplan können 
sich Ansiedlungswillige auf die vorhandene Lärmsituation einstellen und in Anwen-
dung der DIN 4109 i. V. m. der VDI 2719 (Schalldämmung von Fenstern und deren 
Zusatzeinrichtungen‘) für eine geeignete Schalldämmung der Umfassungsbauteile 
inklusive der Fenster und deren Zusatzeinrichtungen (z. B. Lüftungseinrichtungen) 
sorgen (passive Schallschutzmaßnahme).  
Durch die heute übliche Bauweise und der im Allgemeinen einzuhaltenden Bestim-
mungen (Energieeinsparverordnung – EnEV 2014 (Änderungsstand 2016)) ergeben 
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sich – dadurch, dass diese Anforderungen mit den bestehenden baulichen Stan-
dards sicher eingehalten werden - bis LPB II keine weitergehenden Auflagen an die 
Außenbauteile; abhängig vom Fensterflächenanteil und dem Fassaden-Grundflä-
chen-Verhältnis kann dies auch für LPB III zutreffen. 
 
Im Allgemeinen können planerische/ bauliche Schallschutzmaßnahmen bei der Er-
mittlung des erforderlichen Schalldämmmaßes berücksichtigt werden. So wirken 
Gebäude entlang der Straße im nicht nur geringen Umfang schallreduzierend auf 
die rückwertig liegende Bebauung. Ebenso können z. B. durch eine sinnvolle Raum-
orientierung, Räume, die ständig zum Schlafen genutzt werden (Schlafzimmer, Kin-
derzimmer) oder auch Aufenthaltsräume, an den von der maßgebenden Schall-
quelle (Planstraße 4) abgewandten Gebäudeseite angeordnet werden, um durch die 
Eigenabschirmung eine deutliche Pegelminderung an diesen Fassaden zu erzielen. 
Diese Pegelminderung kann gemäß DIN 18005 für die von der maßgeblichen Lärm-
quelle abgewandten Gebäudeseiten ohne besonderen Nachweis bei den maßgebli-
chen Außenlärmpegeln, bei offener Bebauung mit 5 dB(A) und bei geschlossener 
Bebauung bzw. Hinter-/ Innenhöfe mit 10 dB(A), Berücksichtigung finden. 
 
Ergänzend kann eine ausreichende Belüftung von schutzbedürftigen Räumen mit 
Fenstern an Fassaden mit Pegelüberschreitungen auch durch einfache Maßnah-
men, wie z. B. über Querlüftung von Fenstern an Fassaden ohne Überschreitungen, 
vorgenommen werden.  
 
Grundsätzlich liegt der „Schwachpunkt“ der Fassaden hinsichtlich Schalldämmung 
bei den Fenstern, deren Dämmung nur in geschlossenem Zustand entsprechend ih-
rer Schallschutzklasse wirksam wird. Gekippte Fenster weisen – unabhängig von 
ihrer Schallschutzklasse - ein Schalldämmmaß von nur etwa 15 dB auf. Um einen 
ungestörten Nachtschlaf zu sichern, ist ab einem Beurteilungspegel von 45 dB(A) 
(Fenster) die Lüftung von Schlafräumen bzw. von zum Schlafen geeigneter Räume 
unabhängig von geöffneten Fenstern zu sichern. Sofern sinnvolle räumliche Anord-
nungen nicht konsequent umgesetzt werden können, ist dies entsprechend mittels 
Einbau kontrollierter Be- und Entlüftungsanlagen möglich. 
 
Die Festsetzungen zur Durchführung von passiven Schallschutzmaßnahmen unter 
Anwendung der einschlägigen Vorschriften werden entsprechend der obigen Aus-
führungen getroffen. 
 
Zum Schutz von Außenwohnbereichen wie Terrassen, Loggien und Balkonen, wird 
festgesetzt, dass diese im LPB III auf der der maßgebenden Lärmquelle (Plan-
straße 4) zugewandten Gebäudeseite nicht errichtet werden dürfen. Um für die Ge-
bäude entlang der Ostseite der Planstraße 4 nicht grundsätzlich ein in Richtung 
Nachmittagssonne orientierten Außenwohnbereich zu verwehren, werden diese ab-
weichend zugelassen, sofern ein weiterer, der Wohneinheit zugehöriger Außen-
wohnbereich, auf der von der Planstraße 4 abgewandten Gebäudeseite, im Schall-
schatten des Gebäudes errichtet wird. 
Außerdem können unter Nutzung von anderen bzw. weiteren Abschirmungen (z. B. 
Vorhangfassaden), Teil- oder Vollverschalungen (z. B. Schallschutzverglasungen 
etc.) geschützte Außenwohnbereiche entstehen, solange der Schallschutz gewähr-
leistet ist. Zurückversetzte Fassaden können den Aufenthaltsbereich von Balkonen, 
Loggien und Terrassen und nicht zuletzt dahinterliegende schutzbedürftige Räume 
schützen.  
 
Die Ermittlung bzw. Dimensionierung der o. g. notwendigen Schallschutzmaßnah-
men ist unter Berücksichtigung von Abständen, Hindernissen im Schallausbrei-
tungsweg, baulichen Gebäudeanordnungen und der Gebäudegeometrie vorzuneh-
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men und mittels geeigneter nachvollziehbarer Bauvorlagen, zugehörig zur Bauan-
zeige/ zum Bauantrag zu erbringen bzw. der Bauaufsichtsbehörde vorzulegen. Ent-
sprechend werden Abweichungen von den Festsetzungen zugelassen. Die dabei 
anzuwendenden Berechnungsgrundlagen werden in den Hinweisen zum Bebau-
ungsplan eindeutig bestimmt. Diese zusätzliche Festlegung von Ausnahmeregelun-
gen ermöglicht den Bauwilligen flexible Abweichungen, solange der Schallschutz 
gewährleistet ist. Damit wird insbesondere berücksichtigt, dass ein Eintreten des 
Worst-Case-Szenarios mit der Festsetzung einer zweiten, weiteren Erschließungs-
anbindung nach Norden im Bebauungsplan "Feldstraße-Süd, 1. Bauabschnitt", 
AP 23, als sehr unwahrscheinlich anzusehen ist. Auch bei einer Realisierung des 
dortigen 2. Bauabschnitts ist nicht von einem Eintreten des Worst-Case-Szenarios 
zu rechnen. 
 

5.9 Soziale Infrastruktur 
 
Im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Stadtteile mit besonderem Entwicklungs-
bedarf - die soziale Stadt“ hat die Stadt Braunschweig erhebliche Anstrengungen 
unternommen, das Stadtteilleben zu aktivieren, gesunde Lebensbedingungen durch 
Veränderungen der gebauten Umwelt zu erreichen und Nutzungskonflikte abzu-
bauen.  
 
Sanierungsbedingte Maßnahmen, wie die Freiraumverbesserungen im öffentlichen 
Straßenraum oder das Ringgleisprojekt sowie eine Vielzahl von nicht sanierungsbe-
dingten Maßnahmen wie erweiterte Sozialarbeiten und unter anderem die Wohn-
baulandentwicklung „An der Schölke-Neu“ führen zu einer Aufwertung des Gebietes 
„Westliches Ringgebiet“. Der Standort dieses Gebietes zeichnet sich durch seine 
städtebaulich eingebundene Lage aus. In unmittelbarer, fußläufiger Entfernung be-
finden sich Grünanlagen, wie z. B. Obstbauwiese am Pippelweg, das Ringgleis und 
der westlich der Tangente gelegene Westpark. Die Nahversorgungseinrichtungen, 
Bildungseinrichtungen wie Schulen, Kindergärten und insbesondere die Hochschule 
für Bildende Künste und gemeinnützige Aktivitäten verschiedener Organisationen 
bieten gute Voraussetzungen, am gesellschaftlichen Leben des Ortes teilzunehmen. 
 
Die Ausweisung einer Fläche für einen Kindergarten ist im Plangebiet nicht vorgese-
hen. Durch die insgesamt ca. 50 Wohneinheiten ergibt sich nach den städtischen 
Standards ein rechnerischer Bedarf von ca. 9 Kindergarten- und 7 Krippenplätzen. 
Dieser Bedarf kann von den vorhandenen Einrichtungen im Stadtbezirk u. a. durch 
die Erweiterung der städtischen Kita Schölkestraße abgedeckt werden. Zusätzlich 
ist nördlich des neuen Baugebietes Feldstraße die Errichtung eines neuen Kinder-
gartens beabsichtigt. 
 
Der aus der Ausweisung des Wohngebietes entstehende Bedarf an Schulplätzen 
kann an den bestehenden Grundschulen gedeckt werden. Zusätzlich ist mit der Pla-
nung einer Grundschule am Wedderkopsweg ein zusätzlicher Standort zur Schul-
versorgung gebietsnah in der Entstehung. 
 

5.10 Weitere technische Infrastruktur 
 

5.10.1 Entwässerung 
Entsprechend den Anforderungen der Stadtentwässerung Braunschweig ist nur eine 
Kapazität von ca. 10 % für die Einleitung des anfallenden Regenwassers in die Re-
genwasserkanäle der Kreuzstraße möglich. Die restlichen 90 % sind in dem im 
nördlichen Teil des Geltungsbereiches A geplanten Rückhaltebecken zurückzuhal-
ten und gedrosselt abzugeben.  
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Gesetzliche Vorschrift und damit auch Ziel der Planung im Hinblick auf die Regen-
rückhaltung ist, dass durch den Abfluss aus dem Baugebiet gegenüber der heutigen 
Situation keine Verschlechterung der Entwässerungssituation eintritt und der zu-
künftige Abfluss dem gegenwärtigen Abfluss der natürlichen, unversiegelten Flä-
chen vor der Realisierung des Baugebietes entspricht.  
 
Der südliche Teil des Baugebietes (unterer Abschnitt von Planstraße 4 bis etwa 
Höhe Kreuzstraße 76b) entwässert nach Süden und kann die Kapazitäten der vor-
handenen Regenwasserkanalisation in der Kreuzstraße nutzen. 
 
Die restlichen ca. 90 % des anfallenden Oberflächenwassers werden gesammelt 
über eine Regenwasserkanalisation, die in der Planstraße 4 zusammengeführt und 
an das im nördlichen Teil des Geltungsbereiches A geplante Regenwasserrückhal-
tebecken angeschlossen wird. Um die Entwässerung des Baugebietes in den nörd-
lich des Geltungsbereiches verlaufenden Vorfluter durch ein natürliches Gefälle und 
eine ausreichende Überdeckung der Kanalisation sicherzustellen, ist für den nördli-
chen Teil eine Auffüllung von ca. 60 cm über dem Urgelände erforderlich.  
 
Das anfallende Regenwasser darf nicht auf die angrenzenden benachbarten Grund-
stücke abfließen. Hierzu sind geeignete bauliche Maßnahmen im Rahmen der Ge-
nehmigungsplanung an- und durchzuführen. 
 
Als Rückhaltevolumen für das nicht in die bestehende Kanalisation abgeleitete Nie-
derschlagswasser wird nördlich des Baugebietes ein Rückhaltebecken mit mindes-
tens 630 m³ Volumen angelegt. Das Rückhaltebecken ist nach dem Arbeitsblatt 
DWA-A 117 „Bemessung von Regenrückhalteräumen“ für ein hundertjährliches Re-
genereignis so bemessen, dass der Abfluss aus dem Becken dem natürlichen Ge-
bietsabfluss entspricht und keine Verschärfung der Abflusssituation eintritt. So wird 
gewährleistet, dass Dritte nicht nachteilig betroffen sind.   
 
Die Schmutzwasseranbindung an das öffentliche Entwässerungsnetz ist über die 
Kreuzstraße möglich.  
 

5.10.2 Gas 
Die zur Versorgung des Plangebietes erforderlichen Leitungen sind innerhalb der 
südlich angrenzenden Verkehrsflächen der Kreuzstraße vorhanden. Der Geltungs-
bereich A kann somit durch Anbindung an das vorhandene Leitungsnetz erfolgen. 
 

5.10.3 Strom 
Ein Mittelspannungskabel liegt im Straßenraum der Kreuzstraße. Zur Versorgung 
des Baugebietes ist eine Trafostation in Form einer Kompaktstation in der Plan-
straße 4 vorgesehen und wird entsprechend mit einer Fläche für Versorgungsanla-
gen festgesetzt. 
 

5.10.4 Wasser 
Die zur Versorgung des Plangebietes erforderlichen Leitungen sind innerhalb der 
Verkehrsflächen der Kreuz- und Wiedebeinstraße vorhanden. Der Geltungsbereich 
A kann somit durch Anbindung an das vorhandene Leitungsnetz erfolgen. 
 

5.10.5 Telekommunikation  
Innerhalb des Plangeltungsbereiches stehen keine Versorgungsleitungen zur Verfü-
gung. Die Verlegung neuer Telekommunikationslinien ist erforderlich. 
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5.10.6 Löschwasser 
Aufgrund der geplanten Nutzung wurde ein Löschwasserbedarf von ca. 48 m3/h er-
mittelt. Hydranten in Kreuzungsbereichen sollten als Überflurhydranten ausgeführt 
werden.  
 

5.10.7 Wertstoffsammlung  
Im Bereich der Kreuzungssituation Kreuzstraße/Planstraße 4 ist die Aufstellung von 
Wertstoffsammelbehältern im Bereich der öffentlichen Grünfläche vorgesehen und 
festgesetzt. Dieser Standort war schon in der Vergangenheit so genutzt worden und 
ist für die Nutzenden und die Entsorgung gleichermaßen gut erreichbar.  
 

5.11 Gestaltungsfestsetzungen 
 

5.11.1 Dachneigung  
Die Gebäude der Allgemeinen Wohngebiete WA 1, WA 2 und WA 3 sollen mit 
Flachdächern oder einseitig geneigten Pultdächern abgeschlossen werden. Diese 
dürfen eine Neigung von maximal 6° bei Flachdächern bis maximal 10° bei einseiti-
gen Pultdächern aufweisen. Ziel dieser Festsetzung ist es, durch die Bebauung der 
entsprechenden Wohnbaufelder den Quartiersstraßen ein optisch einheitliches städ-
tebauliches Erscheinungsbild und damit dem Wohnquartier insgesamt einen einheit-
licheren Charakter zu geben.  
 
Diese gestalterische Regelung wird unterstützt durch die Festsetzungen über die 
Höhe der baulichen Anlagen und die abweichende Bauweise (s. Kapitel 5.2.3 und 
5.4). 

 
5.11.2 Einfriedungen 

Einfriedungen entlang der öffentlichen Verkehrsflächen und entlang der öffentlichen 
Grünfläche haben eine hohe gestalterische Wirkung auf die öffentlichen Freiflächen. 
Damit der öffentliche Raum gestalterisch nicht überfrachtet wird, sind an den Grund-
stücksgrenzen zum öffentlichen Grün im Norden des Plangebietes nur Hecken und 
an den Grundstücksgrenzen zu den öffentlichen Straßenverkehrsflächen nur He-
cken oder als bauliche Einfriedungen zulässig. Die Hecken als grüne Einfriedung 
sind grundsätzlich Teil der gewünschten Gebietsdurchgrünung und tragen somit zu 
einem guten Wohnumfeld bei.  
 
Bauliche, auch blickdichte Einfriedungen sollen den Bewohnern zur Straße eine ge-
wisse Abgrenzung gewährleisten. Die Beschränkung der Höhe der Einfriedungen 
entlang der öffentlichen Verkehrsflächen und der öffentlichen Grünfläche verhindert 
eine optische Einengung bzw. zu strikte Abgrenzung zu diesen öffentlichen Berei-
chen und erzielt somit eine optische Aufweitung der Straßenräume sowie eine ge-
wisse optische Verbindung von Garten- und Grünflächen.  
 
 

6. Gesamtabwägung          

 
Städtebau 
Mit der vorliegenden Planung werden städtebauliche und wohnungswirtschaftliche 
Zielsetzungen berücksichtigt: 

• Bereitstellung von Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung 
• Wohnbaulandangebot im westlichen Ringgebiet 
• Innenentwicklung vor Außenentwicklung 
• Verdichtete Bauweise zum Schutz des Bodenverbrauchs 
• Verringerung des CO2-Ausstoßes 
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• Schaffung gesunder Wohnverhältnisse 
 
Schallschutz 
Im Rahmen der Bebauungsplanung wurde der Einfluss der Erschließungsstraße 
(Planstraße 4) des Geltungsbereichs A, auf den Geltungsbereich A selbst als auch 
auf die Bestandsbebauung untersucht. Bei der Erschließungsstraße handelt es sich 
um einen Straßenneubau, der im Süden des Geltungsbereichs A an die Kreuz-
straße angebunden werden soll.  
 
Die schalltechnische Untersuchung hat ergeben, dass bei Umsetzung der Planung 
im Geltungsbereich A die maßgeblichen Orientierungswerte der DIN 18005 im Gel-
tungsbereich A entlang der Planstraße 4 für ein Allgemeines Wohngebiet (45 dB(A)) 
um max. 1 dB(A) überschritten wird. Dabei handelt es sich um eine nicht wesentli-
che Überschreitung. Dabei wird davon ausgegangen, dass eine Orientierungswert-
überschreitung kleiner 3 dB(A) in der Regel als ‚nicht wesentlich‘ einzustufen ist. 
Dies ist an den Sachverhalt geknüpft, dass die Großzahl der Betroffenen eine Pege-
länderung erst ab 3 dB(A) subjektiv wahrnimmt. Darüber hinaus sind i. d. R. gering-
fügige Pegel von bis zu 1 dB(A) messtechnisch nicht erfassbar und können Toleran-
zen von Mess-, Berechnungs- und Ausbreitungsprogrammen nicht absolut abbilden. 
 
Der durch die Neuerschließung entstehende Zusatzverkehr auf den Bestandsver-
kehrswegen führt zu einer geringen Verkehrsmengenerhöhung, die entsprechend zu 
einer geringfügigen Erhöhung der schon über den Orientierungswert liegenden Ver-
kehrslärmbelastung führt. Die hier für den kritischsten Immissionsort (Kreuz-
straße 38, Aufpunkt S4a) zugrunde zu legenden Vergleichswerte - die Immissions-
grenzwerte der 16. BImSchV - sind als „Orientierungswerte“ im Sinne einer Orientie-
rungshilfe für eine Prüfung nach § 45 Abs. 1 Satz 1 und 2 Nr. 3 StVO heranzuzie-
hen. Diese werden zur Nachtzeit lediglich um bis zu 1 dB(A) überschritten. Diese 
geringe Pegeländerung ist i. d. R. messtechnisch nicht erfassbar und kann Toleran-
zen von Mess-, Berechnungs- und Ausbreitungsprogrammen nicht absolut abbilden 
(s. o.).  
Diese Überschreitungen werden demnach als hinnehmbar angesehen und aufgrund 
ihrer Geringfügigkeit insbesondere dem Belang der Schaffung zusätzlicher Wohnbe-
bauung im Innenstadtnähe untergeordnet. Die getroffenen Festsetzungen zum pas-
siven Schallschutz gewährleisten darüberhinausgehend die Anforderungen an ge-
sunde Wohnverhältnisse. 
 
Losgelöst von der eigentlichen Planung ist nördlich des Geltungsbereichs A ein wei-
terer Bebauungsplan "Feldstraße-Süd, 1. Bauabschnitt", AP 23, rechtsverbindlich 
geworden. Dort wird ein Allgemeines Wohngebiet mit ca. 320 Wohneinheiten fest-
setzt, dessen Verkehrserschließung teilweise über die Planstraße 4 im Geltungsbe-
reich A erfolgen soll. Für die damit verbundenen Überschreitungen der WA-Orientie-
rungswerte im Geltungsbereich A werden Lärmpegelbereiche in Verbindung mit 
passiven Schallschutzmaßnahmen festgesetzt. Damit kann aus jetziger Sicht und 
Datengrundlage im Fall einer Erschließung vom Baugebiet „Feldstraße“ davon aus-
gegangen werden, dass gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Geltungsbe-
reich A gesichert werden. Über die Anforderungen des Zusatzverkehrs des 1. Bau-
abschnittes hinaus wird im Sinne des präventiven Schallschutzes die Festsetzung 
der Lärmpegelbereiche sogar auf das so genannte „Worst-Case-Szenario“ einer 
vollständigen Erschließung des Baugebietes „Feldstraße“, einschließlich des mittel-
fristig geplanten 2. Bauabschnitts ausgerichtet.  
 
Bei der Betrachtung der Auswirkungen durch den Neubau der Erschließungsstraße 
für den 1. Bauabschnitt des Baugebiets „Feldstraße“ liegen bei den unmittelbar be-
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troffenen Gebäuden (Aufpunkte S1a, S1b, S3a, S3b) Überschreitungen der Orien-
tierungswerte von max. 2 dB(A) vor. Diese liegen unterhalb der allgemeinen Wahr-
nehmbarkeitsschwelle von mind. 3 dB(A) und können daher als hinnehmbar erach-
tet werden. Die mittelbar betroffenen Gebäude (u. a. Aufpunkte S2, S4a, S4b, S5, 
Kreuzstraße 71 A) weisen keine Überschreitungen bzw. niedrigere Immissionswerte 
auf und können insofern ebenfalls als hinnehmbar erachtet werden. Auch Zunah-
men um 3 dB(A) gegenüber dem Prognosenullfall sind in diesem Rahmen hinnehm-
bar. 
 
Eine abschließende Untersuchung der Schallsituation und Umsetzung von ggf. dar-
aus resultierenden Schallschutzmaßnahmen (planerisch: aktiv, baulich: passiv) für 
den 2. Bauabschnitt des Baugebietes „Feldstraße“ muss im Rahmen eines weiteren 
Aufstellungsverfahrens erfolgen. Dort sind ggf. im Rahmen der Planung verkehrs-
lenkende oder –beschränkende Maßnahmen zu prüfen und diese mit den Gesund-
heitsinteressen der Anwohner abzuwägen.  
 
Im Sinne der Innenentwicklung bzw. der Nachverdichtung durch Reaktivierung 
brachliegender Flächen, werden die Überschreitungen als hinnehmbar angesehen 
und aufgrund ihrer Geringfügigkeit insbesondere dem Belang der Schaffung zusätz-
licher Wohnbebauung in Innenstadtnähe untergeordnet. Die getroffenen Festsetzun-
gen zum passiven Schallschutz gewährleisten darüberhinausgehend die Anforde-
rungen an gesunde Wohnverhältnisse. Weiterhin kann nach den Ergebnissen der 
durchgeführten Berechnungen bzgl. der Gesamtimmissionssituation eine Unter-
schreitung der in verschiedenen verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen hinsicht-
lich einer möglichen Gesundheitsgefährdung nach Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG genannten 
Schwellenwerte (sog. „Gesundheitswerte“) für Wohngebiete von 70 dB(A) tags bzw. 
60 dB(A) nachts innerhalb und außerhalb des Geltungsbereichs A, einschließlich al-
ler Betrachtungen an Erschließungsmöglichkeiten, vorausgesetzt werden. 
 
Hochwasser  
 
Das Baugebiet entsteht in einem faktischen Überschwemmungsgebiet. Es sprechen 
folgende Gründe des Wohls der Allgemeinheit gegen eine vollständige Erhaltung 
dieses Überschwemmungsgebiets: 
 
Der Geltungsbereich A liegt planungsrechtlich im Außenbereich gemäß 
§ 35 BauGB; gleichwohl befindet sich in einem Siedlungszusammenhang zwischen 
den bebauten und zur Bebauung vorgesehenen Arealen im Norden, im Osten und 
im Süden und der Bundesautobahn 391 im Westen. Es entspricht einer städtebau-
lich wünschenswerten Entwicklung die damit verbundene Insellage des Geltungsbe-
reich A aufzulösen und diese Flächen zu nutzen. Mit der Überplanung eröffnet sich 
die Möglichkeit, im Geltungsbereich A die derzeit brachliegenden und untergenutz-
ten innenstadtnahen Flächen im Sinne der Innenentwicklung zu reaktivieren, anstatt 
freie Flächen im Außenbereich für die notwendige Wohnraumbereitstellung in An-
spruch zu nehmen. Einer zunehmenden Zersiedelung wird damit entgegengewirkt. 
 
Bei der für den Geltungsbereich A des Bebauungsplans vorgesehenen Fläche han-
delt es sich um eine durch Verunreinigungen vorbelastete Fläche: In dem für die 
Wohnnutzung vorgesehenen Teil sind bereichsweise Bodenbelastungen durch po-
lyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und den Einzelstoff Benzo(a)py-
ren bekannt. Im Bereich des geplanten Regenrückhaltebeckens (ehemalige Bezirks-
sportanlage) liegen Bodenverunreinigungen durch PAK, Schwermetalle und Sulfat 
vor.  
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Die Bodenschutzklausel in § 1 a Abs. 2 BauGB zielt darauf ab, die natürlichen Le-
bensgrundlagen zu schützen. Im Hinblick auf die Definition des Bodens in § 2 Bun-
desbodenschutzgesetz, wonach auf die natürlichen Bodenfunktionen abzustellen 
ist, wird dem naturhaften „unverbrauchten“ und unbelasteten Boden ein deutlich hö-
herer Stellenwert eingeräumt als schadstoffbelasteten Böden. Bei der Planung 
neuer Bauflächen stellt es im Hinblick auf den gesetzlich normierten sparsamen 
Umgang mit Grund und Boden einen gravierenderen Eingriff dar, wenn es sich um 
eine Fläche mit natürlichen Bodenfunktionen handelt als bei altlastenbelasteten Flä-
chen. Im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplans HO 54 sollen auch die Altabla-
gerungen im Bereich des Rückhaltebeckens im nördlichen Teil des Plangebiets 
nördlich des Schölkegrabens großflächig beseitigt werden.  
 
Bei Realisierung des Baugebiets können somit mit Ablagerungen belastete Boden-
flächen saniert bzw. einer Neunutzung zugeführt werden, ohne dass zur Deckung 
des bestehenden dringenden Wohnraumbedarfs andere unbelastete Flächen heran-
gezogen werden müssen. Bei einem Verzicht auf den Bebauungsplan ist absehbar, 
dass diese Altablagerungen dauerhaft verbleiben und eine Reaktivierung der Flä-
chen erschweren werden. Dieses städtebaulich wichtige Ziel als Grundlage für eine 
Reaktivierung wird auch anhand der bislang unternommenen großen Bemühungen 
im Bereich des unmittelbar angrenzenden Baugebietes „Feldstraße“ verdeutlicht, wo 
im Hinblick auf die beabsichtigte Entwicklung von Bauflächen im Bereich zwischen 
Autobahn und vorhandener Bebauung mit hohem finanziellen Aufwand eine Kom-
plettsanierung der Altablagerungen durchgeführt wurde.  
 
Die Planung des neuen Wohngebiets entspricht dem Wohl der Allgemeinheit, da 
grundsätzlich unverändert ein hoher Bedarf an neuem Wohnraum besteht. Im Woh-
nungsmarktbericht Niedersachsen 2019 der NBank wird dargestellt, dass für das 
Stadtgebiet Braunschweigs von einem zusätzlichen Bedarf von ca. 7.200 Wohnein-
heiten bis zum Jahr 2025 ausgegangen wird.  
Die Ergebnisse einer Wohnraumprognose von 2019 für das Stadtgebiet Braun-
schweigs zeigen, dass ungeachtet der erfolgreichen Wohnraumausweisung der 
letzten Jahre auch weiterhin noch ein dringlicher Bedarf in den nächsten Jahren für 
die noch wachsenden Bevölkerungszahlen Braunschweigs bestehen wird. Weiterhin 
zeigen die Erfahrungen bereits entwickelter Baugebiete, dass unverändert ein ho-
hes Interesse an einer Bauflächenentwicklung besteht. Auch wenn weiterhin noch 
Baugebiete im Stadtgebiet Braunschweigs in der Planungsphase sind, ist von einer 
generellen Änderung der derzeitigen Bedarfssituation nicht auszugehen. Beispiel-
haft können hier städtisch vermarktete Baugebiete genannt werden:  
 
Stöckheim-Süd (2018):   1.214 Bewerbungen für 93 Bauplätze 
Leiferde-Meerberg (2015):     375 Bewerbungen für 34 Bauplätze 
Bevenrode (2015):      325 Bewerbungen für 37 Bauplätze 
 
Private Baugebietsentwicklungen letzter Jahre weisen ähnliche hohe Nachfragen 
auch für Mehrfamilienhäuser auf, können aber aus datenschutzrechtlichen Gründen 
nicht aufgeführt werden. 
 
Gerade vor dem Hintergrund des auch im BauGB zugrunde gelegten städtebauli-
chen Ziels der Innenentwicklung wird hier der Vorzug dieser Planung vor Vorhaben 
in den innenstadtferneren Bereichen des Stadtgebiets gegeben. 
 
Es ist städtebaulich nicht sinnvoll, zugunsten des Erhalts des Überschwemmungs-
gebiets die Planungskonzeption des Baugebiets zu verändern bzw. zu verkleinern. 
Dies würde einen Wegfall von ca. 4.200 m² Bruttobaufläche bedeuten, entspre-
chend einem Drittel des Baugebietes. Eine solche Umgestaltung des Baugebiets 
würde das städtebauliche Konzept gravierend verändern. Die bisherige Ost-West-

TOP 6

92 von 151 in Zusammenstellung



- 66 - 

Bebauungsplan "An der Schölke-Neu", HO 54     Begründung, Stand: 06.08.2021 
        Verfahrensstand: § 3(2) BauGB 

Ausrichtung der Bauflächen müsste im nördlichen, von der Überschwemmung eines 
HQ100 betroffenen Teils in eine Nord-Süd-Ausrichtung geändert werden, die sowohl 
für die Nutzung der Solarenergie als auch für die Durchlüftung deutlich ungünstiger 
nutzbar wären. Die aufwändige Haupterschließung würde dann im Norden teilweise 
nur noch einseitig bebaut werden können. Auch bei einer Umkonzeptionierung wä-
ren im Geltungsbereich A nur noch gut die Hälfte der Wohneinheiten bei nahezu 
gleichem Erschließungsaufwand unterzubringen. Weiterhin entstünde aus den ver-
bleibenden bebaubaren Flächen eine städtebaulich nicht gewünschte bracheähnli-
che Restflächenstruktur mit verdichteter Bebauung der Wiedebeinstraße im Osten 
und einer Art „Schlauchbebauung“ beidseitig der Planstraße 4 im Neubaugebiet im 
Westen.  
 
Die Feststellung, dass überhaupt ein Überschwemmungsgebiet besteht, beruht auf 
der gutachterlichen Verwendung von gegenüber früherer Analysen verschärften 
Ausgangsparametern. Durch Vergleichsrechnungen wurde nunmehr ein Regener-
eignis mit gleicher Eintrittswahrscheinlichkeit aber einer Dauer von nur 2 Stunden 
anstatt von 48 Stunden als ungünstigstes Ereignis identifiziert und für die Berech-
nungen und Schlussfolgerungen herangezogen. Mit diesem Ereignis ergeben sich 
in den Simulationsrechnungen die größten Abflussmengen und die höchsten Was-
serstände. Es handelt sich um ein Worst-Case-Szenario.  
 
Die Bebauung des Überschwemmungsgebiets führt nicht dazu, dass bebaute oder 
geplante Grundstücke der Überflutung preisgegeben würden. Es erfolgt aufgrund 
der Bebauung nur ein kaum spürbarer Anstieg des Hochwasserpegels um 0,03 m, 
die flächenmäßige Ausdehnung des Hochwassers verändert sich nur minimal. 
Nachbargrundstücke werden dadurch nicht zusätzlich belastet.  
 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass ein erhebliches öffentliches Interesse an 
der städtebaulichen Nutzung von Brachflächen mit belasteten Bodenbereichen im 
Gegensatz zur Inanspruchnahme unbelasteter und derzeit unbebauter Flächen im 
Stadtgebiet besteht.  
 
Demgegenüber ist der Eingriff in das Überschwemmungsgebiet hinnehmbar:  
 
Somit ergibt sich, dass im Sinne des § 77 Abs. 1 S. 2 WHG dem Erhaltungsgebot 
für das Überschwemmungsgebiet in diesem Einzelfall das Wohl und Interesse der 
Allgemeinheit an einer Realisierung des Baugebiets entgegensteht.  
 
Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang, dass die nach erfolgter Abwägung vor-
zunehmenden Ausgleichsmaßnahmen für die Inanspruchnahme des Überschwem-
mungsgebiets (Berme) bereits positive Folgen haben für weniger ausgeprägte Nie-
derschlagsereignisse, indem die Berme bereits Stauvolumen bereitstellt.  
 
Grün und Freizeit 
Durch die Festsetzungen wird sichergestellt, dass die öffentlichen und privaten Frei-
flächen im Geltungsbereich A eingegrünt werden und somit zur Einbindung des Vor-
habens in den Siedlungskörper beitragen.  
 
Die Herstellung einer Wegeanbindung in Richtung des nördlich geplanten Wohnge-
bietes, bzw. die öffentlichen Grünanlagen an der Mittelriede und dem östlich gele-
genen Kinderspielplatz schaffen gute Voraussetzungen, den zukünftigen jungen Be-
wohnern des Plangebietes kurze Wege in das nähere Umfeld zur Naherholung und 
zum Spielbereich anzubieten.  
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Gesamtabwägung 
In der Gesamtabwägung ist festzustellen, dass die vorgesehene Planung mit einer 
nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, den sozialen und umweltschützenden 
Anforderungen vereinbar ist. Insbesondere sind die allgemeinen Anforderungen an 
gesunde Wohnverhältnisse, die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die Eigentums-
bildung, die sozialen Bedürfnisse der Bevölkerung, die Fortentwicklung vorhandener 
Stadtquartiere sowie die Belange des Umweltschutzes im Rahmen der Planung mit-
einander gerecht abgewogen. 
 

 

7. Zusammenstellung wesentlicher Daten       

 
7.1 Geltungsbereich A 
 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes ermöglichen im Bereich des 
Allgemeinen Wohngebietes ca. 50 Wohneinheiten.  
 
Der Geltungsbereich gliedert sich flächenmäßig wie folgt auf: 
 
I. Allgemeine Wohngebiete WA  ca. 13.130 m² 
II. Öffentliche Straßenverkehrsflächen ca.   3.900 m² 

  davon entfallen auf die  
  Planstraßen 1, 2 und 3 ca. 1.530 m² 
  Planstraße 4 ca. 2.370 m² 
 III. Öffentliche Grünflächen   ca.   2.800 m² 
  davon Retentionsflächen ca. 1.340 m² 

IV. Wasserflächen  ca.   2.970 m²  
  davon entfallen auf  
  den Graben ca.    800 m² 
  das Regenrückhaltebecken ca. 2.170 m² 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fläche des Geltungsbereiches A  ca. 22.800 m² 
 

7.2 Geltungsbereich B 
 
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft  ca. 15.400 m² 
 

7.3 Geltungsbereich C 
 
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft ca. 8.000 m² 
 
 

8. Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes     

 
8.1 Maßnahmen 

 
Zur Realisierung der Planung sind Erschließungsmaßnahmen wie Straßen- und We-
gebau sowie Erstellung der Anlagen für Ver- und Entsorgung, Aufweitung des Gra-
bens, Anlage der Regenrückhaltung und das Anlegen des Kinderspielplatzes durch-
zuführen. 
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8.2 Kosten und Finanzierung 
 
Die Kosten der Verkehrsanlagen einschl. Begrünung, der öffentlichen Grünflächen 
einschl. der Spielfläche für Kinder, der notwendigen Maßnahmen der Altlastensanie-
rung, die Maßnahmen zur Schaffung von Retentionsflächen sowie die gebietsbezo-
genen anteiligen Kosten für die Herstellung eines Jugendplatzes werden im Rah-
men eines städtebaulichen Vertrages einer Vorhabenträgerin übertragen. 
 
Die Kosten für die öffentlichen Entwässerungsanlagen werden von der SE/BS getra-
gen und über den Gebührenhaushalt der Stadt refinanziert. Die Hälfte der Herstel-
lungskosten der öffentlichen Regenwasseranlagen, als Anteil für die Straßenent-
wässerung, wird von der Vorhabenträgerin gemäß dem städtebaulichen Vertrag er-
stattet. 
 
Bei der Erschließungsmaßnahme handelt es sich um eine besondere Maßnahme 
gemäß Abwasserentsorgungsvertrag zwischen der SE/BS und der Stadt. 
 
 

9. Bodenordnende und sonstige Maßnahmen, für die der Bebauungsplan die 
Grundlage bilden soll 

 
Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich. Die Erschließung wird durch 
einen städtebaulichen Vertrag geregelt. Die öffentlichen Flächen werden von der 
Vorhabenträgerin nach Abschluss der Erschließung unentgeltlich kosten- und las-
tenfrei an die Stadt übertragen. 
 
 

10. Außer Kraft tretende Bebauungspläne, Beseitigung des Rechtsscheines un-
wirksamer Pläne 

 
Mit Inkrafttreten des neuen Bebauungsplans "An der Schölke-Neu", HO 54, tritt der 
vorhergehende Bebauungsplan "An der Schölke", HO 41, außer Kraft. 
 
Für den Bereich der festgesetzten Fläche für den Hochwasserschutz tritt mit Inkraft-
treten des neuen Bebauungsplans "An der Schölke-Neu", HO 54, der vorherge-
hende Bebauungsplan "Im Altfelde", HO 13, außer Kraft. 
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11. Anhang 

 Liste empfohlener Gehölze im Sinne der Zielsetzungen des Bebauungsplans 

 
G  = nur in Gartenanlagen 
kursiv = nicht standortheimisch 
 
 
Bäume I. Ordnung 
Acer platanoides Spitzahorn 
Acer pseudoplatannus Bergahorn 
Aesculus hippocastanum Rosskastanie 
Fraxinus excelsior Gemeine Esche 
Quercus robur Stieleiche 
Tilia cordata Winterlinde 
Ulmus carpinifolia (minor) Feldulme 
 
 
Bäume II. Ordnung 
Acer campestre Feldahorn 
Aesculus x carnea Rotblühende Rosskastanie 
Carpinus betulus Hainbuche 
Juglans regia Walnuss 
Prunus avium Vogelkirsche / Süßkirsche 
Pyrus domesticaG Birne 
Sorbus aucuparia Eberesche 
Sorbus aucuparia 'Edulis' Essbare Eberesche 
Sorbus domestica Speierling 
 
 
Bäume III. Ordnung 
Crataegus crus-galli Hahnensporn-Weißdorn 
Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' Rotdorn 
Cydonia oblonga   G Quitte 
Malus domestica Essapfel 
Malus floribunda Vielblütiger Apfel 
Mespilus germanica Mispel 
Prunus padus Traubenkirsche  
Prunus domestica   G Pflaume/Zwetsche/Mirabelle/ Reneklode 
 
 
Sträucher 
 
Amelanchier canadensis   G Felsenbirne 
Buxus sempervirens   G Buchsbaum 
Cornus mas Kornelkirsche 
Cornus sanguinea Roter Hartriegel 
Corylus avellana Hasel 
Crataegus monogyna Eingriffelige Weißdorn 
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen 
Hypericum calycinum   G Hartheu 
Ilex aquifolium Stechpalme 
Ligustrum vulgare Gemeiner Liguster 
Lonicera xylosteum Gemeine Heckenkirsche 
Philadelphus virginalis   G Falscher Jasmin 
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Prunus spinosa Schlehe 
Rhamnus cathartica Echter Kreuzdorn 
Rhamnus frangula Faulbaum 
Ribes nigrum Schwarze Johannisbeere (Wildform) 
Ribes rubrum Rote Johannisbeere (Wildform) 
Ribesuva-crispa Stachelbeere (Wildform) 
Rosa canina Hundsrose 
Rosa rubiginosa Weinrose 
Rubus fruticosus Brombeere 
Rubus idaeus Himbeere 
Salix caprea Salweide 
Salix cinerea Grauweide, Aschweide 
Salix fragilis Bruchweide, Knackweide 
Salix purpurea Purpurweide 
Salix triandra Mandelweide 
Salix viminalis Korbweide 
Sambucus nigra Schwarzer Holunder 
Sambucus racemosa Roter Holunder 
Spiraea bumalda Rosen-Spiere 
Spiraea menziesii 'Triumphans'   G Amerikanische Spiere 
Spiraea x arguta   G Schneespiere 
Taxus baccata   G Eibe  
Viburnum lantana Wolliger Schneeball 
Weigela florida   G Weigelie 
 
 
Kletterpflanzen 
 
Aristolochia macrophylla   G Pfeifenwinde 
Clematis vitalba Waldrebe 
Hedera helix Gemeiner Efeu 
Humulus lupulus Hopfen 
Hydrangea petiolarisG Kletterhortensie 
Lonicera periclymenum Waldgeißblatt 
Wisteria floribunda Blauregen 
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

21-16659
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Bebauungsplan "Sudetenstraße", OE 40
Stadtgebiet zwischen den Bundesautobahnen A 391 und A 392, 
sowie Celler Heerstraße, Sudetenstraße, der Schölke und deren 
Verlängerung nach Süden bis zum ehemaligen Industriegleis 
Auslegungsbeschluss
Organisationseinheit:
Dezernat III 
61 Fachbereich Stadtplanung und Geoinformation

Datum:
24.08.2021

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (Anhörung) 08.09.2021 Ö
Planungs- und Umweltausschuss (Vorberatung) 22.09.2021 Ö
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 28.09.2021 N

Beschluss:
"Dem Entwurf des Bebauungsplanes „Sudetenstraße“, OE 40, sowie der Begründung mit 
Umweltbericht wird zugestimmt. Die Entwürfe sind gemäß § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) 
öffentlich auszulegen.“

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz

Die Beschlusskompetenz des Verwaltungsausschusses ergibt sich aus § 76 (2) S. 1 
NKomVG. Im Sinne dieser Zuständigkeitsnorm handelt es sich bei der Entscheidung über 
die Auslegung von Bauleitplänen um eine Angelegenheit, über die weder der Rat oder die 
Stadtbezirksräte zu beschließen haben noch der Hauptverwaltungsbeamte zuständig ist. 
Daher besteht eine Beschlusszuständigkeit des Verwaltungsausschusses. Diese wurde 
auch nicht auf einen Ausschuss gemäß § 6 Hauptsatzung übertragen. Daher bleibt es bei 
der Zuständigkeit des Verwaltungsausschusses.

Aufstellungsbeschluss und Planungsziel

Zur Umsetzung und Sicherung der Planungsziele des Zentrenkonzeptes Einzelhandel der 
Stadt Braunschweig wurde für das Gewerbegebiet Sudetenstraße am 02.05.2012 der 
Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes „Sudetenstraße“, OE 40, vom 
Verwaltungsausschuss der Stadt Braunschweig gefasst. 
Nach dem bisher geltenden Planungsrecht sind innerhalb des Gewerbegebietes auch 
großflächige Einzelhandelsbetriebe zulässig. Nach dem Einzelhandelskonzept sollen 
großflächige Einzelhandelsbetriebe nur innerhalb der Innenstadt oder in Sondergebieten 
zugelassen werden. Darüber hinaus definiert das Konzept Sortimentarten nach ihrer 
Zentrenrelevanz. Wobei zentrenrelevante Sortimente, unabhängig von der Größe der 
Verkaufsfläche, zentralen Lagen vorbehalten werden sollen. 

Zur Steuerung von Vergnügungsstätten hat der Rat der Stadt Braunschweig am 20.11.2012 
das Steuerungskonzept Vergnügungsstätten beschlossen, das mit Beschluss vom 
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13.08.2018 ergänzt wurde. Das Steuerungskonzept ist als städtebauliches Konzept bei der 
Aufstellung des Bebauungsplanes ebenfalls zu berücksichtigen. 

Auf der Basis eines Aufstellungsbeschlusses können die Sicherungsinstrumente, wie 
Zurückstellung eines Baugesuches, das den Planungszielen widerspricht, genutzt werden. 
Aufgrund einer Bauvoranfrage zur Nutzungsänderung eines Gebäudes in der 
Sudetenstraße in eine Spielhalle wurde zur Sicherung der Planungsziele eine 
Veränderungssperre erlassen. Die Veränderungssperre wurde 2020 um ein weiteres Jahr 
verlängert. Die Verlängerung der Veränderungssperre endet im Dezember dieses Jahres.

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) 
BauGB und sonstiger Stellen

Diese sogenannte frühzeitige Beteiligung wurde in der Zeit vom 23.05.2012 bis 25.06.2012 
durchgeführt. Die Beteiligung dient insbesondere der vollständigen Ermittlung und 
zutreffenden Bewertung der von der Planung berührten öffentlichen Belange sowie der 
Ermittlung des erforderlichen Umfanges und Detailierungsgrades der Umweltprüfung. 

Der Bebauungsplanentwurf, der den betroffenen Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange zugesandt wurde, stellte einen qualifizierten Bebauungsplan dar, der 
das bisherige Planungsrecht vollständig ersetzen sollte. Neben der Umsetzung der 
originären Planungsziele wurde die bisherige Gliederung des Gewerbegebietes bezüglich 
des Störgrades von Betrieben durch flächenbezogene Schallleistungspegel ersetzt, wie bei 
aktuellen Gewerbegebietsbebauungsplänen üblich. Darüber hinaus wurde der zulässige 
Versiegelungsgrad auf das Maß der aktuellen Baunutzungsverordnung reduziert zugunsten 
einer Nachbesserung der Bepflanzungsverpflichtungen, um langfristig Verbesserungen des 
Kleinklimas im Hinblick auf Überhitzung im Sommer von versiegelten Flächen zu erreichen. 

In Bezug auf die Umsetzung des Einzelhandelskonzeptes wurden die in Braunschweig in 
Gewerbegebieten üblichen Festsetzungen verwandt. Wobei hierzu abweichend der KFZ-
Handel als ausnahmsweise zulässige Nutzung festgesetzt werden sollte, da dem KFZ-
Handel innerhalb des Gewerbegebietes „Sudetenstraße“ bereits eine gewisse 
Gebietsprägung zukommt.

Von Seiten der Industrie- und Handelskammer sowie der Handwerkskammer wurden 
erhebliche Bedenken geäußert. Die Bedenken richteten sich insbesondere gegen die 
geplante Gliederung des Gewerbegebietes nach Schalleistungspegeln, die nur 
ausnahmsweise Zulässigkeit des KFZ-Handels und die vorgesehenen Regelungen zur 
Zulässigkeit des gewerblichen Annexhandels.

Die rechtssichere Anwendung der flächenbezogenen Schallleistungspegel hätte eine 
umfangreiche Ergänzung des Schallgutachtens in Form einer zeitaufwendigen 
Betriebserhebung bedurft, um die Auswirkungen auf vorhandene Bestandsbetriebe 
umfassend analysieren und abwägen zu können. Im Hinblick auf die ablaufende 
Veränderungssperre wurde der Bebauungsplanentwurf dahingehend geändert, dass nur die 
primären Planungsziele umgesetzt werden, wie die Regelung von Einzelhandelsnutzungen, 
Vergnügungsstätten sowie Bordellen und bordellartigen Nutzungen. Die bisher geltenden 
Bebauungspläne werden nur partiell diesbezüglich geändert und die 
darüberhinausgehenden Festsetzungen behalten weiterhin ihre Gültigkeit. Die Zulässigkeit 
des KFZ-Handels wird nach eingehender Erörterung als Regelzulässigkeit innerhalb des 
Geltungsbereiches für vertretbar gehalten.

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 (2) BauGB 

Diese Beteiligung mit der überarbeiteten Entwurfsfassung wurde in der Zeit vom 28.06.2021 
bis 30.07.2021 durchgeführt. Dabei wurden von der Handwerkskammer nochmals 
Bedenken zu den vorgesehenen Einzelhandelsregelungen vorgebracht. Insbesondere 
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wurde bemängelt, dass beim ausnahmsweise, unter bestimmten Bedingungen zulässigen 
Annexhandel der Handel mit zentrenrelevanten Sortimenten ausgeschlossen werden soll 
(siehe textl. Festsetzung A 1.2.2). In diesem Zusammenhang wurde von der 
Handwerkskammer auf die Hauptniederlassung eines Sanitätshauses mit 
Orthopädiewerkstatt und Zentrallager in der Saarbrückener Straße hingewiesen, das in der 
Innenstadt zwei Sanitätshäuser betreibt. Sanitäts- und Orthopädieartikel sowie 
medizinische Produkte sind zentrenrelevant. Der Ausschluss zentrenrelevanter Sortimente 
auch beim Annexhandel betrifft den vorhandenen Betrieb bei etwaigen 
Erweiterungsabsichten seines Handels über den derzeitigen Bestand hinaus. Im Hinblick 
auf aktuelle Entwicklungen des Einzelhandels mit Schließungen in zentralen Lagen und 
Verlagerung ins Internet oder in Gewerbegebiete wird es für dringend erforderlich gehalten, 
dass auch bei der ausnahmsweisen Zulässigkeit von Annexhandel in Gewerbegebieten 
zentrenrelevante Sortimente ausgeschlossen werden. Damit kann der Gefahr 
entgegengewirkt werden, dass Sanitätshäuser in Innenstadtlagen langfristig geschlossen 
werden.

Die Stellungnahmen werden der Vorlage zum Satzungsbeschluss im Wortlaut beigefügt 
und dabei mit einer Stellungnahme der Verwaltung sowie einem Beschlussvorschlag 
versehen.

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB

Die Unterlagen zur Planung standen der Öffentlichkeit in Form eines Aushangs sowie im Internet in 
der Zeit vom 08.02 2021 bis 22.02.2021 zur Verfügung. Die wesentlichen Inhalte der eingegangenen 
Stellungnahmen und Fragen von Bürgern wurden in einer Niederschrift zusammengefasst und um 
eine entsprechende Stellungnahme der Verwaltung ergänzt (Anlage 5). 

Dabei wurden von mehreren Betrieben insbesondere Bedenken geäußert zu der geplanten 
Gliederung des Gewerbegebietes nach Schalleistungspegeln, der Festlegung von 
Lärmpegelbereichen, sowie Regelungen zu Begrünungsmaßnahmen.

Mit der überarbeiteten Entwurfsfassung des Bebauungsplanes sind diese Bedenken 
ausgeräumt worden.

Empfehlung

Die Verwaltung empfiehlt die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes „Sudetenstraße“, 
OE 40.

Leuer

Anlagen:

Anlage 1: Übersichtskarte 
Anlage 2: Zeichnerische Festsetzungen
Anlage 3: Textliche Festsetzungen und Hinweise
Anlage 4: Begründung mit Umweltbericht
Anlage 5:      Niederschrift der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB
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Anlage 1

Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift
Sudetenstraße

HO 40

Übersichtskarte

Maßstab 1: 20000
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 Anlage 3 

Bebauungsplan „Sudetenstraß“, OE 40  Textliche Festsetzungen, Stand: 09.08.2021 
Hinweis: Es gilt die BauNVO 1990/2013  Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB 

 
 
 

Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift 
Sudetenstraße OE 40 
Textliche Festsetzungen und Hinweise 
 
 
 
A Städtebau 
 
gemäß § 9 BauGB zu den Teilbereichen A, B und C, 
sowie gemäß § 9 Abs. 2a und Abs. 2b BauGB zum 
Teilbereich D 
 
In den Teilbereichen A und B werden die nach dem 
geltenden Bebauungsplan OE 5, im Teilbereich C die 
nach dem geltenden Bebauungsplan NP 17 sowie im 
Teilbereich D die nach § 34 BauGB zulässigen Nut-
zungen wie folgt eingeschränkt: 
 
1. Einzelhandelsnutzungen sind ausgeschlossen 

mit Ausnahme folgender Nutzungen: 
 
1.1 Der Verkauf von Kraftfahrzeugen und Kraftfahr-

zeugersatzteilen ist allgemein zulässig. 
 
1.2 Ausnahmsweise zulässig sind: 
 
1.2.1 Kioske; 
 
1.2.2 Verkaufs- und/oder Ausstellungsflächen, so-

weit sie in unmittelbarem Zusammenhang 
mit der am Standort erfolgenden Herstellung 
oder Weiterverarbeitung von Waren und Gü-
tern stehen. Sie müssen gegenüber der ge-
werblichen oder handwerklichen Herstellung 
oder Weiterverarbeitung von untergeordne-
ter Größe sein und in eine bauliche Anlage 
der Herstellung oder Weiterverarbeitung in-
tegriert sein.  

 
Nicht zulässig ist dabei der Verkauf folgen-
der Sortimente: 
 
­ Antiquitäten, Kunstgegenstände, 
­ Arzneimittel, medizinische Produkte, 
­ Baby-/Kinderartikel (außer Kinderwa-

gen/-sitze), 
­ Bastel-/Hobbybedarf, 
­ Bekleidung, 
­ Beleuchtungskörper, 
­ Blumen (Schnitt- und Topfpflanzen), 
­ Briefmarken, 
­ Brillen, -zubehör, optische und akusti-

sche Erzeugnisse, 
­ Bücher, 
­ Bürobedarf, 
­ Computer (PC), -zubehör, 
­ Drogerie-, Parfümeriewaren, Kosmetika, 
­ Elektrohaushaltsgeräte, 
­ Fahrräder und Zubehör, 
­ Foto-, Filmgeräte und Zubehör, 
­ Geschenkartikel, 
­ Glas, Porzellan, Keramik, 
­ Handarbeitsartikel, Strick- und Kurzwa-

ren, 

­ Haushaltswaren, Hausrat, 
­ Heimtextilien, Bettwaren, 
­ kunstgewerbliche Erzeugnisse, 
­ Kürschnerwaren, 
­ Lebensmittel: Nahrungs- und Genuss-

mittel, Getränke, 
­ Lederwaren, 
­ Musikinstrumente, Musikalien, 
­ Papier-/Schreibwaren, Schulbedarf, 
­ Kleinteilige Sanitäts- und Orthopädiearti-

kel, 
­ Schuhe, 
­ Spielwaren, 
­ Sportartikel, kleinteilige Sportgeräte, 
­ Teppiche, 
­ Uhren, Schmuck, Edelmetallwaren, 
­ Unterhaltungselektronik, Bild- und Ton-

träger, 
­ Tabakwaren und Zubehör, 
­ Wäsche, 
­ Zeitungen, Zeitschriften; 
 

1.2.3 im Teilbereich B gemäß § 1 Abs. 10 
BauNVO Erweiterungen, Änderungen und 
Erneuerungen der Verkaufs- und Ausstel-
lungsflächen des vorhandenen nicht großflä-
chigen Einzelhandelsbetriebes für Einbau-
küchen. Eine Entwicklung zu einem großflä-
chigen Einzelhandelsbetrieb im Sinne von 
§ 11 Abs. 3 BauNVO ist ausgeschlossen. 

 
2. Vergnügungsstätten sind unzulässig mit 

Ausnahme von Wettbüros und Spielhallen 
im Teilbereich C. 

 
3. Bordelle und bordellartige Betriebe sowie 

Wohnungsprostitution sind unzulässig in 
den Teilbereichen A, B und C. 

 
 
B Hinweise 
 
1. Kampfmittel 
 

Das Plangebiet ist kampfmittelverdächtig. Es 
wurde im 2. Weltkrieg bombardiert. Aus Si-
cherheitsgründen sind entsprechend der DIN 
18323 „Kampfmittelräumarbeiten“ vor Durch-
führung von Bodenarbeiten vollflächige Son-
dierungen auf Kampfmittel durchzuführen. 
Werden Störkörper festgestellt, sind diese zu 
bergen (Aufgrabung der Verdachtspunkte). 

 
2. Altlasten 
 
2.1 In weiten Teilen des B-Plangebietes besteht 

aufgrund der gewerblichen / industriellen Nut-
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zungen Altlastenverdacht. Die einzelnen Ver-
dachtsflächen können bei der Abteilung Ge-
wässer und Bodenschutz, Fachbereich Um-
welt, Stadt Braunschweig, anlassbezogen er-
fragt werden. Die vorgesehene Nutzung als 
Gewerbegebiet ist grundsätzlich möglich. 

 
2.2 Bei Baumaßnahmen ist im Rahmen des Bau-

genehmigungsverfahrens in den altlastenver-
dächtigen Bereichen mit besonderen Anforde-
rungen / Nebenbestimmungen zu rechnen. Im 
Bereich der gekennzeichneten Flächen sind 
Bodenaushubmaßnahmen gutachterlich und 
gegebenenfalls messtechnisch zu begleiten. 

 
2.3 Auf dem Grundstück Saarbrückener Straße 

263 befinden sich Grundwassermessstellen. 
Sie müssen erhalten und zugänglich bleiben. 
In Abstimmung mit der Abteilung Gewässer 
und Bodenschutz, Fachbereich Umwelt, Stadt 
Braunschweig und auf Kosten des Antragstel-
lers ist die Verlegung einzelner Messstellen 
möglich. 

 
3. Beschränkungszonen der Autobahnen  
 
3.1 Baugenehmigungen oder nach anderen Vor-

schriften notwendige Genehmigungen bauli-
cher Anlagen längs der Bundesautobahn 
A 391 und 392 in einer Entfernung bis zu 
100 m (Anbaubeschränkungszone), gemes-
sen vom äußeren Rand der befestigten Fahr-
bahn bedürfen gemäß § 9 Abs. 2 FStrG der 
Zustimmung des Fernstraßenbundesamtes. 

 
3.2 Bezüglich der Anbauverbotszonen gemäß 

§ 9 Abs. 1 FStrG sind die in den Bebauungs-
plänen OE 5 und NP 17 festgesetzten Bau-
grenzen zu beachten. 
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1. Rechtsgrundlagen Stand: 28.07.2021  

1.1 Baugesetzbuch (BauGB) 
 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. I S. 3634),  
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2939) 

 
1.2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), 
zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I. S. 1802) 

 
1.3 Planzeichenverordnung (PlanZV) 

 

in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 58), geändert durch  
Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

 
1.4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 

 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. S. 1274), zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 9. Dezember 2020 (BGBl I S. 2873) 

 
1.5 Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) 

 

2021 
 
1.6 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

 

in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch  
Artikel 10 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I. S. 2020) 

 
1.7 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.03.2021 (BGBl. I. S. 540) 
 
1.8 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz  

(NAGBNatSchG) 
 

in der Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 104), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 11. November 2020 (Nds. GVBl. S. 451) 

 
1.9 Niedersächsische Bauordnung (NBauO) 

 

in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. S. 46), zuletzt geändert durch  
Artikel 1 des Gesetzes vom 10. November 2020 (Nds. GVBl. S. 384) 

 
1.10 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 

 

in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 10. Juni 2021 (Nds. GVBI S. 368) 

 
1.11 Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmgiungsverfah-

ren während der COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz – PlanSIG) 
 

vom 20. Mai 2020 (BGBl. I S. 1041), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 353) 

 
 
2 Bisherige Rechtsverhältnisse 

2.1 Regional- und Landesplanung 
Im Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) von 2017 und im Regio-
nalen Raumordnungsprogramm (RROP) 2008 für den Großraum Braunschweig ist 
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Braunschweig im oberzentralen Verbund mit Wolfsburg und Salzgitter als Oberzent-
rum verbindlich festgelegt. Dem oberzentralen Verbund sind die Schwerpunktaufga-
ben „Sicherung und Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten“ zugewiesen. 
 
Nach dem RROP sollen Siedlungsentwicklungen schwerpunktmäßig in Oberzentren 
stattfinden. Im Großraum Braunschweig sollen diese vorrangig auf zentralörtlichen 
Standorten, die über Zugangsstellen des schienengebundenen ÖPNV bzw. von Re-
gio-Buslinien verfügen, konzentriert werden. Im Einzugsbereich der Haltepunkte soll 
durch verdichtete Bau- und Wohnformen eine höhere Siedlungsdichte erreicht wer-
den. 
 
Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes wird im RROP 2008 nachrichtlich als 
„vorhandener Siedlungsbereich oder bauleitplanerisch gesicherter Bereich“ darge-
stellt. Des Weiteren sind, als Grundsatz der Raumordnung, Flächen als Vorbehalts-
gebiete für den Hochwasserschutz dargestellt. Die Einstufung einer Fläche als 
„überschwemmungsgefährdet“ ist von der kommunalen Planung im Rahmen einer 
sachgerechten Abwägung zu berücksichtigen. Dies ist erfolgt (siehe Kapitel 5.2). 
Somit ist die Planung an die Regional- und Landesplanung angepasst. 
 

2.2 Flächennutzungsplan 
Für den Geltungsbereich dieses Bebauungsplans gilt der Flächennutzungsplan der 
Stadt Braunschweig in der Form der Neubekanntmachung vom 6. Oktober 2005. Er 
stellt in seiner derzeit geltenden Fassung für das Plangebiet gewerbliche Baufläche 
dar. Damit ist der Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennut-
zungsplan entwickelt. 
 

2.3 Bebauungspläne 
Innerhalb des Planbereiches, für den der Bebauungsplan aufgestellt werden soll, 
gelten zurzeit unterschiedliche Planungsrechte. Für den Bereich nördlich der Saar-
brückener Straße, bzw. des Friedlandweges bis zur Celler Straße gilt der Bebau-
ungsplan OE 5 aus dem Jahr 1976, für den Bereich östlich der Celler Straße der Be-
bauungsplan NP 17 aus dem Jahr 1975, jeweils mit festgesetzter Gebietsart Gewer-
begebiet (GE) auf Grundlage der Baunutzungsverordnung 1968 (BauNVO 68). Für 
den Bereich südlich der Saarbrückener Straße, bzw. des Friedlandweges gilt kein 
qualifizierter Bebauungsplan. Dieses Gebiet stellt einen im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteil im Sinne von § 34 BauGB dar. Die Gebietsart ist auch hier als Gewerbe-
gebiet einzustufen. 

 
 
3 Anlass und Ziel des Bebauungsplanes 

In den Teilbereichen des vorhandenen Gewerbegebietes „Sudetenstraße“ mit Pla-
nungsrecht auf Grundlage des Bebauungsplanes OE 5 und NP 17 in Verbindung mit 
der BauNVO 68 sind innerhalb der festgesetzten Gebietsart GE großflächige und 
sonstige Einzelhandelsbetriebe zulässig. Zur Umsetzung des Grundsatzbeschlus-
ses des Rates der Stadt Braunschweig zum „Zentrenkonzept Einzelhandel“ wurde 
1995 der Bebauungsplan OE 32 aufgestellt. Er sollte als Bebauungsplanänderung 
mit textlichen Festsetzungen die Zulässigkeit von Einzelhandelsnutzungen regeln. 
Er wurde 1996 als Satzung beschlossen und galt in Verbindung mit den darunterlie-
genden Bebauungsplänen OE 5, NP 4 und der Braunschweiger Bauverordnung 
(BVO) mit dem dazugehörigen Baunutzungsplan aus dem Jahr 1957. Das Verwal-
tungsgericht Braunschweig hatte im Jahr 1999 im Rahmen eines Verwaltungs-
rechtsstreites festgestellt, dass die BVO nicht mehr in Kraft ist. Da davon große 
Teile des Plangebietes betroffen waren, war der Bebauungsplan OE 32 seit diesem 
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Zeitpunkt nicht mehr anwendbar. Er wurde daher in einem förmlichen Verfahren 
2021 aufgehoben. 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes OE 40 „Sudetenstraße“ sollen nunmehr 
die Ziele des „Zentrenkonzeptes Einzelhandel“ umgesetzt und neues Planungsrecht 
zur Regelung der Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben geschaffen werden. Der 
entsprechende Aufstellungsbeschluss wurde im Mai 2012 gefasst.  
 
Zur Steuerung von Vergnügungsstätten hat der Rat der Stadt Braunschweig am 
20.11.2012 das Steuerungskonzept Vergnügungsstätten beschlossen und mit Be-
schluss vom 13.03.2018 ergänzt. Es dient als Handlungsleitlinie für die Ansiedlung 
von Vergnügungsstätten, wie z. B. Spielhallen und Wettbüros im Stadtgebiet. Das 
Konzept selbst entwickelt keine Verbindlichkeit. Bei der Aufstellung oder Änderung 
von Bebauungsplänen ist das Konzept aber im Sinne von § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB 
als „sonstiges städtebauliches Konzept“ zu berücksichtigen. 
 
Aufgrund einer Bauvoranfrage zur Nutzungsänderung eines bestehenden Gebäu-
des in eine Spielhalle (im Teilbereich A) wurde mit Wirkung vom 06. November 2018 
für das Bebauungsplangebiet OE 40 eine Veränderungssperre erlassen, die im No-
vember 2020 nochmals verlängert wurde. Im weiteren Verlauf wurde eine Bauvoran-
frage zur Nutzungsänderung von Büroräumen in eine bordellartige Nutzung (im Teil-
bereich A) auf der Grundlage der Veränderungssperre abgelehnt. 
 
Die Herangehensweise, einen Bebauungsplan mit qualifizierten Festsetzungen zu 
entwickeln, der das bisher geltende Planungsrecht insgesamt ersetzt und über die 
Planungsziele der Regelungen zur Zulässigkeit von Nutzungen hinaus auch As-
pekte des Lärmschutzes und weitergehende Pflanzverpflichtungen zugunsten der 
Verbesserung des Kleinklimas zu regeln, wurde wieder fallen gelassen. Im Rahmen 
der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der 
frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wurden erhebliche Bedenken vorgetragen. 
Insbesondere wurden Bedenken zu der vorgesehenen Gliederung mit flächenbezo-
genen Schallleistungspegeln von der Industrie- und Handelskammer sowie von der 
Handwerkskammer vorgetragen. Die Lärmschutzregelungen hätten nachgeschärft 
werden müssen durch umfangreiche Betriebsermittlungen, um sicherzustellen, dass 
die Regelungen rechtssicher fundiert sind und nicht im Einzelfall zu unverhältnismä-
ßigen Einschränkungen von Betrieben führen. Eine solche Ermittlung ist umfang-
reich und zeitaufwendig. Im Hinblick auf das primäre Planungsziel wurde nunmehr 
das Instrument eines textlichen Bebauungsplanes gewählt, um das Ziel der Nut-
zungsregelung umzusetzen. 
 
Die bestehenden qualifizierten Bebauungspläne OE 5 und NP 17 (Teilbereich) wer-
den durch den Bebauungsplan „Sudetenstraße“, OE 40 durch textliche Festsetzun-
gen ergänzt (Teilbereiche A, B und C). Für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil 
südlich der Saarbrückener Straße und des Friedlandweges werden die textlichen 
Festsetzungen auf der Grundlage von § 9 Abs. 2a und 2b BauGB erlassen (Teilbe-
reich D). Darüber hinaus gelten in diesem Teilbereich weiterhin die Regelungen des 
§ 34 BauGB. 
 

 
4 Umweltbericht 

4.1 Beschreibung der Planung 
Das Stadtgebiet östlich der Autobahn A 391 sowie südlich der A 392 ist überwie-
gend bebaut und wird als Gewerbegebiet genutzt. Es ist durch die Sudetenstraße 
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von Osten, durch die Saarbrückener Straße von Westen und durch die Julius-Kone-
gen-Straße in Verlängerung der Ernst-Amme-Straße von Süden erschlossen. Der 
Bebauungsplan OE 40 bereitet keine, gegenüber dem bisherigen Planungsrecht, 
erstmalig zusätzliche Bebauung vor. Ziel des Bebauungsplanes ist insbesondere die 
Anpassung des bisherigen Planungsrechtes an die vom Rat beschlossenen städte-
baulichen Konzepte „Zentrenkonzept Einzelhandel“ sowie „Steuerungskonzept Ver-
gnügungsstätten“. Die getroffenen Regelungen betreffen ausschließlich die Zuläs-
sigkeit von Einzelhandelsbetrieben sowie von Spielhallen, Wettbüros, Bordellen und 
bordellartigen Nutzungen. 
 

4.2 Planerische Vorgaben und deren Berücksichtigung, Quellen 
Die konkreten Auswirkungen der im folgenden genannten Grundlagen auf die Pla-
nung und deren Berücksichtigung im Rahmen der Planung werden, soweit erforder-
lich, bei der Beschreibung und Bewertung der Umweltsituation in Kap. 4.4 wiederge-
geben. 
 
Übergeordnete Vorgaben 
Im Rahmen der Aufstellung eines Bebauungsplans sind die grundsätzlichen Anfor-
derungen an die Berücksichtigung der Ziele des Umweltschutzes in der Bauleitpla-
nung, die sich aus dem Baugesetzbuch und den einschlägigen Fachgesetzen und 
Fachplänen ergeben, zu beachten. In diesen Fachgesetzen und Fachplänen schla-
gen sich die auf Ebene der Europäischen Union und auf Bundes- Landes- oder 
kommunaler Ebene festgelegten Umweltschutzziele nieder. Dabei sind im Allgemei-
nen die konkret für den Planungsraum formulierten Vorgaben und Entwicklungsziele 
der genannten Grundlagen auszuwerten und bei der Planaufstellung zu berücksich-
tigen. Da die Planung sich ausschließlich auf Regelungen der Zulässigkeiten, bzw. 
Unzulässigkeiten von bestimmten Nutzungen bezieht, wirkt sich die Planung auf die 
jeweiligen Schutzgüter nicht oder nur in geringem Umfang aus. 
 
Stadtweite Fachplanungen und Gutachten: 
Für das Stadtgebiet von Braunschweig liegen Fachplanungen und Gutachten vor, 
die umweltbezogene Informationen und Ziele enthalten und sich in unterschiedlicher 
Tiefe mit dem Plangebiet auseinandersetzen. Es handelt sich um folgende Unterla-
gen: 

• Regionales Raumordnungsprogramm, 2008 

• Landschaftsrahmenplan, 1999, Aktualisierung 2014 

• Stadtklimaanalyse Braunschweig Steinicke & Streifeneder, Richter & Röckle, 
2012, Kapitel 5 und 6 

• Stadtklimaanalyse Braunschweig, GEO-NET, 2017/2018, Teil 1 und Teil 2 

• Integriertes Klimaschutzkonzept für die Stadt Braunschweig, GEO-NET, 2010 

• Luftreinhalte- und Aktionsplan Braunschweig, 2007 

• Lärmminderungsplan Braunschweig, 2020 
 

4.3 Beschreibung der Methodik der Umweltprüfung und Beurteilung der Informations-
grundlagen 
Die Umweltprüfung bezieht sich im Wesentlichen auf das Plangebiet bzw. – soweit 
erforderlich, auf dessen nähere Umgebung. Gegenstand der Umweltprüfung sind 
nach Maßgabe des Baugesetzbuches die für den Betrachtungsraum und das Plan-
vorhaben planungs- und abwägungserheblichen Umweltbelange.  
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Die Umweltprüfung wurde nach folgender Methodik vorgenommen: 

• Auswertung der unter 4.2 genannten Planerischen Vorgaben und Quellen. Die 
bei der Erstellung insbesondere von Fachgutachten jeweils angewandten techni-
schen und sonstigen Untersuchungsmethoden sind diesen Quellen zu entneh-
men bzw. soweit erforderlich in Kap. 4.4 beschreiben. 

• Ortsbegehungen. 

• Auswertung der unter den Verfahrensschritten der Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) sowie § 4 (2) BauGB ermit-
telten Informationen. 

• Für die Beurteilung der Planung im Sinne der Eingriffsregelung erfolgt üblicher-
weise ein Vergleich der aktuellen Wertigkeiten von Natur und Landschaft im 
Plangebiet mit dem Planzustand, der nach Umsetzung dieses Bebauungsplans 
zu erwarten ist auf Grundlage des sogenannten Osnabrücker Modells. Soweit 
aus bereits bestehenden Bebauungsplänen Eingriffsrechte bestehen, werden 
sie in der Bilanzierung berücksichtigt. Das Osnabrücker Modell ist ein anerkann-
tes und in der Stadt Braunschweig regelmäßig zur Anwendung kommendes Ver-
fahren zur rechnerischen Unterstützung der gutachterlichen Bemessung von 
Eingriffsfolgen und Ausgleichsmaßnahmen.  

• Die Untersuchungstiefe der Umweltprüfung orientiert sich gemäß § 2 Abs. 4 
Satz 3 BauGB an den Festsetzungen dieses Bebauungsplans. Geprüft wird, 
welche erheblichen Auswirkungen durch die Umsetzung des Bebauungsplans 
auf die Umweltbelange entstehen können und welche Einwirkungen auf die ge-
planten Nutzungen im Geltungsbereich aus der Umgebung erheblich einwirken 
können.  

• Hierzu werden vernünftigerweise regelmäßig anzunehmende Einwirkungen ge-
prüft, nicht jedoch außergewöhnliche und nicht vorhersehbare Ereignisse.  
 

Auch wenn die durch die Planung zu erwartenden Auswirkungen nur marginal sind, 
wurden die einzelnen Schutzgüter betrachtet.  
 
Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen Informationen sowie 
Kenntnislücken bestanden nicht. 
 

4.4 Beschreibung und Bewertung der Umwelt und Prognosen 
4.4.1 Mensch und menschliche Gesundheit 
4.4.1.1 Betroffenheit Mensch 

Der Mensch und die menschliche Gesundheit können durch Emissionen/Immissio-
nen verschiedenster Arten oder auch durch andere Auswirkungen der Planung bzw. 
deren Umsetzung direkt oder indirekt betroffen sein. Diese Auswirkungen können 
sowohl einzelne Menschen als auch die Bevölkerung betreffen. Soweit die Auswir-
kungen den Schutzgütern (z.B. Boden, Wasser, Klima, Luft) direkt zugeordnet wer-
den können, werden sie in den entsprechenden Kapiteln des Umweltberichtes auf-
geführt.  
Soweit eine solche Zuordnung nicht möglich ist, werden die Auswirkungen im Fol-
genden aufgeführt. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um den Aspekt Lärm. 
 

4.4.1.2 Lärm 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
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Für das Plangebiet relevante Lärmarten umfassen insbesondere Straßenverkehrs-
lärm von den angrenzenden Autobahnen A 391 sowie A 392 sowie nutzungsbeding-
ter Lärm der vorhandenen Gewerbebetriebe.  
 
Gewerbelärm 
Der geltende Bebauungsplan OE 5 sieht im Hinblick auf die östlich angrenzenden 
Wohngebiete eine Gliederung der zulässigen Nutzungen innerhalb des Gewerbege-
bietes bezüglich des Störungspotentials vor. Dementsprechend haben sich insbe-
sondere südöstlich der Gablonzstraße mittelständische Büro und Handwerksbe-
triebe oder nicht störende Gewerbebetriebe angesiedelt. Die über mehrere Jahr-
zehnte existierende Nachbarschaft von Wohnen und Gewerbe hat bisher zu keinen 
maßgeblichen Beeinträchtigungen geführt. Konkrete Konflikte sind derzeit nicht be-
kannt. 
 
Straßenverkehrslärm 
Das Plangebiet ist bedingt durch seine Lage am „Ölper Kreuz“ sowie der Autobah-
nen A 391 und A 392 Verkehrslärmemissionen ausgesetzt. Darüber hinaus verur-
sacht der Ziel- und Quellverkehr sowie der Durchgangsverkehr im Gewerbegebiet 
weitere Lärmemissionen. 
 
Zur Beurteilung der Verkehrslärmbelastung im Plangebiet wurde die aktuelle Lärm-
kartierung des Lärmminderungsplanes der Stadt Braunschweig (Prognose 2025) 
herangezogen. Da die Lärmkarten nach der EU-Umgebungsrichtlinie berechnet wur-
den, lässt sich der Beurteilungspegel am Tag (6- 22 Uhr) nicht unmittelbar ablesen. 
Hier wurde ersatzweise der LDEN-Wert verwendet. Damit wird der Beurteilungspe-
gel am Tag, der sich nach DIN 18005 ergeben würde, in der Regel leicht über-
schätzt. 
 
Im Tagzeitraum ist an der Plangebietsgrenze entlang der Autobahnen ein Pegel  
von ca. 70 dB(A) anzutreffen. Im Abstand von rund 80 m von der Autobahn fällt der 
Pegel auf unter 65 dB(A). Im Innern des Plangebietes wird abseits der Straßen so-
gar ein Pegel von weniger als 60 dB(A) erreicht.  
 
Im Nachtzeitraum beträgt der Pegel an der Plangebietsgrenze entlang der Autobah-
nen 60-65 dB(A). Im Abstand von rund 120 m von der Autobahn fällt der Pegel auf 
unter 55 dB(A). 
 
In den Randbereichen zur Autobahn und unmittelbar an der Sudentenstraße werden 
die Orientierungswerte der DIN 18005 für ein Gewerbegebiet von 65 dB(A) am Tag 
und 55 dB(A) in der Nacht überschritten. Im größten Teil des Plangebietes werden 
die maßgeblichen Orientierungswerte jedoch eingehalten. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
Gewerbelärm 
Durch Fluktuation der Betriebe sowie Veränderungen innerhalb der Betriebsabläufe 
und Strukturen vorhandener Betriebe kann sich das Spektrum der gewerblichen 
Lärmemissionen im Rahmen der Vorgaben des bisher geltenden Planungsrechtes 
ändern.  
 
Verkehrslärm 
Der Verkehrslärm wird sich voraussichtlich durch die allgemeine Zunahme des mo-
torisierten Individualverkehrs, insbesondere auf den angrenzenden Autobahnen, er-
höhen, zumal entlang der Autobahnen keine aktiven Schallschutzmaßnahmen, wie 
Lärmschutzwände, vorhanden sind. 
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Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
Die bauliche Entwicklung des Gewerbegebietes ist weitgehend abgeschlossen und 
wird sich überwiegend auf bauliche Erweiterungen, auf Modernisierungen, auf An-
passungen im Rahmen von betrieblichen Fluktuationen und in Einzelfällen auf Neu-
bauten nach Abrissmaßnahmen beziehen.  
 
Da die Festsetzungen des Bebauungsplanes OE 40 sich ausschließlich auf Ein-
schränkungen von zulässigen Nutzungen beziehen, werden von der Planung keine 
Auswirkungen auf die Verkehrslärm- und Gewerbelärmemissionen zu erwarten sein. 
 

4.4.1.3 Sonstige Emissionen/Immissionen 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
Das Gewerbegebiet „Sudetenstraße“ ist weitestgehend bebaut. Das Spektrum der 
Nutzungsarten der ansässigen Betriebe entspricht dem eines klassischen Gewerbe-
gebietes, wobei der Handel mit Kraftfahrzeugen, verbunden mit entsprechenden 
Ausstellungsfreiflächen einen deutlichen Schwerpunkt bildet. Die mit den vorhande-
nen gewerblichen Nutzungen einhergehenden sonstigen Emissionen, wie Erschütte-
rungen, Licht, Wärme, Strahlung, Gerüche etc. gehen in der Regel über den Rah-
men von Emissionen, die üblicherweise bei entsprechenden gewerblichen Nutzun-
gen anzutreffen sind, nicht hinaus. Eine Besonderheit bildet dabei die an der Sude-
tenstraße angesiedelte Rettungswache des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB). Der 
ASB als Beauftragter im Rettungswesen im Sinne des Niedersächsischen Rettungs-
dienstgesetzes betreibt eine Flotte mit mehreren Rettungs- und Krankentransport-
fahrzeugen, die im Einsatzfall neben den akustischen Sondersignalanlagen auch 
optische Sondersignalanlagen (Blaulicht) benutzen. 
 
Baustellenlärm sowie mit Baustellen verbundene Staubentwicklung tritt nur verein-
zelt auf in Verbindung mit Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Bestand er-
setzenden Neubauten.  
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
Die vorliegenden Verhältnisse innerhalb des Bebauungsplangeltungsbereichs kön-
nen sich durch Fluktuation der Betriebe sowie Veränderungen innerhalb der Be-
triebsabläufe und Strukturen vorhandener Betriebe im Rahmen des bisher gelten-
den Planungsrechtes marginal ändern. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes OE 40 „Sudetenstraße“ werden keine 
Regelungen getroffen, die zusätzliche Spielräume für sonstige Emissionen schaffen. 
 

4.4.2 Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
Das Gewerbegebiet „Sudetenstraße“ ist weitestgehend bebaut. Da die Aufstellung 
des Bebauungsplanes OE 40 „Sudentenstraße“ nicht erstmalig Eingriffe in Natur 
und Landschaft vorbereitet, wurde keine gezielte gutachterliche Erfassung von Flora 
und Fauna vorgenommen. Im Bereich des B-Plans bestehen keine gesetzlich ge-
schützten Natur-/ Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale, geschützte Land-
schaftsbestandteile, Europäische Vogelschutzgebiete oder FFH-Gebiete. Aufgrund 
der siedlungs- und nutzungsbestimmten teilweise intensiv genutzten Flächen beste-
hen keine Strukturen, die Besonderheiten erwarten lassen. Es ist davon auszuge-
hen, dass sich Flora und Fauna aus Arten zusammensetzen, die an die Bedingun-
gen im verdichteten Lebensraum angepasst sind und daher in der Regel weit ver-
breitet sind. 
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Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
Innerhalb des Bebauungsplanbereichs können im Rahmen des bisher geltenden 
Planungsrechtes durch Fluktuation der Betriebe, sowie Veränderungen innerhalb 
der Betriebsabläufe und Strukturen vorhandener Betriebe Auswirkungen auf Flora 
und Fauna auftreten. Dabei sind die Regelungen zum besonderen Artenschutz 
grundsätzlich zu beachten. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes OE 40 „Sudetenstraße“ werden keine 
Regelungen getroffen, die zusätzliche Spielräume für Beeinträchtigungen von und 
Eingriffe in Flora und Fauna schaffen. 
 

4.4.3 Fläche 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Siedlungskörpers und ist überwiegend 
bebaut. Im Zusammenhang mit den verschiedenen gewerblichen Nutzungen sind 
die Flächen, über die vorhandene Bebauung hinaus, durch große Stellplatz- oder 
Lagerflächen zum Teil stark versiegelt. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
Die vorliegenden Verhältnisse innerhalb des Bebauungsplangeltungsbereichs kön-
nen sich durch Fluktuation der Betriebe sowie Veränderungen innerhalb der Be-
triebsabläufe und Strukturen vorhandener Betriebe im Rahmen des bisher gelten-
den Planungsrechtes ändern. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes OE 40 „Sudetenstraße“ werden pla-
nungsrechtlich Rahmenbedingungen geschaffen, die eine zukunftsfähige Nutzung 
des Gewerbegebietes für klassische gewerbliche Betriebe sichern. Insofern dient 
der Bebauungsplan dem sparsamen Umgang mit Grund und Boden und der Innen-
entwicklung. 
 

4.4.4 Boden 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
Im Geltungsbereich liegen unterschiedlich mächtige Niedertrassensande über Krei-
detonen vor. Die natürlichen Bodenfunktionen sind durch den hohen Versiegelungs-
grad stark eingeschränkt.  
 
Im Bereich des Grundstückes Saarbrückener Straße 263 liegt eine Untergrundver-
unreinigung durch leichtflüchtige chlorierte Kohlenwasserstoffe (LCKW) vor. Dar-
über hinaus besteht aufgrund der vorhandenen oder in der Vergangenheit ausgeüb-
ten gewerblichen oder industriellen Nutzungen in weiten Teilen des Plangebietes 
Altlastenverdacht. 
 
Kampfmittel 
Das Plangebiet ist kampfmittelverdächtig. Es wurde im 2.Weltkrieg bombardiert. Aus 
Sicherheitsgründen sind vor Beginn oder während anfallender Erdarbeiten geeig-
nete Gefahrenerforschungsmaßnahmen auf Kampfmittel durchzuführen. 
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Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
Innerhalb des Bebauungsplangeltungsbereichs kann in Einzelfällen im Rahmen des 
bisher geltenden Planungsrechtes durch Fluktuation der Betriebe, sowie Betriebser-
weiterungen sich der Versiegelungsgrad noch erhöhen, verbunden mit negativen 
Auswirkungen auf die Bodenfunktion. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
Da die Festsetzungen des Bebauungsplanes OE 40 sich ausschließlich auf Ein-
schränkungen von zulässigen Nutzungen beziehen, werden von der Planung keine 
Auswirkungen auf den Grad der Bodenversiegelung zu erwarten sein. 
 

4.4.5 Wasser 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
Das Plangebiet wird in Nord-Südrichtung von dem Fließgewässer „Schölke“ durch-
quert. Es handelt sich dabei um ein Gewässer III. Ordnung. Im Regionalen Raum-
ordnungsprogramm RROP wird der Lauf der Schölke als „Vorbehaltsgebiet für den 
Hochwasserschutz“ dargestellt. Die Schölke verläuft, bis auf verrohrte Unterquerun-
gen unterhalb der Sudetenstraße und der auslaufenden A 392 im Übergang zur Cel-
ler Straße, im offenen Abflussprofil. Im Abschnitt parallel zur östlichen Bebauung der 
Gablonzstraße gestaltet sich das Profil des Gewässerbettes mit seitlichen begrünten 
Böschungen, im Abschnitt zwischen der Bebauung Sudetenstraße 2 und 4 mit 
Spundwänden. Es liegen keine Erkenntnisse über Hochwasserereignisse in diesen 
Abschnitten der Schölke vor. Selbst bei den Überschwemmungsereignissen im Jahr 
2002 ist die Schölke in diesem Abschnitt nicht ausgeufert.  
 
Das Plangebiet ist zurzeit einem Gewerbegebiet entsprechend sehr stark versiegelt. 
Eine Versickerung von Niederschlagswasser für die Grundwasserneubildungsrate 
findet nur in einem sehr geringen Umfang statt. Auf der mit Bodenverunreinigungen 
belasteten und gekennzeichneten Flächen Saarbrückener Straße 263 befinden sich 
Grundwassermessstellen, die zur Überprüfung der Grundwasserstände und der 
Grundwasserbeschaffenheit im Zusammenhang mit der Bodenverunreinigung die-
nen.  
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
Bei einem Verzicht auf die Planung würde sich an der bestehenden Situation nichts 
ändern. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
Da die Festsetzungen des Bebauungsplanes OE 40 sich ausschließlich auf Ein-
schränkungen von zulässigen Nutzungen beziehen, werden von der Planung keine 
Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser zu erwarten sein. 
 
Auf die vorhandene Gewässerverunreinigung wird bereits im Bebauungsplan hinge-
wiesen, sodass potentielle Bauherren nicht erst in nachfolgenden wasserrechtlichen 
Erlaubnisverfahren davon Kenntnis erhalten. 
 

4.4.6 Klima, Luft 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
Makroklima 
Braunschweig liegt in einer gemäßigten Klimazone im Übergangsbereich zwischen 
ozeanisch und kontinental geprägten Einfluss. Die Witterung wird vornehmlich von 
Tiefdruckgebieten mit eingelagerten Zwischenhochs bestimmt, sodass wechselnde 
Wetterlagen auftreten und längere Hochdruckperioden mit beständigem Wetter eher 
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selten sind (Stadtklimaanalyse 2012). Im langjährigen Mittel beträgt an der DWD-
Station Braunschweig Völkenrode (1981-2010) die Lufttemperatur (2 m über Grund) 
9,5°, der Niederschlag 628 mm und die Windgeschwindigkeit 3,4 m s-1 (10 m über 
Grund). 
 
Hinsichtlich des Klimaschutzes ist der derzeitige Zustand des Plangebietes durch 
die Treibhausgasemissionen der vorhandenen Betriebe entsprechend ihres Ener-
gieverbrauchs und der Art der Erzeugung dieser Energie (fossil / erneuerbar) ge-
kennzeichnet. 
 
Mikroklima 
Prinzipiell werden in der angewandten Stadtklimatologie thermische und lufthygieni-
sche Belastungen unterschieden, so dass drei Belastungskategorien vorkommen: 
- Kältebelastung 
- Wärmebelastung 
- Lufthygienische Belastung 
Für die lufthygienische Belastung gibt es Bewertungsmaßstäbe, z.B. die in der 39. 
BImSchV festgelegten Immissionsgrenzwerte. Auch die thermische Belastung lässt 
sich anhand der VDI-Richtlinie 3787 Blatt 2 bewerten. 
 
Einer Kältebelastung kann man in der Regel durch angepasstes Verhalten gut aus-
weichen. Bei Wärmebelastungen ist dies schwieriger. Wobei Wärmebelastungen 
sich nicht nur allgemein auf das Wohlbefinden, sondern als Risikofaktor auf emp-
findliche Menschen auswirken. Zwar kommen in Büros häufig Klimaanlagen zum 
Einsatz. Da durch den beginnenden Klimawandel zu befürchten ist, dass sich künf-
tig die Temperaturen weiter erhöhen werden, bekommen die Wirkungsbereiche von 
Siedlungsgebieten bezüglich bioklimatischer Belastungen insbesondere in den war-
men Sommermonaten immer mehr Bedeutung. Das Plangebiet des Gewerbegebie-
tes „Sudetenstraße“ wird in der aktuellen Stadtklimaanalyse überwiegend als Wir-
kungsraum mit sehr hoher bioklimatischer Belastung dargestellt. Dies ist insbeson-
dere auf den Umstand zurückzuführen, dass das Gebiet durch einen sehr hohen 
Versiegelungsgrad und einer relativ geringen Durchgrünung geprägt ist und sich in 
den Sommermonaten stark aufheizt. 
 
Luft 
Die lufthygienische Belastung wird durch Luftschadstoffeinträge und Feinstäube ver-
ursacht. Neben Einträgen aus gewerblichen Produktionsprozessen und Heizungs-
anlagen wird dies insbesondere durch verkehrsbedingte Schadstoffe verursacht. Als 
maßgebliche verkehrsbedingte Emittenten sind dies die westlich angrenzende Auto-
bahn A 391 und die nördlich angrenzende A 392, sowie in geringerem Ausmaß 
auch die gebietsquerende Haupterschließungsachse „Sudetenstraße“. Im Zusam-
menhang mit einem anderen Bauleitplanverfahren wurde der Autobahnabschnitt der 
A 391 ca. 1000 m weiter südlich mit einer Immissionsberechnung bezüglich der 
NO2-Belastung sowie der Feinstaubbelastung PM10 und PM2,5 untersucht. Bei allen 
drei Schadstoffarten wurde auch in einem Abstand von 20 m zum befestigten Fahr-
bahnrand der Autobahn eine Schadstoffbelastung jeweils deutlich unter den jeweili-
gen Grenzwerten ermittelt. Die topografischen Verhältnisse, Lage zur Autobahn in 
Bezug auf Himmelsrichtung und Windrichtung sowie der Dammlage der Autobahn 
sind, mit Ausnahme der fehlenden Lärmschutzwand im Bereich des Gewerbegebie-
tes „Sudetenstraße“, identisch. Insofern kann davon ausgegangen werden, dass die 
jeweiligen Grenzwerte auch im Plangebiet des Gewerbegebietes „Sudetenstraße“ 
ebenfalls nicht überschritten werden. 
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Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
Aufgrund des Klimawandels wird die bioklimatische Belastung des Gebietes weiter 
ansteigen. Die Schadstoffbelastung durch Verkehrsimmissionen kann durch die Zu-
nahme des Verkehrs ansteigen. Allerdings kann angenommen werden, dass durch 
aktuell gesetzlich geregelte Reduzierungen von Grenzwerten für den Schadstoffaus-
stoß die Luftschadstoffbelastung werden.  
 
Die Entwicklung der Treibhausgasemissionen in einem Gewerbegebiet lässt sich 
kaum vorhersagen. Bei strombasierten Verbräuchen ist von sinkenden Emissionen 
aufgrund des steigenden Anteils erneuerbarer Energien an der Stromproduktion 
auszugehen. Steigende CO2-Preise begünstigen zudem Effizienz- und Sanierungs-
maßnahmen in den Betrieben. Andererseits können Veränderungen in der Produk-
tion oder der Art der Betriebe die Energieverbräuche im Gebiet ebenso erhöhen wie 
die Zunahme der Elektromobilität. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
Da die Festsetzungen des Bebauungsplanes OE 40 sich ausschließlich auf Ein-
schränkungen von zulässigen Nutzungen beziehen, werden von der Planung keine 
konkreten Auswirkungen auf das Schutzgut Klima (Makroklima und Mikroklima) und 
Luft zu erwarten sein. 
 

4.4.7 Orts- und Landschaftsbild, Erholung 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
Das Schutzgut Landschaftsbild ist ausschließlich anthropogen bedeutsam. Das Er-
scheinungsbild von Siedlungsbereichen entspricht dabei als Ortsbild einem Teil des 
Landschaftsbildes. Das hier vorliegende Landschaftsbild ist im Plangebiet sehr stark 
durch Bebauungen mit gewerblichen Nutzungen und wenig Grün geprägt. Die bauli-
che Gestaltung der Gebäude ist dabei abhängig von den jeweiligen Nutzungen he-
terogen. In einigen Teilbereichen kommen damit den Straßenbäumen als grünord-
nerisch prägende Elemente besondere Bedeutung zu.  
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
Für die Bestandssituation ergeben sich nur marginale Änderungen im Rahmen von 
Betriebsumstrukturierungen oder Erweiterungen auf Grundlage des bisherigen Pla-
nungsrechtes.  
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
Da die Festsetzungen des Bebauungsplanes OE 40 sich ausschließlich auf Ein-
schränkungen von zulässigen Nutzungen beziehen, werden von der Planung keine 
Auswirkungen auf das Schutzgut Orts- und Landschaftsbild zu erwarten sein. 
 

4.4.8 Kulturgüter und sonstige Sachgüter 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
Für den Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes und dessen engere Nachbar-
schaft beinhaltet das Verzeichnis der Kulturdenkmale – Baudenkmale – (§ 4 Nieder-
sächsisches Denkmalschutzgesetz NDSchG) keine Einträge. Zum Aspekt der Bo-
dendenkmalpflege bestehen keine Anhaltspunkte für archäologische Bodenfunde. 
Unabhängig davon ist § 14 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (Bodenfunde) 
ist zu beachten. Beim Auffinden von Sachen oder Spuren, bei denen Anlass zu der 
Annahme gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale sind (Bodenfunde), ist dies der 
Denkmalbehörde anzuzeigen. 
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Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
Bei einem Verzicht auf die Planung würde sich an der bestehenden Situation nichts 
ändern. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
Durch die Planung ergeben sich keine Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige 
Sachgüter. 
 

4.4.9 Wechselwirkung zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes 
Durch das komplexe Beziehungsgeflecht bestehen regelmäßig Wechselwirkungen 
zwischen verschiedenen Schutzgütern und Umweltmedien. Die nachweisbaren 
und/oder messbaren Veränderungen von Aus- und Einwirkungen sind zu den ein-
zelnen Schutzgütern beschrieben.  
 
Im vorliegenden Fall bestehen durch die vorhandene intensive bauliche Ausnutzung 
und Versiegelung Wechselwirkungen insbesondere zwischen den Schutzgütern Bo-
den, Wasser und Stadtklima. 
 

4.4.10 Zusammenwirken mit benachbarten Plangebieten 
In der relevanten Nachbarschaft zum Geltungsbereich dieses Bebauungsplans be-
stehen derzeit keine Planungen, von denen Auswirkungen auf die Umweltgüter zu 
erwarten wären. Eine zusätzliche Belastung ist daher nicht erkennbar. Auf eine ku-
mulierende Betrachtung möglicher Auswirkungen wird daher an dieser Stelle ver-
zichtet. 
 

4.5.1 Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und zum Ausgleich der 
nachteiligen Auswirkungen 
Da der Bebauungsplan OE 40 durch textliche Festsetzungen das bisher geltende 
Planungsrecht lediglich bezüglich der Zulässigkeit der Art der baulichen Nutzung 
partiell einschränkt, sind diesbezüglich keine weiteren Maßnahmen erforderlich. 
 

4.5.2 Maßnahmen zum Ausgleich erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen, 
Anwendung der Eingriffsregelung (§ 1 a Abs. 3 BauGB i. V. m. dem BNatSchG) 
Gemäß § 18 Abs. 1 BNatSchG ist bei der Aufstellung von Bebauungsplänen über 
die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Bauge-
setzbuches zu entscheiden. Gemäß § 1 a BauGB werden die Aspekte „Ausgleich“ 
und „Ersatz“ zusammenfassend als „Ausgleich“ bezeichnet. Ein Ausgleich ist nicht 
erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt 
sind oder zulässig waren (§ 1 a Abs.3 Satz 6 BauGB).  
 
Der Bebauungsplan „Sudetenstraße“, OE40 überplant die Fläche des bisherigen 
Bebauungsplanes OE 5 und eine Teilfläche des Bebauungsplanes NP 17 sowie 
südlich der Saarbrückener Straße, bzw. des Friedlandweges einen im Zusammen-
hang bebauten Ortsteil gem. § 34 BauGB. Damit sind Eingriffe vor der planerischen 
Entscheidung bereits zulässig gewesen. Da der Bebauungsplan „Sudetenstraße“, 
OE 40 keine baulichen Eingriffe erstmalig vorbereitet, ist ein naturschutzrechtlicher 
Ausgleich auf der Grundlage der Eingriffsregelung nicht erforderlich. 
 

4.6 Erhebliche nachteilige Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem  
Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu  
erwarten sind 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich nicht in einem relevanten 
Einwirkungsbereich eines Störfallbetriebes im Stadtgebiet Braunschweigs. Insofern 
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sind keine negativen Auswirkungen durch Störfallbetriebe auf das Plangebiet zu er-
warten. Durch den Bebauungsplane OE 40 werden auch keine Störfallbetriebe erst-
malig zugelassen. Insofern sind keine diesbezüglichen Auswirkungen durch diesen 
Bebauungsplan auf die Umgebung zu erwarten. 
 

4.7 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen 
(Monitoring) 
Da die Festsetzungen des Bebauungsplanes OE 40 sich ausschließlich auf Ein-
schränkungen von zulässigen Nutzungen beziehen, werden von der Planung keine 
erstmaligen erheblichen Umweltauswirkungen vorbereitet. Insofern sind im Zusam-
menhang mit dem Bebauungsplan OE 40 keine Maßnahmen zur Überwachung er-
heblicher Umweltauswirkungen erforderlich. 
 

4.8 Ergebnis der Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten 
Bei dem Bebauungsplan handelt es sich um eine Einschränkung bisher zulässiger 
baulicher Nutzungen eines bestehenden Gewerbegebietes. Insofern erübrigt sich 
eine Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten unter Umweltgesichtspunkten. 
 

4.9 Zusammenfassung 
Das derzeit geltende Planungsrecht des bestehenden Gewerbegebietes zwischen 
den Bundesautobahnen A 391, A 392, der Celler Heerstraße, Schölke und dem 
ehemaligen Industriegleis nach Lehndorf wird durch die Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes OE 40 lediglich bezüglich konkreter zulässiger baulicher Nutzungen ein-
geschränkt. Daher sind keine relevanten negativen Umweltauswirkungen durch die 
Planung zu erwarten. 
 
 

5 Begründung der Festsetzungen 

5.1 Art der baulichen Nutzung 
Die Bebauungspläne OE 5 und NP 17 setzen für die den Bebauungsplan OE 40 be-
treffenden Teilflächen A, B und C als Gebietsart ein Gewerbegebiet auf der Grund-
lage der Baunutzungsverordnung 1968 (BauNVO 1968) fest. Für die Teilfläche D ist 
ein faktisches Gewerbegebiet auf Grundlage des § 34 BauGB in Verbindung mit der 
BauNVO 1990 anzunehmen.  
 
Dies entspricht den heutigen Nutzungen im Plangebiet und der im Flächennutzungs-
plan dargestellten langfristigen städtebaulichen Zielvorstellung für diesen Bereich. 
Das Gebiet soll für den produzierenden und den Dienstleistungssektor vorbehalten 
bleiben. Es ist verkehrstechnisch gut erschlossen und liegt in relativer Nähe zu 
Wohngebieten, ohne nennenswerte negative Lärmauswirkungen auf diese zu ha-
ben. Die Sicherung des Standortes für das klassische Gewerbe insbesondere durch 
Ausschluss von großflächigen Einzelhandelsbetrieben kann hier einen Beitrag zum 
städtebaulichen Leitbild einer „Stadt der kurzen Wege“ (Nähe Wohnen – Arbeiten) 
geleistet werden. Die bisher zulässigen baulichen Nutzungen in den Teilbereichen A 
und B auf Grundlage des Bebauungsplanes OE 5, im Teilbereich C auf Grundlage 
des Bebauungsplanes NP 17 sowie im Teilbereich D auf Grundlage des § 34 
BauGB werden folgender Maßen eingeschränkt: 
 
Einzelhandel 
Einzelhandelsbetriebe sind allgemein Gewerbebetrieben aller Art zuzuordnen. So-
fern sie Merkmale der Großflächigkeit, verbunden mit den entsprechenden negati-
ven Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche aufweisen, sind diese seit der 
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Baunutzungsverordnung (BauNVO) 1977 nicht mehr allgemein in einem Gewerbe-
gebiet zulässig, sondern nur in einem Sondergebiet nach § 11 Abs.3 BauNVO. Die 
bisherigen Bebauungspläne OE 5 und NP 17 basieren auf der BauNVO 1968, d.h. 
großflächige Einzelhandelsbetriebe waren bis dato innerhalb der Plangebiete zuläs-
sig. 
 
Zur Steuerung der Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben wurde das Zentrenkon-
zept Einzelhandel der Stadt Braunschweig als städtebauliches Konzept im Sinne 
von § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB von Rat der Stadt Braunschweig beschlossen. Es legt 
im Wesentlichen fest: 
 
• Großflächiger Einzelhandel soll nur in den extra ausgewiesenen „Entwicklungs-

schwerpunkten für den großflächigen zentrenverträglichen Einzelhandel“ oder in 
der Innenstadt zulässig sein. 

• Nicht großflächiger Einzelhandel soll im Wesentlichen nur in den zentralen Ver-
sorgungsbereichen oder in der Innenstadt zulässig sein. 

 
Das Plangebiet ist im Zentrenkonzept Einzelhandel nicht als Schwerpunkt für den 
großflächigen Einzelhandel ausgewiesen. Das „Standortkonzept zentrale Versor-
gungsbereiche, Zentrenkonzept Einzelhandel, Ergänzung 2010“ stellt das Gebiet 
dar als „überwiegend Gewerbe/Industrie, Forschung“. Die als „überwiegend Wohn-
/Mischgebiet“ eingestuften Bereiche beidseits der Celler Straße liegen südlich des 
Gewerbegebietes „Sudetenstraße“. Dort befindet sich ein zentraler Versorgungsbe-
reich mit der Funktion eines Stadtteil A-Zentrums (Weißes Ross), das in seiner Ent-
wicklung gesichert und gestärkt werden soll. Weitere Angebote zur Versorgung mit 
Gütern des täglichen Bedarfs befinden sich im Gebiet zwischen Varrentrappstraße 
und der Celler Straße sowie an der Hildesheimer Straße.  
 
Da das Plangebiet in erster Linie dem produzierenden Gewerbe und Dienstleis-
tungsbetrieben vorbehalten werden soll, und es sich in Bezug auf nahversorgungs-
relevante Sortimente nicht in städtebaulich integrierter Lage befindet, werden ent-
sprechend den Zielen des Zentrenkonzeptes nicht großflächige Einzelhandelsbe-
triebe grundsätzlich ausgeschlossen. Davon abweichend werden folgende Nutzun-
gen zugelassen: 
 
• Verkauf von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeugersatzteilen (allgemein zulässig),  
• Kioske, sowie Verkaufs- und/ oder Ausstellungsflächen in Verbindung mit produ-

zierenden oder weiterverarbeitenden Betrieben oder Handwerksbetrieben, als so-
genannter Werksverkauf oder Annexhandel (als Ausnahme zulässig) 

• Erweiterter Bestandsschutz des Küchenhandels Sudetenstraße 4B (als Fremd-
körperregelung). 

 
Der KFZ-Einzelhandel sowohl mit Neu- als auch mit Gebrauchtwagen ist überpro-
portional stark innerhalb des Gewerbegebietes vertreten. Diese Entwicklung hat sich 
über einen langen Zeitraum eingestellt und prägt ein Stück weit auch das Erschei-
nungsbild und den Charakter des Gewerbegebietes „Sudetenstraße“ als „Auto-
meile“. Bezüglich einer gewissen Konzentration von KFZ-Einzelhandelsbetrieben 
bestehen grundsätzlich keine städtebaulichen Bedenken, da derzeit keine Anzei-
chen einer städtebaulichen Fehlentwicklung erkennbar sind. 
 
Flächen für den Werksverkauf oder Annexhandel müssen gegenüber der gewerbli-
chen Herstellung oder Weiterverarbeitung von untergeordneter Größe sein und in 
eine bauliche Anlage der Herstellung oder Weiterverarbeitung integriert sein, um zu 
verhindern, dass Verkaufs- und Ausstellungsflächen losgelöst von der Produktions-
stätte eine eigenständige Entwicklung vollziehen und damit besondere Bedeutung 
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bekommen. Es handelt sich bei diesen Fällen also nicht um reine Einzelhandelsbe-
triebe, sondern um Gewerbe- oder Handwerksbetriebe, die am Ort der Herstellung 
auch verkaufen wollen, was für den Betrieb u. U. von erheblicher Bedeutung sein 
kann. Diese besondere Form des Einzelhandels kann als Ausnahme akzeptiert wer-
den, sofern sie im konkreten Einzelfall keine wesentliche Beeinträchtigung der Funk-
tionsfähigkeit der bestehenden Einkaufsbereiche der Stadt darstellt und insgesamt 
keine negativen städtebaulichen Auswirkungen nach sich zieht. Die gewerbliche 
Nutzung muss bei der Gesamtbetrachtung deutlich im Vordergrund stehen. Zentren-
relevante Warengruppen (Braunschweiger Liste) sind dabei grundsätzlich ausge-
schlossen, da diese insbesondere zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Einzel-
handels in der Kernstadt sowie zur wohnungsnahen Versorgung in den Ortsteilen 
beitragen.  
 
Aufgrund der aktuellen Entwicklungen und der Gefährdung des Einzelhandels durch 
Schließungen in zentralen Lagen und der Verlagerung des Handels ins Internet oder 
in Gewerbegebiete gewinnt diese Vorgehensweise weiter an Bedeutung. 
 
Im Teilbereich D an der Saarbrückener Straße befindet sich ein Orthopädietechnik-
betrieb. Zu diesem Betrieb gehören zwei Filialen in der Innenstadt von Braun-
schweig, die als klassische Sanitätshäuser geführt werden. Am Standort Saarbrü-
ckener Straße befindet sich das Zentrallager, die Verwaltung sowie der Werkstattbe-
trieb einschließlich Flächen für Ausstellung und Anprobe.  
 
Die Warensortimente von Sanitätshäusern, insbesondere Orthopädie- und Sanitäts-
artikel sind zentrenrelevant. Insofern berührt der Ausschluss des Annexhandels mit 
zentrenrelevanten Sortimenten den ansässigen Orthopädiebetrieb. Der baurechtlich 
genehmigte Betrieb genießt jedoch Bestandsschutz und kann ohne Einschränkung 
fortgeführt werden. Die Regelungen zur Einschränkung der Zulässigkeit von unter-
geordnetem Annexhandel für die Sortimente „medizinische Produkte“ und „Sanitäts- 
und Orthopädieartikel“ entfalten ihre Wirksamkeit daher gegenüber dem vorhande-
nen Unternehmen letztlich nur bei geplanten Erweiterungen der Verkaufsfläche.  
 
Zum Sortimentsspektrum eines Sanitätshauses gehören neben kleinteiligen Artikeln 
auch großteilige Produkte, wie Pflegebetten und Rollstühle. Großteilige Sanitäts- 
und Orthopädieartikel, die in den Geschäften in Innenstadtlage nicht vorrätig gehal-
ten und besichtigt werden können, können die Kunden am Standort Saarbrückener 
Straße besichtigen, ausleihen oder nach vorherigem Erwerb dort auch abholen, falls 
die Kunden den Kostenzuschlag für die Anlieferung nach Hause nicht zahlen möch-
ten. Dies ist weder innenstadtrelevant noch innenstadtschädlich. Insofern ist es an-
gemessen, den Ausschluss im Zusammenhang mit dem Annexhandel für die Sorti-
mente Sanitäts- und Orthopädieartikel nur auf kleinteilige Produkte zu beschränken. 
Hierdurch wird für den vorhandenen Betrieb ein eingeschränktes Entwicklungspo-
tential ermöglicht.  
 
Kioske sind ebenfalls als Ausnahme zulässig, da sie in der Regel der Versorgung 
des Gebietes dienen, in diesem Fall neben den dort lebenden Anwohnern auch der 
dort arbeitenden Bevölkerung. 
 
Auf dem Grundstück Sudetenstraße 4B besteht ein nichtgroßflächiger Einzelhan-
delsbetrieb mit Ausstellungsflächen und Verkauf von Einbauküchen. Dieser Betrieb 
wurde auf Grundlage des bisher geltenden Bebauungsplanes OE 5 zugelassen und 
genießt Bestandsschutz. Mit den neuen Regelungen zur Zulässigkeit von Einzelhan-
delsbetrieben durch den Bebauungsplan OE 40 wäre dieser Betrieb planungsrecht-
lich unzulässig. Im Hinblick auf die getroffenen Regelungen zum KFZ-Einzelhandel 
und der tatsächlich vorhandenen Gebietsstruktur ist es städtebaulich vertretbar, 
über den normalen Bestandsschutz hinaus, Festsetzungen zu einem erweiterten 
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Bestandsschutz auf der Grundlage von § 1 Absatz 10 BauNVO zu treffen, da es 
sich dabei um ein nicht zentrenrelevantes Sortiment handelt. Die Erweiterung, Än-
derung und Erneuerung der Verkaufs- und Ausstellungsfläche des derzeit nicht 
großflächigen Einzelhandelsbetriebes für Einbauküchen soll auf dieser Basis zuge-
lassen werden, da hierdurch keine negativen Auswirkungen auf zentrale Versor-
gungsbereiche zu erwarten sind. Eine Nutzungsänderung in einen sonstigen Einzel-
handelsbetrieb ist allerdings unzulässig. Hierdurch würde ansonsten das Planungs-
ziel des Bebauungsplanes unterlaufen werden. Eine Entwicklung des ansässigen 
Küchenhandels zu einem großflächigen Einzelhandelsbetrieb ist im Rahmen der 
Fremdkörperregelung nicht vorgesehen. Ein solcher Betrieb wäre nach neuer 
BauNVO nur in einem SO-Gebiet zulässig und würde insofern dem Planungsziel 
des Bebauungsplanes noch stärker widersprechen. 
 
Vergnügungsstätten  
Unter den städtebaulichen Begriff „Vergnügungsstätte“ fallen im Wesentlichen fol-
gende Gruppen: 
­ Spiel- und Automatenhallen 
­ Nachtlokale jeglicher Art, Vorführ- u. Geschäftsräume, deren Zweck auf Darstel-

lung mit sexuellem Charakter ausgerichtet ist 
­ Diskotheken, Tanzlokale 
­ Swinger-Clubs 
­ Multiplex-Kinos 
­ Festhallen 
­ Wettbüros 
 
Vergnügungsstätten sind im Rahmen der Gewerbefreiheit grundsätzlich legal und 
können nicht in einem Stadtgebiet vollständig ausgeschlossen werden. Eine reine 
Negativplanung würde dem Grundsatz der Wahrung städtebaulicher Entwicklung 
und Ordnung widersprechen. Deshalb gilt es, ein adäquates und marktkonformes, 
das heißt umsetzbares Angebot an Zulässigkeitsbereichen vorzuhalten. Es müssen 
Standorte angeboten werden, an denen solche Einrichtungen angesiedelt werden 
können. Diese Standorte müssen auch aus Betreibersicht für eine wirtschaftliche 
Betriebsführung geeignet sein. Diese Aufgabe wurde mit dem Vergnügungsstätten-
konzept der Stadt Braunschweig erfüllt. 
 
Der Rat der Stadt Braunschweig hat am 20. November 2012 das „Steuerungskon-
zept Vergnügungsstätten“ beschlossen. In diesem Konzept werden allgemeine städ-
tebauliche Zielvorgaben für das bauleitplanerische Handeln der Stadt Braunschweig 
bei der Ansiedlung von Vergnügungsstätten aufgestellt. Der Schwerpunkt liegt dabei 
auf der Festlegung von Zielvorstellungen für die Ansiedlung von Spielhallen im 
Stadtgebiet, da Spielhallen auf Grund ihrer großen Anzahl und den z. T. erheblichen 
städtebaulichen Auswirkungen den größten Regelungsbedarf innerhalb des Stadt-
gebietes nach sich ziehen.  
 
Im Vergnügungsstättenkonzept wurden dafür stadtweit Standortbereiche untersucht 
(„Suchräume“), die bereits eine Vorprägung durch Spielhallen und Wettbüros haben 
und/oder relevante Standortfaktoren aus Betreibersicht für die potentielle Entwick-
lung solcher Einrichtungen aufweisen. Auf Basis dieser Analyse und daraus abgelei-
teter allgemeiner Empfehlungen wurden konkretere Standorte definiert, an denen 
die Ansiedlung von Spielhallen und Wettbüros grundsätzlich in Frage kommt, da 
hier nicht mit negativen städtebaulichen Auswirkungen von ausreichendem Gewicht 
zu rechnen ist, wenn die Kriterien der ausnahmsweisen Zulässigkeit eingehalten 
werden. Die Standortempfehlungen enthalten dabei Hinweise darauf, ob die Stand-
orte nur für nicht-kerngebietstypische oder auch für kerngebietstypische Spielhallen 
und Wettbüros in Frage kommen. Grundsätzlich sieht das Vergnügungsstättenkon-
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zept vor, Spielhallen und Wettbüros nur noch an den im Konzept dargestellten ge-
eigneten Standorten ausnahmsweise zuzulassen. Im Umkehrschluss sollen in allen 
anderen Stadtgebieten Spielhallen und Wettbüros ausgeschlossen werden. 
 
Grundsätzlich empfiehlt das Vergnügungsstättenkonzept, Spielhallen und Wettbüros 
in Gebieten, in denen Wohnnutzung vorherrscht, auszuschließen. Auch Stadtteile in 
Randlagen können für Betreiber von Spielhallen und Wettbüros interessante Stand-
orte sein. Das Gewerbegebiet Sudetenstraße befindet sich nordwestlich der Innen-
stadt und ist durch seine Lage am Autobahnkreuz verkehrsgünstig gelegen, was 
den Standort auch für auswertige motorisierte Kunden, die eine gewisse Anonymität 
suchen, recht attraktiv macht. 
 
Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sind vorrangig städtebauliche Belange 
zu berücksichtigen. Spielhallen und Wettbüros können durch ihre Lage, ihre Anzahl 
oder Häufigkeit eine bestimmte „Lage“ dominieren, so dass eine Abwertung bei-
spielsweise von Geschäftslagen und eine Zerstörung funktionsfähiger Versorgungs-
strukturen oder die Beeinträchtigung von Gebieten mit Wohnnutzungen und sozia-
len Einrichtungen in Gang gesetzt wird. Es können negative Auswirkungen auf das 
Ortsbild (verklebte Schaufenster, aggressive Werbung), das Umfeld und das Boden-
preisgefüge (höhere Mietzahlungsfähigkeit als andere Nutzungen) auftreten. Diese 
städtebaulich negativen Auswirkungen werden zusammenfassend als „Trading-
Down-Effekt“ beschrieben.  
 
Planungsziel des Bebauungsplanes ist, durch gezielten Ausschluss von baulichen 
Nutzungen, den Charakter des Gebietes als hochwertiges, innenstadtnahes Gewer-
begebiet zu stützen. In Gewerbegebieten neuerer BauNVO sind Vergnügungsstät-
ten ohnehin nur als Ausnahme zulässig und können auf Grundlage von § 1 Abs. 6 
BauNVO ausgeschlossen werden. Für das Gewerbegebiet „Sudetenstraße“ werden 
in den Teilbereichen A, B und C analog hierzu Vergnügungsstätten ausgeschlossen. 
Im Teilbereich D erfolgt der Ausschluss von Vergnügungsstätten auf Grundlage von 
§ 9 Abs. 2b BauGB. 
 
Das hier bestehende, gut funktionierende Gewerbegebiet mit produzierendem Ge-
werbe, Handwerksbetrieben und klassischen, gewerbegebietstypischen Dienstleis-
tungsbetrieben sowie Kraftfahrzeughandel soll weiterhin als solches gesichert und 
entwickelt werden. Die Ansiedlung einzelner Vergnügungsstätten in diesem Bereich 
würde die heutige Qualität dieses Gebietes unterlaufen; es bestünde die Gefahr ei-
nes Trading-Down-Effektes und bodenrechtlicher Spannungen. 
 
Abweichend hierzu werden im Teilbereich C Wettbüros und Spielhallen ausnahms-
weise zugelassen. Mit der Ergänzung des Spielhallenkonzeptes mit Ratsbeschluss 
vom 13.03.2018 wurde der Suchraum für Spielhallen und Wettbüros im Bereich des 
Standortes an der Varrentrappstraße um diesen Teilbereich erweitert. Nach den 
Prüfkriterien des Vergnügungsstättenkonzeptes sieht das Konzept die ausnahms-
weise Ansiedlung von kerngebietstypischen Spielhallen oder Wettbüros als städte-
baulich vertretbar. Der Bebauungsplan „Sudetenstraße“, OE 40 setzt entsprechend 
der Ergänzung des Steuerungskonzeptes für diesen Teilbereich die ausnahmsweise 
Zulässigkeit von Spielhallen und Wettbüros im Teilgebiet C fest. In der Regel wird 
über die Ausnahme unter Berücksichtigung des Glücksspielstaatsvertrages nur je 
eine Anlage zugelassen werden können. 
 
Dieser Teilbereich ist durch stark befahrene Verkehrsstraßen von dem weiteren Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes „Sudetenstraße“ isoliert, sodass durch eine 
mögliche Ansiedlung an diesem Standort keine städtebaulich negativen Auswirkun-
gen auf das Gewerbegebiet „Sudetenstraße“ westlich der Celler Heerstraße zu be-
fürchten sind. 
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Um keine neuen Begrifflichkeiten zu schaffen und Regelungslücken vorzubeugen, 
orientiert sich die in den Festsetzungen aufgeführte Definition der Nutzung „Spiel-
halle“ an der Gewerbeordnung (GewO). Hierzu zählen gemäß § 33 i GewO Be-
triebe, die ausschließlich oder überwiegend der Aufstellung von Spielgeräten mit 
Gewinnmöglichkeit (§ 33 c GewO) oder der Veranstaltung anderer Spiele mit Ge-
winnmöglichkeit (§ 33 d GewO) dienen. Die Nutzung „Wettbüro“ wird – insbeson-
dere zur Abgrenzung von Wettannahmestellen – so definiert, dass es sich um La-
denlokale handelt, in denen Wetten auf bestimmte (Sport)-Ergebnisse abgeschlos-
sen und Angebote zur Wettverfolgung sowie zum Verweilen (Aufenthalt, Verzehr 
von Speisen und/oder Getränken) geboten werden. Wird Gelegenheit zum Aufent-
halt gegeben, um Wettereignisse oder die Wettangebote bzw. -ergebnisse über 
Bildschirm zu verfolgen, handelt es sich um ein Wettbüro und somit eine Vergnü-
gungsstätte. Die Nachverfolgung von Sportereignissen und deren Ergebnissen stellt 
im Ergebnis eine Aufenthaltsqualität dar und soll deshalb außerhalb des Teilberei-
ches C nicht zugelassen werden. Monitore zur reinen Quotenangabe sind möglich, 
da sie besser geeignet sind, schnell wechselnde Wettquoten wiederzugeben als auf 
dem Papier. Sie dürfen aber ausschließlich der Quoten- oder Zwischenstandsan-
zeige dienen. Eine Verfolgung des Wettereignisses selbst muss ausgeschlossen 
sein. 
 
Bordelle und bordellähnliche Betriebe sowie Wohnungsprostitution  
Die Nutzungen von Bordellen und bordellähnlichen Betrieben sowie Wohnungspros-
titution stellen zwar keine Vergnügungsstätten im Sinne der BauNVO dar, weisen 
aber eine inhaltliche Nähe zu diesen auf. Insofern ist der Ausschluss eine konse-
quente Fortführung der Planungsziele der Steuerung von Vergnügungsstätten. Auch 
die Nutzungen von Bordellen und bordellähnlichen Betrieben sowie Wohnungspros-
titution würden die heutige Qualität dieses Gebietes unterlaufen; es bestünde die 
Gefahr eines Trading-Down-Effektes und bodenrechtlicher Spannungen. Städtebau-
liches Ziel ist, das Gewerbegebiet dem klassischen Gewerbe vorzubehalten (Büros, 
KFZ-Einzelhandel, produzierendes Gewerbe, Handwerksbetriebe) und seine Quali-
tät zu sichern. Insofern würden sich solche Einrichtungen auch nicht in die nähere 
und weitere Umgebung einfügen. Bordelle und ähnliche Betriebe sind in den dafür 
vorgesehenen Bereichen (Sperrbezirksverordnung), vor allem in der Innenstadt, an-
zusiedeln. Wohnungen sind ohnehin nur als „betriebsbedingte“ Wohnungen zulässig 
und sollen nicht zu anderen Zwecken genutzt werden.  
 
Der Ausschluss von Bordellen und bordellähnlichen Betrieben sowie Wohnungs-
prostitution ist allerdings im Teilbereich D nicht möglich, da die Ermächtigungs-
grundlage nach § 9 Abs. 2b BauGB dies nicht abdeckt. Unabhängig von baupla-
nungsrechtlichen Einschränkungen sind nach der derzeitigen Sperrgebietsverord-
nung der Stadt Braunschweig derartige Nutzungen dort ohnehin unzulässig. 
 
Im Teilgebiet A befinden sich einzelne Wohngebäude, die nicht im Zusammenhang 
mit einem Gewerbebetrieb errichtet wurden. Diese Wohnhäuser wurden bereits vor 
der Aufstellung des bisher geltenden Bebauungsplanes OE 5 errichtet und wurden 
mit der Gebietsart GE überplant und genießen nur Bestandsschutz. Eine über den 
gesetzlichen Bestandsschutz hinausgehende Regelung im Rahmen dieses Bebau-
ungsplanes wird nicht in Betracht genommen, da allgemeines Wohnen innerhalb ei-
nes Gewerbegebietes nicht nur grundsätzlich dem Charakter eines Gewerbegebietes 
zuwiderläuft, sondern auch zu Einschränkungen von gewerblichen Betrieben führen 
kann. Damit würden Nutzungskonflikte verstärkt und festgeschrieben werden. 
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5.2 Oberflächenwasser 
Im Regionalen Raumordnungsprogramm RROP ist der Lauf der Schölke als „Vorbe-
haltsgebiet für den Hochwasserschutz“ dargestellt. Die Einstufung einer Fläche als 
„überschwemmungsgefährdet“ ist von der kommunalen Planung im Rahmen einer 
sachgerechten Abwägung zu berücksichtigen. Wie im Umweltbericht (Kapitel 4.4.5) 
erläutert, liegen keine Erkenntnisse über Hochwasserereignisse in diesem Abschnitt 
der Schölke vor. Im Zusammenhang mit diesem Bebauungsplan werden keine 
neuen Baurechte geschaffen. Insofern werden durch die Planung Belange des 
Hochwasserschutzes nicht berührt. 
 
 

6 Gesamtabwägung 

Mit dem Bebauungsplan „Sudetenstraße“, OE 40; werden die Ziele des „Zentren-
konzeptes Einzelhandel“ und des „Steuerungskonzeptes Vergnügungsstätten“ um-
gesetzt. Die durch diesen Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen führen zu Ein-
schränkungen des bisherigen Planungsrechtes. Die bisher zugelassenen Nutzun-
gen genießen Bestandsschutz und können uneingeschränkt fortgesetzt werden. 
Durch die Einschränkungen des Einzelhandels sind insbesondere ein Küchenfach-
handel (Sudetenstraße 4) und die Hauptniederlassung eines Sanitätshaus (Saarbrü-
ckener Straße 44) bezüglich etwaiger späterer Erweiterungsabsichten betroffen.  
 
Für den Küchenfachhandel wurde eine Fremdkörperregelung getroffen, da es sich 
um kein zentrenrelevantes Sortiment handelt und insofern keine negativen Auswir-
kungen auf zentrale Versorgungsbereiche zu befürchten sind. Für die Hauptnieder-
lassung für das Sanitätshaus (Saarbrückener Straße 44) wurde keine Fremdkörper-
regelung getroffen.  
 
Die Orthopädiewerkstatt mit Zentrallager und Verwaltung des Sanitätshauses ist von 
den Regelungen zur Zulässigkeit von Einzelhandel nicht betroffen. Der Annexhandel 
mit Sanitäts- und Orthopädieprodukten an diesem Standort genießt in der geneh-
migten Fassung baurechtlichen Bestandschutz und kann weiterhin uneingeschränkt 
ausgeübt werden. Von einer weitergehenden Fremdkörperregelung wurde Abstand 
genommen, weil es sich dabei um zentrenrelevante Sortimente handelt. Im Hinblick 
auf aktuelle Entwicklungen und der Gefährdung des Einzelhandels durch Schließun-
gen in zentralen Lagen und der Verlagerung ins Internet oder in Gewerbegebiete 
und die damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die Nahversorgung, ist die 
Einschränkung der Zulässigkeit der Sortimente „medizinische Produkte und Sani-
täts- und Orthopädieartikel“ zwingend erforderlich. Gerade vulnerable und immobile 
Personengruppen sind auf die Versorgung mit diesen Sortimenten in zentralen La-
gen angewiesen. Insofern wird die partielle Beschränkung des Betriebes zugunsten 
des Wohls der Allgemeinheit für vertretbar und angemessen gehalten. Um dem Be-
trieb dennoch einen gewissen Entwicklungsspielraum bezüglich des Annexhandels 
zu eröffnen, wird der Ausschluss des Sortimentes Sanitäts- und Orthopädieartikel 
nur auf kleinteilige Artikel beschränkt.  
 
Dem öffentlichen Interesse an der Umsetzung des „Zentrenkonzeptes Einzelhandel“ 
und des „Steuerungskonzeptes Vergnügungsstätten“ zugunsten der Allgemeinheit 
wird ein stärkeres Gewicht beigemessen, als dem Interesse der einzelnen betroffe-
nen Grundstückseigentümer und ansässigen Betriebe. Bezüglich etwaiger Entschä-
digungsansprüche wird auf das Kapitel 8 verwiesen. 
 
Die Veränderungssperre wurde im Hinblick auf die Sicherung der Ziele des Vergnü-
gungsstättenkonzeptes erlassen. Auslöser war eine Bauvoranfrage für eine Spiel-
halle in der Sudetenstraße. Im weiteren Verlauf wurde auch eine Bauvoranfrage für 
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eine bordellartige Nutzung auf dem gleichen Grundstück gestellt. Beide Bauvoran-
fragen wurden auf der Grundlage der Veränderungssperre abgelehnt. Das für die 
Spielhallennutzung nachgefragte Gebäude ist zwischenzeitlich in einen Gebraucht-
wagenhandel umgenutzt worden. Weitere Anfragen für Spielhallen in dem Gewerbe-
gebiet sind nicht bekannt. 
 
Der Bebauungsplan schließt die Zulässigkeit von Vergnügungsstätten im Bebau-
ungsplangebiet bis auf Spielhallen und Wettbüros im Teilbereich C aus. Die Fläche 
des Teilbereiches C entspricht dabei einem Suchraum für städtebaulich verträgliche 
Standorte für Spielhallen entsprechend dem Vergnügungsstättenkonzept.  
 
Der Bebauungsplan schließt darüber hinaus die Zulässigkeit von Bordellen und bor-
dellartigen Nutzungen in den Teilbereichen A, B und C aus. Im Teilbereich D ist die-
ses planungsrechtlich nicht möglich, da es sich um einen sogenannten unbeplanten 
Innenbereich gemäß § 34 BauGB handelt. Der Bebauungsplan „Sudetenstraße“, 
OE 40 kann nach der Ermächtigungsgrundlage von § 9 Absatz 2b für diesen Teilbe-
reich nur Nutzungseinschränkungen für Vergnügungsstätten, nicht aber für Bordelle 
oder bordellartige Nutzungen festsetzen. Aufgrund der Tatsache, dass zwischen-
zeitlich die Sperrbezirksverordnung für die Stadt Braunschweig überarbeitet wurde, 
sind innerhalb des gesamten Bebauungsplanbereiches Bordelle und bordellartige 
Nutzungen ohnehin ordnungsrechtlich unzulässig. 
 
Mit den Festsetzungen des Bebauungsplanes wird das Plangebiet der heutigen Nut-
zung entsprechend langfristig als Gewerbestandort für Dienstleistungsbetriebe und 
produzierendes Gewerbe gesichert und diesbezüglichen städtebaulichen Fehlent-
wicklungen vorgebeugt. 
 
 

7 Zusammenstellung wesentlicher Daten 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes OE 40 umfasst eine Fläche von insge-
samt ca. 39,4 ha. 
 
 

8 Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes 

Im Zusammenhang mit etwaigen Nutzungseinschränkungen bezüglich der zulässi-
gen baulichen Nutzung im Vergleich zu dem bisher geltenden Planungsrecht entste-
hende Entschädigungsansprüche werden auf der Grundlage von § 42 BauGB gere-
gelt. Bei Nutzungsbeschränkungen nach Ablauf von sieben Jahren ab Zulässigkeit 
entstehen Entschädigungsansprüche nur für Eingriffe in die ausgeübte Nutzung, ins-
besondere, wenn infolge der Aufhebung oder Änderung der zulässigen Nutzung die 
Ausübung der verwirklichten Nutzungen oder die sonstigen Möglichkeiten der wirt-
schaftlichen Verwertung des Grundstücks, die sich aus der verwirklichten Nutzung 
ergeben, unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert werden.  
 
Nutzungseinschränkungen aufgrund des Bebauungsplanes „Sudetenstraße“, 
OE 40, beziehen sich im Wesentlichen auf den Ausschluss von Einzelhandelsnut-
zungen, Vergnügungsstätten, Bordelle und bordellartige Nutzungen. Einzelhandels-
nutzungen im Zusammenhang mit dem KFZ-Handel sind hiervon nicht betroffen, 
diese sind allgemein zulässig. 
 
Von dem Ausschluss von Einzelhandelsnutzungen sind als vorhandene Betriebe, 
der Küchenfachmarkt an der Sudetenstraße und die Hauptniederlassung des Sani-
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tätshauses in der Saarbrückener Straße betroffen. Beide Betriebe genießen Be-
standsschutz und können in dem zugelassenen Bestand den Handel uneinge-
schränkt fortsetzen.  
 
Für den Küchenfachmarkt wurde eine Fremdkörperregelung getroffen, die dem Be-
trieb Umbauten, Änderungen und Erweiterungen unterhalb der Grenze zur Großflä-
chigkeit ermöglichen.  
 
Mit dem Einzelhandel im Zusammenhang mit dem Sanitätshaus liegt ein sogenann-
ter Annexhandel vor, für den keine Fremdkörperregelung getroffen wurde, da es 
sich dabei um zentrenrelevante Sortimente handelt und diese Sortimente auch lang-
fristig und nachhaltig für die Innenstadt gesichert werden sollen.  
 
Vergnügungsstätten oder Bordelle und bordellartige Nutzungen werden innerhalb 
des Bebauungsplangebietes nicht betrieben. Die diesbezüglichen Nutzungsein-
schränkungen des Bebauungsplanes treffen insofern keine bestehenden Betriebe. 
 
Wird ein Eigentümer an der Verwirklichung eines der bisher zulässigen Nutzungen 
entsprechenden Vorhabens vor Ablauf der Veränderungssperre gehindert und kann 
er das Vorhaben infolge der Änderung der zulässigen Nutzung des Grundstückes 
nicht mehr verwirklichen, bemisst sich ein Entschädigungsanspruch nach dem Un-
terschied zwischen dem Wert des Grundstückes auf Grund der zulässigen Nutzung 
und seinem Wert, der sich infolge der Änderung ergibt. Im Rahmen der Verände-
rungssperre wurden Nutzungsänderungen in eine Spielhalle und in einen bordellarti-
gen Betrieb verhindert. Diese Nutzungen sind auf der nachgefragten Fläche künftig 
nicht mehr zulässig. Eine diesbezügliche Minderung des Grundstückswertes und 
damit verbunden ein Entschädigungsanspruch sind nicht zu erwarten.  

 
 
9 Bodenordnende und sonstige Maßnahmen, für die der Bebauungsplan  

die Grundlage bilden soll 

Bodenordnende und sonstige Maßnahmen, für die der Bebauungsplan die Grund-
lage bilden soll, sind nicht erforderlich. 

 
 
10 Außer Kraft tretende Bebauungspläne, Beseitigung des Rechtsscheines  

unwirksamer Pläne 

Mit Rechtskraft des Bebauungsplanes OE 40 treten keine anderen Bebauungspläne 
außer Kraft. Der Bebauungsplan OE 40 gilt in Verbindung mit dem Bebauungsplan 
OE 5 (Teilbereiche A und B), östlich der Celler Straße mit einem Teilbereich des Be-
bauungsplanes NP 17 (Teilbereich C), wobei die in den Bebauungsplänen OE 5 und 
NP 17 festgesetzten Regelungen zur zulässigen Art der baulichen Nutzung durch 
die Regelungsinhalte des Bebauungsplanes OE 40 eingeschränkt werden.  
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 Anlage 5 
 Stand: 09.08.2021 
 
 
 
Bebauungsplan  
Sudetenstraße OE 40 
Niederschrift der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (1) BauGB 
 
In der Zeit vom In der Zeit vom 06.02.2021 bis 22.02.2021 wurde die Öffentlichkeit 
über die Planungen zum Bebauungsplan „Sudetenstraße“, OE 40, informiert. Die Un-
terlagen standen im Aushang des Fachbereiches Stadtplanung und Geoinformation, 
Langer Hof 8, zur Einsicht zur Verfügung; darüber hinaus wurden sie auch im Internet 
veröffentlicht. 
 
Zu der Planung haben sich fünf interessierte betroffene Betriebe schriftlich geäußert. 
Die wesentlichen Inhalte dieser Schreiben sind im Folgenden wiedergegeben und mit 
einer Antwort der Verwaltung versehen. Der Bebauungsplanentwurf wurde im Folgen-
den wesentlich geändert. Die Stellungnahmen der Verwaltung beziehen sich dabei auf 
den aktuellen geänderten Entwurfsstand. 
 
 
1. KFZ-Handel nur als Ausnahme 

 
Der bisher allgemein zulässige KFZ-Handel soll nur noch als ausnahmsweise 
zulässige Nutzung festgesetzt werden. Innerhalb des Gewerbegebietes ist 
der KFZ-Handel aber ein prägendes Element. Die Einschränkung gefährdet 
die Existenz der vorhandenen Betriebe. 

 
Dieser Belang wurde nochmals abgewogen.  
Die Prägung des Gewerbegebietes durch den KFZ-Handel ist faktisch vorhanden. 
Eine allgemeine Zulässigkeit des KFZ-Handels würde den jeweiligen Betrieben - 
insbesondere auch vor dem Hintergrund des anstehenden Umbruchs in dieser 
Branche - eine größere Planungssicherheit geben. Eine diesbezügliche Abwei-
chung vom Zentrenkonzept Einzelhandel ist in diesem Zusammenhang gerechtfer-
tigt, da ein möglicher Berufungsfall nur in ebenso stark vom KFZ-Handel gepräg-
ten Gewerbegebieten auftreten könnte. Ein „Erdrutsch“ ist damit nicht verbunden 
und auch nicht zu erwarten. Den diesbezüglichen Bedenken kann damit abgehol-
fen werden. 

 
2. Grundflächenzahl GRZ 

 
Die dem Bebauungsplan OE 5 zugrundeliegende Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) von 1968 lässt eine Überschreitung der festgesetzten Grundflä-
chenzahl von 0,8 durch Stellplätze und deren Zufahrten zu. Bei Anwendung 
der aktuellen BauNVO 1990 (zuletzt geändert 2017) dürfen auch Stellplätze 
und deren Zufahrten eine GRZ von 0,8 nicht überschreiten. Da mehrere Be-
triebe im Bestand eine GRZ von über 0,8 aufweisen, werden diese in ihrer 
Existenz gefährdet, da es bei möglichen Neu- und Umbaumaßnahmen oder 
Nutzungsänderungen zu Rückbauverpflichtungen kommen kann. 
 
Durch Verzicht der qualifizierten Planfestsetzungen entfällt die Anwendung der ak-
tuellen BauNVO. Die diesbezügliche Regelung des Bebauungsplanes OE 5 bleibt 
weiterhin anwendbar. 
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3. Überbaubare Grundstücksfläche / Baugrenzen 
 
Die nördliche Baugrenze ist um ca. 1 m von der 20-m-Bauverbotszone zur 
Autobahn abgerückt worden.  
 
Die 20-m-Bauverbotzzone bezieht sich auf den befestigten Fahrbahnrand der Au-
tobahn. Bei der Darstellung der Bauverbotszone handelt es sich grundsätzlich um 
eine sogenannte nachrichtliche Übernahme (einer übergeordneten Planung oder 
Vorgabe). Die im Bebauungsplan OE 5 dargestellte Bauverbotszone bezog sich 
auf die Lage der seinerzeit planfestgestellten Planung zur Autobahn, da diese zum 
Zeitpunkt der Aufstellung des Bebauungsplanes noch nicht existent war. Verbind-
lich ist heute aber der Bezugspunkt „befestigter Fahrbahnrand der Autobahn“. 
 

4. Zulässigkeit von Anlagen in den Bauverbotszonen (Autobahn) 
 
Der Bebauungsplanentwurf schließt die Zulässigkeit von Stellplätzen inner-
halb der Bauverbotszone aus. Nach dem Bebauungsplan OE 5 sind Stell-
plätze in der Bauverbotszone bei Zustimmung der Straßenbaulastbehörde 
zulässig. 
 
Dies ist unzutreffend. Bauliche Anlagen innerhalb der Bauverbotszone und insbe-
sondere nach Bauordnungsrecht notwendige Stellplätze sind nach dem Bundes-
fernstraßengesetz grundsätzlich unzulässig. Die Straßenbaulastbehörde hat in der 
Vergangenheit eine Zustimmung zu nicht notwendigen Stellplätzen nur im Rahmen 
einer Ausnahme erteilt.  
 

5. Lärmpegelbereiche 
 
Die Forderung nach passiven Schallschutzmaßnahmen an Fassaden mit 
schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen bei Errichtung und Änderung von Ge-
bäuden führt zu unverhältnismäßig hohen Umbaukosten.  
 
Auch unabhängig von im Bebauungsplan festgesetzten Lärmpegelbereichen sind 
nach DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ bei Errichtung und Änderung von Ge-
bäuden an Fassaden mit schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen entsprechende 
passive Schallschutzmaßnahmen gegenüber Außenlärm durchzuführen.  
 

6. Emissionsbeschränkungen 
 
Der bisherige Bebauungsplan OE 5 hat keine Festsetzungen zu Emissions-
beschränkungen. Die vorgesehenen flächenbezogenen Schallleistungspegel 
schränken die vorhandenen Betriebe sehr stark ein und gefährden sie in ih-
rer Existenz. 
 
Der Bebauungsplan OE 5 setzt zwar keine flächenbezogenen Schallleistungspegel 
fest. Aber er hat trotzdem Festsetzungen, die die Zulässigkeit der Betriebe nach 
ihrem Emissionsverhalten gliedern. So sind beispielsweise im östlichen Abschnitt 
der Sudetenstraße Gewerbebetriebe nur mit einem nicht wesentlich störenden 
Emissionsverhalten zulässig, auf der Ostseite der Gablonzstraße sogar nur mit ei-
nem nicht störenden Emissionsverhalten. Mit der geänderten Fassung des Bebau-
ungsplanentwurfes entfallen die flächenbezogenen Schallleistungspegel. Die be-
züglich des Störverhaltens einschränkenden Festsetzungen des Bebauungsplanes 
OE 5 bleiben weiterhin beachtlich. 
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7. Festsetzungen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 
 
Der Bebauungsplanentwurf setzt weitergehende Begrünungsmaßnahmen 
fest und fordert die ausdrücklich Anpassung des Bestandes bei Neubau- 
und Umbaumaßnahmen.  
 
Mit der geänderten Fassung des Bebauungsplanentwurfes entfallen die weiterge-
henden Festsetzungen zu Begrünungsmaßnahmen. Die Regelungen zu Begrü-
nungsmaßnahmen nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes OE 5 bleiben 
weiterhin anwendbar. 
 

8. Stellplatzbegrünung 
 
Die Festsetzung von mind. 1 mittelkronigen Baum je 6 Stellplätze und der 
Verpflichtung zur Anpassung bei Neu- und Umbaumaßnahmen stellt einen 
Eingriff in die genehmigte Situation dar. Die Durchsetzung bei späteren bau-
lichen Veränderungen würde eine Vernichtung von derzeit baulich genutz-
tem Außenraum wie z. B. notwendigen Parkplätzen bedeuten. Der Passus 
muss entfallen, da ansonsten die Existenz von Betrieben gefährdet ist. 
 
Die Regelung „1 mittelkronigen Baum je 6 Stellplätze“ ist eine in Braunschweig re-
gelmäßig zur Anwendung kommende Festsetzung, die bei neueren qualifizierten 
Bebauungsplänen im Hinblick auf die Anlage von größeren Stellplatzanlagen ein-
gesetzt wird. Damit werden zum einen gestalterische Belange berücksichtigt. Zum 
anderen werden insbesondere bioklimatische Belange berücksichtigt. Mit der Ver-
schattung durch die Bäume kann ein zu starkes Aufheizen von versiegelten Flä-
chen vermieden werden. 
 
Das Gewerbegebiet „Sudetenstraße“ wird in der aktuellen Stadtklimaanalyse über-
wiegend als Wirkungsraum mit sehr hoher bioklimatischer Belastung dargestellt. 
Dies ist insbesondere auf den Umstand zurückzuführen, dass das Gebiet durch ei-
nen sehr hohen Versiegelungsgrad und einer relativ geringen Durchgrünung ge-
prägt ist und sich in den Sommermonaten stark aufheizt. Da durch den beginnen-
den Klimawandel zu befürchten ist, dass sich künftig die Temperaturen weiter er-
höhen werden, sind Maßnahmen zur Verbesserung der bioklimatischen Belastung 
sinnvoll. 
 
Mit der geänderten Fassung des Bebauungsplanentwurfes entfallen die weiterge-
henden Festsetzungen zu Begrünungsmaßnahmen. 
 

9. Werbeanlagen 
 
Diverse Festsetzungen zu freistehenden Werbeanlagen bedeuten im Ver-
gleich zum Bestand eine Reduzierung. Dies bedeutet bei möglichen Neu- 
und Umbaumaßnahmen bzw. Nutzungsänderungen einen Rückbau. 
 
Mit der geänderten Fassung des Bebauungsplanentwurfes entfallen die Festset-
zungen zur Regelung von Werbeanlagen. 

 
 
gez. 
 
 
 
Weikum 
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

21-15987
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Sanierung der Wohnungslosenunterkunft Sophienstraße 1
Organisationseinheit:
Dezernat III 
61 Fachbereich Stadtplanung und Geoinformation

Datum:
19.08.2021

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (Anhörung) 08.09.2021 Ö
Planungs- und Umweltausschuss (Entscheidung) 22.09.2021 Ö

Beschluss:
„Der Sanierung der Wohnungslosenunterkunft in der Sophienstraße 1 wird zugestimmt. Die 
Gesamtkosten inklusive Brandschutzmaßnahmen betragen 315.000 Euro. Davon werden 
169.500 € aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert, von denen die Stadt 1/3 der Kosten 
als Eigenanteil trägt. Die Kosten für die Brandschutzmaßnahmen in Höhe von 145.500 Euro 
werden von der Stadt getragen."

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz:
Die Wohnungslosenunterkunft Sophienstraße 1 befindet sich im Sanierungsgebiet "Westli-
ches Ringgebiet - Soziale Stadt". Für die Sanierung ist der Einsatz von Städtebaufördermit-
teln vorgesehen. Die Beschlusskompetenz liegt damit gem. § 76 Abs. 3 Satz 1 NKomVG in 
Verbindung mit § 6 Nr. 4 e der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig beim Planungs- und 
Umweltausschuss.

Allgemeines:
Beim Sanierungsobjekt in der Sophienstraße 1 handelt es sich um eine stadteigene Woh-
nungslosenunterkunft für Männer. Im Haus können bis zu 24 Männer im Rahmen der Gefah-
renabwehr in Einzelzimmern untergebracht werden. Das Unterbringungskonzept sieht vor, 
dass bei den Bewohnern eine Mehrfachbeeinträchtigung als Voraussetzung für die Unter-
bringung in dieser niedrigschwellig betreuten Unterkunft vorliegt. 

Ausgangslage und Erläuterung der Planung:
Aufgrund des Gebäudealters gibt es bauliche Gegebenheiten wie z.B. erhöhte Türschwellen, 
nicht barrierefreie Bade- und Duschwannen sowie optimierungsbedürftige Beleuchtungssi-
tuationen im Treppenhaus und in den Fluren, die eine barrierefreie Nutzung erschweren. 
Durch die Sanierungsarbeiten soll das Haus barriereärmer gestaltet werden, sodass vor al-
lem das Verletzungsrisiko durch Stürze - insbesondere für die z.T. älteren und mobil einge-
schränkten Bewohner der Unterkunft - minimiert wird. Zudem zeigt das Haus deutliche Ver-
schleißerscheinungen. Hier sind insbesondere beschädigte Zimmerböden hervorzuheben. 
Durch den Einsatz eines robusteren Bodenbelags sollen Instandhaltungs-arbeiten bzw. -kos-
ten minimiert und die Bausubstanz besser geschützt werden.

Zusammenfassend sind folgende Hauptarbeiten vorgesehen:

- Erneuerung der Fußbodenbeläge in Fluren und Wohnräumen
- Sanierung von drei Duschräumen mit dem Einsatz möglichst ebenerdiger Dusch-

wannen
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- Sanierung von drei Badezimmern inkl. Fliesenspiegel und Sanitärobjekten; davon ei-
ne Erneuerung der Badewanneneinheit und zwei Installationen von möglichst barrie-
rearmen Duschwannen

- Installation von Bewegungsmeldern und LED-Beleuchtung in den Fluren und im 
Treppenhaus

- Rückbau eines Badezimmers und Herstellung eines Küchenraumes im Rahmen der 
Schaffung eines zweiten Fluchtweges

Zur Einhaltung der brandschutzrechtlichen Vorschriften sind weitere Maßnahmen notwendig, 
die aus Effizienzgründen im Zusammenhang mit den o.g. Sanierungsarbeiten ausgeführt, 
jedoch nicht aus Städtebaufördermitteln finanziert werden.

Realisierung und Gesamtkosten:
Ursprünglich war für die Sophienstraße 1 nur eine Umgestaltung des Innenhofes in der Fort-
schreibung des Entwicklungskonzepts "Soziale Stadt - Westliches Ringgebiet" (s. Vorlage 
19-11460) vorgesehen. Da allerdings auch das Gebäude erheblichen Sanierungsbedarf auf-
weist, werden zusätzlich zu der Maßnahme für die Hofgestaltung Finanzmittel für die Ge-
bäudesanierung bereitgestellt. Die Kosten für die zusätzlichen Maßnahmen von rund 
169.500 Euro können durch Kostenanpassungen bei anderen Maßnahmen kompensiert 
werden. Die Planungen für die Hofgestaltung werden zu einem späteren Zeitpunkt vorge-
stellt. 
 
Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen (brutto):

Baukonstruktion 90.500 Euro
Technische Anlagen 32.000 Euro
Ausstattung 3.000 Euro
Baunebenkosten 44.000 Euro

Gesamtkosten (Finanzierung aus StBauFM) 169.500 Euro

Brandschutzmaßnahmen 145.500 Euro
Sanierungskosten insgesamt 315.000 Euro

Die Kosten für die Gebäudesanierung ohne Brandschutz in Höhe von 169.500 Euro werden 
aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert. Der dabei erforderliche städtische Drittelanteil 
beträgt 56.500 Euro. Für die Brandschutzmaßnahmen beteiligt sich die Stadt mit einem zu-
sätzlichen Anteil von 145.500 Euro. Damit beträgt der Anteil der Stadt insgesamt 202.000 
Euro. 

Die Ausschreibung der Maßnahme soll in 2021 und die Durchführung in 2022 erfolgen. Für 
die Gebäudesanierung ohne Brandschutz stehen im Projekt „FB 61 Soziale Stadt – Westli-
ches Ringgebiet (4S.610009)“ im Haushalt 2021 / IP 2020-2024 nach derzeitigem Stand aus-
reichend Haushaltsmittel für die Jahre 2021/2022 zur Verfügung. 

Über den Haushalt 2022 wird der Rat voraussichtlich im März nächsten Jahres entscheiden. 
Die noch erforderlichen Haushaltsmittel für den Brandschutz werden im Rahmen der Haus-
haltsplanung 2022 haushaltsneutral durch Mittelumsetzungen zur Verfügung gestellt.

Der Sanierungsbeirat "Westliches Ringgebiet" wird in die Beratungsfolge mit seiner Sitzung 
am 2. September 2021 einbezogen. Die Vorlage und das Abstimmungsergebnis erhält der 
AfSG zur Kenntnis.

Hornung

TOP 8

135 von 151 in Zusammenstellung



Anlage/n:

keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

21-16649
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Sanierung des Spielplatzes Süntelstraße in der Gartenstadt
Organisationseinheit:
Dezernat VIII 
67 Fachbereich Stadtgrün und Sport

Datum:
27.08.2021

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (Entschei-
dung)

08.09.2021 Ö

Beschluss:

„Der Sanierung sowie der Aufwertung des Spiel- und Bewegungsangebotes des Spielplatz-
bereiches auf dem Spiel- und Bolzplatz Süntelstraße auf der Grundlage des als Anlage bei-
gefügten Entwurfsplan wird zugestimmt.“

Sachverhalt:

Die Beschlusskompetenz des Stadtbezirksrates ergibt sich aus § 93 Abs. 1 NKomVG und 
der Richtlinie des Rates gemäß § 58 Abs. 1 NKomVG zur Auslegung des Begriffes „Ge-
schäfte der laufenden Verwaltung“.

Im Sinne dieser Zuständigkeitsnormen handelt es sich bei der Sanierung des Spiel- und 
Bolzplatzes Süntelstraße in den bezirklichen Grünanlagen um eine Einzelfallentscheidung, 
die nicht mit gewisser Regelmäßigkeit wiederkehrend ist und somit nach der Richtlinie des 
Rates gemäß § 58 Abs. 1 NKomVG zur Auslegung des Begriffes „Geschäfte der laufenden 
Verwaltung“ um kein Geschäft der laufenden Verwaltung, für das der Oberbürgermeister 
zuständig wäre. Eine Zuständigkeit des Rates nach § 58 Abs. 1 NKomVG ist nicht gegeben. 
Die Beschlusszuständigkeit des Verwaltungsausschusses, die nach § 6 der Hauptsatzung 
auf den Grünflächenausschuss übertragen wurde, ist nicht gegeben, da es hier um eine Be-
schlusssache bezüglich der Unterhaltung und Ausgestaltung von Grünanlagen im Stadtbe-
zirk geht, deren Bedeutung nicht über den Stadtbezirk hinausgeht.

Dieser Spielplatz wurde für Sanierungsmaßnahmen zur Verbesserung des Spiel- und Bewe-
gungsangebotes in die Planung aufgenommen, um dadurch die Spielraumqualitäten des 
Spielplatzes, abgekoppelt vom Bolzplatz, zu verbessern und die Attraktivität für die Nut-
zer*innen zu steigern.

Zugleich sollte mit dieser Umgestaltung der Inklusive Gedanke mitberücksichtigt werden. So 
wurde jetzt auch eine Wegeführung zur und auf der Spielplatzfläche in die Planung aufge-
nommen, um eine optimale Zugänglichkeit zu beiden Spielbereichen und den Spielgeräten 
zu ermöglichen. Diese neu geschaffenen Wege- und Platzflächen werden gepflastert, so-
dass diese gut mit einem Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen befahrbar sind. Nur der Ein-
gangsbereich zum Spielplatz hin bzw. die Anbindung von Geh- und Radweg zum dem dann 
neu gepflasterten Weg des Spielplatzes ist wegen der sehr hoch liegenden Wurzeln des Alt-
baumbestandes nur als wassergebundene Wegedecke möglich.

Zwei neu geschaffene Aufenthaltsbereiche, jeweils bestückt mit einer Tisch-Bank-Kombinati-
on, deren Tische auch mit einem Rollstuhl unterfahrbar sind, laden zur Kommunikation und 
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zum Verweilen ein. Auch Sitzstämme und eine Kantholzabgrenzung ermöglichen zusätzliche 
Sitzmöglichkeiten für „Klein und Groß“, die zum Beobachten des Spielgeschehens einladen.

Es werden zwei Bewegungs- und Spielräume entstehen, die optisch durch drei farbige Hüpf-
pilze voneinander getrennt werden. Die Spielfläche A stellt das Spielangebot für die 6- bis12-
Jährigen dar und der Spielbereich B ist vorrangig für die Kleinkinder (1- bis 6-Jährigen) vor-
gesehen und ermöglicht ein ruhigeres Spielen. Diese Spielflächen (A + B: siehe auch Ent-
wurfsplan) sind, bezüglich ihrer Nutzungsmöglichkeiten, bewusst mit aufsteigenden Schwie-
rigkeitsgrad (von Süden nach Norden) gestaltet worden. Im Mittelpunkt steht eine neue Klet-
terkombi-Anlage, die kombiniert mit einer Rutsche den Kindern Spiel- und Bewegungsmög-
lichkeiten bietet. 

Bei der Auswahl der Spielgeräte wurde darauf geachtet, dass unterschiedliche Altersgruppen 
angesprochen werden und insbesondere jeweils die motorische Entwicklung gefördert wird. 
So besteht bei allen Spielgeräten auch die Möglichkeit einer „inklusiven" Nutzung, wenn z. B. 
eine geringere Beeinträchtigung vorliegt. Als „inklusive Spielgeräte“ (1) wären besonders die 
Nestschaukel, die Wippe und das kleine Spielhaus geeignet. Für beide Spielbereiche ist als 
Fallschutzmaterial Holzhackschnitzel vorgesehen. Der Sandspielbereich bzw. der bestehen-
de Sandkasten lassen sich daher auch von allen Seiten gut erreichen. 

Farblich werden die neuen Spielgeräte an den bestehenden Kletterwürfel angepasst. Insge-
samt entsteht rund um diesen Kletterwürfel und den erst kürzlich errichtete Sandkasten ein in 
sich geschlossenes Spiel- und Bewegungsangebot, dass Aufenthaltsqualitäten für fast alle 
Alters- und Personengruppen bietet. 

Die Entwurfsidee zur Sanierung, Aufwertung und Umgestaltung des Spielbereiches des 
Spielplatzes Süntelstraße wurde bereits mit dem Behindertenbeirat abgestimmt. 

Im Rahmen aller zu beachtenden Fristen und der langen Lieferzeiten von Spielgeräten kann 
mit einer Umsetzung der Maßnahme im ersten Quartal 2022 gerechnet werden.

Die Kosten für die Umsetzung der Sanierung werden auf rund 115.000 € geschätzt. Haus-
haltsmittel in ausreichender Höhe stehen im Teilhaushalt des Fachbereiches Stadtgrün und 
Sport zur Verfügung.

Herlitschke

Anlage/n:
Entwurfsplan inkl. Übersicht aller Spielgeräte
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A b s e n d e r :

Interfraktionell im Stadtbezirksrat 310 21-16746
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Straßensanierung im Westlichen Ringgebiet
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
25.08.2021

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet 
(Entscheidung)

08.09.2021 Ö

Beschlussvorschlag:
Beschluss:

Die Mittel des Stadtbezirksrates für den Erhalt von Straßen soll für das Jahr 2021 an 
folgendem Bereich investiert werden:

Sanierung des Gehweges in der Maienstraße, beginnend an der ARAL-Tankstelle in 
Richtung Maibaumbaumstraße und Schwalbenweg auf der Seite der Grundstücke 16, 15 
usw. in Richtung Kreuzstraße.

Hierzu sollen die gesamten Mittel der Straßensanierung eingesetzt werden. Falls diese Mittel 
im Jahr 2021 für die gesamte Sanierung nicht ausreichen, soll diese in den folgenden Jahren 
fortgesetzt werden.

Sachverhalt:

Begründung erfolgt mündlich.

Gez. für die Antragsteller Michael Mueller 

Anlage/n:
keine
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A b s e n d e r :

SPD-Fraktion im Stadtbezirksrat 310 21-16760
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Kriterien für Brückenbenennungen
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
25.08.2021

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur 
Beantwortung)

08.09.2021 Ö

Sachverhalt:

In der Stadt Braunschwieg und auch im Stadtbezirk Westliches Ringgebiet sind einige 
Brücken ohne besondere Namen und sind nach den Straßen tituliert. 

Vor diesem Hintergrund fragt die SPD-Fraktion die Verwaltung: 

1. Welche Kriterien (z.B. Partnerstädte, verdiente Persönlichkeiten der Stadt, verdiente 
Persönlichkeiten im Allgemeinen) könnten zur Benennung von Brücken 
herangezogen werden? 

2. Wie beurteilt die Verwaltung im Allgemeinen den Ansatz, (weitere) Brücken zu 
benennen (z.B. Persönlichkeiten der Stadt, Partnerstädte, verdiente Persönlichkeiten 
des öffentlichen Lebens)? 

3. Wenn ja (Frage 2), welche Brücken im Stadtbezirk Westliches Ringgebiet würden 
sich nach Ansicht der Verwaltung für eine Benennung eignen? 

Gez. Stefan Hillger, Fraktionsvorsitzender

Anlage/n:
keine

TOP 11.1

141 von 151 in Zusammenstellung



A b s e n d e r :

Glaser, Henning / CDU-Fraktion im 
Stadtbezirksrat 310

21-16766
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Bebauungsplan "An der Schölke"
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
25.08.2021

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur 
Beantwortung)

08.09.2021 Ö

Sachverhalt:

Die Erschließung des Baugebietes  "An der Schölke" hat sich verzögert, weil das OVG 
Lüneburg einem Normenkontrollantrag  gegen den gleichnamigen Bebauungsplan 
stattgegeben hat. Der Bebauungsplan musste das Festsetzungsverfahren deshalb erneut 
durchlaufen. Dazu ergeben sich folgende Fragen:

1. Ist der Bebauungsplan "An der Schölke" in seiner Neufassung inzwischen als 
Satzung beschlossen, bekanntgemacht und rechtskräftig geworden? Wenn nein, 
warum nicht?

2. Warum ist mit der Erschließung des Baugebietes noch nicht begonnen worden, wenn 
der Bebauungsplan rechtskräftig geworden sein sollte bzw. wann kann mit einem 
Erschließungsbeginn gerechnet werden?

Gez. Henning Glaser

Anlagen:
keine
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A b s e n d e r :

Fraktion B90/Grüne im Stadtbezirksrat 
310

21-16769
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Errichtung des Oker Wanderweges am Georg Eckert Institut
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
26.08.2021

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur 
Beantwortung)

08.09.2021 Ö

Sachverhalt:

Seit geraumer Zeit sind die Bauarbeiten am Georg Eckert Institut abgeschlossen. Leider gilt 
das nicht für den im B-Plan vorgesehenen Oker Wanderweg.

Hierzu fragen wir die Verwaltung:

1. Wann wird dieser errichtet? 

2. Warum nutzt die Verwaltung nicht den niedrigen Wasserstand der Oker im Rahmen 
der Baumaßnahmen für die Brücke Sidonienstraße sowie der Baumaßnahmen am 
Petriewehr um diesen zu errichten?

 
 
gez. Peter Rau
 

Anlagen:
keine
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A b s e n d e r :

Fraktion Die Linke im Stadtbezirksrat 
310

21-16730
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Regenrückhaltebecken Westbahnhof
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
24.08.2021

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur 
Beantwortung)

08.09.2021 Ö

Sachverhalt:

Im Westpark gibt es ungefähr auf der Höhe der Kletterhalle ein Regenrückhaltebecken. Dieses 
Becken ist ziemlich zugewachsen und außerdem sind dort Schnittabfälle abgeladen worden. 

Die Verwaltung wird daher gefragt:

1. Gibt es eine regelmäßige Kontrolle der Regenrückhaltebecken im Stadtbezirk?

2. Wird durch Ablagerung von Gartenschnitt und durch starken Bewuchs die Funktion des 
Beckens beeinträchtigt?

Anlagen:
Bild Regenrückhaltebecken Westbahnhof
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A b s e n d e r :

Michael Föllner/FDP im Stadtbezirksrat 
310

21-16765
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Erhöhung der Radwegequalität an der Tangente (A 391)
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
25.08.2021

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur 
Beantwortung)

08.09.2021 Ö

Sachverhalt:

Parallel zur Tangente (A 391) verläuft ein Fahrradweg. Dieser ist mehr oder weniger gut 
ausgebaut, besonders an Überwegen zu Straßen gibt es Defizite. Besonders negativ ist eine 
Verschwenkung an der Straße Pippelweg und eine Undurchlässigkeit an der Straße 
Vogelsang.

1. Ist es möglich, die Querung Pippelweg so zu gestalten, dass Radfahrer die Straße 
ohne Verschwenkung queren können?

2. Ist es möglich den nur im Winter befahrbaren Trampelpfad am Vogelsang so 
auszubauen, dass die Radfahrer nicht durch den Wendehammer geleitet werden?

Gez. Michael Föllner

Anlage/n:
keine
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A b s e n d e r :

Fraktion B90/Grüne im Stadtbezirksrat 
310

21-16771
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Schadensersatz für die nichtfunktionstüchtige Mooswand am 
Rudolfsplatz
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
26.08.2021

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur 
Beantwortung)

08.09.2021 Ö

Sachverhalt:

Warum fordert die Stadt Braunschweig keinen Schadensersatz für die nicht funktionierende 
Mooswand?

Siehe auch Antrag vom 18.5.2021
21-15959 Erstattung von Kaufpreis sowie Wartungskosten für die Mooswand von GCS am 
Rudolfplatz

Begründung:

Die Firma Green City Solutions (GCS) ist dazu verpflichtet, eine funktionsfähige Mooswand 
zu liefern, die sich nach der vereinbarten Art verwenden lässt. Dieses war durch den nicht 
vorhandenen Anschluss an eine Wasserleitung nicht der Fall.

Der Wartungsvertrag zur Erhaltung der Betriebsbereitschaft sowie notwendige 
Instandhaltung, z. B. rechtzeitiger Ersatz von defekten Sensoren für die Übermittlung von 
Messdaten der TU Braunschweig, wurde ebenfalls nicht erfüllt.

Dadurch sehen wir die Vertragsbedingungen als nicht erfüllt an und halten damit eine 
Schadensersatzforderung für rechtlich zulässig.

gez. Peter Rau
 

Anlagen:
keine
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A b s e n d e r :

Michael Föllner/FDP im Stadtbezirksrat 
310

21-16763
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Lärm an der Oker
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
25.08.2021

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur 
Beantwortung)

08.09.2021 Ö

Sachverhalt:

Die Grundstücke an der Maschstraße von Hausnummer 28 - 32 liegen direkt an der Oker. 
Der gegenüberliegende Park Löbbeckes Insel wird verstärkt für Feiern mit lauter Musik 
genutzt.

1. Ist der Stadt die Problematik bekannt und gibt es dazu Dialog mit den Anwohnern?

2. Wie will die Stadt dem Wunsch der Anwohner nach Nachtruhe begegnen?

3. Ist es möglich eine Dauerschallmessung durchzuführen, um festzustellen in welchem 
Maße das Problem des Lärmes eine Rolle spielt?

Gez. Michael Föllner

Anlage/n:
keine
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A b s e n d e r :

Michael Föllner/FDP im Stadtbezirksrat 
310

21-16764
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Verkehrslärm in der Eisenbütteler Straße
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
25.08.2021

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur 
Beantwortung)

08.09.2021 Ö

Sachverhalt:

Die Eisenbütteler Straße ist sehr beliebt für Schleichverkehre, besonders in der Nacht 
belasten schnellfahrende Autos die Anwohner.

1. Sind hier Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt worden, falls ja, gab es 
Geschwindigkeitsübertretungen?

2. Welche Maßnahmen hat die Verwaltung durchgeführt, um die Anwohner zu 
entlasten?

3. Ist eine Geschwindigkeitsreduzierung nachts denkbar, um den Anwohnern nicht die 
volle Lärmbelastung zuzumuten?

Gez. Michael Föllner

Anlage/n:
keine
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A b s e n d e r :

Fraktion B90/Grüne im Stadtbezirksrat 
310

21-16311
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Inanspruchnahme des Programmes Gartenreich(es) Braunschweig
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
09.06.2021

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur 
Beantwortung)

22.06.2021 Ö

Sachverhalt: 

Seit 2019 fördert die Stadt Braunschweig Maßnahmen zur Begrünung von Dächern und 
Fassaden, zur Umgestaltung und Begrünung von Innenhöfen und Vorgärten, zur 
Entsiegelung privater und gewerblicher Flächen und für Baumneupflanzungen über das 
Programm: Gartenteich(es) Braunschweig - Förderung privater und gewerblicher Bauwerks- 
und Umfeld Begrünung.

Hierzu fragen wir Folgendes an:

1. Wurden im Westlichen Ringgebiet seit 2019 Mittel aus diesem Programm in 
Anspruch genommen und wenn ja in welchem Umfang? 

2. Was tut die Stadt um dieses tolle Programm zum Klimaschutz und Begrünung in 
unserem doch sehr eng bebauten Gebiet mit zahlreichen nicht bepflanzten 
Hinterhöfen zu bewerben?

Gez. Sabine Sewella

Anlagen:
keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

21-16311-01
Stellungnahme

öffentlich

Betreff:

Inanspruchnahme des Programmes Gartenreich(es) Braunschweig
Organisationseinheit:
Dezernat VIII 
67 Fachbereich Stadtgrün und Sport

Datum:
30.08.2021

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur Kennt-
nis)

08.09.2021 Ö

Sachverhalt:

Zur Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 09.06.2021 (21-16311) wird wie folgt 
Stellung genommen:

Zu Frage 1.:

Seit Inkrafttreten der Förderrichtlinie zum Programm „Gartenreich(es) Braunschweig“ im Juni 
2019 wurden im Westlichen Ringgebiet insgesamt bis August 2021 (Stand: 23.08.2021) drei 
Anträge für Dachbegrünungen gestellt. Diese wurden mit insgesamt rund 4.200 € bewilligt. 
Des Weiteren wurden zwei Anträge auf Bezuschussung einer Vorgartenumgestaltung und 
Vorgartenbegrünung gestellt, von denen eine Maßnahme mit ca. 2.000 € gefördert wurde. 
Ein zweiter Antrag befindet sich derzeit in der Prüfung. 
Insgesamt gingen bisher anteilig Fördermittel von über 13 % am gesamtstädtischen Förder-
volumen ins Westliche Ringgebiet. Gerade im Jahr 2021 ist hier ein deutlicher Anstieg zu 
verzeichnen.
Zu Frage 2:

Zur Bekanntmachung des Förderprogramms „Gartenreich(es) Braunschweig“ wurden mit 
dessen Start verschiedene öffentlichkeitswirksame Maßnahmen umgesetzt. So berichtete 
u. a. die Braunschweiger Zeitung in mehreren Artikeln über die Fördermöglichkeiten. 
Ein zentrales Instrument ist zudem die Einrichtung einer eigenen Internetseite, um den Bür-
gern und Bürgerinnen einen einfachen und niedrigschwelligen Zugang zu den wesentlichen 
Informationen zum Förderprogramm zu ermöglichen. 
Weiterhin wurden Informationsflyer erstellt, die bereits in mehreren Auflagen gedruckt und in 
hochfrequentierten Einrichtungen (öffentliche Einrichtungen, Nahversorgungsunternehmen, 
Einzelhandelsgeschäfte) ausgelegt wurden. 
Außerdem konnten Multiplikatoren wie u. a. regionale Garten- und Landschaftsbaubetriebe, 
Immobilienmakler, Hausverwaltungen und Dachdeckerbetriebe als Partner für die Weiterga-
be der Informationen zum Förderprogramm an interessierte Kunden gewonnen werden. 
Weitere geplante und terminierte Maßnahmen für eine breite Öffentlichkeitswirksamkeit, z. B. 
Informationsstand beim „Tag des Baumes“ und Mitmach-Aktion beim Jubiläumsfest des 
Stadtbades, konnten pandemiebedingt nicht durchgeführt werden. 
Um die Effizienz des Programms zu steigern sind - neben den bereits genannten - weitere 
Maßnahmen in der Planung bzw. Umsetzung. So wurde die Förderrichtlinie Mitte Juli aktuali-
siert und die Information im Internet und Presse bekannt gegeben. Zudem soll auch zukünf-
tig eine verstärkte Pressearbeit unter Einbeziehung der sozialen Medien und weiteren 
Druckmedien erfolgen. 
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Geplante Maßnahmen mit Präsenzcharakter werden abhängig der Pandemiesituation durch-
geführt.

Loose

Anlage/n:
keine
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